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15’000 km Schweizer Fliessgewisser zerstéren die Biodiversitit
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zur Erhaltung der Alpinen Fliessgewésser (SGS)
Sonneggstrasse 29, CH-8006 Zirich




Die Schweizerische Greina-Stiftung (SGS) bezweckt seit ihrer Grindung 1986 den
umfassenden Schutz der Greina-Hochebene, die Erhaltung der alpinen Fliessgewas-
ser und Naturlandschaften in der Schweiz sowie die Renaturierung von Flussland-
schaften. Sie setzt sich fir verfassungskonforme angemessene Restwassermengen
und fir die nachhaltige Sanierung von bestehenden Wasserkraftwerkanlagen ein. Um
die letzten naturnahen Landschaften nicht der Energieverschwendung zu opfern, en-
gagiert sich die SGS fir eine rationelle Energienutzung und die Férderung umweltver-
traglicher erneuerbarer Energien, insbesondere flr Solarenergie mit Plus Energie Bau-
ten (PEB) im Geb&udebereich. PEB weisen - laut Bundesrat - mit 67 TWh/a Solarstrom
und eliminierten 90 TWh/a Energieverlusten das grosste CO2-freie einheimische Ener-
giepotential von insgesamt 157 TWh/a auf. Gemessene Werte zeigen, dass das tech-
nisch mach- und nutzbare solare Effizienzpotential im Gebaudebereich bei mindestens
435 TWh/a (CH-Wasserkraft ~ 37 TWh/a) liegt.

Schweizerische Greina-Stiftung
Zurich, 11. Juni 2021

Schweizerische Greina-Stiftung

zur Erhaltung der alpinen Fliessgewasser (SGS)

Sonneggstrasse 29, CH-8006 Zirich
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Sonneggstrasse 29 CH-8006 Ziirich

Titelseite: 817%-PEB-EFH Brunner-Bapst in Waltensburg/GR mit Solarstromiiberschuss fir 25 E-Autos, die jahrlich je
12'000 km COq-frei fahren kénnen - von der AXPO trocken gelegtes Flussbett des Rein da Sumvitg/GR.

Geht an die

Stiftungsratinnen und

Stiftungsrate der SGS

Zurich, 28. Mai 2021

EINLADUNG ZUR 35. STIFTUNGSRATSVERSAMMLUNG
der Schweizerischen Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewasser (SGS)

Datum: Freitag, 02. Juli 2021

Ort: Weinfachgeschaft Schuler in Seewen, Franzosenstrasse 10, 6423 Seewen SZ
Zeit: ab 17.45 — ca. 21.30 Uhr
TRAKTANDEN

17.45h Turéffnung
18.30h Offizieller Teil

1. Begrussung durch den Prasidenten
Traktandenliste und Wahl der Stimmenzahler/innen
Protokoll der letzten SRV vom 02. Juli 2020
Mutationen im SGS-Stiftungsrat
Geschaftsbericht 2020 und Jahresrechnung 2020
Revisionsbericht und Décharge
Arbeitsprogramm 2021/22

9. Varia, Rlck- und Ausblick 2021
19.15h Weindegustation
19.45h Abendessen

No o~ wDd

Wir freuen uns, Sie an der 35. Stiftungsratsversammlung begrissen zu durfen und ersuchen
Sie, uns bis Mitte Juli 2021 Ihre pragnanten Gedanken zum Thema ,Energiewende mit 67
TWh/a solarem Gebaudestrom statt Kleinwasserkraftwerke (KWKW) fiur 1.5 TWh/a mit
trockengelegten Flusslandschaften" mitzuteilen. Denn erst Ihre Worte vervollstédndigen den

Landschaftskalender 2022 und unsere ,Greina News". Vielen Dank fur Ihr Mitwirken.
Fur die Schweizerische Greina-Stiftung SGS

/Y | b Wf/ﬁm
Dr. Reto Wehrli, Prasident / Gallus Cadonau
e. Nationalrat Geschaéftsfuhrer

Beilage: SGS Geschéftsbericht 2020 folgt

www.greina-stiftung.ch Telefax +41(0)44 2525219 IBAN CH15 0900 0000 7000 0900 9



Inhaltsverzeichnis
I. JUBILAUM: 35 JAHRE GREINA-STIFTUNG

A. Die Flusslandschaften vor der Zerstorung retten.........ccccvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee

1. Einleitung und Solarstrom um die CH-Wasserkraft 10 Mal zu ersetzen

. Die SGS-Grindung und die Prasidenten

. Kurzer historischer Ruckblick zum Gewasserschutz

. Grosstes einheimisches Energiepotential ungenutzt

. Einheimisches Energiepotential von 157 TWh/a unberiicksichtigt

. Mit 67 TWh/a Solarstrom verfassungskonforme Restwassermengen sichern
. NOK/AXPO kann 45 Jahre Verfassungsbruch und Zerstérung feiern

. Wasserkraft: Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage

© 00 N o 0o B~ W N

. Schweizer Wasserkraft: 15'800 km tote Fllusse

10. Der Ingenieur: Vom Genie zum Extremisten?

11. Bundesrat: Der Schlussel der Energiestrategie 2050

12. Wenn der liebe Gott hatte entscheiden kdnnen...

13. Parl. Initiative Résti und Girod: BV-widrige Gewasserzerstdrung

14. Drei Milliarden fiir die Zerstérung der Biodiversitat

B. Die sinnlose staatlich geforderte FIUSSZErstirung ..........ooovvieeeiieeeeiieiiiiieeee e,

15. Die verfassungswidrige KWKW-Fdrderung
16. Stand der Schweizer Kleinwasserkraftwerke (KWKW) 2019

C. Erdverkabelung statt Irrefiihrung der OffentlichKeit ............c.cccoceiiviiiieiiecneenen,

17. Geplante Freileitungsvariante verhindert
18. Erdverkabelungsvariante: Graben von 4 m — nicht 30 m!
II. PLANUNGSVERFAHREN UND RESTWASSER IN BRIGELS

A. Gewasserschutz: Respektierung des neuen RPG und ENG..........ccovvvvvviiiinneennn.

1. Im Bundesgerichtsentscheid

2. Laut Amt fur Energie

B. Gewasserschutzvorgaben im RPG und EnG nicht beachtet ...........cccovvveeee.

1. RPG- und EnG-Grundsétze fur die Energiewende unbericksichtigt
2. Widerrechtliche Verhinderung der Energiewende
3. Axpo-Geschaftsmodell: Die Zerstdrung der Natur und der Fliessgewasser
4. Art. 76 Abs. 3 BV: ,Sicherung angemessener Restwassermengen®
5. AXPO 2020: ISOS-Schutzzone A missachtet
6. Standortfragen flr Anlagen nicht gepruft
4

12
12

12
12
13
13
14

15
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
21
21
21

22
22

22
23
23
23
24
24
24
25
26



7. Raumplanungsrecht verpflichtet Elektrizitatspotential zu beriicksichtigen

8. Der Kanton privilegiert verfassungswidrig handelnde Konzerne

9. Unlauterer Wettbewerb gegen Hauseigentiimer-, Mieter/innen und KMU

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Milliardengewinne mit der Biodiversitats-, Natur-, und Flusszerstérung
Eine Konzern-Privilegierung ist verfassungswidrig:

Gemeinde Breil kann 10 bis 20 Mal mehr Strom produzieren
Planungsgrundsatze missachtet — grosse Energiechance vereitelt
Sachgerechte Standorte fur Anlagen nicht geprift

Weder regionale noch nationale Energiebeddrfnisse gepruift

C. Pumpspeicherkraftwerk fiur Klimaabkommen statt toter FIUSSe......ccccoeeeiieiiiiiiiniinnnnn.

16.
17.
18.
19.

Wasserkraftnutzung: PSKW Breil-Tavanasa statt 140-jahrige Technologie
Optimale Rahmenbedingungen fir = 300 MW Pumpspeicherkraftwerk
Machbarkeitsstudie fir Pumpspeicherkraftwerk wie 2008

Flem: Naturliche Flussstrecke mit 10-20 Mal mehr Biindner Regelenergie

D. Energiewende-Vorgaben misSachtel..........cooooviiiiiiiii e

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

COg-freies Solarstrompotential von 67 TWh/a in Graublinden nutzen
Wie kdénnen 67 TWh/a CO.-freier Solarstrom erzeugt werden?

PEB: ,Das ist eigentlich das Beste, was man heute machen kann."
Die PlusEnergieBau-Technologie funktioniert seit Jahren

Schweizer Elektrizitatspotential von 67 TWh/a nicht bericksichtigt
Wohnhaus in 7158 Waltensburg: Uber 700% Solarstromiiberschuss
Die Voraussetzungen fiir das Pariser Klimaabkommen verheimlicht
Verfassungswidriges Handeln statt Innovation honorieren?

Energetische Auslandsabhangigkeit 2050: von 76% auf 4% reduziert

E. Raumplanerische Pflichten aus Art. 10 ENG .........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieiieieeees

29.
30.

Bundesrat: Erneuerbare Energien fordern und Kraftwerkspark umbauen
Bundesrat 2019: 600% mehr PV-Strom als 2013 angenommen

ll. BV-KONFORME SGS-SANIERUNGSANTRAGE FUR DIE KWI
A. Kurzfassung und Einl@ituNg ...

1. Bundesverfassung respektieren

2. Verfassungsbruch am Vorderrhein verhindern

3. Misoxer BG-Entscheid und Pariser Klimaabkommen umsetzen

4. Innovative KMU realisieren 800%-PlusEnergieBauten (PEB)

B. Missachtung des Grundsatzes der Verhaltnismassigkeit...........cccuuvviviiviiiiiiiiiiininnnnn.

5

26
27
27
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
33
34
34
34
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40

41
41

41
41
41
42



1.
2.
3.

Kein offentliches Interesse fur die KWI
Das Gebot der Verhaltnismassigkeit

So nicht; Ausschreiben!

KW ILANZ II: 10 MAL MEHR CO2-FREIER STROM

A. Mindestens 10 Mal mehr Strom statt Verfassungsbruch ...,

1.

© 00 N OO 00 B~ W N

Grundlegend neue Energiesituation fir die Schweiz.

. Extreme Gewassernutzung und Gefahrdung der Biodiversitat

. Bundesrat: Schweiz verfugt Uber 67 TWh/a Solarstrompotential.

. Bundesrat: Gebaude mit 157 TWh/a Energiepotential.

. CO,-freie Stromproduktion mit COz-Emissionsreduktion.

. Die Kernkompetenz der AXPO in der Surselva

. Die Kernkompetenz der AXPO bei llanz Il

. Repower mit verfassungskonformer Wasserkraft: umweltfreundlich!

. Alpig mit verfassungskonformen Restwassermengen bei Ruppoldingen

10. Unfairer Wettbewerb gegen Mieter-, Vermieter/innen, KMU

11. Stossende Rechtsungleichheiten

12. Statt Verfassungsbruch: Natirliche Fliisse und mehr Strom

13. llanz Il kann 10 bis 20 Mal mehr Strom produzieren

B. Pumpspeicherkraftwerk: Klimaabkommen statt toter FIUSSe.........ccccoeeeeiiiiiniiiiiiinnnnn.
14. PSKW Pigniu-Glion statt 140-jahrige Technologie
15. Mehr Biodiversitat und 180% mehr CO.-freien Strom statt BV-Bruch.

16. AXPO: Landschaftsverschandelung und BV-Bruch statt Regelenergie.

17. Am Bernina: 30 Mal mehr Leistung und 20 Mal umweltvertraglicher
C. PSKW und PEB befreien die Schweiz von CO2-Emissionen..........cccccceeeeeieeeeiiiiinnnnnnn.

18. Bundesrat 2010: PSKW fir européische Stromversorgungssicherheit.

19. PlusEnergieBauten: bis 260% Winterstromsicherheit

20. PEB-Stromuberschiisse garantieren den CO--freien Verkehr.

21. AXPO-Gewinne mit 80% Energieverlusten, statt ,beste Technologien".
22. 700%-PEB-Sanierung Anliker, Affoltern i.E./BE

23. 182% PlusEnergieBau-Siedlung im Thurgau
24. 800%-PEB- Wohnhaus in 7158 Waltensburg/GR
25. 230%-PlusEnergie-Geschéftsbau, Perlen/LU
D. Die ,,Winterstromliicke" losen PEB und PSKW 15 Mal besser...............cccoeeeevvvveen.

26. Schweizer Stromzukunft: Tag-Nacht wichtiger als Winterstrom.

6

42
43
43

43
43

43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
51
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55


file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643186
file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643187
file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643188
file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643189

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40
E. AX

KW IL

A. Einleitung

B. Rechts- und Verfassungsfragen im KWI-Verfahren

1.

© 00 N OO 0o~ WODN

Das ,Winterstromproblem" sind die 90 TWh/a Energieverluste

Die ,Winterstromllcke" — eine Erfindung der Energieanalphabeten
Die umweltvertragliche CO»-freie Stromversorgung von morgen

Die emissionsfreie PEB-Quartierversorgung

151%-PEB-Siedlung Homsphere, Thonex/GE

Teilautarke Solarquartiere: 6ffentliches Netz dient als ,Oko-Batterie®.
Die PEB-Solarquartiere fillen fast taglich die Speicher
PEB-Solarquartiere sind ,treue EW-Kunden®,

Stromaustausch statt einseitige Stromlieferungen

Bei Rechtsgleichbehandlung im Energiesektor: 3 Rp./kWh fir Solarstrom
,Die Solarenergie ist heute die glinstigste Energie".

»Solarstrom fir 3 Rp./kWh"*

PEB-Solarstromuberschusse fiir den CO»-freien Schwerverkehr

. 160%-PEB-Car House Galliker, Altishofen/LU

PO-Strommonopol statt Energiewende...........ovieeiiieiiiiieiiiiiie e
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Die Vorgabe des Pariser Klimaabkommens im Verfahren ausgeblendet
AXPO: gegen Eigenverantwortung und innovative KMU

Wirkungsgrad 30% und Verfassungsbruch bis 2071

PSKW: Grosste Unabhangigkeit gegenitiber dem EU-Stromabkommen
AXPO will PSKW-Wertschdpfungsstrategie in Graubtnden verhindern.
KMU, Mieter-/VVermieter/innen garantieren 157 TWh/a — nicht die AXPO.
Willkommen in der Marktwirtschaft

ANZ |: BV-KONFORME SANIERUNG

Die KWI missachten die Bundesverfassung

. Ein Gesetzgeber der Uber sich selbst hinausgreift

. Nicht ,Einbussen®, sondern Verfassungsvoraussetzung

. Keine gesetzliche Grundlage fur verfassungswidrige Forderungen
. KWI Missachtung des Legalitatsprinzips

. KWI: ein Willktrakt der Justiz...

. Der Kunstgriff gegen Bundesgesetz und Bundesverfassung

. Tauschung als Rechtsgrundlage fur rechtswidrige Ruckwirkung

. Wasserkraftnutzung ab 1908: 81.5% flr Vorbehalt kiinftiger Bundesgesetze.

7

55
55
56
56
57
57
58
58
58
59
59
60
60
61
61
61
62
62
63
63
63
64

64
64

65
65
65
66
66
67
67
68
68
69


file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643196
file://///192.168.29.30/DataStore/H%20pc6-SGS/SG/SGS%202021/2021%20Geschäftsbericht%202020/2021%20GB%202020%20final/alt/G-21-03-06_AH%20Gb%20final%202020%20korr%20mr22-01-24%20-%20Kopie.docx%23_Toc97643205

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

C. Verfassungskonforme Restwassermengen

22
23
24
25
26

D. Die umfassende Wertschdpfungskette der AXPO

27
28
29
30

Vom Verfassungsvorbehalt zu angemessenen Restwassermengen
Die willkurliche Rickwirkung des Sachverhalts
Verfassungsbestimmung und Materialien verschwiegen

Der 6konomische Umgang mit der Wahrheit

Zum Kunstgriff mit der 20-jahrigen Ruckwirkung noch eine Irrefiihrung
Freie Erfindungen Uber ,wohlerworbene Rechte"

KWI keine Handlung im guten Glauben

Konzession: Nachtrégliche Erh6hung der Ausbauwassermenge

Der geplante Verfassungsbruch mit Sonderprivilegien

Privilegien ausdrtcklich verboten

Schweizer Baupraxis: Bauherrschaften respektieren geltendes Recht.

AXPO-Gefilligkeitsgutachten als Tauschungsmodell

. Restwassermengen gemass Bundesgericht BGE 139 |l 28 ff.

. Verfassungskonforme Restwassersanierung gemass Marrer/Klotzli
. WWEF: Ein Drittel der Susswasserfische vom Aussterben bedroht"
. Die ,KWI-Sanierung“ der AXPO beruht auf Verfassungsbruch

. Die Erldsminderung liegt bei 11,1%

. Eidg. Elektrizitatsstatistik spricht gegen AXPO-Einwand
. AXPO: Produktions-, Ubertragungs- und Verteilungsunternehmungen
. Die AXPO-Kritik gegen die SGS widerlegt die AXPO selber

. Abgaben fir Netznutzung und Férderung erneuerbarer Energien:

AXPO: BIODIVERSITAT ZERSTOREN UND GEWINNE SCHIEBEN

A. Wasser und Milliarden fliessen ins Tal

1.

2
3
4
5.
6
7
8
9

KWI-SGS-Stellungnahme vom 30. April 2021

. Alpine Stromlieferungen 48%: Wasserzins = 1.8% von 25 Mrd. Fr. Einnahmen
. Jahresumsatz 2018: 40-mal hoher als alpine Wasserzinse von 1.4%

. Die hdhere Wertigkeit der Wasserkraft wird diskriminiert statt honoriert

Der Wasserzins steht in keinem Verhaltnis zur Qualitat und Quantitét

. Die Uranbeschaffung und Entsorgung "kostet" offenbar nichts
. Wasserzinse kritisieren - und jéahrlich 560 Mio. Fr. an AKW verschieben
. AXPO: "Unrentable Wasserkraft": Wenn Fakten ,Fake News* ersetzten

. Die Begriindung der 6ffentlichen Irreflhrung

8

69
70
70
71
71
72
73
73
74
75
75
76
76
76
77
78
79
79
79
79
80
80
81

82
82

82
82
82
82
83
83
84
84
85



10. Bundesgericht: Wasserzins ist keine Steuer 85
11. Unerhért: Subventionen fir Respektierung des Verfassungsrechts 86
12. Ein 77.5%-Ja Volksentscheid mit einem 22 zu 1 Stdndemehr missachten 86
13. AXPO-Schein-Sanierungen: Monopolistin profitiert vom Verfassungsbruch 87
14. AXPO-Fehlallokationen im In- und Ausland 87
B. Gebaudestrom: 6 bis 10 Mal glinstiger als KWKW-Strom ..........cccccccvviieiiieeeeiieiinnnnnnn. 89
15. Stromkostenvergleich KWKW: grdsste Zerstorung - geringster Energieertrag 89
16. Die kalte Enteignung der Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU 89
17. Pariser Klimaabkommen nur mit Min.P/PEB umsetzbar 90
18. KWI-Sanierungsvorschlage: Im Interesse der AXPO-Kantone? 91
C. Grosstes CO,-freie Energiepotential der Schweiz: ungenutzt!..........ccccoooeeeeviiiiiiinnnnn. 91
19. Grdsste einheimische Energienutzung 91
20. Die Geringschatzung der Mieter-, Hauseigentiimer/innen und KMU 91
21. Gebaudepark: 75 Mal mehr CO>-freier Strom als WKW-Totalausbau 92
22. PEB-Gebaude: gemessene Werte fir CO.-freies Strompotential 92
23. Einheimisches CO,-freie Solarstrompotential: 127 TWh/a bis 435 TWh/a 93
24. Schweizer Gebaudepark: mit 15% KMU-Zubau bis 2050 = 130 TWh/a 94
25. Schweizer Gebaudepark bei 20% PV-Zubau pro Jahr: 435 TWh/a 94
D. KMU-Energiewende garantiert eine COz-freie SChweiz........cccooooiiiiiiiiiin i, 95
26. Pariser Klimaabkommen bedeutet CO,-Emissionen eliminieren 95
27. Ohne Gebaudedammung: 5 Mal héhere Elektrizitatsinvestitionen 95
28. Energieszenario C: Nach 30 Jahren - Pariser Klimaabkommen umgesetzt! 96
E. Die Chance der AXPO-Kantone: COx-frei Dis 2035 .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenens 96
29. Das Energieszenario C ist fiir die ganze Schweiz vorgesehen 96
30. Die CO.-freie Energieversorgung in den AXPO-Kantonen bis 2050 97
31. Die Auswirkungen des CO,-Ausstiegs der AXPO-Kantone bis 2050 98
32. Doppelte Anreizinvestitionen fir die AXPO-Kantone bis 2035 98
33. Die Auswirkungen des CO,-Ausstiegs der acht AXPO-Kantone bis 2035 99
34. Energieszenario C fur acht AXPO Kantone 100
35. Die emissionsfreie Gesamtversorgung der Schweiz 100
36. Anreizforderung: max. 30% der energierelevanten Gebaudeinvestitionen 101
37. FAZIT: fossil-nuklearer CO,-Ausstieg 2035 — ohne zerstérte Biodiversitat 101
38. Die AXPO-Gewinnverschiebung und zerstorte Biodiversitét 102



IV. RECHT UND GESETZGEBUNG
A. PARLAMENTARISCHE VORSTOSSE SICHERN PARISER KLIMAABKOMMEN

1.
2.

© 00 N o 0o b~ W

Motion NR Christoph Eymann (19.4202)
Interpellation NR Christoph Eymann (19.3108)

. Motion NR Thomas Hardegger (19.4236)

. Motion SR Hans Hess (12.3243)

. Interpellation NR Claudia Friedl (19.3642)

. Interpellation NR Claudia Friedl (19.3343)

. Motion NR Kurt Fluri (19.4604)

. Interpellation NR Kurt Fluri (19.4208; KWKW: keine CO»-Reduktion!)
. Motion NR Kurt Fluri (20.4154)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Motion SR Hannes Germann (19.4637)

Interpellation SR Hannes Germann (19.4273)
Interpellation SR Hannes Germann (19.3404)
Interpellation SR Hannes Germann (18.4083)

Motion NR Leo Miiller (19.4264)

Motion NR Priska Seiler Graf (19.4227)

Interpellation NR Priska Seiler Graf (19.3106)

Motion NR Balthasar Glattli (19.3901)*

Interpellation NR Beat Jans (20.3815)

Parlamentarische Initiative NR Kamerzin Sidney (20.441)
Parlamentarische Initiative NR Kamerzin Sidney (20.493)
Interpellation Patricia von Falkenstein (19.5374.01)

Parlamentarische Initiative NR Bastien Girod (19.443)

V. RECHTSVERFAHREN
A. Beschwerde gegen Ausbau des Grimselstausees gutgeheissen .........ccccccvvvvvveenen.

B. Tei

Inahme am Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf der Revision des

Energiegesetzes (Fordermassnahmen ab 2023) ........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiii e

1.

Art. 2 Richtwerte fur den Ausbau der Elektrizitdt aus erneuerbaren Energien

. Art. 19 Teilnahme am Einspeisevergutungssystem

2
3. Art. 25 Einmalvergitung fur erneuerbare Energien betragt 30%
4

103
103
103

104
104
104
104
105
107
109
112
112
115
117
117
117
120
122
125
125
127
129
129
129

131
131

132
133
134
135

. Reduktion der CO2-Emissionen und der Energieverluste fur Gebaudeinhaberinnen und

-inhaber, Mieterinnen und Mieter sowie KMU

. Das Pariser Klimaabkommen ist nur mit Minergie-P/Plus-Energie-Bauten im

Gebéaudeprogramm umsetzbar

10

136

137



6. Keine ungerechtfertigten Gebuhren fir solare Gebaudeinvestitionen

7. Art. 25 a Auktionen fir die Einmalvergiitung

8. Art. 26: Verfassungswidrige KWKW-Forderexzesse beenden

9. Landschaftsschutz und Solarstrom statt Millionen Franken verschwenden
10. Priorisierung der 30% Anreizforderung

11. Ergebnisse der Vernehmlassung

VI. STIFTUNGSTATIGKEIT
A, SHFIUNGSIAt 2020  Looeeei e a e

1. Ausschuss
2. Geschaftsstelle der SGS 2020
B. Mutationen 2020 - NEKIOIOGE ....uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitieiiiieeeebi bbb sbesbeeeneseeneeennnnes
1. Nekrolog Dr. Martin Bundi
2. Nekrolog Esther Buhrer
3. Nekrolog Prof. Dr. Luzius Wildhaber
C. Finanzen und Jahresrechnung 2020 ...........oouuiiiiiiiieeei e
1. Jahresrechnung
2. Anhang zur Jahresrechnung
Angaben Uber die in der Jahresrechnung angewandten Grundsétze
3. Bericht der Revisionsstelle
D. Protokoll der 34. Stiftungsratsversammlung der SGS 2020 .............uuvveviiriiniiiniinnnnns
1. Begrissung durch den Prasidenten
Traktandenliste und Wahl der Stimmenzahler/innen
Protokoll der letzten Stiftungsratsversammlung vom 05. Juli 2019
Mutationen im SGS-Stiftungsrat
2. Geschaftsbericht 2019 und Jahresrechnung 2019
3. Revisionsbericht und Décharge
4. Arbeitsprogramm 2020/21
5. Varia, Ruck- und Ausblick 2020
6. Jakob Schuler: Ein Familienunternehmen in 10. Generation - seit 1694
E. SGS-Stiftungsratsmitglieder 2020 ..........oiiiiiiiii e
VIl. ABKURZUNGSVERZEICHNIS

11

137
138
138
139
139
139

140
140

140
140
141
141
142
143
145
145
148
148
150
151
151
151
151
151
152
154
154
155
155
157
158



l. JUBILAUM: 35 JAHRE GREINA-STIFTUNG

A. Die Flusslandschaften vor der Zerstoérung retten

1. Einleitung und Solarstrom um die CH-Wasserkraft 10 Mal zu ersetzen

Am Ostermontag 27. Marz 1978, acht Jahre vor der Grindung der Schweizerischen
Greina-Stiftung (SGS) zur Erhaltung der alpinen Fliessgewéasser, trafen sich erstmals
die Einheimischen der Surselva im Restaurant Crusch Alva in Tavanasa/GR am Vor-
derrhein. Die Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK) bzw. AXPO wollten — entge-
gen direkt demokratischen Gemeindebeschlissen — den Vorderrhein zwischen Tava-
nasa und llanz inkl. Seitengewasser Schmuér und Siaterbach praktisch trockenlegen.
35 Jahre nach der SGS-Grindung will die AXPO ihr Zerstérungswerk fir weitere 50
Jahre bis 2071 fortsetzen. Die Schweiz benétigt diese verfassungswidrig erzeugte
Elektrizitdt von 0,26 TWh/a Uberhaupt nicht, weil sie — laut Bundesrat — mit 67 TWh/a
Uber 250 Mal mehr CO2-freien Solarstrom verfligt — ohne Zerstérung der Biodiversitat
des Vorderrheins und seiner Seitengewasser; und auch ohne die Bundesverfassung
zu missachten.

2. Die SGS-Grundung und die Prasidenten
Die Schweizerische Greina-Stiftung (SGS) zur Erhaltung der alpinen Fliessgewasser
wurde am 15. August 1986 im Hauptbahnhof Zirich gegrindet.

Abb. 1: Prasident von 1986-1987: NR Dr. iur. Erwin Abb. 2: Prasident ab Ende 1987-2001: NR Herbert Maeder,
Akeret (SVP/ZH) wahrend seiner Rede an der Protest- Rehetobel/AR, lieferte bisher samtliche Bilder fiir unsere
landsgemeinde gegen die llanzer Kraftwerke der NOK Landschaftskalender, Karten und fiir praktisch alle Buchpub-
am 17. Juni 1978 in llanz/GR. likationen der SGS.

Am 8. September 2001 wahlte der SGS-Stiftungsrat Frau Nationalratin Hildegard
Fassler (SP/SG), Mathematikerin und SP-Fraktionschefin, zur Prasidentin. Sie amtete
bis 2009. Am 3. Juli 2009 wahlte der Stiftungsrat der SGS Herrn Nationalrat Dr. iur.
Reto Wehrli (CVP/SZ), der seither die SGS prasidiert.
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Abb. 3: Présidentin von 2001-2009: NR Hildegard Abb. 4: Prasident seit Sommer 2009: NR Dr. iur. Reto
Fassler fiihrte die SGS souveran und umsichtig durch Wehrli (e. CVPINR) stellte unerschrocken auch unbe-
die ,Stromliberalisierungsdebatten” und verteidigte queme Fragen und Antrage zur Férderung der Energie-
u.a. die vom Volk beschlossenen Restwasserbestim- effizienz im Gebaudesektor und erneuerbaren Energien
mungen sowie das Verbandsbeschwerderecht. inkl. solare PlusEnergieBauten (PEB).

3. Kurzer historischer Riuckblick zum Gewéasserschutz

Die neuere Geschichte des Gewasserschutzes in der Schweiz zeichnet sich durch ei-
nige markante Meilensteine aus: Im Dezember 1975 stimmten 77% des Schweizer
Volkes fir den neuen Wasserrechtsartikel 24°'s aBV mit der "Sicherung angemessener
Restwassermengen” im Art. 76 Abs. 3 BV. Dieser ersetzte den Wasserrechtsartikel
von 1908 in der Bundesverfassung (BV)?!. Das Volk stimmte praktisch immer mit gros-
sen Mehrheiten fur den Gewdasserschutz. Im National- und/oder Stéanderat dominier-
ten, aber nach der Volkszustimmung von Art. 24°s aBV 1908 und Inkraftsetzung des
eidg. Wasserrechtsgesetzes 1918 regelmassig die Interessen der Wasserkraftnuzung.
Legendar waren die Auseinandersetzungen um den Rhein in Schaffhausen mit den
Rheinauinitiativen von 1954 und 1956. Die weiteren Auseinandersetzungen fanden vor
allem ab 1975 statt. Ein kurzer historischer Rickblick fand anlasslich des 30-jahrigen
SGS-Jubildums 2016 statt (vgl. SGS Geschaftsbericht (SGS-GB) 2016, S. 1-23).

4. Grosstes einheimisches Energiepotential ungenutzt

Am 24. Nov. 2010 bestatigte der Bundesrat, dass die Energieverluste im Gebaudebe-
reich bereits bis 90 TWh/a betragen. Mit Minergie-P Massnahmen kdnnten sie redu-
ziert werden (BR IP RW 10.3873). Am 15. April 2019 vero6ffentlichte das Bundesamt
fur Energie (BFE): ,Schweizer Hausdacher und -fassaden kdnnten jahrlich 67 TwWh
Solarstrom produzieren“?

' Prof. Dr. Alfred Kdlz, Quellenbuch zur Neueren Schweizerischen Verfassungsgeschichte, von 1848 bis in die
Gegenwart, S. 421.

2 Solarpotentialanalyse Sonnendach.ch, Schlussbericht Bundesamt fiir Energie (BFE), Bern, 15. April 2019.
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5. Einheimisches Energiepotential von 157 TWh/a unberucksichtigt

Bundesrat: Energieversorgung 157 TWh/a = 67 TWh/a Solarstrom u. 90 TWh/a Energieverluste
Mit etwa 50% PEB-Wohn- und Geschéaftsbauten ist die Schweiz CO»-frei

240 TWh/a = 100% 240 TWh/a = 100%
Energieverluste
Verkehr
50 TWhia
Energieverluste
Gebaude
[ R 157 TWh/a
Ve:kehr Energieverluste 90 TWhI a
8% Gebaude
90 TWh/a

Solarstrom
Gebaude (=80%)

15700 km$S

100

Haushalt
28%

= 37 TWh/a
Wasserkraft

15% KleinwasserKW
=1TWh/a 4

Abb. 5: Saule 1: Schweizer Gesamtenergieverbrauch 2020 ~ 240 TWh/a; davon 80% Energieverluste im Geb&ude- und
rund 70% im Verkehrsbereich, Saule 2: 37 TWh/a Schweizer Wasserkraft, Saule 3: Kleinwasserkraftwerke =~ 1-1,5 TWh/a,
Saule 4: Energieverluste im Gebaudebereich 90 TWh/a (IP 10.3873) und 67 TWh/a Solarstrom der Gebaude insgesamt 157
TWh/a, bisher unberticksichtigt; Saule 5: BR + jahrlich 1.1% Solarzubau u. substituierte Verkehrsenergieverluste durch PEB-
Solariberschuss

6. Mit 67 TWh/a Solarstrom verfassungskonforme Restwassermengen sichern
In den letzten Jahren stand immer die Landwirtschaft unter Druck wegen der ungenu-
genden Wasserqualitat und den Pestiziden in den Gewassern.® Sozusagen im Schat-
ten dieser "Landwirtschafts-Wasserqualitats-Diskussion” segeln seit Jahren die Was-
serkraftwerke (WKW) ohne verfassungskonforme "angemessene Restwassermen-
gen" gemass Art. 76 Abs. 3 der BV. Besonders krass ist die Situation der 15'800 km
Fliessgewasserstrecken mit "teilweise oder ganz trockengelegten Flussstrecken", die
der Bundesrat bereits im Jahr 2007 anmahnte.* Aufgrund der vom Bundesrat 2019
bestatigten 67 TWh/a COz-freien Solarstrommenge auf Schweizer Dachern und Fas-
saden ist es hochste Zeit, den fur die Fliessgewasser und die Biodiversitat verheeren-
den Zustand aufzuheben und Uberall angemessene Restwassermengen fliessen zu
lassen.®

3 8GS-GB 2017, S. 29-37 und SGS GB 2018, S. 8-12.
4 Bundesrat Botschaft zur Volksinitiative "Lebendiges Wasser (Renaturierungs-Initiative)" vom 27. Juni 2007, S. 5515.
5 Bundesrat und Bundesamt fir Energie, MM vom 15. April 2019.
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7. NOK/AXPO kann 45 Jahre Verfassungsbruch und Zerstérung feiern

Trotz 13 Staatsrechtsbeschwerden bis vor Bundesgericht und Protestlandsgemeinden
lasst die NOK/AXPO immer noch zu wenig Restwasser im Vorderrhein fliessen (Kraft-
werk llanz 1). Beim WKW llanz Il bei Pigniu fliessen immer noch 0,0 Liter Restwasser
im Schmuer und Siaterbach, obwohl Art. 76 Abs. 3 BV seit Dezember 1975 ,die Siche-
rung angemessener Restwassermengen® vorschreibt. Wie bei llanz Il setzte die
NOX/AXPO seit Jahrzehnten auch in anderen Regionen keine oder ungenigende
Restwassermengen durch, wie die nachstehenden Abbildungen zeigen. Wo andere
Wasserkraftgesellschaften die Biodiversitat und die verfassungsrechtlichen Rest-
wasserbestimmungen achten, setzt die acht Kantonen gehérende AXPO konse-
quent auf Verfassungsbruch, tote Fliessgewasser und zerstorte Biodiversitat (Abb.
6, Abb. 8a und 8b sowie Ziff 2a-d).

8. Wasserkraft: Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage

Die Gewasserverbauungen dienten im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts der Si-
cherheit und dem Schutz der Menschen in gefahrdeten Regionen. Im 20. Jahrhundert
— vor allem nach dem 2. Weltkrieg — setzte der Wasserkraftbau ein. Bis etwa 1970
waren die wichtigsten und geeignetsten Gewasser der Schweiz genutzt und ausge-
baut. Nach 1980 setzte sich der WKW-Bau auch im 21. Jahrhundert fort, obwohl die
sinnvoll nutzbaren Gewasser zu rund 95% ausgebaut waren. Die frihen Wasserkraft-
werke (WKW) fihrten in der Regel nicht zum Tod der Gewasserstrecken. Das erste
um 1878 in St. Moritz erstellte WKW konnte die gesamte Stromproduktion kaum ver-
wenden, weil die elektrischen Gerate damals fehlten. In St. Moritz wurden Haushaltun-
gen ersucht zu prifen, ob gewisse Gerate nicht mit Strom statt mit anderen Energie-
tragern betrieben werden kdnnten. Die Ingenieure wurden bis zur 2. Halfte des 20.
Jahrhunderts fast ausnahmslos bewundert. So war z.B. der gesamte Ausbau der
Bahnstrecke mit rund 400 km des in kurzer Zeit erstellten Bahnnetzes der Rhatischen
Bahn (RhB) ein Geniewerk von jungen Ingenieuren. Ein Teil dieser Strecke bildet
heute Bestandteil des Weltkulturerbes der UNESCO. Nach der zweiten Hélfte des 20.
Jahrhunderts findet man die ,wissenschaftsbasierte Innovation“ gemass Art. 2 lit. a
und b des eidg. Forschungsgesetzes (FIFG) kaum noch im Wasserkraftbereich. ,Neue
Produkte, Verfahren und Prozesse® (Art. 2 lit. b FIFG) suchte man im WKW-Bereich
vergebens, im Gegenteil. Was Johannes Badrutt 1878 mit dem ersten elektrischen
Licht in der Schweiz und mit dem ersten WKW realisierte, wird seit Uber 140 Jahren
kopiert — bis zum Exzess, wie die neuen Kleinwasserkraftwerke (KWKW) mit der ver-
fassungswidrigen Trockenlegung der Fliessgewasser (vgl. Abb. 6, Abb. 8a und 8b so-
wie Abb. 9a bis d) und hunderte weitere Bache und Flisse beweisen. Die verninftige
WKW-Nutzung wird zum Unsinn, die trockengelegten Flussstrecken zur Plage mit zer-
storter Biodiversitat und miserabler Wasserqualitat (vgl. J.W. Goethe in Faust).
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zerrung am Vorderrhein: Wer ohne verfassungskonforme ,angemessene Restwassermengen*” (Art. 76 Abs. 3 BV) Strom
erzeugt, kann glnstiger produzieren als der Konkurrent, der angemessene Restwassermengen im Fluss laufen lasst (Bild:
SGS, Oktober 2008).

10. Der Ingenieur: Vom Genie zum Extremisten?

Die Schweizer Bevolkerung und die Wirtschaft profitieren enorm von den frihen Er-
rungenschaften der Ingenieurskunst. Nebst der Wasserkraft profitierte auch der Ver-
kehr und die Industrialisierung von der steigenden Stromproduktion. Neue Produkte
und Verfahren schufen vorbildliche Dienstleistungen fiir die Wirtschaft und Gesell-
schaft, wie Art. 2 lit. b FIFG eigentlich auch postuliert. Die Emissionen reduzierten sich
um das mehrfache, obwohl die Zahl der Fahrzeuge massiv stieg. Die Abb. 6 und alle
nachstehenden Bilder toter Fliisse bestatigen die flichendeckende Trockenlegung der
naturlichen Flisse in der Surselva und weiteren Talern des Alpenraums. Die Tugend
der Ingenieurskunst wandte sich zur Ricksichtslosigkeit gegen die Natur. Bis 80% ist
der Fischbestand in der Surselva und in anderen Télern zurickgegangen (vgl. ,Stilles
Sterben im Fluss® und ,Fischer fangen kaum mehr Bachforellen®, Sidostschweiz, 20.
Mai 2021). Dass die Ingenieure ihre Ingenieurskunst zum Betrug und zur Tauschung
von Behorden und Offentlichkeit einsetzen, wie beim deutschen Dieselskandal (2015),
sollte die Ausnahme sein (SGS GB 2012 S. 7-20).

11. Bundesrat: Der Schlussel der Energiestrategie 2050

Nach der AKW-Katastrophe von Fukushima vom 11. Mai 2011 fuhlte sich fast jeder
Politiker als Energieexperte, selbst wenn er das Kilowatt (kW) von der Kilowattstunde
(kwh) nicht unterscheiden konnte. Entsprechend folgten auch die Antrdge im Bun-
desparlament. Im Gegensatz dazu erarbeitete der Bundesrat in kurzer Zeit eine aus-
gezeichnete Grundlage. Sie wurde am 28. Sept. 2012 publiziert. Darin erklarte der
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Bundesrat: ,Der Schweizer Gebaudepark (bildet) eine Schlusselrolle bei der Errei-
chung der Ziele der Energiestrategie 2050". Beim Verbrauch fossiler Energien betragt
der Anteil der Geb&ude 49 Prozent und beim Elektrizitatsverbrauch 37 Prozent. Das
jahrliche Bauvolumen fir alle Gebaude betragt rund 44 Milliarden Franken. Die Quote
der energetischen Sanierungen am bestehenden Gebaudebestand liegt bei 0,9%.

12. Wenn der liebe Gott hatte entscheiden kdnnen...

Zehn Jahre nach der AKW-Katastrophe von Fukushima ist praktisch allen klar: Mit dem
vom Bundesparlament am 30. Sept. 2016 beschlossenen Energiegesetz (EnG) wer-
den weder die Energiewende noch die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens vom
12. Dez. 2015 erreicht. Obwohl 2013-2016 bekannt war, dass die Gebaude 80% Ener-
gieverluste bzw. 90 TWh/a aufweisen, beschloss das Bundesparlament das kleinste
Energiepotential der Kleinwasserkraftwerke (KWKW)’ mit bloss 1,5 TWh/a, welche
die Biodiversitat und die Gewéasser am meisten zerstoren und keine CO2-Emissio-
nen reduzierend am meisten zu fordern. Genau das Gegenteil des Verfassungsauf-
trags von Art. 5 Abs. 2 BV und des Bundesgerichtsentscheids (BGE 136 | 87 E.32)!
Der 2012/13 vom Bundesrat vorgeschlagene ,Schlissel fir die Energiewende® der
,Gebaude' mit dem groéssten Energiepotential von (67+90 TWh) = 157 TWh/a wurde
bekampft. Die beantragten Forderbeitrage des Bundesrats wurden von 600 Mio. Fr./a
auf 450 Mio. Fr./a geklrzt. Wenn statt des Bundesrats der liebe Gott hatte entscheiden
kénnen und einen Esel mit der Energiegesetzgebung beauftragt hatte, hatte dieser
gewiss nicht zugelassen, die Flusse trocken zu legen und die Biodiversitat noch mehr
zu gefahrden, damit kein Heu mehr nachwachst. Er hatte fur ,angemessene Restwas-
sermengen® und fir genug Wasser in den Flissen gesorgt, damit alle Esel des Landes
den Durst stillen kénnen.

13. Parl. Initiative Rosti und Girod: BV-widrige Gewasserzerstérung

Anstatt die dringend angemahnte Sanierung der Gewasser vorwartszutreiben wie Art.
76 Abs. 3 BV seit 1975 verlangt, versucht NR Albert R6sti (SVP/BE) mit seiner "Parla-
mentarischen Initiative (P1) Ausbau der Wasserkraft zur Stromerzeugung und Strom-
speicherung" noch mehr Fliisse trocken zu legen. Dazu soll auch die Biodiversitat noch
weiter zerstort werden. Das peilt auch NR Bastien Girod (GP/ZH) mit seiner IP 19.443
an. Er will "neue und erneuerte Kleinwasserkraftwerkanlagen ab 300 Kilowatt" férdern
und spricht von einem "beachtlichen Potential" in seiner Parl. Initiative. Sie fand leider
eine Mehrheit in der UREK-N am 27. Okt. 2020. Das Parlament stimmte am 20. De-
zember 2019 mit 96 zu 95 Stimmen knapp der Parlamentarischen Initiative Rosti zu.
Dadurch wird der Gewésserschutz noch weiter geschwéacht. Durch die Pl Rdsti wird
der durch das Kraftwerk bereits stark beeintrachtigte und oft vollig verdnderte Zustand

6  Erlauternder Bericht des Bundesrats zur Energiestrategie 2050, vom 28. September 2012, S. 32
7 1P 12.3884 und IP 12.4237 NR K. Fluri
8 [P 19.4208, lit. c Bundesrat, Ziff. 5, NR K. Fluri.
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der Gewasser als Referenz fur Ersatzmassnahmen angesehen. Bisher galt der ur-
sprungliche Zustand des Gewassers als Ausgangslage. Somit werden dkologische Er-
satzmassnahmen fur die Natur bei einer Wasserkraftkonzessionierung mehrheitlich
ausgeschlossen. Damit fallt ein bewahrtes Mittel zur Aufwertung der zerstérten Ge-
wasser und Auen weg. Fir die Umsetzung der Energiewende ist diese Anderung irre-
levant und fur die Natur extrem schéadlich. Da sich die Revitalisierungen kaum auf die
Gestehungskosten auswirken, kann das Ziel einer 6konomischen Entlastung der Was-
serkraft durch diese Anderung auch nicht erreicht werden. Hingegen sind 6kologische
Ersatzmassnahmen dringend notwendig. Heute erflllen weniger als 20% der Gewas-
ser die Zustandskriterien der Gewasserschutzverordnung!

14. Drei Milliarden fir die Zerstorung der Biodiversitat

NR B. Girod scheint einen parl. Vorstoss von e. SR Werner Hosli (SVP/GL) kopiert zu
haben. Hosli versuchte bei der EnG-Revision 2016 die gleiche KWKW-Férderung ab
300 kW im SR durchzusetzen. Den vereinigten Umweltorganisationen gelang es da-
mals diesen Frontalangriff auf die kleinen nattrlichen Gewasser zu verhindern. Und
das Volk stimmte am 21. Mai 2017 fur das revidierte EnG — ohne KWKW-Férderung
ab 300 kW. Erstaunlich, dass die Biodiversitat und die Fliessgewasser Herrn Girod
offenbar egal sind, auch die Uberférderung der Fluss- und Biodiversitatszerstorung —
und er dies hinter dem Ricken des Souverans realisieren will. Eine WSL-Studie 2020
sagt dazu: ,Die umfangreiche Wasserkraftnutzung in der Schweiz beeintrachtigte die
Gewasserlebensraume. Vor allem die Kleinwasserkraft hat einen negativen Ein-
fluss auf den Lebensraum vieler (Gebirgs-)Bache.“ (S. 94) Der Tages-Anzeiger spricht
von wirkungslosen Subventionen fir Strom und: ,Bis 2035 fliessen Beitrage in der
Hohe von drei Milliarden an kleine Wasserkraftwerke. Mit dem gleichen Geld liesse
sich knapp siebenmal mehr Solarstrom produzieren.*

WSL-Studie: Der damit geférderte Ausbau der inlandischen Stromproduktion betragt
laut Bundesrat 1 bis 1,5 Terawattstunden pro Jahr. Laut WSL-Studie 2020 belduft sich
die KWKW Stromproduktion bloss noch auf 0,55 TWh/a. Dies ist nur ein Bruchteil des
Potenzials, das der Bundesrat bei der Sonnenenergie ausgemacht hat. Mit Solarzellen
kénnten 67 Terawattstunden pro Jahr produziert werden, und dies zu deutlich tieferen
Kosten. Noch grdsser ist das Potenzial, mittels Minergie-P-Warmedammung Strom
und Warme effizienter zu nutzen und somit zu sparen. Dort rechnet der Bundesrat gar
mit 90 Terawattstunden pro Jahr (IP RW 10.3873). Die Kleinwasserkraftwerke erhalten
alle zwei bis viermal so viel Subventionen als die Kraftwerke gekostet haben.

Stromkonsumentenbetrug: «Fur die Kraftwerksbesitzer ist das ein todsicheres Ge-
schéaft», sagt der Prasident der Greina-Stiftung und ehemalige CVP-Nationalrat Reto
Wehrli, der den Solarpreis unterstitzt. Die Renditen betragen bis zu zehn Prozent pro
Jahr. «Eigentlich ist es ein Betrug an den Stromkonsumenten.» Diese bezahlten

9 Wirkungslose Subventionen fiir Strom, Tages-Anzeiger vom 21. Okt. 2020
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eine Forderabgabe im Glauben, etwas fir die erneuerbare Stromproduktion zu tun,
und dann werde es nicht dort eingesetzt, wo es am meisten bringe. Ein Beispiel: Die
Bergbahnen Engstligenalp bei Adelboden erneuerten vor zehn Jahren ein kleines
Wasserkraftwerk. Gemass dem technischen Bericht der Anlage kostet die Kilowatt-
stunde Strom aus dem Werk 16,3 Rappen inklusive Wasserzins. Die Subvention be-
tragt hingegen 19,5 Rappen pro Kilowattstunde. Die Subvention tber 25 Jahre betragt
fast das Vierfache der Investitionskosten. Das BFE bestreitet nicht die erwahnten Zah-
len. Der Verband der Kleinwasserkraft schreibt, die Berechnung sei «ungefahr rich-
tig».1° Weitere Beispiele folgen in Ziff. 2 und im SGS-GB 2012, S 7-20.

B. Die sinnlose staatlich geforderte Flusszerstoérung

15. Die verfassungswidrige KWKW-Fdrderung

Anhand der nachstehenden Beispiele von Kleinwasserkraftwerken (KWKW) wird auf-
gezeigt, wie Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU abgezockt werden, um bis 2035
ca. 1 TWh/a oder 0,4% des Gesamtenergiebedarfs von 240 TWh/a zu erzeugen.
KWKW verschwenden Hunderte von Mio. Franken der Stromkonsumenten, weil sie
wahrend der Vertragsdauer von 20 bis 25 Jahren Forderbeitrage von 200% bis tber
400% der Investitionskosten kassieren. Akteneinsicht oder Informationen uber
KWKW, die sogar von 35 Rp./kWh-Férderung durch die kostendeckende Einspeise-
vergutung (KEV) profitieren, werden verweigert. Mit solch fragwirdigen Methoden wer-
den die Energiewende und die Inlandwertschdopfung verhindert. Mit diesen Milliar-
den fir KWKW wird nicht eine einzige kWh COg-freier Solarstrom des 67'000'000'000
kWh/a Solarstrompotentials unserer Dacher genutzt. Im Gegenteil, die Milliarden
Franken werden fur KWKW, fir neue Werkstrassen, Rodungen, Sprengungen und
grosse Wasser- und Stromleitungen etc. bezahlt. Aber nicht 1 Franken wird fiir eine
bessere Dammung der Uber 3 Mio. sanierungsbedurftigen Wohn- und Geschaftsbau-
ten investiert, um 80%-Energieverluste im Gebaudebereich und CO2-Emissionen zu
reduzieren. Es werden Flisse und einmalige Landschaften zubetoniert. Die aktuelle
KEV/EVS-Forderung von KWKW erweist sich spatestens seit Bestatigung des 67
TWh/a Solarstrompotentials durch den Bundesrat Mitte April 2019 als verfassungswid-
rig, weil die Schweizer Stromversorgung nicht auf die 1 TWh/a von KWKW angewiesen
ist.

16. Stand der Schweizer Kleinwasserkraftwerke (KWKW) 201911

Im Geschéaftsbericht 2012 publizierte die SGS die damals geplanten KWKW.

Nachstehend bestatigt der Gewasserexperte Daniel Heusser, WWF, am 5. Febr. 2019
den Stand der bereits realisierten KWKW jeweils unterhalb der Kurzdokumentation:

10 Tages-Anzeiger — Mittwoch, 21. Oktober 2020

" Quellen: Technische Berichte, Grundlagen aus Rechtsverfahren, Anfragen im Parlament und BFE sowie im Amtsblatt
publizierte KWKW-Projekte und Grundlagen von D. Heusser, WWF-Gewasserschutzexperte. Mehrfach wurden prézise
Anfragen nicht beantwortet; vgl. z.B. Tech. Bericht (KWKW Berschnerbach- von Januar 2011, S. 10, 11, 34, 35, 36 und 37
ff),(weitere KWKW, SGS-GB 2021, S. 7-20).
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Beispiele staatlich Uberfinanzierter Landschaftszerstorung/SGS-GB 2012

1. KWKW Brent/VD: EVS-Forderung 425% der Bauinvestitionen

Elektrizitatsproduktion 0.3 GWh
Vergltung KEV (exkl. MWST) 25.54 Rp
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 15.9 Rp
Bau-Investitionskosten 450°000.- SFr.
KEV-Beitrag Uber 25 Jahre (0.3 GWh x 25.54 Rp = 76'620.- x 25 Jahre) 1’915°000.- SFr.
Vergleich: KEV-Forderung in 25 Jahren zu Investitionskosten ~425.6%
Jahrliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 135 %

Konzessionsdauer 40 Jahre

40-25=15 Jahre

D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019;: KWKW

gebaut

2. KWKW Engstligenalp/BE: EVS-Forderung 390% der Baukosten

Elektrizitatsproduktion 2 GWh
Vergutung KEV (exkl. MWST) 19.5Rp
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 16.3 Rp

Bau-Investitionskosten

2'500°000.- SFr.

KEV-Beitrag Uber 25 Jahre (2 GWh x 19.5 Rp = 390°000.- x 25 Jahre)

9'750°000.- SFr.

Vergleich: KEV-Forderung in 25 Jahren zu Investitionskosten

=390%

Jahrliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.)

Ca.85%

Konzession fiir 60 Jahre, zuséatzliche Rentabilitat dank Restlaufzeit mit Strom
aus vollstandig abgeschriebenem Kraftwerk flr weitere 35 Jahre

60-25=35 Jahre

D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW

gebaut

3. KWKW Milibach-Unterbach/VS: EVS-Férderung 346% der Bauinvestitionen

Elektrizitatsproduktion 5.5 GWh
Vergltung KEV (exkl. MWST) 15.88 Rp
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 9.96 Rp

Bau-Investitionskosten

6'300°000.- SFr.

KEV-Beitrag tber 25 Jahre (5.5 GWh x 15.88 Rp = 873'400.- x 25 Jahre)

21°835'000.- SFr.

Vergleich: KEV-Farderung in 25 Jahren zu Investitionskosten =346.6%
Jahrliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca. 11.5%
Konzession 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut

4. KWKW Borterbach - Oberems/VS: EVS-Forderung 342% der Baukosten

Elektrizitatsproduktion 2.6 GWh
Vergitung KEV (exkl. MWST) 18.42 Rp
Gestehungskosten (inkl. Wasserzinsen) 11.49 Rp

Bau-Investitionskosten

3500000.- SFr.

KEV-Beitrag Uber 25 Jahre (2.6 GWh x 18.42 Rp = 478'920.- x 25 Jahre)

11°973°000.- SFr.

Vergleich: KEV-Forderung in 25 Jahren zu Investitionskosten =~ 342%
Jahrliche Verzinsung des Investitionskapitals (nach Abschreibung 25J.) Ca.115%
Konzession fiir 80 Jahre/D. Heusser/WWF vom 5. Febr. 2019: KWKW gebaut
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C. Erdverkabelung statt Irrefiihrung der Offentlichkeit
17. Geplante Freileitungsvariante verhindert

Wie im SGS-Geschéftsbericht 2012, S. 47, zu entnehmen ist, war im Unterengadin
eine 380 kV-Hochspannungsleitung mit méachtigen Masten durch das enge Tal von La
Punt bis Pradella geplant. Eine Erdverkabelung komme nicht in Frage, weil sie bis 40
m breite Schneisen durch den Wald erfordern wiirde, ausserdem seien Erdverkabe-
lungen 6 bis 15 Mal teurer als Hochspannungsleitungen, behaupteten die Hochspan-
nungsmasten-Promotoren. Am 25. Januar 2012 orientierten die Engadiner Kraftwerke
AG (EKW), Swissgrid und Axpo in Zernez Uber das geplante Freileitungsvorhaben.
Nebst dem durchgehenden Ausbau auf 2 Mal 380 kV-Strange, kdme es teilweise zu
Masterhéhungen bis zu 8 m, 13 bestehende Masten wirden mit Spitzen von 3 m er-
hoht. 60% der Strecke sollte im Waldgebiet liegen und auch neue Rodungen fir die
hohen Masten erfordern. Die Investitionskosten betragen 80 bis 100 Mio. CHF.

18. Erdverkabelungsvariante: Graben von 4 m — nicht 30 m!

In der Schweiz wirden lediglich zwei Freileitungen auf der Netzebene 1 (220-380 kV)
existieren. Deshalb fehlen in der Schweiz Erfahrungswerte fir langere Verkabelungen.
In Europa verfugt man fur Grossstadte Gber Angaben fur Hochstspannungs-Erdkabel
von bis zu 13 km (z.B. 380 kV-Transversale Berlin). Eine Erdverlegung im Gebirge
wurde bisher nicht thematisiert. Einzig in D&nemark wurde aus Landschaftsgriinden
erstmals eine Kombination von Freileitung und Verkabelung umgesetzt.1?

Erst nachdem die SGS zumindest auf der Prifung einer Verkabelung des fraglichen
Teilstiickes zwischen Pradella und La Punt beharrte, stellten die Verantwortlichen am
2. April 2012 auch eine Verkabelungsvariante in Tunnel- und Tagbauweise vor (Pra-
della-Ardez: Kabel, Ardez-Zernez: Freileitung, Zernez-Cinous-chel: Kabel)'3. Eine Ver-
kabelung hatte zur Folge, dass ein Graben von etwa 4 m Breite (nicht 20-30 m wie
immer wieder behauptet) fur eine Rohre von 2.2 m Durchmesser ausgehoben wer-
den musste. Weitere Ausfihrungen SGS-GB 2019, S. 44-46.

Bauplste

120

verlegt, @ innen = 2.00m

389
122

244

147

0.50 3.50

4,00m fir Aushubdepot ‘ 130 l 220 [ 130
12.80

Abb. 7: Querschnitt des gepriiften begehbaren Kabelstollens (Plan Axpo vom 26.1.2012, Zernez/GR).

12 Vgl. www.energinet.dk.

13 An der Infoveranstaltung vom 25. Jan. 2012 bestand der SGS-Geschéaftsflinrer darauf,, dass die Hochspannungs-
masten-Promotoren oder die Planer mit ihrem Auto die ganze Strecke abfahren und tberall erklaren wo eine
Erdverkabelung UNMOGLICH sei! Ein Axpo-Ingenieur erklarte sich bereit. Dabei entdeckte G. Cadonau im Jeep auch
nachstehende Baupléne fiir genau diese geplante Hochmastenstrecke mit einem ca. 4-8 m breiten Korridor (vgl. Abb. 7).
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. PLANUNGSVERFAHREN UND RESTWASSER IN BRIGELS

Abb. 8b: AXPO 2020: Flem nach der Fassung des Stausees in Brigels 2020: Die Axpo-Verantwortlichen missachten
seit 1975 Art. 76 Abs. 3BV bzw. die verfassungsmassig garantierten ,,angemessenen Restwassermengen” zwischen
den Gemeinden Waltensburg und Brigels.

A. Gewasserschutz: Respektierung des neuen RPG und EnG

1. Im Bundesgerichtsentscheid i.S. Grimsel hielt das Bundesgericht fest, dass
bei «schweren Eingriffen» auch das Planverfahren insb. die Richtplane gemaéass
Art. 6 RPG zu berlcksichtigen seien (BGE vom 4. Nov. 2020, 1C_356/2019). Die
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Schweizerische Greina-Stiftung (SGS) zur Erhaltung der alpinen Fliessgewas-
ser, verlangt mit der Planungsbeschwerde/Stellungnahme gemass Art. 104 KRG
vom 31. Dezember 2020 bei der Teilrevision Ortsplanung der Gemeinde 7165
Breil/Brigels, vom 27. Sept. 2020, die Umsetzung der neuen RPG- und EnG-Bun-
desrechtsbestimmungen. Nachstehend erfolgen Auszige der Planungsbe-
schwerde vom 31. Dez. 2020.

2. Laut Amt flr Energie des Kt. Graubiinden vom 3.9.2017 betragt die Q 347-
Wassermenge 193 I/s bzw. 276 |/s. Der Durchschnitt ergibt 234.5 bzw. 235 |/s. Um
diese verfassungswidrig entzogene Restwassermenge erzeugt die AXPO mehr
Strom zu ginstigeren Gestehungskosten im Vergleich zu verfassungskonform
handelnden Konkurrenten. Die KWF-Verantwortlichen bereichern sich somit in ver-
fassungswidriger Weise seit 1975. Damit wird diese Flusslandschaft zerstort und
die Biodiversitat iber mehrere Kilometer stark beeintrachtigt. Benachteiligt sind
jene EW-Unternehmungen, welche die Bundesverfassung respektieren.

B. Gewasserschutzvorgaben im RPG und EnG nicht beachtet

1. RPG- und EnG-Grundsatze fur die Energiewende unberiicksichtigt

Art. 2 Abs. 1 RPV halt fest "Im Hinblick auf die anzustrebende rdumliche Entwicklung
prufen die Behorden bei der Planung raumwirksamer Tatigkeiten insbesondere: (...)

b. welche Alternativen und Varianten in Betracht fallen;
c. ob die Tatigkeit mit den Zielen und Grundsatzen der Raumplanung vereinbar ist;

d. welche Mdglichkeiten bestehen, den Boden haushélterisch und umweltscho-
nend zu nutzen sowie die Siedlungsordnung zu verbessern".

Durch die Ausschaltung der Mitwirkungseinwendungen mit der materiell inhaltlo-
sen Feststellung "diverse Einsprachen" (Messadi vom 27.9. 2020. S. 7) ist es nicht
erstaunlich, dass keine Alternativen und Varianten den Boden umweltschonend zu
nutzen, auftauchen. Dass sie aber existieren und aufgrund der erwahnten RPG-, RPV-
und EnG-Bundesrechtsbestimmungen bei einer Ortsplanrevision entscheidend und re-
levant sind, beweisen obige Ausfilhrungen der Planungsbeschwerde vom 31. Dezem-
ber 2020 (die ganze Planungsbeschwerde kann bei der SGS verlangt werden). Als
erhebliche RPG- und EnG-Verletzung erachten wir den Verzicht auf Prifung ,,sach-
gerechter Standorte” fur 6ffentliche Anlagen im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2
EnG sowie Art. 12 Abs. 2 und 3 EnG. Auch Art. 8b RPG, der die Gewasserstrecken
explizit erwahnt, bleibt unbeachtet. Damit werden die RPG-Planungsgrundsétze des
Art. 3 und Art. 8b RPG sowie Art. 2 und 3 der Raumplanungsverordnung (RPV) um-
fassend missachtet.
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2. Widerrechtliche Verhinderung der Energiewende

Aufgrund des revidierten RPG sind die Behdrden geméass Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3

RPG seit dem 1. Jan. 2018 verpflichtet, "Grundlagen (zu) erarbeiten, in denen sie fest-

stellen, welche Gebiete" (...)

a) besonders schon, wertvoll, fir die Erholung oder als natirliche Lebensgrund-
lage bedeutsam sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG).

b) sich fur die Produktion von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien eignen...”
(Art. 2 bPs RPG)

c) fur die Nutzung erneuerbarer Energien geeignet sind (Art. 8b RPG).

11

d) Sie ,schliessen bereits genutzte Standorte mit ein und kdnnen auch Gebiete und
Gewasserstrecken bezeichnen, die grundsatzlich freizuhalten sind.“ (Art. 10 Abs.
1 EnG)

e) Fazit: Soweit ndtig, sorgen sie daflr, dass Nutzungsplane erstellt oder beste-
hende Nutzungspléne angepasst werden. (Art. 10 Abs. 2 EnG). Die Abb. 8a und
8b beweisen, dass diese RPG-Bestimmungen weder geprift noch abgewogen wur-
den. Obwohl letzteres aufgrund des revidierten EnG mit den am 1.1.2018 in Kraft
getretenen Bundesbestimmungen aktueller denn je ist, blieb auch dieser Sachver-
halt bei der ganzen Revision der Ortsplanung in Brigels unerwéhnt. Mit solchen
,2ortsplanrevisionen“ werden keine RPG-Anliegen gel6st, sondern die einschlagigen
Energiebestimmungen der Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 missachtet und die
Energiewende verhindert.

3. Axpo-Geschaftsmodell: Die Zerstorung der Natur und der Fliessgewasser
Die Verantwortlichen des Kraftwerks Frisal (KWF) bzw. die AXPO nutzen die Wasser-
kraft immer noch wie Johannes Badrutt 1878 in St. Moritz - aber ohne verfassungskon-
forme "angemessene Restwassermengen” gemass Art. 76 Abs. 3 BV, wie Abb. 8a und
8b beweisen.

4. Art. 76 Abs. 3 BV: ,,Sicherung angemessener Restwassermengen*

Die folgenden Abb. 8b und Abb. 9a bis 9c veranschaulichen den machtigen Flem in
Brigels mit der Wasserfassung und der anschliessenden Restwassermenge in Rich-
tung Waltensburg. Dieser Zustand widerspricht klar Art. 76 Abs. 3 BV, der die ,Siche-
rung angemessener Restwassermengen® garantiert. Die vollige Trockenlegung des
Flem existiert seit dem Kraftwerkbau 1960. Die bundesrechtliche Sanierungsfrist lief
2007, die zweite Verlangerung 2012 ab. Die Abb. 9a und 9b zeigen, wie die Axpo-
Verantwortlichen Art. 76 Abs. 3 BV und ,angemessene Restwassermengen” zwischen
den Gemeinden Waltensburg und Brigels respektieren.
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5. AXPO 2020: ISOS-Schutzzone A missachtet
Flem in Waltensburg in der ISOS-Schutzzone A von nationaler Bedeutung

Abb. 9a: Der Flem fliesst durch die Gemeinde Breil bis zum See. ~ Abb. 9b: Kirchenbezirk in Waltensburg: ISOS Schutzzone
A von nationaler Bedeutung mit friihgotischer Kirche von

1330 - ohne verfassungskonforme Restwassermenge.

Abb 9d: Flem- FIussstrecke heute |m Quamer Crop-Mar-
tin in 7158 Waltensburg/GR.

Abb. 9¢: Flem in Breil vor Miindung in den Axpo-Stausee.

Unter Umgehung der Bundesverfassung (Art. 76 Abs. 3 BV) scheffelt die AXPO jahrlich hunderte Mio. Fr. Ge-
winn mit der Zerstérung der Natur, der Fliessgewésser und der gefahrdeten Biodiversitat. Dazu konkurriert
sie auf unfaire und verfassungswidrige Weise die EW, die verfassungsméssig Strom produzieren und alle Mie-
ter-, Hauseigentiimer/innen und KMU, die gesetzeskonform Solarstrom auf ihren Dachern fiir sich und die
Eneraiewende erzeuaen. wie am 21. Mai 2017 vom Schweizer Volk beschlossen.
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6. Standortfragen fur Anlagen nicht gepraft

Vom 1. Januar 2018 an verlangt Art. 6 Abs. 3 lit. b®s RPG, dass die ,Versorgung
insbesondere mit Elektrizitat aus erneuerbaren Energien” dargestellt wird. Gemass
Art. 6 Abs. 2 RPG sind die Kantone verpflichtet, diese ,Grundlagen [zu] erarbeiten...”
Sowohl im Kanton wie auch auf Bundesebene werden grosse Anstrengungen unter-
nommen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und damit die vom Bundesrat und
Bundesparlament beschlossenen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Vorliegend wurde der Sachverhalt weder beztiglich Produktion von Elektrizitat, Nut-
zung erneuerbarer Energien, Standortfragen fur Anlagen noch beztiglich Gewéasser-
strecken, die gemass Art. 10 Abs. 1 EnG "grundsatzlich freizuhalten" sind, gepruft.
Ebenso wenig geprift wurden Gebiete, die der Erholung dienen und einen Beitrag
leisten kénnten, um die ,Siedlungsordnung zu verbessern®, wie z.B. Art. 2 lit. d RPV
verlangt. Die Untétigkeit der Gemeinde ist eine rechtserhebliche Unterlassung Bun-
desrecht anzuwenden, die der Kanton u.E. nicht tolerieren kann. Dadurch werden die
wichtigsten vom Parlament im RPG und EnG geschaffenen Voraussetzungen von
2016 und 2017 fur die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen "amtlich" ver-
hindert.

7. Raumplanungsrecht verpflichtet Elektrizitatspotential zu berticksichtigen
Das vom Bundesrat am 15. April 2019 erwahnte Dach- und Fassadenstrompotential
von 67 TWh/a und die ebenfalls vom Bundesrat bereits 2010 erwdhnten 90 TWh/a
Energieverluste (IP RW 10.3873) — also insgesamt 157 TWh/a — missen u. E. raum-
planungsrechtlich und auch gestitzt auf Art. 89 BV zwingend bericksichtigt wer-
den. Darauf beruhen die grossen Chancen fur die Umsetzung der Energiewende und
fur die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens vom Herbst 2017! Die bundesrecht-
liche Ergdnzung des Raumplanungsrechts von 2018 schreibt aufgrund des geéander-
ten Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016 im Art. 8b RPG ausdricklich vor: Der Richt-
plan bezeichnet die fur die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und
Gewasserstrecken, Standortfragen fur Anlagen etc.“ Da die Richtplane fur die Be-
hérden verbindlich sind (Art. 9 Abs. 1 RPG), missen sie auch Art. 9 Abs. 2 RPG
respektieren und vollziehen. Art. 9 Abs. 2 RPG lautet: ,Haben sich die Verhéltnisse
geandert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Losung mog-
lich, so werden die Richtplane tGberpruft und nétigenfalls angepasst.“ Diese bundes-
rechtlichen Vorgaben wurden in casu weder geprift noch realisiert. Wir erwarten, dass
die Verantwortlichen diese Aufgaben bundesrechtskonform I6sen werden. Uber die
Notwendigkeit einer solchen Abklarung entschieden und bestimmten das Bundespar-
lament mit der EnG-Revision vom 30. Sep. 2016 und das Schweizer Volk am 21. Mai
2017 mit der EnG-Annahme. Im vorliegenden Planungsverfahren geht es nicht um
den Bau, sondern um die bundesrechtliche Prifungspflicht, die sich aus den oben-
erwahnten RPG- und EnG-Bestimmungen ergibt. Vorher ist u.E. keine bundesrechts-
konforme Genehmigung dieser Ortsplanung maoglich.
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8. Der Kanton privilegiert verfassungswidrig handelnde Konzerne

Die verfassungswidrige Wasserkraftnutzung am Flem fihrt im Vergleich zu WKW-Ge-
sellschaften, welche die Verfassung respektieren zu ungerechtfertigten Gewinnen fur
die AXPO. Die HOhe dieser u.E. unrechtméssigen Gewinne entspricht im Minimum der
Differenz fur eine Stromproduktion geméass Mindestrestwassermenge gemass Art. 31
Abs. 1 des eidg. Gewdasserschutzgesetzes (GSchG) ab Inkraftsetzung vom GSchG
vom 1. Nov. 1992 im Vergleich zur Restwassermenge Null. Wie oben erwéhnt, ergibt
der Durchschnitt der Q 347-Wassermenge rund 235 |/s und die Mindestrestwasser-
menge gemass Art. 31 Abs. 1 GSchG rund 211 I/s (vgl. SGS-Geschaftsbericht 2017,
S. 25). Um diese verfassungswidrig entzogene Restwassermenge erzeugt die AXPO
mehr preisglunstigeren Strom im Vergleich zu WKW-Konkurrenten. Indessen ist zu er-
ganzen, dass das Schweizer Volk am 7. Dezember 1975 klar und unmissverstandlich
Uber "angemessene Restwassermengen" abgestimmt hat und mit 77.5% dem Art.
76 Abs. 3 BV zustimmte und nicht uber ,,Mindestrestwassermengen.” Eine ange-
messene Restwassermenge" musste somit deutlich hdher sein. Wie viele I/s es sein
missen, wurde laut Amt fur Energie vom September 2017 nicht genau ermittelt, weil
die AXPO die entsprechenden Restwasseruntersuchungen nicht korrekt und vollstan-
dig durchfiihrte; die SGS war damals von diesem AXPO-Verfahren ausgeschlossen.
Das zweistufige Restwasserverfahren des GSchG sieht vor, dass der Bund die Min-
destrestwassermengen sichert und die Kantone fur die ,angemessenen” Restwasser-
mengen sorgen mussen. Entsprechend ist der Kanton fur den verfassungskonformen
Vollzug verantwortlich.

9. Unlauterer Wettbewerb gegen Hauseigentimer-, Mieter/innen und KMU

Die Gewasser sind stark belastet und die Biodiversitat gefahrdet. Deshalb muss ent-
sprechend mehr Wasser und nicht weniger in den Bachen und Flussen fliessen. Kein
oder ungeniugend Restwasser in einem Fluss zu belassen, bedeutet eine Umweltbe-
eintrachtigung, die verfassungswidrig ist. Die AXPO-Verantwortlichen zerstdren hier
nicht nur in verfassungswidriger Weise alpine Flusslandschaften, beeintrachtigen kilo-
meterweit die gefahrdete Biodiversitat und bereichern sich verfassungswidrig gegen-
Uber anderen EW-Unternehmungen mit angemessenen Restwassermengen. Durch
die verfassungswidrige Stromproduktion konkurriert die AXPO dazu auch noch alle
Mieter-, Vermieter und KMU, welche auf ihren Dachern gesetzeskonform Solarstrom
erzeugen (vgl. Abb. 21-24, Teil lll). Dieser Zustand widerspricht dem Grundsatz eines
fairen Wettbewerbs — und verstosst damit auch gegen den Grundsatz der Rechts-
gleichbehandlung von Art. 8 BV. Zurzeit sind landesweit rund 100'000 Eigentiimer bzw.
Solaranlagen ans Netz gekoppelt. Alle diese Mieter/Vermieter/innen und KMU werden
auf unfaire Weise von der AXPO konkurriert (vgl. Schweiz. Gesamtenergiestatistik
2019, S. 46). Dazu behindert dieser Zustand die Energiewende und die Umsetzung
des Pariser Klimaabkommens mit fairen Preisen.
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10. Milliardengewinne mit der Biodiversitéats-, Natur-, und Flusszerstdrung

a) Die Umwelt- und Fliessgewasserzerstorung: Als grosste Schweizer Stromunter-
nehmung profitiert die AXPO am meisten von den jahrlichen von 4.4 bis 4.8 Mrd. Fr.
Lverteilbaren Gewinnen,” indem sie die Natur zerstort, Flisse trockenlegt und die ge-
fahrdete Biodiversitat massiv beeintrachtigt (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 44,
Tab. 37).
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Abb. 10: ,,Verteilbarer Gewinn" lag zwischen 2014 und 2018 bei 4.447 bis 4.829 Milliarden Franken pro Jahr; AXPO Be-
triebsgewinn 2019: 850 Mio. Fr (vgl. NZZ, 10.12.2020).

BFE, Schwaizerizche Elek iricilalisialnlik 2019 (Tab 37)
OFEN, Statistigue suisse de Pdlectriciie 2009 (tabl. 57)

b) Die AXPO plindert die Gebirgskantone — Brosamen fiur die Berge

Wasserzins fur Gebirgskantone: Ein Bruchteil des
Reingewinns (in Mio. Fr.)
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Abb. 11: Die grossten Schweizer Stromkonzerne erzielten mit 90% der Landeserzeugung bis 2012 einen Jahresumsatz von
iiber 40 Mrd. Fr (2012: 40,59 Mrd. Fr; 2011: 40.44 Mrd. Fr;). Dieser sank bis auf 32.12 Mrd. Fr. (2018). Mit den steigenden
Strompreisen stiegen die ,verteilbaren Gewinne* ab 2015 wieder deutlich an auf 4.829 Mrd. Fr (2018; Schweizerische Elekt-
rizititsstatistik 2019. S. 43/44, Tabelle 34/37).
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11. Eine Konzern-Privilegierung ist verfassungswidrig:

Im Art. 4 der ersten BV vom 12. Sept. 1848 wurden alle Privilegien ausdricklich ver-
boten und abgeschafft. Seither existiert keine Verfassungsgrundlage fir Privilegien
(vgl. Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte, Prof. Dr. iur. Alfred Kblz, Quel-
lenbuch bis 1848, S. 448). Wiederholt wird dieser Verfassungsgrundsatz im Art. 4 der
BV vom 29. Mai 1874 ,,...keine Vorrechte... (von) Personen® (vgl. Neuere Schweizeri-
sche Verfassungsgeschichte a.a.O., Quellenbuch von 1848 bis in die Gegenwart, S.
152). Die juristischen Personen, wie z.B. die AXPO, sind von diesem Privilegien-Ver-
bot nicht ausgenommen. Auch die neue Rechtsgleichheitsnorm vom 1. Januar 2000
im Art. 8 BV bietet keine Verfassungsgrundlage fur Privilegien oder Vorrechte. Diesen
Rechtsgrundsatz gilt es hier umso mehr zu beachten, weil es sich bei der AXPO um
eine Offentliche Unternehmung handelt, welche mit jahrlichen Betriebsgewinnen von
rund 800 Mio. Franken selbst beweist, dass sie nicht am Hungertuch nagt. Aufgrund
der neuen Sach- und Rechtslage ist es je langer je weniger mit dem Grundsatz der
rechtsgleichen Behandlung von Art. 8 Abs. 2 BV zu vereinbaren, dass die AXPO mit
ihrer verfassungswidrigen Stromproduktion immer mehr Mieter-, Vermieter/innen,
KMU sowie weitere Gebaudeinhaber/innen unfair konkurriert, welche mit ihrer (vor-
wiegend privat finanzierten) COz-freien Stromproduktion die Umsetzung des Ende
2017 ratifizierten Pariser Klimaabkommens realisieren.

12. Gemeinde Breil kann 10 bis 20 Mal mehr Strom produzieren

Wenn die zustandige kommunale, kantonale bzw. eidg. Behdrde den Sachverhalt
pruft, wird sie feststellen, dass in casu 10 bis 20 Mal mehr mehr einheimische
Elektrizitat erzeugt werden kann als bisher. Dazu kann die Gewasserstrecke von
Abb. 8b und Abb. 9a bis 9d vollstandig saniert werden, wie Art. 76 Abs. 3 BV seit 1975
und Art. 8b RPG und Art. 10 Abs. 1 EnG seit dem 1.1.2018 vorschreiben. Abb. 8b und
9a bis und mit Abb. 9d dokumentieren eine kilometerlange Gewasserstrecke, die dem
Verfassungsauftrag des Art. 76 Abs. 3 BV zur ,Sicherung angemessener Restwas-
sermengen® klar widerspricht.

Beweis: Augenschein dem Flem entlang ab Stauwehr in Breil bis nach Waltensburg

13. Planungsgrundsatze missachtet — grosse Energiechance vereitelt

Art. 3 Abs. 2 RPG schreibt vor: "Die Landschatft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a. der Landwirtschaft gentigend Flachen geeigneten Kulturlandes (...) und gemass lit.
d. naturnahe Landschaften und Erholungsraume erhalten bleiben.” Davon ist bei der
Ortsplanrevision von Brigels nichts zu sehen. In diesem Verfahren trifft das Gegentell
der erwéhnten Bundesbestimmungen zu, wie die Abb. 6 sowie Abb. 8a und 8b, sowie
9a bis 9d beweisen. Damit wird die Nutzung eines wahrscheinlich grossen Regelener-
giepotentials in Graubinden wegen unterlassener Priufungspflicht vereitelt. Das Be-
sondere in diesem Fall ist, dass es aufgrund der Erfahrungswerte beim PSKW Lagobi-
anco sehr wahrscheinlich mdglich ist, 300 oder ev. bis 500 GWh/a oder mehr in Breil
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zu erzeugen. Indessen wird im Widerspruch zu Art. 8b RPG und Art. 10 und 12 EnG
sogar die Prifung dieser immensen Energiechance zum Vornherein verhindert. Das ist
u.E. ein schwerwiegender Verstoss gegen alle neuen Bundesrechtsbestimmungen
im RPG und EnG, welche am 1.1.2018 in Kraft traten. Verletzt sind insbesondere Art.
8b RPG und Art. 10 Abs. 1 und 2 sowie Art. 12 Abs. 1 und 2 EnG.

14. Sachgerechte Standorte fur Anlagen nicht gepraft

Art. 3 Abs. 4 RPG lautet: "Fur die 6ffentlichen oder im 6ffentlichen Interesse liegenden
Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere
sollen:

a. regionale Bedurfnisse berlcksichtigt und stdrende Ungleichheiten abgebaut wer-
den;

c. nachteilige Auswirkungen auf die naturlichen Lebensgrundlagen, die Bevdlke-
rung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft geringgehalten werden." Alle
diese bundesrechtlichen Vorschriften wurden im vorliegenden Verfahren missach-
tet. Die Anwendung insb. der neuen Energie-Bundesrechtsbestimmungen wurde
mehrfach unterlassen und damit Bundesrecht mehrfach verletzt.

15. Weder regionale noch nationale Energiebedurfnisse gepruft

Im vorliegenden Verfahren wurden weder kiinftige regionale Bedurfnisse nach
mehr erneuerbaren Energien oder Regelenergie flur die Surselva (Grésse = Kt. Lu-
zern) noch fur Graubunden geprtft. Ebenso wenig wurde z.B. mit einem Pumpspei-
cherkraftwerkprojekt (PSKW) versucht die nationalen Energiebedurfnisse infolge der
Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 fur das neue EnG zu prifen. Keine Prifung er-
folgte auch fur naturnahe Erholungsraume und nachteilige Auswirkungen der zerstor-
ten Flussstrecke zwischen den Gemeinden Waltensburg und Brigels, wie Art. 3 Abs.
2 lit. d RPG und Art. 3 Abs. 4 lit. a und lit. ¢ RPG sowie Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG
verlangen. Mindestens so gravierend ist die unterlassene Priifung eines "sachge-
rechten Standorts" fur Anlagen im Offentlichen Interesse geméss Art. 3 Abs. 4
RPG, d.h. vor allem PSKW! Die Gemeinde Breil verfiigt Gber einen hervorragend
geeigneten Standort fur offentliche Anlagen im nationalen Interesse gemass Art.
10 EnG in Verbindung mit Art. 12 Abs. 2 EnG: "Einzelne Anlagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien, namentlich (...) Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimm-
ten Grosse und Bedeutung von einem nationalen Interesse..."

C. Pumpspeicherkraftwerk fur Klimaabkommen statt toter Flisse

16. Wasserkraftnutzung: PSKW Breil-Tavanasa statt 140-jahrige Technologie
Das seit 1960 bestehende, alte Kraftwerk Frisal (KWF) ist 6konomisch je langer je
weniger konkurrenzfahig; aber als Pumpspeicherkraft ist die Wasserkraft kaum
zu Uberbieten - sowohl 6kologisch als auch 6konomisch. Die Gemeinde Breil ver-
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fugt zwischen Breil und Tavanasa topographisch tber einen der wahrscheinlich bes-
ten Standorte fir Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) in der Schweiz. Mit einer HO-
hendifferenz von knapp 500 Metern — und praktisch ohne lange Zuleitungen, im
Vergleich zum PSKW-Projekt Lagobianco — kénnte ein solches ,PSKW Breil-Tava-
nasa“ im Vergleich zum alten KWF erheblich mehr und deutlich preiswertere er-
neuerbare Regelenergie generieren. Die Genehmigung des PSKW-Projekts Lag-
obianco am Bernina vom 25. Okt. 2016 durch die Bundner Regierung bestatigt indi-
rekt diesen Sachverhalt. Nachstehend werden die Erfahrungswerte dieses von der
Regierung und vom BFE und BAFU 2016 genehmigten PSKW-Projekts zum Vergleich
beigezogen.

17. Optimale Rahmenbedingungen fiir = 300 MW Pumpspeicherkraftwerk

Die PSKW-Rahmenbedingungen fur ein PSKW-Breil-Tavanasa/Mutteins sind wahr-
scheinlich um Faktor 5 bis 10 Mal besser als sie 2007 fur das PSKW Lagobianco
waren. Und bereits damals war klar, dass ein PSKW errichtet werden soll. Eine rund
15 km lange Druckleitung vom Berninapass bis zur Gemeinde Poschiavo entfallt
hier. Denn der ,sachgerechte Standort” fir Anlagen im 6ffentlichen Interesse gemass
Art. 3 Abs. 4 RPG der Gemeinde Breil ist optimal und liegt topographisch praktisch
,2uber dem Talstandort" mit der heutigen KWF-Zentrale in Tavanasa/Mutteins. Es
missten keine Waldrodungen durchgefuhrt und keine kilometerlangen neuen Stras-
sen und Infrastrukturbauten fur Dutzende Mio. Franken gebaut werden, wie fur das
konzessionierte PSKW Lagobianco. Die Linienfihrung liegt seit 60 Jahren vor. Eine
entsprechende altere Konzession ebenfalls. In Breil missen keine national ge-
schitzten BLN-Gebiete beansprucht werden, wie auf der Alpe Palii am Bernina;
freilich missten die Druckleitungen erneuert und wohl verstarkt werden. Westlich
der heutigen Talkraftwerkzentrale Mutteins wirde die AXPO sogar selbst tber ein
Ausgleichsbecken verfuigen, sofern eine Felskaverne in Mutteins nicht in Frage kame.
Damit konnte sogar das vis a vis gelegene 4 MW-WKW Tscharbach in Obersaxen ev.
als preisgunstiger Tages-/Nachtspeicher zur 24h-Versorgung vom PlusEnergieBauten
(PEB) genutzt werden.

18. Machbarkeitsstudie fiir Pumpspeicherkraftwerk wie 2008

Die Prifung eines PSKW ware nichts neues fur Graubtinden, im Gegenteil. Der Einlei-
tung zur Machbarkeitsstudie 2008/2009 zum Projekt Lagobianco ist das Vorgehen und
das Verfahren zu entnehmen:

"Wahrend die Meinungsverschiedenheit Uber die alten Kraftwerksplane beim Bundes-
gericht hangig war, fanden im Herbst 2008 auf Initiative der Schweizerischen Greina-
Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewdasser (SGS) am 23. September 2008 und
am 7. November 2008 unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundesgerichtsprasidenten
Dr. G. Nay Gesprache am Runden Tisch, zwischen RE, Pro Natura, SGS und WWF
statt. Diskutiert wurden Projektanpassungen bzw. mogliche Alternativprojekte. Damit
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war der Grundstein gelegt fur die Schaffung einer Arbeitsgruppe mit dem Ziel, Alterna-
tiven zur angefochtenen Ausbaukonzession zu finden, die sowohl 6kologische Vorteile
bringen als auch wirtschaftlich tragbar und energiepolitisch sinnvoll sind.

Aufgrund des konstruktiven Dialogs innerhalb der Arbeitsgruppe haben Rétia Energie
AG, Pro Natura, SGS, WWF, die Gemeinde Poschiavo, die Gemeinde Pontresina, die
Birgergemeinde Pontresina und die Regierung des Kantons Graubtinden beschlossen,
beim Bundesgericht eine Sistierung der hangigen Verfahren bis Ende Mai 2009 zu be-
antragen. Dies verschaffte der Arbeitsgruppe ein Zeitfenster von sechs Monaten, wah-
rend dem die vorliegende Machbarkeitsanalyse fir ein Alternativprojekt durchgefihrt
wurde. Die Machbarkeitsanalyse erfolgte mit der Vorgabe, dass einerseits gepruft wer-
den sollte, ob eine Alternative zum urspriinglichen Projekt realisierbar ist und ob diese
in das aktuelle européische Energiemarktumfeld passt. Ohne dass die bearbeiteten
Projektbestandteile aus gesetzlicher, dkologischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht
zu einem "No Go" fuhren.

Im Sinne einer mdglichst effizienten Vorgehensweise wurde die Arbeitsgruppe um wei-
tere Vertreter von betroffenen Institutionen ergénzt. Zu den bereits genannten Parteien
RE, Pro Natura, SGS und WWEF stiessen folgende Institutionen dazu: Der Fischereiver-
band Graublinden (FV GR), die Gemeinde Poschiavo sowie der Kanton Graublinden
vertreten durch das Amt fir Energie und Verkehr (AEV) und das Amt fur Natur und
Umwelt (ANU). Ein Team bestehend aus erfahrenen Umweltfachleuten und Wassernut-
zungsexperten erarbeitete die Grundlagen fur die 6kologischen Fragestellungen und
begleitete die Aufgaben der Arbeitsgruppe” (vgl. Repower, Machbarkeitsstudie vom 14.
Mai 2009).

GESCHAFTSBERICHT 2007

Schlisselenergie im 21. Jahrhundert: - Wasserkraft
j Y \ + Wind
g N y - Sonne
g e - Biomasse |
<=1 il _ + Geothermie )

« Effizienz
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I ﬂ
SOLARSIROM 1
l‘:fx@n arap |
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Abb. 12: Schweizer Wasserkraft als Regelenergielieferant und Netz-Stabilisator fiir Mitteleuropa
dank Pumpspeicherkraftwerken. Auch der Bundesrat sprach sich fiir PSKW aus (IP 10.3269).
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19. Flem: Naturliche Flussstrecke mit 10-20 Mal mehr Bundner Regelenergie
Aufgrund von Art. 8b RPG muss der Inhalt des Richtplans die fur die Nutzung erneu-
erbarer Energien ,geeigneten Gebiete und Gewasserstrecken® beinhalten. Im vor-
liegenden Fall betrifft dies den Stausee von Breil mit der Hochdruckleitung nach Tava-
nasa/Mutteins des Kraftwerks Frisal (KWF). Dort kann ein Wasserbecken fur die Pum-
penergie ev. in einer unterirdischen Kaverne realisiert werden (wie um 2006/07) von
Repower fur die mittlere Station Covaglia geplant). Die Gewéasserstrecken sind vorge-
geben: Es handelt sich um den Ladalbach, den Flem, und Schmuer. Mit Ausnahme
des Ladalbachs wurden alle durch die AXPO in verfassungswidriger Weise vollig tro-
ckengelegt. Auch die Anlagen mit den jeweiligen Gewasserstrecken missen aufgrund
von Art. 8b RPG und Art. 10 Abs. 1 und 2 EnG geprtift und dringend saniert werden.
Weil die Verhéltnisse sich durch die Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 mit dem
neuen EnG grundlegend verandert haben und die Schweiz Uber ein zusatzliches
Strompotential von 67 TWh/a Solarstrom verflugt (mit 37 TWh/a Wasserkraft total =
104 TWh/a), missen die Anpassungen erfolgen. Die landschaftlich wertvolle Fluss-
strecke des Flem kann und muss saniert werden, wie auch die ISOS-Schutzzonen in
Waltensburg. Dank einem etwa 300-500 MW Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) kann
10 bis ev. 20 Mal mehr Strom pro Jahr als Regelenergie erzeugt werden, wie die Er-
fahrungen beim PSKW Lagobianco ergaben. Das bedeutet, dass fast die gesamte
Wassermenge im Flem wieder fliessen kann. In diesem Zusammenhang verpflichtet
Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG die Kantone auch ,Grundlagen zu erarbeiten, in denen sie
feststellen, welche Gebiete (...) besonders schén, wertvoll, fir die Erholung oder als
natirliche Lebensgrundlage bedeutsam sind. Dies betrifft insb. die Flussstrecke des
Flem von Breil bis nach Waltensburg und durch diese Gemeinden (vgl. oben erwéhnte
Abb. 8b und 9a bis und mit Abb. 9d). Die fehlende Restwassermenge verschandelt
nicht nur diese alpinen Landschaften und Gemeinden. Sie widersprechen dem Art. 76
Abs. 3 BV mit verfassungsmassig vom Volk garantierten "angemessenen Restwasser-
mengen". Diese Flussstrecke erstreckt sich auf den Kirchenbezirk von Waltensburg
aus dem 14. Jahrhundert, welcher durch die ISOS-Schutzzone A geschiitzt ist. Des-
halb darf diese Flussstrecke nicht langer trocken gelegt bleiben. Denn mit 67 TWh/a
Solarstrom verfugt die Schweiz Gber 180% mehr CO2-freien Strom im Vergleich zur
gesamten Wasserkraft. Hier ware die Stromeinbusse fir hohere Restwassermengen
ohnehin kaum wahrnehmbar. Das offentliche Interesse an der Respektierung der
ISOS-Auflagen und Art. 76 Abs. 3 BV ist u.E. erheblich grosser als die minimale
Stromeinbusse mit der u.E. veralteten aktuellen Stromproduktionstechnologie.
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D. Energiewende-Vorgaben missachtet

20. CO2-freies Solarstrompotential von 67 TWh/a in Graublnden nutzen

Wie oben ausgefuihrt verfigt die Schweiz seit 2019 auch laut Bundesrat neu Uber ein
Solarstrompotential von 67 TWh/a. Auch davon war 2007 keine Rede. All diese
idealen Voraussetzungen fur den Vollzug der erwahnten Bundesrechtsbestimmungen
im RPG und EnG wurden hier gar nicht gepruft. Noch spannender: Sogar die Prifung
des gigantischen Energieeffizienzpotentials von 90 TWh/a (BR IP 10.3873) wird in die-
sem Verfahren weder zur Kenntnis genommen noch geprift, wie Art. 2 und 3 RPV und
Art. 5 Abs. 1 lit. a und b EnG vorschreiben. Diese Tatsache bestétigt die Gemeinde
Breil im Schreiben vom 24. Februar selbst, weil sie diese Zusammenhéange nicht sah,
nicht sehen konnte oder wollte. Entsprechend wurde auch nicht versucht, die im Art. 3
Abs. 4 lit. ¢ RPG explizit erwdhnten RPG-Bestimmungen, wonach "nachteilige Aus-
wirkungen auf die Lebensgrundlagen (...) vermieden oder gesamthatft geringgehalten
werden" sollen, wenigstens zu prifen. Mit Unterlassung dieser RPG-Prifungsvorga-
ben wird Bundesrecht mehrfach verletzt.

21. Wie kdnnen 67 TWh/a COz-freier Solarstrom erzeugt werden?

Fur den Grossteil der Bevolkerung und der Behérden war es 2007 unvorstellbar, dass
unsere Schweizer Dacher und Fassaden eines Tages 67 TWh/a - oder 180% der
gesamten Wasserkraft mit 37 TWh/a erzeugen konnten (Abb. 5). Die Erkenntnis lie-
fert die Physik: In Mitteleuropa fallt pro m? etwa 1 Meter Wasser, am Bernina ev. 2
Meter. Um 1 kWh zu erzeugen, muss 1 m3 Wasser 360 m (bzw. mit Reibung 400 m)
fallen. Pro 1 m? Boden- oder Dachflache liefert die Sonne aber 200 kWh/m?a (vgl.
Abb. 13). Diese grossen solaren Strommengen mussen taglich hochgepumpt werden,
um sie in der Nacht und an sonnenarmen Tagen zu nutzen. Wie einfach und elegant
die grossen Strommengen erzeugt werden, veranschaulicht der PlusEnergieBau
(PEB) der Abb. 14. PEB funktionieren auch bei 250-jahrigen Sanierungen: Zusatz-
lich zur 100% Eigenenergieversorgung generiert der 700%-PEB Anliker noch Solar-
strom fiir 55 E-Autos. Die 182% PEB Uberbauung Tobel deckt 100% des Gesamte-
nergiebedarfs von 129'000 kWh/a und erzeugt dazu noch CO2-freien Strom fiir 77 E-
Autos. CO»-frei ist PV-Strom, weil die Solarzellen keinen Kohlenstoff enthalten und
deshalb auch nicht verbrennen kdnnen. So kdnnen auch keine CO2-Emissionen ent-
stehen. Mit PSKW kann statt etwa 4 TWh/a PV wie 2007 geschatzt, neu 67 TWh/a
Solarstrom, ein um Faktor 15 grésseres Potential gewonnen werden. 2012 wies der
Bundesrat offiziell ein einheimisches PV-Energiepotential von 11,1 TWh/a aus. 67
TWh ist um Faktor 6 grosser. Die innovative Gebaudebranche erstellt seit dem Jahr
2000 PEB, wie nachstehende Abb. 21-25 belegen. Mit den erheblichen Stromuber-
schissen kdnnen zu den Wohn- und Geschaftsbauten auch noch die fir diese PEB
bendtigte Verkehrsenergie CO2-frei erzeugt werden, wie insb. die Abb. 21 bis 25 mit
amtlichen Messungen bestatigen. Weil die PEB die hohen Solarstromiberschisse
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nur tagsuber erzeugen, werden PSKW bendtigt, welche die hohen Solarstromuber-
schisse am Tag hochpumpen. Das grosste CO2-freie Strompotential von 67 TWh/a
und die Reduktion von 90 TWh/a Energieverlusten mit etwa 20 Mio t CO2-Emissionen
in diesem Fall nicht zu prifen, wirde bedeuten: Denkfaulheit honorieren, statt Bun-
desrecht vollziehen.

Physik: Was die Natur uns 1 Jahr schenkt ...

fa

FE RN
/
%

/
'0

w“”, (=1m’) Holz PV-Solarstrom
Niederschlage Biomasse

Mittebourope

1 kWh 2 kWh 200 kWh

Wasserkraftwerk Z. B. Holzhofen olarzellen
bei 400 m Gefalle

Abb. 13 zeigt den physikalisch gemessenen Energieertrag pro m2 wahrend 8760 h des Jahres im Vergleich: Die Niederschlage
in Mitteleuropa garantieren ca. 1 m hohe Wassersaule, d.h. 1 m3/a Wasser ergibt bloss ca. 1 kWh/m2a Hydroenergie. Wasser
kann aber bis 200 Mal zum Pumpen verwendet werden. Umgekehrt bei der Solarenergie: Die Stromiiberschiisse bis 200
kWh/m2a erfolgen nur wahrend ca. 1'500 bis 2'000 Stunden. Die (ibrige Zeit ist man auf Regelenergie angewiesen. PEB und
PSKW generieren zusammen genug Regelenergie fiir 8'760 h; Biomasse etwa 2 kWh/m2a. PEB und PSKW garantieren rund
um die Uhr 100% Stromsicherheit ohne einen Bach zu zerstéren. Optimale Okonomie ist zugleich auch eine optimale Oko-
logie!
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22. PEB: ,,Das ist eigentlich das Beste, was man heute machen kann."
(S. Sommaruga, Bundesprasidentin)
Energiepotential gemass Bundesrat PEB: garantieren grosste CO,-Reduktion

157 TWh/a B Solarstrom Gebaude: 67 TWhia
! Energieverluste (CO-Em): 90 TWh/a
SOLAR- & ?ub:nti;ution BundesraPtE:B) 157 TWh/a
STROM B Wasserkraft (WKW): 37 TWhia
67 TWh/a B Kiein-WKW (KWKW):  1.5TWhia
Gebaude
ENERGIE-
VERLUSTE
90 TWh/a
und CO,-
Emissionen
reduzieren 37 TWh/a2
Wasser-
kraft
KWI
0.26 TWh/a

KEV/EVS-Forderungfir energierelevante Investitionen:
Max 30%! Max 60%?3

Abb. 14: Am 15.4.2019 bestatigte der Bundesrat: die Schweizer Dacher und Fassaden konnen jahrlich 67 TWh/a Elektrizitat
generieren; dazu sind 90 TWh/a Energieverluste im Gebaudesektor mittels Minergie-P reduzierbar (vgl. Bundesrat [P 10.3873).
Fazit: Die Schweiz verfligt (iber ein einheimisches Effizienz-/Energiepotential von 157 TWh/a oder um den Faktor 4.2
grosser als die gesamte Schweizer Wasserkraft mit knapp 37 TWh/a (vgl. €.BR D. Leuthard: ,PlusEnergieBauten sind eine
Supersache” SR 19.9.2016; Amtl. Bull. SR 5.12.2019/IP 19.4273, SR H. Germann/S. Sommaruga SR/5.12.2019 siehe Titel
oben; PEB-Gebé&udestudie 2019IMo NR L Mller/NR Chr. Eymann/NR Priska Seiler G: Solar Agentur Schweiz); KWI =.0.26
TWh/a.
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23. Die PlusEnergieBau-Technologie funktioniert seit Jahren

Die Abb. 21 bis 25 bestatigen den aktuellen Stand der Gebaudetechnik, der die Grund-
lagen liefert, fur die vom Bundesrat Mitte April 2019 erwéhnten, 67 TWh/a. Zu 10
Rp./kWh bedeuten 67 TWh/a fur die Schweiz jahrlich 6,7 Mrd. Franken Einnahmen an
Stromertragen. Der Haushaltstrompreis betragt zur Zeit etwa 20 Rp./kWh. Die Einspa-
rungen mit der Reduktion der 90 TWh/a Energieverluste durch den von den Kantonen
2003 lancierten Minergie-P-Baustandard bedeutet rund 9 Mrd. Fr. pro Jahr. Gemein-
sam ergeben sich rund (6,7 + 9) = 15,7 Mrd. Fr. pro Jahr. Dieses einheimische Ener-
giepotential nicht zu berlcksichtigen, wie das RPG und EnG verlangen, ware u.E. ein
krasser Verstoss gegen die neuen RPG und EnG Bundesrechtsbestimmungen, die am
1.1.2018 in Kraft traten. Durch die neuen seit 2018 geltenden bundesrechtlichen Ener-
giebestimmungen der Art. 6 Abs. 2 b®s und Abs. 3 bPs RPG sowie Art. 10 EnG entstand
eine vollig neue Sach- und Rechtslage. Denn zum geanderten Bundesrecht ist auch
der Sachverhalt grundlegend neu mit 67 TWh/a bzw. tGiber 6 Mal mehr einheimischer
Elektrizitat bzw. mit (67 TWh/a + 90 TWh/a) = 157 TWh/a gut 14 Mal als 2013 bis 2019
offiziell angenommen. Auf jeden Fall muss auch die finanzielle Seite des vom Bundes-
rat erwdhnten Sachverhalts von 67 TWh/a Solarstrom und 90 TWh/a Energieverlusten
gepruft und bertcksichtigt werden (vgl. dazu auch Teil 111 lit. A-G oben und S. 97-99 der
Schweizer Solarpreis-Publikation 2020). Die Uberforderung von sinnlosen Kleinwas-
serkraftwerken (KWKW) ist u.E. (und wie zahlreiche parlamentarische Vorstosse im
National- und Standerat belegen) ohnehin mit Art. 5 Abs. 2 BV (Verhaltnismassigkeits-
prinzip) unvereinbar. Denn die Solarstrompreise belaufen sich auf rund 3 Rp./kWh und
sind bis 10 Mal kostengunstiger im Vergleich zu den Gberférderten KWKW mit For-
derbeitragen von 200% bis tUber 400% der Bauinvestitionen (vgl. Abb. 26a und 26b
Solarstrom fir 3 Rp./kWh).

24. Schweizer Elektrizitatspotential von 67 TWh/a nicht bertcksichtigt

Am 15. April 2019 bestatigte der Bundesrat offiziell, dass die Schweiz Gber ein Dach-
und Fassadenstrompotential von 67 TWh/a verfigt. Dazu kommen 90 TWh/a elimi-
nierbare Energieverluste im Gebaudebereich (BR IP 10.3873). Dieses einheimische
Energiepotential von insgesamt 157 TWh/a ist somit 4.2 Mal grosser als die gesamte
Wasserkraftproduktion der Schweiz, fast 20 Mal grésser als die gesamte Strompro-
duktion Graubindens und Uber 2900 Mal grosser als die Wasserkraftproduktion des
Kraftwerks Frisal (KWF) (Breil-Tavanasa). Bei den 67 TWh/a muss bericksichtigt wer-
den, dass im Sommerhalbjahr um 45 bis ev. 50 TWh/a Tagesstrom erzeugt werden.
Pro Tag bendétigt die Schweiz dannzumal eine installierte elektrische Leistung von rund
(67 TWh/a => 123 GWh/d a 6 h =>) 20 GW oder mehr. Dabei stehen wir am Anfang
einer rasanten Entwicklung mit Solarstrompreisen fir Neubauten und Gesamtdachsa-
nierungen von rund 3 Rp./kWh (Schweizer Solarpreis 2020, S. 93; PlusEnergieBau-
Gebaudestudie 2019 der 15 Hochschulen, Bern, S. 113). Die aktuelle installierte elekt-
rische Leistung aller Schweizer Wasserkraftwerke (WKW) betragt etwa 12 bis 13.5
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GW (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 15, Tab. 10). Daraus wird ersichtlich, dass
die aktuelle installierte elektrische Leistung von 12 bis 13 GW niemals ausreicht, um
die bereits heute absehbare und kiinftige energetische Entwicklung zu bewaltigen.

25. Wohnhaus in 7158 Waltensburg: Uber 700% Solarstromiiberschuss
800%-PEB-EFH Brunner-Bapst, Waltensburg/GR

25 CO,-freie E-Mobile

N

(48 kWp) % kWh/a
Energiebedarf: 100 4’900

Elgenversorg.: 817 40’200
Uberschuss: 717 35’200

Abb. 15: «The Brunner-Bapst House is not only extremely impressive in terms of its solar
performance but architecturally has been well crafted and elegantly simple in appear-
ance — a great combination and worthy winner of the Solar Award.»

London, Lord Norman Foster 7-9-2020

26. Die Voraussetzungen fur das Pariser Klimaabkommen verheimlicht

Die neuen Bundesrechtsbestimmungen betreffend die raumwirksamen RPG-Mass-
nahmen, welche explizit fur die Energiewende eingefugt und am 21. Mai 2017 vom
Volk fur die Nutzung erneuerbarer Energien gemass Art. 10 und 12 EnG mit 58% Ja
angenommen wurden, sind gar nicht erwahnt. Wirde jede Gemeinde und jeder Kan-
ton so verfahren, wird weder die 2017 vom Volk beschlossene Energiewende umge-
setzt noch das Ende 2017 ratifizierte Pariser Klimaabkommen erfillt. Denn in casu
wird ein potenziell dusserst geeigneter PSKW-Standort trotz Aufforderung nicht ge-
pruft. Es wird weder die heutige Stromproduktion angeschaut, noch werden die kinf-
tigen Energiebeduirfnisse fur erheblich mehr Regelenergie in Betracht gezogen. Damit
werden auch die offentlichen Interessen des Kantons, der Biandner KMU und der Ein-
wohner/innen an einer wegweisenden nachhaltigen, fossil-nuklearfreien Gesamte-
nergieversorgung vorsatzlich vereitelt. Dabei weist Graubiinden schweizweit am
meisten PlusEnergieBauten (PEB) auf, die tagsuiber hohe Solarstromiberschisse auf-
weisen. Sie benétigen aber jede Nacht und bei fehlender Solarstrahlung Strom — Re-
gelenergie von Pumpspeicherkraftwerken wie Lagobianco. Das beste PEB-Vorzei-
geobjekt des Architekten Prof. Valentin Bearth steht in Waltensburg mit einer Eigenver-

sorgung von 817%. Das Wohnhaus Brunner/Bapst bendétigt pro Jahr knapp 5°000 kWh
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und erzeugt ca. 40°000 kWh/a — ein Schweizer und weltweiter PEB-Rekord. Mit dem
Solarstromuberschuss kénnen 25 Elektroautos je 12°‘000 km pro Jahr CO2-frei fahren
(vgl. Abb. 23). Just solche Energie- und Klimamassnahmen verlangt das 2017 vom
Parlament ratifizierte Pariser Klimaabkommen bis 2050 von der Schweiz. Die Schweiz
verfigt tber 3 Mio. Gebaude. Im Zweifelsfall machen Sie rasch eine Uberschlags-
rechnung. Um diese bloss tagsiber erzeugten Solarstromiberschiisse zu nutzen
bendtigt die Schweiz — wie im Art. 12 EnG vorgesehen — Standorte fur Pumpspeicher-
kraftwerke! Die Prifung solcher Standorte darf nicht aufgrund von Gedankenlosigkeit
oder Denkfaulheit vereitelt werden, wie dies in casu bisher geschieht.
Beweis: Schweizer Solarpreis 2020, S. 21-41

27. Verfassungswidriges Handeln statt Innovation honorieren?

Wenn die in Graubiinden tatigen AXPO-Verantwortlichen sich nicht vorstellen kénnen
oder wollen, dass sich die Stromproduktionstechnologie in den letzten 140 Jahren ge-
wandelt hat, darf dieser Wissensstand nicht fur die gemass Art. 2 Abs. 1 RPV Verant-
wortlichen der zustandigen Behdrden - bei den Gemeinden, Kantonen und beim Bund
- gelten. Mit der Projektgenehmigung des Lagobianco durch die Bindner Regierung
am 25. Oktober 2016 ergab sich, dass das kiunftige PSKW Lagobianco uber eine in-
stallierte Leistung von 1050 MW statt bloss 43 MW verfugt, d.h. Uber 20 Mal mehr
Leistung als heute. Mit rund 2.5 TWh/a statt 120-130 GWh/a wird auch die Strompro-
duktion 20 Mal hoéher sein als heute. Das kiinftige PSKW am Bernina wird ausserdem
etwa 20 Mal umweltvertraglicher sein im Vergleich zu heute, wie Art. 2 Abs. 1 lit. d
RPV verlangt: Denn am Bernina wird der kinftige Schwall/Sunk-Betrieb mit hohen
Wellenschlagen statt wie heute 23 zu 1 — neu etwa 2 zu 1 betragen. Fische kdnnen
kiinftig wieder im Poschiavino leben. Auch die grosse Gefahr fur Kinder bei hohem
Schwellbetrieb wird endgliltig beseitigt.

28. Energetische Auslandsabhéangigkeit 2050: von 76% auf 4% reduziert

Die Auswirkungen eines PSKW sind auf S. 87 bis 98 detaillierter ausgeftihrt. Damit
konnte die hohe Auslandsabhéangigkeit von heute 76% massiv reduziert werden. Wie
dort ersichtlich, konnte die Energiewende mit dem Volksentscheid vom 21.5.2017 um-
gesetzt werden. Konstant bleibende Anreizinvestitionen von 2.44 Mrd. Fr. wirden zu
einer linear ansteigenden installierten Leistung von 3.7 GW bis zum 10. Jahr fihren;
nachher werden bloss noch 10 Jahre Minergie-P-/PEB-Sanierungen gefordert, ana-
log Szenario A und B. Die Einnahmen/Einsparungen belaufen sich nach 20 Jahren
auf 195.3 Mrd. Fr. und nach 25 Jahren auf 302.3 Mrd. Fr. oder 8.2 Mal héher als die
Anreizinvestitionen von 36.6 Mrd. Fr. in 25 Jahren. Rasant oder massiv sinken die
CO2-Emissionen und die aktuelle energetische Auslandsabhangigkeit von 76% (2019)
auf 4% nach 30 Jahren wie Abb. 35 (Abb. 113 der Gebaudestudie 2019) beweist. Die
oben erwahnte Min-P/PEB-Finanzierung ist ohne zusatzliche Abgaben mdoglich,
wenn die vom Volk am 21. Mai 2017 beschlossenen KEV/EVS- und CO2-Abgaben
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verfassungskonform gemass Art. 5 Abs. 2 BV investiert werden, z.B. entsprechend
den parlamentarischen Vorstdossen von NR L. Miller (CVP/LU), NR Chr. Eymann
(LDP/BS), NR Priska Seiler Graf (SP/ZH) und SR Hannes Germann (SVP/SH), statt
fur Gberférderte Projekte 200% bis 400% der energierelevanten Bauinvestitionen zu
bezahlen.

E. Raumplanerische Pflichten aus Art. 10 EnG

29. Bundesrat: Erneuerbare Energien férdern und Kraftwerkspark umbauen

Im Erlauternden Bericht zur Energiestrategie 2050 (Vernehmlassungsvorlage) erklarte
der Bundesrat am 28. September 2012: Um den stufenweisen Wegfall der Elektrizi-
tatsproduktion aus der Kernkraft aufzufangen, will der Bundesrat das Potential der
Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien - unter Abwéagung von Schutz und
Nutzen - ausschopfen (Ziffer 1.3.2). Aufgrund des vorliegenden Massnahmenpakets
erhoht sich die Stromproduktion aus den neuen erneuerbaren Energien bis 2050
schrittweise auf 24,2 TWh. Davon werden dereinst rund 11,12 TWh auf die Photovol-
taik, 4,26 TWh auf Wind und 4,29 TWh auf die Geothermie fallen (vgl. Erlauternder
Bericht des Bundesrates vom 28. September 2012, S. 32 ff. und anschliessende Re-
vision des EnG). Die negativen Windstrompreise liessen damals die Annahmen fir die
gunstige Windkraft mit 4,26 TWh/a in die Hohe schnellen. Entsprechend wurde im Art.
10 EnG von den Kantonen verlangt, die Windkraft raumplanerisch zu fordern.

30. Bundesrat 2019: 600% mehr PV-Strom als 2013 angenommen

Heute stellt man fest, dass die angektindigte Windstromproduktion wohl kaum erreicht
wird. Dafir liegt das Photovoltaik-Stromproduktionspotential nicht bei 11,12 TWh/a wie
der Bundesrat Ende 2012 und 2013 annahm, sondern bei 67 TWh/a oder tber 6 Mal
mehr einheimischer Elektrizitat wie der Bundesrat und BFE am 15. April 2019 fest-
stellten. Beriicksichtigt man die energetischen und 6konomischen Auswirkungen der
Min.P/PEB-Strategie kénnen gleichzeitig noch 80% oder 90 TWh/a Energieverluste
inkl. CO2-Emissionen reduziert werden (IP RW 10.3873). Daraus ergeben sich 157
TWh/a oder 14 Mal mehr als der Bundesrat 2012/13 fur 2050 annahm. Raumplane-
risch wird in Art. 6 Abs. 2 und 3 RPG aber nicht von "Windkraft" gesprochen, sondern
neutral von "Elektrizitat aus erneuerbaren Energien”. Heute machen sich offenbar
viele noch keine Gedanken, was das bedeutet: In etwa 1500 bis 2000 Stunden des
Jahres mit 8760 Stunden werden diese 67 TWh/a erzeugt - und ein grosser Antell
davon muss hochgepumpt werden, um erhebliche Strommengen effizient und 6kono-
misch zu nutzen. Entsprechend bendétigt die Schweiz wahrscheinlich mindestens 10
bis 20 PSKW a 1 GW wie Lagobianco. Denn mit einem 1 GW-PSKW kdnnen laut
Branchenschatzungen die Solarstromiberschisse von etwa 20'000 - 30'000 PEB
hochgepumpt und 6konomisch/6kologisch genutzt werden. Die Schweiz verfugt aber
tber rund 3 Mio. Gebaude (mit durchschnittlich 2.5 Wohnungen pro Wohngebaude).
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ll. BV-KONFORME SGS-SANIERUNGSANTRAGE FUR DIE KWI

Hier erfolgen auszugsweise die Stellungnahme der SGS zur Restwassersanierung der
Kraftwerke Illanz 1 und 2. Weitere Informationen dazu vgl. SGS-Stellungnahme vom
30. April 2021.

A. Kurzfassung und Einleitung

1. Bundesverfassung respektieren

Seit Dezember 1975 schreibt die Bundesverfassung (BV) im Art. 76 Abs. 3 BV ,ange-

messene Restwassermengen” vor. Die SGS fordert bei den Kraftwerken llanz 1 und

2.

1. Mindestens 10 Mal mehr Strom bei llanz I

2. Umsetzung des COz-freien Pariser Klimaankommens in den AXPO-Kantonen
bis 2035

3. Umsetzung von Art. 76 Abs. 3 BV (Restwasser) statt Gewinnverschiebung von
29 Mio. Fr./Jahr

2. Verfassungsbruch am Vorderrhein verhindern

Wie bereits in den Vernehmlassungen von 2018 und spéteren Stellungnahmen, vertritt
die SGS die Auffassung, dass die Bundesverfassung fur alle gilt - auch fur die AXPO.
Deshalb unterbreitet die SGS hiermit einen verfassungskonformen Sanierungs-
vorschlag fur die KWI, damit die jahrzehntelange Missachtung der BV durch die
AXPO ein Ende findet. Ungeachtet der ,ungentgenden Gewasserqualitat" und der
,2gefahrdeten Biodiversitat" (EAWAG-Bericht, 4. April 2017) plant die AXPO den Ver-
fassungsbruch am Vorderrhein nochmals um 50 Jahre zu verlangern.

3. Misoxer BG-Entscheid und Pariser Klimaabkommen umsetzen

Bei der KWI-Sanierung gilt es den Misoxer BGE139 1l 28 ff. und die am 21.5.2017 vom
Volk beschlossenen Anderungen im eidg. Energiegesetz (EnG) umzusetzen. Im Ge-
gensatz zu 1984 kdnnen Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU laut Bundesrat
kiinftig mit 67 TWh/a gut 80% mehr Strom erzeugen als alle Wasserkraftwerke zu-
sammen mit 37 TWh/a. Die Stromkonsumenten sind aufgrund des neuen EnG vom
1.1.2018 aufgefordert, vermehrt erneuerbare Energien zu generieren und die Energie-
effizienz zu verbessern. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, ist
die Schweiz auf dieses grosste einheimische CO.-freie Strompotential angewiesen.
Mit verfassungswidrigen Methoden und unfairem Wettbewerb behindert die AXPO die
Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU als PlusEnergieBau(PEB)-Inhaber/innen,
CO»-freien Strom zu erzeugen und dazu noch am meisten CO2-Emissionen zu senken.
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4. Innovative KMU realisieren 800%-PlusEnergieBauten (PEB)

Innovative KMU, Mieter- und Hauseigentimer/innen realisieren seit gut 10 Jahren im-
mer mehr PEB, die bis 800% mehr Energie erzeugen als sie jahrlich benoétigen oder
vom Netz beziehen (Abb. 21-25). Solaranlagen- und PEB-Inhaber/innen benétigen im-
mer weniger oder per Saldo Uberhaupt keine Elektrizitdt mehr, im Gegenteil: Sie liefern
immer mehr COz-freien Strom zurlick ans oOffentliche Netz. In der Nacht und an son-
nenarmen Tagen sind sie aber auf Regelenergie angewiesen (vgl. nachstehend KW
llanz II). Das ist die grésste Zukunftschance flr eine innovative, konkurrenzfahige und
nachhaltige Wasserkraftnutzung als hochwertige Regelenergie. Sie kann kinftig 1 bis
etwa 2 Tonnen Batterien fur Gber 4.58 Mio. Haushaltungen in der Schweiz ersetzen
(Bundesamt fur Wohnungswesen, 25.2.2021). Indessen mussen in einer Anfangs-
phase entsprechende PEB- oder gleichwertige Massnahmen verstarkt gefordert wer-
den, um die Klimaerwarmung zu bremsen und die Vorgaben der Energiewende sowie
des Klimaabkommens zu erfillen. Deshalb durfen die jahrlichen KWI-Millionenge-
winne nicht an die AXPO-Zentrale verschoben werden, um fossil-nukleare oder aus-
landische Energieinvestitionen zu finanzieren. Sie missen fur eine verfassungskon-
forme KWI-Sanierung und eine Energieversorgung im Sinne der Energiewende und
des Pariser Klimaabkommens eingesetzt werden. Deshalb schlagt die SGS folgende
verfassungskonforme Sanierung fur llanz | und Il vor:

B. Missachtung des Grundsatzes der Verhaltnisméassigkeit

1. Kein offentliches Interesse fur die KWI

Die SGS ersucht den Kanton Graubiinden fur die AXPO und die KWI kein offentliches
Interesse auszusprechen. Aktuelle und vermehrt kiinftige Solarenergienutzende und
PEB-Mieter-/Hauseigentimer/innen und -KMU senken zur COgz-freien Stromer-
zeugung noch am meisten CO2-Emissionen ohne 1 m? Kultur- oder Flussland-
schaft zu zerstéren. Dazu kénnen PEB-Wohn- und Geschéaftsbauten laut Bundesrat
67 TWh/a generieren. Das sind 250 Mal llanz 1 und 2 zusammen. Im Gegensatz dazu
kann die von der AXPO verfochtene veraltete Wasserkraft — laut Bundesrat — gesamt-
schweizerisch bloss noch rund 2 TWh/a zusétzlich erzeugen. Dafir sollen weitere
Flisse und Landschaften ohne Notwendigkeit zerstort werden. Die vorgeschlagene
KWI-Sanierung der AXPO widerspricht nicht nur dem Art. 76 Abs. 3 BV, sondern auch
klar dem Grundsatz der Verhaltnismassigkeit von Art. 5 Abs. 2 BV (BGE 136 | 87 E.
3.2). Deshalb kdnnen verfassungsbrechende Organisationen kein dffentliches Inte-
resse beanspruchen. Rechtsstaatliche Behdrden dirfen solchen Organisationen
auch kein offentliches Interesse einrdumen, weil dies zu einer rechtsungleichen
Behandlung fihren wiirde im Vergleich zu allen rechtméssig stromproduzierenden
Mieter-, Gebaude-, Hauseigentimer/innen und KMU als PEB-Eigentimer/innen. Art.
8 Abs. 2 BV wird dadurch flachendeckend verletzt.
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2. Das Gebot der Verhaltnismassigkeit

verlangt, dass ,eine (...) Massnahme fur das Erreichen des im 6ffentlichen (...) Inte-
resse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich fur die Betroffenen (...)
zumutbar und verhaltnismassig erweist. Erforderlich ist eine verninftige Zweck-Mit-
tel-Relation. Eine Massnahme ist unverhaltnismassig, wenn das Ziel mit einem we-
niger schweren (Grundrechts-)Eingriff erreicht werden kann" (BGE 136 | 87 E. 3.2).
Im Vergleich zur 140-jahrigen Hydroelektrizitatstechnologie kénnen PEB-Wohn- und
Geschaftsbauten:

. Uber 30 Mal mehr CO2-freien Strom ohne Verfassungsbruch generieren,

. laut Bundesrat bis 90 TWh/a Energieverluste und CO2-Emissionen reduzieren
. ohne 15'800 km Gewasserstrecken teilweise oder ganz trocken zu legen”,
. ohne die Fischhabitate zu zerstdéren und

. ohne die Biodiversitat noch weiter zu gefahrden.
mit insgesamt (67+90 =) 157 TWh/a; IP 10.3873) tber 75 Mal mehr CO2-Emissio-
nen reduzieren im Vergleich zum zuséatzlichen Wasserkraftpotential von rund 2
TWh/a.

-~ DO O O T 9

3. So nicht: Ausschreiben!

Sofern die AXPO die erwahnten Antrage | fir KW llanz | und eine der Varianten beim
KW llanz Il nicht umsetzen will, missen diese Werke ausgeschrieben werden. Alle
Konkurrenzbetriebe missen im 6ffentlichen Interesse der Energiewende 2050 und des
Pariser Klimaabkommens die Chance erhalten, die Verfassungsbestimmungen von
Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 76 Abs. 3 BV korrekt umzusetzen. Bei Beachtung der er-
wahnten BV-Bestimmungen kann die Schweiz mit den korrekt sanierten KWI 10 bis
ev. 20-mal mehr Strom ohne CO2-Emissionen produzieren als bisher. Diese 6kolo-
gisch-6konomischen Chancen bieten bereits die aktuellen Energie- und Effizienztech-
nologien anstelle der 140 Jahre alten Technologie der AXPO mit der unverhaltnismas-
sigen Gewinnverschiebung von rund 30 Mio. Fr. pro Jahr allein bei den KWI.

KW llanz II: 10 Mal mehr CO,-freier Strom

A. Mindestens 10 Mal mehr Strom statt Verfassungsbruch

1. Grundlegend neue Energiesituation fur die Schweiz.

Die Sach- und Rechtslage ist heute grundverschieden im Vergleich zu 1984. Abgese-
hen vom Atomstrom war die Schweiz damals praktisch zu 100% auf die Hydroelektri-
zitatserzeugung angewiesen. Bei den KWI-Entscheidungen am 17.6.1981 und am
29.2.1984 existierte noch gar keine netzgekoppelte PV-Anlage. Erst 2011 Uberschritt
der PV-Strom mit 168 GWh/a die 100 GWh/a-Grenze. Ende 2019 waren Uber 98300
Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) mit dem off. Netz verbunden und lieferten 2.18

TWh/a COgz-freien Strom (Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2019, S. 46, Tab. 32). In
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bloss 9 Jahren liefern PV-Anlagen jahrlich bereits 8.3-mal mehr CO2-freien Strom als
beide KWI-Kraftwerke zusammen oder 16.5-mal mehr Strom als llanz Il und jahrlich
20-mal mehr PV-Strom als die hier benotigte ,angemessene Restwassermenge.“ Auf-
grund dieser rasanten Entwicklung mussten das Bundesamt fiir Energie (BFE) und der
Bundesrat die PV-Szenarien laufend nach oben anpassen. Jahrelang wurde die So-
larstromproduktion beldchelt und statistisch gar nicht wahrgenommen. Nach der Atom-
katastrophe von Fukushima nahm der Bundesrat in der Energiestrategie 2050 im Sep-
tember 2012 an, die PV-Produktion bis 2050 betrage 4.26 TWh/a (BR Energiestrategie
2050 vom 28.9.2012. S. 6 und S. 71). Bereits ein Jahr spater veroffentlichte er in der
Botschaft 13.074 zur EnG-Revision vom 4. Sept. 2013 (S. 7591) fur die Solarstrom-
produktion 11.1 TWh/a. Am 21. Mai 2017 stimmte der Schweizer Souveran mit Uber
58% fiir die Energiewendevorlagen von Bundesrat und Bundesparlament.

2. Extreme Gewassernutzung und Gefahrdung der Biodiversitat

Elektrizititserzeugung aus Wasserkraft in kWh/Jahr pro km':
Schweiz und Nachbarldnder A, D, F, | im Vergleich

110°'000

Durchschnitt Schweiz Osterreich Italien Frankreich Deutschland
Nachbarl.

Abb. 16: Kein Land der Welt presst aus den Flusslandschaften so viele kWh/a pro km? wie die Schweiz;
Entsprechend sind die Folgen auf 15800 km ,teilweise oder ganz trockengelegten® Flussstrecken sichtbar
(Bundesrat, 27.6.2007); vgl. auch Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 11/ April 2020/gerundete Zahlen.

3. Bundesrat: Schweiz verfugt tiber 67 TWh/a Solarstrompotential.

Der Bundesrat musste im Herbst 2018 und am 15.4.2019 das PV-Strompotential erneut
nach oben auf 67 TWh/a korrigieren (BFE, Sonnendach.ch und Sonnenfassade.ch:
Berechnung von Potentialen in Gemeinden, veroffentlicht am 15.4.2019). Damit betragt
das einheimische Solarstrompotential gut 180% im Vergleich zur Wasserkraft mit
rund 37 TWh/a (Schweizerische Elektrizitatsstatistik 2019, S. 10/11, Tab. 6a und 6b).
Das vom BFE bestétigte Solarstrompotential von 67 TWh/a deckt die Stromproduktion
von llanz 1l um das 507-fache bzw. llanz Il musste Gber 500 Jahre laufen, um mit dem
solaren Strompotential der Schweizer Dacher und Fassaden konkurrieren zu kénnen.
Zu berucksichtigen ist, dass immer noch rund 15800 km Flussstrecken ,teilweise oder
ganz trockengelegt” sind, welche die Schweizer Landschaft beeintrachtigen.
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4. Bundesrat: Gebaude mit 157 TWh/a Energiepotential.

Bereits am 24.11.2010 beantwortete der Bundesrat die IP R. Wehrli und erklarte, die
Schweiz kénne allein mit Minergie-P im Geb&audebereich 80% Energieverluste oder
bis 90 TWh/a reduzieren (IP RW 10.3873). Dass Letzteres dem veraltetem Denk-
schema der AXPO-Stromverkauferin weniger gefallt, ist nachvollziehbar: Statt jahrlich
durchschnittlich rund 25000 kWh/a AXPO-Strom pro Haushalt mit Elektroofen zu ver-
kaufen, um 80% Energieverluste zu decken, muss die AXPO den Beginn der Energie-
wende zur Kenntnis nehmen (BFE-Schlussbericht Elektroheizungen vom 30.10 2009,
S. 6): Mit einer Minergie-P-Dammung und ganzflachiger PV-Dachnutzung kann heute
praktisch jedes Schweizer Gebaude zum PlusEnergieBau (PEB) verwandelt werden
(Prof. A. Binz, Minergie-P setzt Pariser Klimaabkommen optimal um, Schweizer Solar-
preis 2020, S. 15, S. 26-37 und S. 42-63). Davon ausgenommen sind etwa 1-2% ener-
gieintensive Betriebe und denkmalgeschitzte Bauten (Bundesrat zur Parlamentari-
schen Initiative 12.400, BBI. 2013, S. 1927). Berilicksichtigt man die energetischen und
okonomischen Auswirkungen der Min.P/PEB-Strategie, konnen dadurch gleichzeitig
noch 80% oder 90 TWh/a Energieverluste inkl. CO2-Emissionen reduziert werden, wie
das Pariser Klimaabkommen vorschreibt (IP RW 10.3873). Daraus ergeben sich
(67+90=) 157 TWh/a, die allein im einheimischen Geb&audebereich substituiert werden
konnen (vgl. Abb. 32). Das zusatzlich noch ausbaubare WKW-Potential bis 2050 be-
tragt laut Bundesrat mit 1.56 TWh/a noch knapp 1% des Solarenergie- und Effizienz-
potentials der rund 3 Mio. Schweizer Gebaude (vgl. BFE, Wasserkraftpotential der
Schweiz, Energiestrategie 2050, August 2019, Bern, S. 28 und PEB-Gebaudestudie
2019, S. 119 ff.).

5. CO2-freie Stromproduktion mit CO2-Emissionsreduktion.

Zu den oben erwahnten rund 100‘000 PV-Anlagen existieren noch Tausende andere
Energieanlagen zur Warmeproduktion. Der Wasserkraft Privilegien oder Vorrechte
einzuraumen, verstosst nicht nur gegen den Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung
von Art. 8 Abs. 2 BV. Damit werden immer mehr Inhaber/innen von Strom- und War-
meanlagen unfair konkurriert und ohne Rechtsgrundlage wirtschaftlich benachteiligt.
Well die Tausenden von Solaranlagen in der Schweiz praktisch ausschliesslich gebau-
deintegriert sind, ergibt sich, dass die meisten Inhaber/innen von Solaranlagen ihre
Wohn- und Geschaftsbauten gleichzeitig ddmmen (wenn auch noch nicht immer Mi-
nergie-P). Aber jede Dammung reduziert die hohen vor allem fossilen Energieverluste
im Gebaudebereich (IP RW 10.3873) und gleichzeitig die CO2-Emissionen, genau
wie das Ende 2017 ratifizierte Pariser Klimaabkommen vorschreibt. Statt diese zielfiih-
rende Energiestrategie umzusetzen, soll ein Verfassungsbruch ohne Restwasser noch
50 weitere Jahre zementiert werden. Die gefahrdete Biodiversitat soll ohne Not weiter
beeintrachtigt und die Innovationsfeindlichkeit fortgesetzt werden bloss damit die luk-
rativen Gewinne weiterhin an die AXPO-Zentrale fliessen.
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Abb. 17: Sumvitgerrhein/GR von den KVR/NOK/AXPO seit Jahrzehnten vollstandig trockengelegt (Bild SGS, Okt
2008).

7. Die Kernkompetenz der AXPO be

4

i llanz Il

i o

.y vy >

Abb. 18: Schmuér bei Panix/GR/Okt. 2008, von den Kraftwerken llanz (KWI/NOK/AXPQ) ab 1992 von Staumauer
weg vollstandig trocken gelegt: Restwasser- bzw. Dotationswassermenge 0.0 I/s! Das Rinnsal wird erst weiter
unten durch einige Seitenbéchlein gespiesen (Bild SGS, Okt 2008).
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8. Repower mit verfassungskonformer Wasserkraft: umweltfreundlich!

liche Repower Restwassersanierung in der Cavaglia-Ebene in Poschiavo/GR durch die Repower AG (Bild: SGS).

9. Alpiq mit verfassungskonformen Restwassermengen bei Ruppoldingen
10 1 3 o

‘. e

Abb. 19b: Vorbild Alpiq: Das Umgehungsgewasser des KW Ruppoldingen bei Olten/SO weist seit der Sanierung durch die
Alpiq wieder naturnahe Maander und Stromschnellen auf (Bild;: SGS).
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10. Unfairer Wettbewerb gegen Mieter-, Vermieter/innen, KMU

Das verfassungswidrige Verhalten der AXPO fuhrt praktisch im gesamten Bereich der
erneuerbaren Energien zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsungleich-
heiten. Unfair ist der Wettbewerb gegenlber den Mietern-, Vermietern und KMU, wel-
che auf ihren Dachern verfassungskonform COz-freien Strom fur die Energiewende
und die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens generieren. Es existiert kein ver-
nanftiger Grund, eine verfassungswidrig handelnde AXPO gegeniber anderen (oft
finanzschwacheren) Gesellschaften, Kantonen oder Privaten in verfassungswidriger
Weise zu privilegieren, im Gegenteil. Laut Bundesgericht sind Massnahmen unzulas-
sig, ,mit denen in den freien Wettbewerb eingegriffen (bzw. in casu unterlassen) wird,
um einzelne Gewerbegenossen... zu bevorteilen" (BGE 111 la 186). Privilegien, welche
die Umwelt, die Gewéasser und die Biodiversitat vorsatzlich und verfassungswidrig zer-
storen, sind mit dem in der BV verankerten Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung
unvereinbar.

11. Stossende Rechtsungleichheiten

Die Wirkung ,begunstigender Erlasse (darf) nicht zu Rechtsungleichheiten fliihren oder
Rechte Dritter beeintrachtigen“ (U. HAFELIN/W. HALLER, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, N. 272 ff., BGE 119 Ib 103 E.5). Die AXPO ist eine Unternehmung,
die den reichsten 8 Kantonen der Schweiz gehort. Ohne angemessene Restwasser-
mengen (Abb. 17 und 18) profitieren die AXPO und damit die finanziell bestgestellten
Kantone in verfassungswidriger Weise von preisgunstigeren Gestehungskosten. Mit
der gleichen Anlage und gleichen Personalkosten etc. kann die AXPO mehr preis-
gunstigeren Strom produzieren und verkaufen als verfassungstreue Konkurrenten,
wie Alpig und Repower, die z.B. in Poschiavo und Ruppoldingen angemessene Rest-
wassermengen laufen lassen (Abb. 19a und 19b).

12. Statt Verfassungsbruch: Naturliche Flisse und mehr Strom

Aufgrund von Art. 8b RPG muss seit 2018 der Inhalt des Richtplans die fur die Nutzung
erneuerbarer Energien ,geeigneten Gebiete und Gewasserstrecken® aufzeigen (vgl.
BGE 1C_352/2019 vom 4.11.2020). Vorliegend betrifft dies den Stausee von Pig-
niu/Panix mit der Druckleitung nach llanz der KWI II. Dort kann ein Wasserbecken flr
die Pumpenergie in einer - je nach Bedarf - flexibel erweiterbaren, unterirdischen Fel-
senkaverne realisiert werden. Die Rétia Energie bzw. Repower plante bereits vor 25
Jahren mit dem Projekt KP 95 bei der Station Cavaglia eine solche Kaverne. Die Ge-
wasserstrecken sind hier vorgegeben: Es geht um den Siaterbach und den Schmueér.
Alle Flusse sind durch die AXPO ab Fassung vollig trockengelegt. Die Anlagen mit den
jeweiligen Gewasserstrecken missen aufgrund von Art. 8b RPG und Art. 10 Abs. 1
und 2 EnG saniert werden. Keine ,angemessenen Restwassermengen* bei llanz | und
Il ist - jenseits von Art. 76 Abs. 3 BV und der erwdhnten RPG-EnG-Bestimmungen -
eine Schein-Sanierung. Sie bertcksichtigt seit 1984 weder die veranderte Energie-
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und Umweltsituation noch die neuen Volksabstimmungen und geltendes Bundesrecht
ab 1.1.2018. Die AXPO will den 1984 beschlossenen Verfassungsbruch noch 50 wei-
tere Jahre bis zum Konzessionsablauf 2071 durchsetzen, statt die am 21.5.2017 vom
Volk beschlossenen EnG-Anderungen fir mehr einheimische Regel- und erneuer-
bare Energien umsetzen. Egoistisch, Hauseigentimer-, KMU- und innovationsfeind-
lich will sie mit ihrem Verhalten Gber 2050 hinaus verhindern, dass die vom Bundesrat
bestétigten 67 TWh/a Solarstrom von den Dachern und Fassaden der Mieter-, Haus-
eigentimer/innen und KMU erzeugt werden. Mit dem Festhalten an der 140-jahrigen
Hydroenergieproduktion, die mit rund 37 TWh/a htéchstens etwa 15% des Landesge-
samtenergiebedarfs von 240 TWh/a sicherstellen kann, provoziert die AXPO bereits
heute, dass viele PEB-Inhaber/innen Batterien einbauen, wenn sie den eigenen Solar-
strom nutzen wollen. Dabei ist die Schweiz dringend darauf angewiesen, die zusatzli-
chen einheimischen 67 TWh/a Solarstrom zu nutzen, um die Energiewende und das
Pariser Klimaabkommen zu erfillen. Die Schweiz verfugt Uber ein einheimisches
Strompotential (37 TWh/a Wasserkraft plus 67 TWh/a Solarstrompotential) von total
=~ 104 TWh/a. Ohne PSKW bei llanz Il tragt die AXPO in Graubinden nichts zur
Energiewende bei, sondern konkurriert die kiinftigen Energiebedurfnisse der Mieter-,
Hauseigentimer/innen und KMU flachendeckend.

13. llanz Il kann 10 bis 20 Mal mehr Strom produzieren

Wenn die zustandige kommunale, kantonale bzw. eidg. Behérde den Sachverhalt
pruft, wird sie feststellen, dass mit praktisch derselben Prifung, die 2007/2009 in
Poschiavo erfolgte, in casu 10- bis 20-mal mehr einheimische Elektrizitat erzeugt
werden kann als bisher, d.h. 1'300 GWh/a bis ev. 2'600 GWh/a statt bloss 130 GWh/a
— je nach Ausbau. Wie am Bernina 2007/2008 ist dazu eine Machbarkeitsstudie not-
wendig. So kdnnte die Gewasserstrecke von Abb. 17 vollstandig saniert werden,
wie in Art. 76 Abs. 3 BV seit 1975 gefordert und Art. 8 Abs. 2, Art. 8b RPG sowie Art.
10 Abs. 1 EnG seit dem 1.1.2018 vorschreiben.

B. Pumpspeicherkraftwerk: Klimaabkommen statt toter Flisse

14. PSKW Pigniu-Glion statt 140-jahrige Technologie

Selbst ein verfassungskonform betriebenes KW llanz Il ist 6konomisch je langer je we-
niger konkurrenzfahig. Aber als Pumpspeicherkraft ist die Wasserkraft kaum zu
Uberbieten - sowohl 6kologisch als auch 6konomisch. Die Ausgangslage ist gut flr
einen Standort als Pumpspeicherkraftwerk (PSKW). Mit einer H6hendifferenz von gut
600 Metern — mit bestehenden Zuleitungen, im Vergleich zum PSKW-Projekt Lag-
obianco — konnte ein solches PSKW erheblich mehr preiswerte erneuerbare Re-
gelenergie generieren. Die Genehmigung des PSKW-Projekts Lagobianco am Bern-
ina vom 25.10.2016 durch die Bindner Regierung bestatigt indirekt diesen Sachver-
halt. Nachstehend werden die Erfahrungswerte des von der Regierung, vom BFE und

BAFU 2016 genehmigten PSKW-Projekts zum Vergleich herangezogen (Abb. 17, 18).
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15. Mehr Biodiversitat und 180% mehr CO2-freien Strom statt BV-Bruch.

Die landschaftlich wertvollen Flussstrecken des Schmuér und der Val da Siat missen
saniert werden. Mit einem erweiterten 150-600 MW PSKW kodnnte erheblich mehr Re-
gelenergie erzeugt werden. Dazu bleibt mehr Restwasser Ubrig. Das bedeutet, dass
praktisch die gesamte Wassermenge des Schmuer und der Val da Siat wieder fliessen
kann. In diesem Zusammenhang verpflichtet Art. 6 Abs. 2 lit. b RPG die Kantone auch
,Grundlagen zu erarbeiten, in denen sie feststellen, welche Gebiete (...) besonders
schon, wertvoll, fur die Erholung oder als natlirliche Lebensgrundlage bedeutsam
sind." Dies betrifft die Flussstrecke des Schmuér bis Rueun und des Siaterbachs bis
zum Vorderrhein (vgl. oben erwéhnte Abb. 18).

SGS-GESCHAFTSBERICHT 2008

Abb. 20: SGS-Vorschlag von 2007: Die Abb. 20 zeigt das 2008/2009 né-u geplante 1050 MW-PSKW im Pusch-
lav/GR am Bernina mit der neu projektierten Kraftwerkleitung des Lago di Poschiavo (I) zum Lago Bianco (r).
Lagobianco: 35 x mehr Leistung, 19 x mehr Strom und 20 x umweltvertréaglicher.

16. AXPO: Landschaftsverschandelung und BV-Bruch statt Regelenergie.
Fehlende Restwassermengen widersprechen nicht nur dem Art. 76 Abs. 3 BV, sondern
verschandeln die alpinen Landschaften und Gemeinden auch als Erholungs- und Fe-
rienorte. Diese Flussstrecken durfen nicht langer trocken bleiben. Mehr Restwasser
bedeutet nicht wie friher weniger Strom, sondern mindestens 10 Mal mehr Re-
gelenergie fur die Schweiz. Die angegebenen Stromeinbussen fir hhere Restwas-
sermengen waren ohnehin kaum wahrnehmbar. Mit einem PSKW Panix-llanz kann
statt 130 GWh/a neu mindestens 1'300 GWh/a Regelenergie zwischengespeichert
werden — um die vom Bundesrat erwahnten 67 TWh/a oder 67'000 GWh/a Solarstrom
fur die Schweizer Stromkonsumenten effizient zu nutzen. Das 6ffentliche Interesse an
der Respektierung von Art. 76 Abs. 3 BV mit mehr Regelenergie ist u.E. erheblich
grosser, als die AXPO-Vorschlage, weil hier viel mehr Strom als Regelenergie er-
zeugbar ist.

50



17. Am Bernina: 30 Mal mehr Leistung und 20 Mal umweltvertraglicher

kann das geplante und bereits 2014 von der Buindner Regierung konzessionierte und
2016 genehmigte PSKW Lagobianco generieren: Mit dem PSKW am Fusse der Bern-
ina kann die Stromproduktion von rund 130 GWh/a auf 25600 GWh/a gesteigert
werden. Die installierte Leistung steigt von rund 30 MW auf 1‘050 MW. Das bisherige
Schwall-Sunk-Verhaltnis (S-SV) von 1:24 (bzw. geplant 1:40) sinkt auf 1:2, die Stau-
mauer am Bernina muss nur um 4.3 statt 17 Meter erhéht werden. Dazu kdnnen
Uberall verfassungskonforme Restwassermengen garantiert werden, wie Art. 76 Abs
3 BV und Art. 2 Abs. 1 lit. a und d RPV vorsehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum
die Umwelt- und Produktionsstandards, welche die Regierung und der Bund 2008 bis
2016 mit dem PSKW Lagobianco am Bernina genehmigten, 2021 nicht mehr gelten
sollten.

C. PSKW und PEB befreien die Schweiz von CO2-Emissionen

18. Bundesrat 2010: PSKW fir europaische Stromversorgungssicherheit.

Die Frontseite des SGS Geschéftsberichts 2007 stellt die Chancen der Schweizer Was-
serkraft als Regelenergielieferant und Netz-Stabilisator in Mitteleuropa dar (Abb. 20).
Am 19. Mai 2010 sprach sich der Bundesrat fur das PSKW Postulat von NR Dr. R.
Wehrli 10.3269 (eingereicht 19.3.2010) aus und erklarte wdrtlich: ,Die Schweiz kann
dank der Wasserkraft und den Ausbaumaoglichkeiten von Pumpspeicherkraftwerken ei-
nen Beitrag zur europaischen Stromversorgungssicherheit leisten. Die Bedeutung
der Schweiz als Stromdrehscheibe in Europa soll nach Mdglichkeit beibehalten werden.
Der Bundesrat erachtet die geforderten Abklarungen im Hinblick auf die Positionie-
rung der Schweiz im zukiinftigen europaischen Ubertragungsnetz und als Produ-
zent von Regelenergie als wichtig. Er beantragt deshalb die Annahme des Postulates."”
(vgl. Postulat von NR. Dr. R. Wehrli 10.3269 vom 19.3.2010). Was der Bundesrat be-
reits am 19. Mai 2010 beflrwortete, verlangen Bundesparlament und 58% des Schwei-
zer Volks faktisch in Art. 12 EnG aufgrund der Volksabstimmung vom 21.5.2017. Es
ware unverstandlich und u.E. eine Verletzung von Art. 12 EnG, wenn hier einer der
besten PSKW-Standorte nicht einmal geprift wirde. Wenn die AXPO in Graubiinden
kein PSKW errichten will, soll und muss ein entsprechendes PSKW-Projekt ausge-
schrieben werden. Dies erheischen die am 1.1.2018 in Kraft getretenen Art. 8b RPG,
Art. 10 und Art. 12 Abs. 1 und 2 EnG — im Interesse der Stromversorgungssicherheit,
vor allem falls ein Stromabkommen mit der EU unsicher oder unvorteilhaft sein
konnte.

19. PlusEnergieBauten: bis 260% Winterstromsicherheit

Das 700% PEB Anliker benétigt fur 2 Wohnungen im Winterhalbjahr 7'500 bis 8'000

kWh/a - und erzeugt 21'000 kWh/a! Dies entspricht einer Wintersicherheit von 262%

- aber 0% Nachtsicherheit; deshalb braucht es PSKW! Die 180% PEB-Siedlung Tobel

deckt mind. 80-85% des Winterstrombedarfs; mit einer Ost-West-Fassadenerweiterung
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konnten 115% des Winterstrombedarfs gesichert werden. Alpine Fassaden kdnnen
dank Albedo-Effekt im Winterhalbjahr mehr Solarstrom erzeugen als im Sommerhalb-
jahr (Schweiz. Solarpreis 2016, S.18). Mit PSKW kdnnten statt etwa 4 TWh/a PV wie
2007 angenommen, neu 67 TWh/a Solarstrom, ein um Faktor 15 grosseres Potential
geregelt und genutzt werden. Gemass Energieszenario D der PEB-Geb&audestudie
2019 (S. 138 ff.) kbnnen bis 2050 sogar insgesamt rund 147 TWh/a Schweizer Solar-
strom generiert werden.

20. PEB-Stromiuberschisse garantieren den CO2-freien Verkehr.

Die innovative Gebaudebranche erstellt seit dem Jahr 2000 energieeffiziente PEB, wie
nachstehende Abb. 21-24 und 25 belegen. Mit den erheblichen Stromuberschissen
kann zur Energieversorgung der Wohn- und Geschaftsbauten auch noch die fur diese
PEB bendtigte Verkehrsenergie COz-frei erzeugt werden. Von 23 der 26 Kantone liegen
offizielle Messungen von Uber 200 PEB mit Solarstromiberschissen fur den emissi-
onsfreien Verkehr vor. Die Uberprifbaren Beweise liefern die erwahnten Abb. 21-25
sowie die Ubersicht tiber die Schweizer Kantone, Schweizer Solarpreis 2020, S. 21 und
frihere Jahre (vgl. www.solaragentur.ch).

21. AXPO-Gewinne mit 80% Energieverlusten, statt ,,beste Technologien”.

Die AXPO weigert sich in diesem Verfahren, das grosste — vom Bundesrat bestatigte
— COg-freie Solarstrompotential von 67 TWh/a fur die kinftige Stromversorgung zu
bertcksichtigen (vgl. Bundesrat/BFE oben 1. Ziff. 3, Sonnendach/Sonnenfassade vom
15.4.2019). Ebenfalls weigert sie sich die bisher jahrlich erzeugten 2.18 TWh/a Solar-
strom mit zu beriicksichtigen (Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2019, S. 46, Tab. 32).
Faktisch will die AXPO wie vor tiber 100 Jahren nur Strom als Monopolisten verkau-
fen und von hohen Energieverlusten profitieren. Zustimmung zur vorgeschlagenen
KWI-Sanierung wirde bedeuten: Denkfaulheit und Innovationsverhinderung statt Inno-
vation zu honorieren. Dazu werden die in Art. 4 EnG vorgeschriebene ,Zusammenar-
beit mit... der Wirtschaft” sowie die Berucksichtigung der ,,besten verfugbaren Tech-
nologien®“ gemass Art. 44 Abs. 4 EnG vereitelt. Auch die in Art. 5 Abs.1 lit. a bis ¢
EnG erwéhnten EnG-Grundsatze fur eine ,sparsame und effiziente" Energieversor-
gung werden mit der vorgeschlagenen KWI-,Sanierung® verletzt. Die SGS vertritt die
Auffassung, dass keine kantonale oder eidg. Behérde den Verfassungsbruch und die
mehrfache Verletzung der erwédhnten EnG-Normen genehmigen kann und darf. Dies
darf umso weniger erfolgen, weil es der AXPO offenbar vor allem darum geht, noch-
mals 50 Jahre lukrative Gewinne inkl. Gewinnverschiebung zu Lasten der Umwelt und
der Rechtstaatlichkeit von den Stromkonsumenten einzukassieren. Angesichts der ho-
hen jahrlichen ,verteilbaren Gewinne“ von 4.4 bis Uber 4.8 Mrd. Fr., von denen die
AXPO als grosste EW-Gesellschaft am meisten profitiert, besteht der erhebliche Ver-
dacht, dass die erwahnte ,AXPO-Energiestrategie“ ev. auch fiskalische Interessen
verfolgt (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 44, Tab. 37).
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PEB: 157 TWh/a grosstes Energiepotential der Schweiz

)
22. 700%-PEB-Sanierung Anliker, Affoltern i.E./BE P
Europaischer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB) 2016 -
Norman Foster PEB-Solar Award 2019 BAUTEN

Gesamtenergie % kWhla
EnergieB.vor San: 750 196'800
EnergieB. nach S: 100 13’000
Eigenversorgung: 700 90’500
Uberschuss: 600 77’500
Fiir 55 CO2-freie E-Autos

Abb. 21: Das 2015 sanierte 700% PEB-Doppelfamilienhaus Anliker von 1765 reduzierte 93.4% E-Verluste, deckt 100% des Ge-
samtenergiebedarfs; erzeugt gemass EW-Messungen 2016-2019 dazu 77'500 kWh/a CO-freien Solarstrom. Damit kénnen 55 E-
Autos jahrlich 12'000 km emissionsfrei fahren. Winterstrombedarf: knapp 8'000 kWh/a — Stromproduktion 21°000 kWh/a

23. 182% PlusEnergieBau-Siedlung im Thurgau

Schweizer und Europaischer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB)
Norman Foster PEB-Solar Award 2019

Gesamtenergie: %  kWh/a
Energiebedarf: 100 129’500
Eigenversorg.: 182 236’300
Uberschuss: 82 106’800
Fiir 77 CO2-freie E-Autos

Abb. 22: 182% PEB Siedlung, 32 Wohnungen, Tobel/TG deckt 100% des Gesamtenergiebedarfs, generiert dazu einen Strom-
liberschuss von gut 106'000 kWh/a, um 77 E-Autos COq-frei zu betreiben; Mietpreise: 20% gtinstiger im Vergleich mit gleich-
wertigen Wohnungen. Winterstromversorgung = 85% — mit PV-Ost-Westfassaden = 115% Winterstromsicherheit.
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24. 800%-PEB- Wohnhaus in 7158 Waltensburg/GR

Schweizer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB)
Norman Foster PEB-Solar Award 2020
ﬁ"’ A v'. e < >

Gesamtenergie % kWhl/a
Energiebedarf: 100 4'900
Eigenversorgung: 817 40°200
Uberschuss: 717 35200
Fiir 25 CO»-freie E-A e

Abb. 23: Das 2019 in Waltensburg/GR erstellte PEB-Einfamilienhaus Brunner-Bapst produziert jahrlich 40’200 kWh. Dank
Minergie-P-Dammung benétigt es nur 4900 kWh/a. Die 817%-Eigenenergieversorgung sorgt fiir einen Stromiiberschuss
von 35’200 kWh/a. Damit kénnen 25 Elektroautos je 12'000 km pro Jahr abgasfrei fahren und ca. 65 t CO2-Emissionen
vermeiden. Die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen werden mehrfach erfillt und tibertroffen (Schweizer und Nor-
man Foster PEB Solarpreis 2020; S. 26-34).

25. 230%-PlusEnergie-Geschaftsbau, Perlen/LU

PEB kann jahrlich 3'000 bis 5200 E-Autos CO.-frei betreiben
Schweizer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB)

Gesamtenergie % kWh/a
Energiebedarf: 100 3150900
Eigenversorgung: 233 7'300'200
e nt LAt : Uberschuss: 133 4°200'000
phb o = Fiir 3'000 CO.-freie E-Autos oder
' L--v*‘_';;'f? e . = fiir 5200 COx-freie E-Autos = Kleinstadt

Abb. 24: Das Solardach des Logistikzentrums in Perlen entspricht der Flache von sechs Fussballfeldern. Die perfekt dach-
integrierte 6.4 MW PV-Anlage produziert mit jahrlich 7.33 GWh mehr als doppelt so viel wie der Gesamtverbrauch oder
mehr als 4 Kleinwasserkraftwerke. Mit dem Solarstromiiberschuss kdnnen 3'000 E-Autos jahrlich 12'000 km CO-frei fah-
ren, mit dem gesamtem Solarstrom sogar 5200 E-Autos. Dies entspricht der PW-Flotte einer Kleinstadt.
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D. Die ,,Winterstromliicke" losen PEB und PSKW 15 Mal besser

26. Schweizer Stromzukunft: Tag-Nacht wichtiger als Winterstrom.

Bei den 67 TWh/a muss berticksichtigt werden, dass im Sommerhalbjahr etwa 45
TWh/a Tagesstrom erzeugt werden kdnnen. Pro Tag benotigt die Schweiz dannzumal
eine installierte elektrische Pumpleistung von rund (67 TWh/a => 123 GWh/d a 6 h =>)
20 GW oder mehr. 2018/2019 wurde bloss 4,08 TWh/a Pumpenergie aufgewendet
(Schweizer Elektrizitatsstatistik 2019, S. 10, Tab 6a). Dabei stehen wir am Anfang ei-
ner rasanten Entwicklung mit Solarstrompreisen fiir Neubauten von rund 3 Rp./kWh
(Schweizer Solarpreis 2020, S. 93; PlusEnergieBau-Gebéaudestudie 2019 der 15
Hochschulen, Bern, S. 113; Abb. 26a/26b). Die gesamtelektrische Leistung aller
Schweizer Wasserkraftwerke (WKW) zusammen betragt etwa 12 bis 13.5 GW!
(Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 15, Tab. 10). Daraus wird ersichtlich, dass die
aktuelle installierte elektrische Leistung von 12 bis 13 GW mit 4 TWh/a Pumpenergie
niemals ausreicht, um die bereits heute absehbare kiinftige energetische Entwicklung
mit 67 TWh/a zu bewaltigen.

27. Das ,,Winterstromproblem" sind die 90 TWh/a Energieverluste

Die Herausforderung Tag-Nacht ist viel grosser als der angeblich fehlende Winter-
strom! Bereits 2010 bestatigte der Bundesrat: ,Mit der Sanierung des bestehenden
Gebaudeparks auf Minergie-P-Standard konnte der Heizwarmebedarf (inklusive
Haustechnik) um 80 Prozent (d.h. bis 90 TWh/a) gesenkt werden.” (IP RW 10.3873,
S. 3). Der Bundesrat bestatigte somit bereits 2010, dass es sich vor allem um Hei-
zenergie handelt, die im Winter verschwendet wird. Die Feststellung des Bundesrates
wird auch statistisch mehrfach bestatigt: Vor 1960 war der Stromverbrauch im Som-
merhalbjahr bis 20% hdher als im Winter (vgl. Schweiz. Elektrizitatsstatistik von 1970
und friher). Die erwahnte BFE Studie Elektroheizungen vom 30.10.2009 bestétigt,
dass Elektroheizungen 6-12% des Winterstrombedarfs verbrauchen; bei durchschnitt-
lichen 9% von 60 TWh/a resultieren = 5.4 TWh/a. Statistisch ist der Stromverbrauch
im Winter etwa 6 TWh/a héher als im Sommer (vgl. Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019,
S. 10, Tab. 67 [Winterbedarf 2018: 33.8 TWh/a und Sommer 2018: 27.8 TWh/a]). Die
angeblich fehlenden 6 TWh/a Winterstrom sind 15 Mal in den 90 TWh/a Energiever-
lusten enthalten!

28. Die ,,Winterstromliicke" — eine Erfindung der Energieanalphabeten

Im Herbst 2012 erklarte der Bundesrat im Erlauternden Bericht zur Energiestrategie
2050 ,spiele der Schweizer Geb&udepark ... eine Schlusselrolle bei der Erreichung
der Ziele der Energiestrategie 2050.“ (Erlauternder Bericht des Bundesrats vom 28.
September 2012, S. 32). Was macht die AXPO als grosster Elektrizitatskonzern der
Schweiz daflir? Nochmals 50 Jahre Flisse trocken legen statt solarstrom-generie-
rende Geb&ude zu unterstlitzen. So lauten die KWI- Sanierungsvorschlage der AXPO
2021. Verfassungskonforme ,angemessene Restwassermengen® bei den KWI, wie bei
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praktisch allen weiteren AXPO-Werken in Graubiinden, lehnt die AXPO ab. Ebenso
lehnt sie die Beriicksichtigung des vom Bundesrat bestatigten 67 TWh-Solarstrompo-
tentials (Abb. 32), wie die in Abb. 21 bis 25 erwéhnten PEB mit EW-bestatigten Solar-
stromuberschissen, ab. Bei llanz Il weigert sie sich — im Gegensatz zu Repower
2007/08 — ein PSKW zu priufen, um mindestens 10 Mal mehr hoherwertige CO»-freie
Regelenergie z.B. nachts fir PEB und eine CO2-freie Verkehrsenergieversorgung
der kiunftigen E-Mobilitat zu ermdglichen. Die AXPO-Teppichetage scheint bei der
,13.2% Landesversorgung“ durch Wasserkraft friedlich eingeschlafen zu sein
(Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2019, S. 17, Tab. 10). Alle innovativen PEB- und
PSKW-Massnahmen fur eine - mittels PSKW - moglichst CO2-freie Umsetzung der
Energiewende mit angemessenen Restwassermengen und des Pariser Klimaabkom-
mens lehnt die AXPO ab. Die SGS-Vorschlage ,seien weit ausserhalb jeglicher Ver-
handlungsspielrdume und entbehren jeder Grundlage.” (AUE/KWI-Einigungsprotokoll
vom 15.2.2021 Ziff. 3). Die Stromkonsumenten wirden den Strom bendtigen, auch im
Winter usw. Wie oben erwéhnt, ist die offenbar von AKW-Apologeten oder Energiean-
alphabeten erfundene ,Winterstromlicke® mit Minergie-P-Massnahmen 15 Mal bes-
ser gelost als mit einem neuen AKW! Tote Flusse oder eine ,AKW-L6sung" zur De-
ckung der angeblichen Winterstromsicherheit ist vergleichbar mit einem Patienten, der
Zahnweh hat — und dem daflr ein Bein amputiert wird.

29. Die umweltvertragliche CO2-freie Stromversorgung von morgen

Zusehends bilden sich neue teilautarke Solarquartiere, die erheblich mehr Strom er-
zeugen als sie im Jahresdurchschnitt benétigen. Sie tauschen bei Bedarf den Strom
der verschiedenen Appartements untereinander aus, z.B. stellte die nachstehende
PEB-Siedlung in Abb. 25 den bendétigten Solarstrom 2020 fur eine Reise mit einem
TESLA durch Mitteleuropa bis zur Nordsee bereit. Diese teils autarken Quartiere ge-
nerieren die gesamte Strom- und Energiemenge fiir den Wohn- und Verkehrsbedarf
der ganzen Siedlung im Jahresdurchschnitt. Dazu generieren sie einen Solarstrom-
Uberschuss von 50% im Vergleich zum Gesamtenergiebedarf (Schweizer Solarpreis
2020, S. 62/63). Diese teilautonomen PEB-Quartiere sind zweifellos auf Regelenergie
fur die Nacht angewiesen. Aber: Wozu sollten diese Einwohner/innen tagstiber noch
zusatzlichen AXPO-Strom beziehen? Um die eigenen tberschissigen 18'600 kWh/a
zu konkurrieren?

30. Die emissionsfreie PEB-Quartierversorgung

Eine Vollversorgung des Gebaude- und des Verkehrsbereichs bedeutet lokal bis global
eine etwa 85% Gesamtenergieversorgung. Solche COz-freien Solarquartiere sind trotz
erheblicher Solarstromiberschiisse in der Nacht und an sonnenarmen Tagen auf
Netzstrom angewiesen. Weil die PEB tagstber erhebliche Solarstromiiberschiisse ge-
nerieren (vgl. Abb. 21 bis 25), erhalt das Netz erheblich mehr Energie zurtck, im Ver-
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gleich zum eindimensionalen Stromverkauf. Dadurch kénnen die Solarstromiber-
schisse zum Pumpen und fur andere Energiesektoren verwendet werden. Wegwei-
sende Beispiele sind die 182%-PEB-Siedlung in Tobel/TG (Schweizer Solarpreis
2019, S. 34 ff.) und die 151%-PEB-Siedlung Homsphere in 1226 Thénex (Schweizer
Solarpreis 2020, S. 62/63).

Umsetzung Pariser Klimaabkommen: CO.-freie Gesamtenergieversorgung
Teilautarke Solarquartiere: 6ffentliches Netz als ,,Oko-Batterie*

31. 151%-PEB-Siedlung Homsphere, Thonex/GE

PEB: CO.-freie 24h Wohn- und Verkehrsenergieversorgung
Schweizer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB)

Gesamtenergie: % kWh/a
Energiebedarf: 100 36’200
Eigenversorg.: 151 54’800
Uberschuss: 51 18’600
Fir 13 CO2-freie E-Autos

Abb. 25: Die PEB-Siedlung Homsphere
setzt sich aus 6 gut ged@mmten Minergie-
P-Appartements mit einer 63,6 kW PV-An-
| lage zusammen. Sie erzeugt 54'800 kWh/a,

L b T 2= versorgt mit 36'200 kWh/a die Wohnungen.
Dazu garant|ert die PEB- S|edlung mit dem SolarstromUberschuss von 18' 600 kWh/a die bendtigte CO2-freie Verkehrs-
energie fir die Siedlungsbewohner/innen. Damit kdnnen 13 E-Autos jahrlich 12'000 km emissionsfrei fahren. Die Eigenti-
mer erhalten je CHF 30000 fiir ein E-Auto. Homsphere erweist sich als erste optimal kombinierte PEB-Siedlung der Ro-
mandie.

32. Teilautarke Solarquartiere: 6ffentliches Netz dient als ,,Oko-Batterie*.

Die CO2-freien PEB-Siedlungen weisen alle PEB-Solarstromiiberschisse im Jahres-
durchschnitt auf, zunehmend auch im Winterhalbjahr. PSKW kdnnen Strom im GW-
Bereich rund um die Uhr regeln und bei schlechtem Wetter mehrere Tage bis wenige
Wochen im GW-Bereich ausgleichen. Der grosse Vorteil der PEB-PSKW-Kombination
ist die existierende Netzsicherheit mit einer 1 Mio. Mal grosseren Kapazitat als Bat-
terien im kW-Bereich! Sie funktioniert wie eine Okobatterie. PSKW-Maschinen laufen
einerseits praktisch rund um die Uhr, wenn sie nicht in Revision sind. Anderseits kann
die Wasserkraft trotz 140-jahriger Nutzung, 97%-Ausbeute und 15800 km ,teilweise
oder ganz trockengelegter Flisse” gesamthaft — ohne Solarstrom — heute nicht mehr
als die erwdhnten rund 13.2% der Landesversorgung generieren (Schweiz. Gesam-
tenergiestatistik 2019, S. 17, Tab 10); mit der volligen Trockenlegung aller Fliessge-
wasser resultiert ev. eine 15%-ige Schweizer Landesversorgung bei rund 75% fossil-
nuklearen Energieimporten.
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33. Die PEB-Solarquartiere fullen fast taglich die Speicher

Die teilautarken Solarquartiere nutzen die 200-mal hohere Solarstrommenge von 200
kWh/mZ2a von den Dachern und bis 150 kWh/m?2a von den Fassaden im Vergleich zu
1 kWh/m?a der Wasserkraft in Mitteleuropa (vgl. Abb. 26a und 26b). Diese hohe So-
larstromkonzentration gilt es insb. im Winterhalbjahr zu nutzen und die Uberschiisse
rasch hochzupumpen (vgl. Abb. 20). Fassaden erzeugen im Winterhalbjahr bei kalten
Temperaturen viel Strom und kénnen das lokale Quartiernetz entlasten. Vergessen
wird, dass jedes Minergie-P-Gebaude und jede im Winterhalbjahr produzierte solare
kWh die Winterstromsicherheit erh6ht. Dadurch sinkt der Winterstrombedarf im
offentlichen Netz laufend. Im gegenseitigen Stromaustausch liefern PEB tagsuber er-
hebliche Solarstrommengen fur die Netzstabilisierung und zum Hochpumpen. In der
Nacht beziehen PEB eine geringere Strommenge als tagsuber. PEB-Stromuber-
schisse fallen — freilich etwas reduziert — auch wahrend des Winterhalbjahrs an, um
die Speicher laufend wahrend der 180 Wintertage zu fillen (Schweiz. Elektrizitatssta-
tistik 2019, S. 22, Tab. 13).

34. PEB-Solarquartiere sind ,,treue EW-Kunden®,

weil sie jede Nacht und ca. 6°000 der 8'760 h auf den Netzstromausgleich angewiesen
sind. Wie 6sterreichische PSKW-Vertreter informierten, profitieren beide Seiten: Tags-
uber kdnnen erhebliche Solarstromuberschisse zum PSKW geliefert und in der Nacht
bezogen werden. Die erfahrenen vorarlbergischen PSKW-Vertreter wiesen darauf hin,
dass PSKW eigentlich immer von einer Win-Win-Situation profitieren kénnen: Beim
Pumpen, beim Produzieren und bei der Netzstabilisierung im GW-Bereich. Die PSKW
missen fur diese drei Dienstleistungen im 6ffentlichen und privaten Interesse auch
entsprechend entschadigt werden. Diese EW-Dienstleistung ist erheblich 6kologischer
und preisgunstiger im Vergleich zu Kauf, Unterhalt und Entsorgung von 1-3 Tonnen
Batterien fur 4,1 Mio. Wohnungen und etwa 1,3 Mio. Geschéftsbauten.

35. Stromaustausch statt einseitige Stromlieferungen

PEB-Solarquartiere sind auf Stromaustausch und nicht auf einseitige Stromlieferungen
ausgerichtet. Die kurz- bis mittelfristige grosse Stromspeicherung ist im Vergleich zu
Batterien deutlich preisgunstiger. Dazu benétigt der PEB-PSKW-Austausch keine
Ressourcen fir Batteriespeicher von mehreren Tonnen pro Haushalt. Wahrend Batte-
rien im kW-Ausmass funktionieren, arbeiten PSKW im GW-Bereich! Die AXPO ver-
kennt zudem, dass PEB-Dach- und Fassadenstrom PSKW-Speicher im Winter nach-
fullen —wahrenddem grosse Teile der alpinen Wasserkraft im Winter eingefroren sind.
Der natirliche Grimsel-Wasseranteil im Winterhalbjahr betragt 18%. Wenn PEB-Da-
cher und Fassaden im Winterhalbjahr auch bescheidenere Strommengen liefern, tiber-
sieht die AXPO offenbar, dass PEB-Wohn- und Geschaftsbauten in der Regel den
gesamten Warmwasser-, Heiz- und Elektrizitatsbedarf vollstandig oder mindestens
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grosstenteils decken. Dadurch werden praktisch alle fossilen Energietrager ersetzt und
die CO2-Emissionen reduziert, wie vom Pariser Klimaabkommen gefordert.

36. Bei Rechtsgleichbehandlung im Energiesektor: 3 Rp./kWh fur Solarstrom

In den fiinf Kantonen GR, LU, SG, SH und ZH wurden 2018 Offerten fir 1 m? Blech-,
Eternit- und Ziegeldach fuir 100 m? ausgewertet. Aufgrund des Ortsgebrauchs (Art. 740
ZGB) erbringen Dachdecker- und Holzbauunternehmen nicht in allen Kantonen die
gleichen Arbeitsleistungen. Im Durchschnitt kostet ein traditionelles Dach rund 150
Fr./m2. 6 m? kosten somit (6x150 Fr.) = 900 Fr. Eine PV-Anlage von 6 m? kostet (ab 5
kWp) ca. 250 Fr./m? inkl. Wechselrichter etc. Ergibt somit = 1°500 Fr. bzw. 600 Fr.
teurer als 6 m? Blech-/Eternit-/Ziegeldach. Aber 6 m? PV = 1 kWp generieren = 1°000
kWh/a fir 600 Fr. Mehrkosten. Zu 5% Zins inkl. Amortisation von 600 Fr. resultieren =
30 Fr. fur 1°000 kWh/a, d.h. Solarstrom = 3 Rp./kWh fir Neubauten und Ersatzdacher
(inzwischen werden gréssere PV-Anlagen unter 1°000 Fr./kWp realisiert). Es geht um
die Vermeidung von ,ungerechtfertigten technischen Handelshemmnissen“ gemass
Art. 45 Abs. 1 EnG und um die rechtsgleiche Behandlung der gewerblichen Gebaude-
technologien gemass Art. 8 BV, weil PV-Dacher und PV-Fassaden heute ,,wasserfih-
rende Dacher und Fassaden" sind. Sie erflllen die gleichen Dach- und Schutz-
funktionen wie traditionelle Dacher. Dazu liefern sie noch COz2-freien Strom ohne Ge-
wasser- oder andere Landschaftseingriffe. Daher missen sie diesbezlglich auch
gleichbehandelt werden. Das Gebot der Gleichbehandlung von Art. 8 Abs. 1 BV ver-
langt, dass ,,Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nach
Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird.“ Dieser Grundsatz ist laut Bun-
desgericht verletzt, wenn rechtliche ,,Unterscheidungen getroffen werden, fir die ein
vernunftiger Grund in den zu regelnden Verhéltnissen nicht ersichtlich ist.” (BGE 132 |
157 E. 4.1 und Abb. 26a und 26b).

37. ,,Die Solarenergie ist heute die glinstigste Energie".

Die Strompreise fur solare Pumpenergie liegen nicht bei 1 Fr./kwh oder mehr wie
2007, sondern bei 3 bis 7 Rp./kWh, wie die Abb. 26a und 26b mit bundesgesetzlicher
Begrindung belegen: David Gautschi, Leiter Erneuerbare Energien der Aargauer
Elektrizitatswerke (AEW) erklarte am 20. Oktober 2020 in Aarau (im Kanton mit den
meisten AKW): ,Die Solarenergie ist heute die glinstigste Energie.”
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38. ,,Solarstrom fur 3 Rp./kWh"*

Solarstrom fiir 3 Rp./kWh

Fiir Neubauten und Ersatzdacher®

Blech-, Eternit- oder Ziegeldach (CHF 150/m?) PV-Dach: 8 m? = 1 kWp = 1000 kWh/a

# #
6 m? 6 m?
~900.— 1500.—

Mehrkosten: CHF 600.—

EFH-Dach: 120 m? -> Ertrag: 0 kWh/a 5% Zins/Amort. von CHF 600 = CHF 30 fiir
Haushaltstrom = 20 Rp./kWh 1000 kWhia = 3 RpikWh Solarstrom

* Offertenwcn 5K 56, 5HundzH
ST C 101 LenwuS Kantonan G, LU, 96, 3H und 2

Abb. 26a und 26b: Solarstrom fiir 3 Rp./kWh — Tendenz fallend. *David Gautschi, Le|ter Erneuerbare Energien der Aar-
gauer Elektrizititswerke (AEW). Die Solarstrompreise liegen bei korrekter Berechnung geméss Bundesgericht bei 3 bis 7
Rp./kWh, wie obige Abbildungen bestatigen (vgl. BGE 132 | 157 und Schweizer Solarpreis 2020, S. 93).

39. PEB-Solarstromiberschisse fur den CO2-freien Schwerverkehr

Fur lokale bis regionale Transporte eignen sich emissionsfrei fahrende Elektro-LKW
bestens, wie die chinesische Stadt Shenzhen mit fast 20'000 Elektro-LKW bestéatigt.
Die gesamte Solarstromproduktion des PEB-Car House Galliker (Abb. 27) von
1'760°000 kWh/a wurde erlauben, taglich mit einer Kolonne von 35 COg-freien E-
LKW von Luzern nach Basel und retour zu fahren. Das sind immerhin pro E-LKW
50’000 km pro Jahr. Die Galliker Transporteure fahren bereits mit Volvo-Elektro-LKW.
Ein Elektro-LKW verbraucht 1 bis 1.3 kWh/km - und rekuperiert in der Regel 0.3 kWh,
d.h. ein Elektro-LKW bendétigt etwa 1 kWh/km. Mit einem wenig effizienten Wasser-
stoffbetrieb wirden die LKW etwa 3 Mal mehr Strom verbrauchen. Dadurch kénnten
bloss 11 E-LKW taglich von Luzern nach Basel retour fahren, statt 35. Der Wald senkt
jahrlich pro 1 ha 1.83 t CO2-Emissionen. Eine ahnlich grosse 1 ha-PV-Anlage sub-
stituiert mit 1.76 GWh/a jahrlich (10 kWh = 3 kg CO2-Emissionen) rund 528 t CO2-
Emissionen oder etwa so viel wie 288 ha Waldflache (vgl. E-Motorenexperte J. Brusa;
Dr. N. Rogiers BAFU, 8.9.2020, Schweizer Solarpreis 2020, S. 32/32). Die Winterthu-
rer Unternehmung Futuricum baut bereits heute 680 PS-starke E-LKW von 18 bis 44 t
mit einer Reichweite von 760 km (vgl. Designwerk/Futuricum, 8400 Winterthur,
17.12.2020).
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40. 160%-PEB-Car House Galliker, Altishofen/LU

PEB-Klimaschutz fur den CO2-freien Schwerverkehr
Schweizer Solarpreis PlusEnergieBauten (PEB)

PV =1 ha (10700 m21. MW) %

Energiebedarf total: 100 1°080'000
Eigenversorgung: 163 1°760'000
Uberschuss: 63 680'000
Fiir 485 CO.-freie E-Autos

Fiir 35 E-LKWs von Luzern nach Basel retour
Substitution: 350 t CO, = 280 ha Wald

Abb. 27: Das PEB-Car House der Firma Galliker benétigt = 1.08 GWh/a und erzeugt mit 1.97 MW PV-Anlage auf 10’700 m?
1.76 GWh/a. Der Solarstromiiberschuss von 680°000 kWh/a reicht fiir 485 Elektroautos, bzw. fiir eine Flotte von 35 Elektro-
LKW um téglich CO2-frei von Luzern nach Basel retour zu fahren (PEB-Perlen: taglich 145 Camions LU-BS-LU).

E. AXPO-Strommonopol statt Energiewende

41. Die Vorgabe des Pariser Klimaabkommens im Verfahren ausgeblendet

Die neuen Bundesrechtsbestimmungen wurden explizit fir die Energiewende einge-
fugt. Am 21.5.2017 sind sie vom Volk fir die Nutzung neuer erneuerbarer Energien
gemass Art. 10 und 12 EnG mit 58% Ja angenommen worden. Just diese neuen so-
laren und COz-freien 67'000 GWh/a will die AXPO hier nicht bertcksichtigen. Wenn
bei WKW-Sanierungen so verfahren wird wie in diesem Fall, werden weder die 2017
vom Volk beschlossene Energiewende umgesetzt noch das Ende 2017 ratifizierte Pa-
riser Klimaabkommen bis 2050 erfullt. Mit der Weigerung der AXPO einen potenziell
sehr geeigneten Pumpspeicherkraftwerk-Standort zu prifen, wird weder die heutige
Stromproduktion angeschaut, noch werden die kinftigen Energiebedurfnisse fir er-
heblich mehr preisglinstige Regelenergie z.B. fur die E-Mobilitat in Betracht gezogen.
Entgegen den erwahnten Volksabstimmungen und Bundeserlassen werden u.E. die
offentlichen Interessen des Kantons, der Bindner KMU und der Einwohner/innen an
einer preisgunstigen, nachhaltigen, fossil-nuklearfreien Gesamtenergieversorgung
hier bewusst nicht berticksichtigt. Obwohl die lokalen EW mit amtlichen Strommessun-
gen den physischen Nachweis erbringen, dass PEB-Wohn- und Geschéftsbauten mit
den vom Bundesrat Mitte April 2019 bestatigten 67°‘000 GWh/a Uber 250 Mal mehr
COz-freien Solarstrom generieren konnen als die KWI, will die AXPO die erwahnten
neuen Bundesrechtsbestimmungen nicht bertcksichtigen.
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42. AXPO: gegen Eigenverantwortung und innovative KMU

Wenn eine grosse Transportunternehmung téaglich eine Kolonne von 35 CO2-frei fah-
renden E-LKW von Luzern nach Basel und retour mit dem Strom vom eigenen Dach
versorgen kann, warum soll sie 6'000 km entfernt teureres Erddl kaufen und jahrlich
Tausende t CO2-Emissionen emittieren? Wenn eine Transportfirma die bendtigte
Energie fur ihre Schwerverkehrstransporte mit den eigenen 1.76 GWh/a versorgen
kann, warum soll sie jahrlich fur rund 0.25 Mio. Franken AXPO-Strom kaufen? Hinge-
gen ware es fiur eine solche Unternehmung energetisch, 6kologisch und 6konomisch
sehr interessant, wenn sie jede Nacht und bei fehlendem Solarstrom kurzfristig AXPO-
Strom beziehen koénnte. Bereits mehr als 100°000 Solaranlagen-Inhaber in der
Schweiz — Tendenz stark steigend — wurden eine so flexible AXPO-Energieversorgung
gewiss begrussen. Dafir bendtigt die AXPO fur llanz 1l ein PSKW mit viel mehr Re-
gelenergie und genug Restwasser und keinen Verfassungsbruch. Die Missachtung
und Nichtanerkennung der eigenverantwortlichen Leistungen von Mietern-, Vermie-
ter/innen inkl. innovativen KMU im Interesse der Energiewende durch die AXPO in
diesem Verfahren widerspricht dem Art. 89 BV sowie Art. 5 Abs. 1 und 2 EnG.

43. Wirkungsgrad 30% und Verfassungsbruch bis 2071

Mit einer installierten Leistung von 49.5 MW kdnnte das Werk bei Volllast erheblich
mehr Strom produzieren. Mit der durchschnittlichen Jahresproduktion von 130 GWh/a
weist llanz Il eine Effizienz von 30% auf. An gut 250 von 365 Tagen steht das eindi-
mensionale Werk somit still — und wartet bis es regnet. Bei Volllast konnte llanz Il in
ca. 110 Tagen die 130 GWh/a produzieren. Die Solarenergie steht am Anfang ihrer
PV-Dach- und PV-Fassadennutzung. Diese Solaranlagen erzeugten mit 2180 GWh/a
bereits 2019 iber 16.5 Mal mehr Strom als llanz Il und entlasten das Ubertragungs-
netz und die regionalen Netze von hohen Fremdenergiezufuhren. Weder die uber
100°000 Mitburger/innen, die bereits Uber PV-Anlagen verfugen (vgl. Abb. 21-27), noch
die jahrlich neu dazukommenden 10°000 bis 15°‘000 neuen Kunden benodtigen bloss
permanente Stromlieferungen, wie im 19. und 20. Jahrhundert. Mit dem eindimensio-
nalen Werk Ilanz Il, welches bloss Strom produziert und verkaufen will — aber keine
kWh Solarstrom aufnehmen und pumpen kann, entféllt das 6ffentliche Interesse fur
llanz Il. Nur Netzbeziige ohne Rickspeisung sind fur PEB-Inhaber/innen und immer
mehr Stromkonsumenten uninteressant - ja kontraproduktiv: Die PEB-Stromproduzen-
ten werden von der AXPO unfair konkurriert. Solche ,Ldsungen“ schaffen Voraus-
setzungen, damit immer mehr Hauseigentimer auf Batterien oder andere Speicher-
maoglichkeiten wie Wasserstoff, Methan etc. setzen. Auf diese Weise werden sich im-
mer mehr Stromkonsumenten von der Wasserkraft abwenden. Wenn eindimensionale
Stromversorger weder pumpen noch Solarstrom einspeisen wollen, sondern bloss
30% des Jahres nur Strom verkaufen wollen, gleichen sie immer mehr einem neuen
grossen 40t-Elektro-LKW, der nur an zwei Wochentagen und ev. noch fur einen Sonn-
tagsausflug unterwegs ist und sonst in der Garage steht.
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44. PSKW: Grosste Unabhangigkeit gegentiber dem EU-Stromabkommen

In Ergdnzung zu Ziff. 42 oben ist darauf hinzuweisen, dass PEB-PSKW faktisch von
einer 100%-Stromversorgungssicherheit ausgehen, statt von einem Wirkungsgrad
von 30% wie beim KW llanz Il. Abgesehen davon, dass PSKW ohne Verfassungsbruch
erheblich 6kologischer funktionieren, sorgen sie fir eine standige Stromsicherheit.
Dies wird gewahrleistet beim Pumpen, beim Produzieren und wéhrend der tbrigen Zeit
im GW-Bereich. Entsprechend werden sie auch fir diese drei Dienstleistungen im 6f-
fentlichen und privaten Interesse entschadigt. Sie bieten auch die grosste Unabhan-
gigkeit mit ausreichender Regelenergie beim EU-Stromabkommen.

45. AXPO will PSKW-Wertschopfungsstrategie in Graubtinden verhindern.
Sowohl 6kologisch wie 6konomisch kann die Wasserkraft auch bei schmelzenden
Gletschern als PSKW und ,,Oko-Batterien® kiinftig eine sehr wichtige Rolle in Mitteleu-
ropa spielen: Innert Minuten kénnen PSKW Strom im GW-Bereich zum Pumpen, zum
Produzieren und zur Netzstabilisierung garantieren. PSKW erweisen sich als ,conditio
sine qua non’ fur eine CO2-freie Gesamtenergieversorgung bei der Umsetzung des
Pariser Klimaabkommens. Nur zur Verteidigung ihres Strommonopols darf die AXPO
die energetischen Leistungen der innovativen KMU, Mieter- und Vermieter/innen in
diesem Verfahren nicht weiterhin vom ,hohen Ross aus betrachten®. Auch das ANU
darf nicht einseitig die AXPO-Interessen vertreten und dadurch alle KMU, Mieter- und
Vermieter/innen ausgrenzen und sie noch mit staatlicher Protektion des AXPO-Mono-
pols unfair konkurrieren.

46. KMU, Mieter-/Vermieter/innen garantieren 157 TWh/a — nicht die AXPO.

Es sind die PEB der innovativen Mieter-, Vermieter/innen, KMU inkl. Gbrige Gebau-
deinhaber, welche — laut Bundesrat - mit der Produktion und Substitution von insge-
samt 157 TWh/a die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen garantieren
kénnen; nicht die AXPO. Mit ihrer rickwartsgewandten WKW-Technologie kann die
AXPO mit allen Wasserkraftwerken der Schweiz zusammen laut Bundesrat mit einem
Zusatzpotential von rund 2 TWh/a rechnen. Der steigende Elektrizitatsbedarf fur E-
Autos und der Eigenverbrauch von Solarstrom schreiten rasch voran (vgl. NZZ a.S.
vom 21.2.2021, Hauseigentimer Nr. 4 vom 1.3.2021, S. 9, 17 und 19). Die AXPO in
Graubiinden scheint diesbeziiglich immer noch in der eindimensionalen Stromproduk-
tionsphilosophie des 19. Jahrhunderts gefangen zu sein. Sie merkt offenbar nicht, dass
zum Gebaude- auch der Verkehrssektor im Umbruch ist. Offenbar hat sie auch noch
nicht erfahren, dass immer mehr Hauseigentimer Strom vom eigenen Dach zum Au-
tofahren nutzen, wie die Abb. 21-27 beweisen. Ubersehen wird auch, dass das Solar-
strompotential mit 67 TWh/a wie auch das Substitutionspotential von 90 TWh/a eine
Doppelchance in sich birgt: Der Strom und die Warme, welche daraus gewonnen wer-
den, kdnnen dazu rund 59°000 bis tiber 130000 lokale und regionale Jahresarbeits-
platze in der Schweiz schaffen (PEB Gebaudestudie 2019, S. 102-109). Aufgrund des
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Ende 2017 ratifizierten Pariser Klimaabkommens besteht fur die Schweiz und fur alle
Kantone die rechtsverbindliche Pflicht bis 2050 samtliche CO2-Emissionen zu reduzie-
ren. Angesichts dieser internationalen Verpflichtung leistet der vorgeschlagene KWI-
Sanierungsvorschlag (inkl. den ev. ausbaubaren Wasserkraftpotential von 2 TWh/a)
ohne PSKW weder einen angemessenen Beitrag im Vergleich zu den mittels PSKW
und PEB substituierbaren 157 TWh/a fossil-nuklearen Energien noch kann u.E. daftur
ein offentliches Interesse geltend gemacht werden.

47. Willkommen in der Marktwirtschaft

Die AXPO kann ihre Elektrizitat bei Beachtung aller Rechtsnormen und ohne Sonder-
privilegien erzeugen, wie alle Teilnehmer/innen in einer freien Marktwirtschaft. Bereits
heute muss der Staat mit jahrlich 60 Mio. Fr. einspringen, um die Schwall-Sunk-Sché-
den der veralteten Wasserkrafttechnologie zu mindern. Eine 140-jahrige Technologie,
die ohne staatliche Subventionen nicht funktioniert, ist nicht mehr markttauglich —
vor allem untauglich fur einen weiteren Ausbau mit weiteren staatlichen ,Finanzkri-
cken". Diese Fakten sprechen gegen die Uberholten AXPO-Vorstellungen des vorletz-
ten Jahrhunderts und gegen ihre Vorschlage fir die KWI-Sanierung. Die grosste
Chance fur llanz 1l ist ein PSKW llanz Il um mindestens 10 Mal mehr preisgiinstige
Regelenergie fir die Region und dartber hinaus zu garantieren. Dazu mussen verfas-
sungskonforme, angemessene Restwassermengen fur den Schmuér und den Siater-
bach fliessen wie die BV seit 1975 vorschreibt. Andernfalls erweist sich diese tber
140-jahrige Technologie als weder konkurrenz- noch wettbewerbsfahig. Das Wasser
muss wieder im Vorderrhein und in den Seitenbachen fliessen, wie vor der KWI-Was-
serfassung. Ansonsten ist der WKW-RUckbau angezeigt.

KW llanz |: BV-konforme Sanierung
A. Einleitung

Um 1960 bis 1964 mussten die linksrheinischen Bindner Gemeinden llanz, Schnaus,
Rueun, Siat, Pigniu, Waltensburg und Breil Uber die Wasserkraftnutzung des Vorder-
rheins zwischen llanz und Tavanasa sowie Uber die Seitenbache Schmuer und Siater-
bach entscheiden. Die damalige Bindner Regierung beschloss am 13. Juni 1964 bzw.
am 24. Juni 1968 bloss 1 bis 3 m3/s Wasser im Vorderrhein zu belassen (BGE 110 Ib
160 ff. vom 29.2.1984, A. 1, S. 3). Die damals fur die Nutzung der Gewasser zustan-
digen Gemeinden, wie die Stadt llanz und die Gemeinde Breil forderten fiir den Vor-
derrhein 2 bis 7 m?%/s; die Gemeinde Waltensburg lehnte im Marz 1978 das Projekt
und die Verlangerung der Nutzungsrechte ab. Gegen diese demokratischen Entschei-
dungen der betroffenen Gemeinden beschloss die AXPO bzw. die damalige NOK
1979, die llanzer Kraftwerke zu bauen. Dagegen formierte sich der Widerstand in den
betroffenen Gemeinden und in der einheimischen Pro Rein Anteriur (PRA). Sie und
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verblndete Natur- und Umweltschutzorganisationen sowie betroffene Private und au-
ern fochten u.a. den Regierungs- und Konzessionsentscheid von 1968 in insgesamt
13 Verfahren vor Bundesgericht an. Am 17. Juni 1981 hob das Bundesgericht den
Regierungsentscheid von 1968 mit der Restwassermenge von 1 bis 3 m3/s fir den
Vorderrhein auf und verfigte am 29.2.1984 die aktuell geltende Restwassermenge
von 2 m3/s fir das Winterhalbjahr; fur April/September: 3 m3/s, fir Mai/August: 4
m3/s und far Juni/Juli: 5 m3%/s (vgl. BGE 110 Ib 160 ff. vom 29.2.1984, S. 19). Diese
Restwassermenge entspricht der Variante 13, wie in E. 7a auf S. 19 ff. BGE 110 Ib
160 vom 29.2.1984 bestatigt. Das ergibt im Monats-Durchschnitt 36 m3/s = 3 m3/s (vgl.
auch Sanierungsbericht des Amtes fur Natur und Umwelt [ANU] vom 30. Mai 2011, S.
5, Tab. 1, Spalte 9, oben).

B. Rechts- und Verfassungsfragen im KWI-Verfahren

1. Die KWI missachten die Bundesverfassung

Am 7. Dez. 1975 stimmten 77.5% des Schweizer Souverans fur den neuen Wasser-
rechtsartikel mit der "Sicherung angemessener Restwassermengen” in der Bundes-
verfassung (Art. 24°s aBV ab 1.1.2000 Art. 76 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV]; vgl.
Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte, Prof. Dr. iur. Alfred Koélz, Quellen-
buch Il von 1848 bis in die Gegenwart, Bern 1996, S. 421). Die Wasserkraftwerke
(WKW) llanz | und Il wurden ohne Restwasser fur den (machtigen) Schmuér und den
Siaterbach sowie mit ,ungenligenden Restwassermengen® fir den Vorderrhein zwi-
schen Tavanasa und llanz 1992 in Betrieb genommen (vgl. www.anu.gr.ch, Kraftwerke
llanz AG, besucht 10.2.2021; Expertenbericht Marrer/ Klotzli fir die Biandner Regie-
rung vom 31. Aug. 1980, S. 100 ff.). Ohne eine ,angemessene Restwassermenge*“
kann aufgrund von Art. 76 Abs. 3 BV in der Schweiz nach 1975 nicht von einem ver-
fassungskonformen Wasserkraftwerk gesprochen werden.

2. Ein Gesetzgeber der uber sich selbst hinausgreift

Der Bundesgesetzgeber verfigt vom 7. Dezember 1975 an somit Uber keine Verfas-
sungskompetenz, um Flisse trockenzulegen oder keine Restwassermengen in
Schweizer Flissen fliessen zu lassen. Missachtet er diese klar in der BV geregelte
Kompetenz, erklarte z.B. der vom Bundesrat beauftragte Rechtsexperte und e. Bun-
desrichter Werner Dubach "Der Gesetzgeber, der 'wohlerworbene Rechte' schafft,
greift Uber sich selbst hinaus." (Werner Dubach, Die wohlerworbenen Rechte im
Wasserrecht, Rechtsgutachten tber die Zulassigkeit und die Folgen von Eingriffen in
verliehene und ehehafte Wassernutzungsrechte, Mitteilung Nr. 1/1980 des Bundes-
amts fur Wasserwirtschaft, Bern 1980, S. 53). Der Bundesgesetzgeber verfigt tber
keine Kompetenz um ,Uber sich hinaus zu greifen", um die mit 77.5% Ja des Schweizer
Volkes im Dezember 1975 demokratisch beschlossene ,Sicherung angemessener
Restwassermengen™ aufzuheben. Damit wird die BV verletzt.
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3. Nicht ,Einbussen®, sondern Verfassungsvoraussetzung

Ein WKW, welches die BV verletzt, kann nach dem 7. Dez. 1975 ,angemessene Rest-
wassermengen”® nicht als ,,Einbussen* geltend machen. ,Angemessene Restwasser-
mengen” bilden seit 1975 die Voraussetzung fiur die Verfassungsmassigkeit eines
WKW. Ohne ,angemessene Restwassermengen® ist ein WKW gemass Art. 76 Abs. 3
BV per Definition verfassungswidrig und damit auch kein legales WKW. Was der Staat
im 6ffentlichen Interesse als Voraussetzung fir eine wirtschaftliche Tatigkeit definiert,
kann dem Staat nicht entgegengehalten werden. Angemessene Restwassermengen
missen seit 1975 in allen Gewassern fliessen. Diese BV-Bestimmung sieht keine Aus-
nahmen vor. Aufgrund dieser Verfassungsnorm verfiigt der Bundesgesetzgeber bloss
uber die Kompetenz zu entscheiden, welche Restwassermenge ,,angemessen® ist.
Aber er verfigt vom 7. Dezember 1975 an nicht mehr Gber Kompetenz zu entschei-
den, ob in einem Schweizer Fluss Restwasser fliessen soll oder nicht. Diese Rechts-
frage ist vom Schweizer Souveran ohne Ausnahmemaglichkeit am 7. Dez. 1975
endgultig entschieden worden. Um diese Tatsache zu andern, ist eine neue Volksab-
stimmung notwendig. Damit man in der Schweiz nach 1975 von einem legalen und
nicht von einem illegalen WKW sprechen kann, muss in jedem Schweizer Fluss eine
,angemessene Restwassermenge” fliessen. Fur die Respektierung der Verfassung
und des geltenden Rechts kdnnen grundsatzlich auch keine Entschadigungen geltend
gemacht werden. Andernfalls konnte jede/r Autofahrer/in vom Staat eine Entschadi-
gung fur korrektes Autofahren verlangen. Eine solche Forderung ist insbesondere im
Gewasserschutzbereich seit 1975 per Definition ausgeschlossen und verfassungswid-

rg.

4. Keine gesetzliche Grundlage fur verfassungswidrige Forderungen

Im Schweizer Bundesstaat existiert auch keine gesetzliche Grundlage, um verfas-
sungswidrige Forderungen rechtlich durchzusetzen, wie z.B. ein WKW ohne ,ange-
messene Restwassermenge.“ Weder unrechtmassig erworbene Gegenstande noch
deliktisch handelnde Personen kdnnen irgendwelche Besitz- oder Eigentumsrechte
geltend machen. ,Angemessene Restwassermengen® als ,Einbussen® zu definieren
erscheint etwa so begrindet, wie wenn ein Einbrecher die polizeiliche Festnahme als
,Freiheitsberaubung“ gemass Art. 164 StGB geltend machen wirde. Wendet die
AXPO ein, man durfe sie nicht mit Verbrechern vergleichen, ist inr beizupflichten: Ein
Einbrecher entwendet vielleicht einige Hundert oder Tausend Franken. Die AXPO als
grosste Schweizer Wasserkraftgesellschaft gehort zu den WKW-Gesellschaften, wel-
che das Berggebiet (1981-2014) mit verschobenen ,Gewinnen und Ubrigem Aufwand*
von mehr als 120 Mrd. Fr. am meisten ,erleichtern und am meisten von der Ge-
winnverschiebung profitieren (vgl. SGS-Geschaftsbericht 2016, S. 46 ff, Abb. 55). Im
Ubrigen missachten sowohl der Einbrecher wie die AXPO die rechtliche bzw. verfas-
sungsmassige Ordnung.
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5. KWI Missachtung des Legalitatsprinzips

Nach dem Grundsatz der Gesetzmassigkeit (Legalitatsprinzip) mussen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheidungen (...) ,auf gesetzlicher Grundlage beruhen, d.h. sich auf
eine generell-abstrakte Norm stlitzen, die ihrerseits verfassungsmassig ist* (BGE 98
la50, BGE 911462 E. 3a, BGE 901323 E. 3). Am 29.2.1984 entschied das Bundes-
gericht, die Kraftwerke llanz I+l (KWI) ohne ,angemessene Restwassermengen* fur
die Seitenbache (Schmueér und Siaterbach) sowie fur den Vorderrhein zu bewilligen
(vgl. SGS-Geschaftsbericht 2018, S. 31 ff. und BGE 110 Ib 160 ff., S. 27). Laut Flei-
ner/Giacometti sind die ,Bundesbehérden und kantonale Behérden (...) in ihrer Recht-
setzungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungstatigkeit an die materiellen Vorschrif-
ten der Bundesverfassung, also vorab an die (...) Verfassungsbestimmungen, die
die Bundeskompetenzen begriinden, gebunden (...) Das materielle Legalitatsprinzip
bindet vollziehende und richterliche Behdrden an generelle abstrakte Normen und
schiitzt damit den Einzelnen gegen Willkiirakte der Justiz und Verwaltung.” (Schwei-
zerisches Bundestaatsrecht, Prof. Dr. Zaccaria Giacometti und Prof. Dr. Fritz Fleiner,
Zurich 1949, S. 33). Das Bundesgericht ist als Bundesbehdrde somit in der ,Recht-
sprechungstatigkeit an die materiellen Vorschriften der Bundesverfassung, also vorab
an die (...) Verfassungsbestimmungen (...) gebunden.“ Am 29. Februar 1984 existierte
weder eine gesetzliche noch eine verfassungsmassige Grundlage fir ein Was-
serkraftwerk ohne angemessene Restwassermengen. Die gesetzliche Grundlage des
LArt. 80 ff. GSchG*, worauf sich die AXPO heute bezieht, existiert erst aufgrund des
eidg. Gewasserschutzgesetzes (GSchG) vom 24. Januar 1991. Dieses GSchG trat
erstam 1. Nov. 1992 in Kraft - somit acht Jahre nach Baubeginn des Wasserkraftwerks
(vgl. Art. 85 GSchG). Beim Bundesgerichtsentscheid vom 29.2.1984 existierten die
Sanierungsbestimmungen des Art. 80 ff. GSchG gar nicht. Wenn diese Bundesrechts-
bestimmungen am 29.2.1984 inexistent waren, konnten sie damals keine gesetzliche
Grundlage fur den ,Bau oder fur eine Sanierung eines Wasserkraftwerks® gemass Art.
80 ff. GSchG bilden, wie die AXPO heute behauptet.

6. KWI: ein Willkurakt der Justiz...

Wenn eine Gesetzesnorm ausnahmsweise fehlt, gilt in einem Rechtsstaat der Rechts-
grundsatz, dass Gesetze und Entscheidungen verfassungskonform auszulegen und
anzuwenden sind (BGE 106 la 33 S. 33 ff.). Der juristisch und naturwissenschaftlich
massiv Kritisierte 3 zu 2 Entscheid vom 29.2.1984 missachtet somit nicht nur Art. 76
Abs. 3 BV und das Legalitatsprinzip, sondern widerspricht auch der jahrzehntelangen
Auslegungspraxis des Bundesgerichts und der Lehre. Die Restwassermenge Null
bei den Seitenbachen widerspricht somit dem klaren Wortlaut der BV im Art. 76 Abs.
3 BV. Da die ,Rechtsprechungstatigkeit’ im KWI-Fall sich nicht ,an die materiellen Vor-
schriften der Bundesverfassung... gebunden’ fihlte, wirden die Prof. Dr. iur. Z. Gia-
cometti und Prof. Dr. iur. F. Fleiner wohl von einem ,Willklrakt der Justiz“ sprechen.
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7. Der Kunstgriff gegen Bundesgesetz und Bundesverfassung

Keine Restwasservorschriften enthielt die BV vor 1975. Dank einem Kunstgriff kam
der KWI-Entscheid vom 29.2.1984 mit den ungenlgenden Restwassermengen zu-
stande. Das Bundesgericht behauptete Ende Februar 1984 beim , WKW llanz [+l
handle es sich um ein ,bestehendes‘ Wasserkraftwerk, obwohl es nicht gebaut war!
Den Beweis fiur diese Unwahrheit liefern die AXPO und die KWI AG gleich selbst auf
der KWI-Homepage mit der Feststellung: ,Die 1984 bis 1992 erbauten Kraftwerke
llanz®. Die Tatsache, dass das KW llanz |+Il 1984 nicht gebaut und erst 1992 erstellt
war, wird auch auf der Homepage des Amts fur Energie und Verkehr Graubunden
bestatigt. Der Kunstgriff diente zur Umgehung der damals geltenden Bundesgesetze
Uber den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (Art. 22 Abs. 2) und uber die Fi-
scherei (FG) vom 14. Dezember 1973 (Art. 24 bis 26; vgl. BGE 110 Ib 160 ff., S. 15).
Mit der Behauptung beim WKW llanz handle es sich um ein ,bestehendes Wasser-
kraftwerk®, wurde Ende Februar 1984 — obwohl noch kein Brett stand - Art. 26 FG ,fir
bestehende Anlagen“ angewendet, statt Art. 25 FG ,fir Neuanlagen“ (BGE vom
29.2.1984, S. 14 ff.).

8. Tauschung als Rechtsgrundlage fur rechtswidrige Rickwirkung

In llanz sah jedes Kind, dass 1984 kein llanzer Kraftwerk gebaut war. Deshalb musste
dem Kunstgriff noch etwas nachgeholfen werden: Der damalige Referent L beim Ilan-
zer Bundesgerichtsentscheid vom 17. Juni 1981 behauptete, dass das wohlerworbene
Recht mit der Konzessionserteilung und nicht erst mit dem Baubeginn entstehe (die 3
zu 2 Mehrheit folgte ihm). Deshalb dirfe dem ,,Vorbehalt kiinftiger Gesetze... nicht die
Bedeutung beigemessen werden, die das eingerdumte Nutzungsrecht in Frage gestellt
hétte” (BGE 110 Ib 160 ff. E. 5b, S. 16 ff.). Das bedeutete 1984 eine Uber 20-jahrige
Ruckwirkung auf den Genehmigungsbeschluss der Bindner Regierung vom 13. Juli
1964 (BGE vom 29.2.1984, S. 3 ff.). Die verfassungsmassige demokratische Bundes-
gesetzgebung des Schweizer Volkes und des Bundesparlaments schaltete das
Bundesgericht am 29.2.1984 im Wasserkraftbereich riickwirkend mindestens fir 20
Jahre aus. Weder im alten FG von 1973 noch im neuen FG vom 21.6.1991 ist dem
Bundesgericht oder einer anderen Behérde die Kompetenz eingeraumt, den Sachver-
halt um 20 Jahre zurtickzuversetzen oder sonstwie zu vertuschen. In der Lehre und
Rechtsprechung wird eine Rickwirkung von etwa einem Jahr in der Regel als verhalt-
nisméssig und verfassungskonform betrachtet. ,Eine den Adressaten begunstigende
Ruckwirkung ist grundsatzlich - wie eine Rickwirkung allgemein - unzuldssig, ausser
wenn sie ausdricklich angeordnet oder nach dem Sinn des Erlasses klar gewollt und
in zeitlicher Beziehung massig ist sowie sich durch tberwiegende offentliche Interes-
sen rechtfertigen lasst. (ALFRED KOLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 102
(1983), 2. Halbband, S. 171). Eine Ruckwirkungsklausel ist im Art. 76 Abs. 3 BV weder
angeordnet noch ist sie gewollt. Uberwiegende 6ffentliche Interessen liegen nicht vor,
im Gegenteil: Die EAWAG bestéatigte z.B. am 4. April 2017, dass sich die Schweizer
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Fliessgewasser ,,in einem schlechten Zustand“ befinden. Zum gleichen Ergebnis
gelangt die WSL-Studie, Heft 96, 2020 der Eidg. Forschungsanstalt fur Wald, Schnee
und Landschaft (WSL), S. 39, 94, 104, 129 und 147/48 auch beziiglich der gefahrde-
ten Biodiversitat; (vgl. auch SGS-Geschaftsbericht 2017, S. 29-37 und nachstehend
WWEF: 1/3 der Susswasserfische vom Aussterben bedroht). Wenn eine Riuckwirkung
von einem Jahr noch verhaltnismassig ist, existiert keine Rechtsgrundlage fur eine 20-
jahrige Riuckwirkung, umso weniger, weil auch die Ubrigen Voraussetzungen fir eine
Ruckwirkung fehlen. Damit werden Art. 5 Abs. 2 und Art. 76 Abs. 3 BV klar verletzt.

9. Wasserkraftnutzung ab 1908: 81.5% fur Vorbehalt kunftiger Bundesgesetze.
Im Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 publizierte
der Kommentator der BV, Prof. Dr. iur. Walter Burckhardt den am 25. Okt. 1908 mit
81.5% Ja vom Schweizer Volk erganzten Art. 24bis aBV fur die Wasserkraftnutzung
im Wortlaut; Abs. 8 aBV lautet: ,,In allen Wasserrechtskonzessionen, die nach dem
Inkrafttreten des Verfassungsartikels erteilt werden, ist die kiinftige Bundesge-
setzgebung vorzubehalten.” (vgl. Burckhardt Walther, Kommentar der schweizeri-
schen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, 2. Aufl., Bern 1914, S. 200-209). In sei-
nem Kommentar zum neu geschaffenen Art. 24bis aBV lieferte der BV-Kommentator
Burckhardt auch die Auslegungsregeln fur diese BV-Norm: ,Abs. 8 verlangt, dass in
allen Wasserrechtskonzessionen, die nach dem Inkrafttreten des Verfassungsarti-
kels erteilt werden, die kiinftige Bundesgesetzgebung vorzubehalten sei; er wahrt
also dieser Bundesgesetzgebung die Mdglichkeit auf den Zeitpunkt des 25. Oktober
1904 zurtickzuwirken. Den Wasserrechtskonzessionen sind auch hier die Benutzungs-
rechte Uberhaupt gleichzustellen, da bei andern Benutzungsrechten zugunsten offent-
licher Kérperschaften umso mehr erwartet werden darf, dass die zukinftige Bundes-
gesetzgebung bertucksichtigt werde. Nach dem Wortlaut der Bestimmung musste
die Bundesgesetzgebung durch die konzedierende Behorde vorbehalten werden; es
darf aber wohl angenommen werden, dass die zukinftige Bundesgesetzgebung ohne
weiteres, durch die Verfassung selbst, vorbehalten ist, auch wenn die Konzession
vorbehaltlos erteilt worden wére.” (W. Burckhardt, Art. 24bis BV, S. 200 ff. und insb.
S. 209 sowie Kdlz, Quellenbuch 1l. S. 203/204).

10. Vom Verfassungsvorbehalt zu angemessenen Restwassermengen

Der am 25. Okt. 1908 vom Schweizer Volk beschlossene Art. 24°s aBV blieb mit dem
ausdrticklichen Vorbehalt kiinftiger Bundesgesetze im Abs. 8 des Art. 24 aBV bis am
7. Dezember 1975 in Kraft. An diesem Dezembertag wurde der Vorbehalt von 1908
durch die ,Sicherung angemessener Restwassermengen®im Art. 76 Abs. 3 BV ersetzt.
(W. BURCKHARDT, Art. 24°s aBV, S. 200-209 und KoéLz, Quellenbuch II. S. 203/204).
Mit der am 18. April 1999 angenommenen neuen BV wurde der Wortlaut von Art. 240
aBV betr. Restwassermengen zum neuen Art. 76 Abs. 3 BV. Vom 7. Dezember 1975
an waren uberall ,angemessene Restwassermengen’ in allen Wasserrechtskonzessi-
onen vorzusehen. Es entstanden keine Verfassungslicken.
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11. Die willktrliche Ruckwirkung des Sachverhalts

Der von der Lehre und in der Offentlichkeit massiv kritisierte 3 zu 2 Entscheid vom
29.2.1984 der damaligen |. 6ffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts be-
zweckte die damals und heute geltende Verfassungsbestimmung mit ,angemessenen
Restwassermengen® des Art. 76 Abs. 3 BV zu umgehen. Mit dem Kunstgriff der ,wohl-
erworbenen Rechte“ versuchte das Gericht 1981 die gesetzliche Grundlage fir die
KWI auf die Jahre der Konzessionsvereinbarung 1961 bis 1968 zurlickzuversetzen.
Anstelle der 1984 aktuellen und geltenden Bundesgesetze sollten die dannzumal
(1961-1968) gultigen Bundesgesetze die rechtliche Grundlage fur die KWI bilden. Da-
mit verletzte das Gericht ,den Grundsatz der Gesetzesmdéssigkeit® und drangte das
,offentliche Interesse erheblich zurick® (A. Kolz, ZSR 1983 Il 180/181; BGE 110 Ib 160
ff. E. 5b).

12. Verfassungsbestimmung und Materialien verschwiegen

Bei der Gesetzesumgehung wurde am 29.2.1984 offenbar Ubersehen, dass wéahrend
der Konzessionsverhandlungen, der Unterzeichnung und Genehmigung der Konzes-
sionsvertrage 1961 bis 1968 Art. 24bis aBV in Kraft war. Im offiziellen Kommentar der
damaligen BV verfasste der Kommentator eine konzise und klare Auslegung des gel-
tenden Abs. 8 von Art. 24 aBV. Weil Art. 24°'s aBV wéahrend der Verhandlungen und
Konzessionsgenehmigung (1961-1968) in Kraft war und am 29.2.1984 vom Bundes-
gericht nicht aufgehoben wurde, muss diese BV-Bestimmung respektiert und ange-
wendet werden. (vgl. oben Il. Ziff. 9; Kommentar BURCKHARDT, a.a.0., S. 200 und insb.
S. 209 lit. e). Der Abs. 8 des Art. 24%s aBV schrieb nicht nur wértlich vor, dass ,die
kinftige Bundesgesetzgebung vorzubehalten sei, sondern bestimmte sogar wortlich,
dass ,in allen Wasserkonzessionen, die nach dem Inkrafttreten des Verfassungsar-
tikels erteilt werden, ist die kiinftige Bundesgesetzgebung vorzubehalten® (vgl. Kom-
mentar BURCKHARDT, a.a.0., S. 200 und S. 209 lit. ). Wie oben erwahnt, stimmte das
Schweizer Volk am 25. Okt. 1908 dem Art. 24°s aBV zu. Dieser war bis am 7. Dez.
1975 in Rechtskraft und wurde ohne Ausnahmeregeln an diesem Tag durch Art. 76
Abs. 3 BV ersetzt. Weder Art. 24%s aBV mit der lex specialis des damaligen Wasser-
kraftrechts im Abs. 8 von Art. 24°s aBV noch die ausfiihrlichen und aufschlussreichen
Materialien des damaligen BV-Kommentators Burckhardt zum geltenden Verfassungs-
recht wurden beim Entscheid vom 29.2.1984 erwogen (vgl. BGE 110 Ib 160 ff.). Statt-
dessen zelebrierte der damalige Referent L. am 29.2.1984 am Bundesgericht sich
selbst und seine angeblich ,neue Substanztheorie” Uber wohlerworbene Rechte. Sie
war in Wirklichkeit nichts anderes als eine Umschreibung der Eigentumsgarantie von
Art. 26 BV mit dem Hinweis, dass Eigentumsbeschrankungen entsprechend Art. 26
Abs. 2 BV zu entschadigen sind, wie am 14.9.1969 vom Volk beschlossen (vgl. Kdlz,
Quellenbuch Il a.a.0., S. 385; BURCKHARDT, Art. 24%s BV a.a.0., S. 200-211 und BGE
110 Ib 160).
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13. Der 6konomische Umgang mit der Wahrheit

Die Rechtsfolge des im Schweizer Wasserkraftbereich entscheidenden Verfassungs-
artikels von 1908 war am 29.2.1984 - trotz des Winkelzuges mit der Ruckwirkung -
aufgrund des Wortlauts und der unzweifelhaften offiziellen Materialien von Art. 24bs
Abs. 8 aBV Kklar. Mit seinem Kunstgriff vom 29.2.1984 versetzte das Bundesgericht
(,bloss®) den Sachverhalt von 1984 auf 1964-1968 zuriick. Damit "konnte" Art. 26 FG
fur bestehende Anlagen angewendet werden, anstatt Art. 25 FG fir Neuanlagen, weil
das Werk 1984 noch nicht gebaut war. Aber das Gericht unterliess am 29.2.1984
auch den Art. 24°s Abs. 8 aBV aufzuheben (sofern Uberhaupt eine bundesrechtliche
Kompetenz dazu bestanden hétte). Der Abs. 8 von Art. 24 aBV war somit nach wie
vor in Rechtskraft und musste laut Fleiner/Giacometti selbstverstandlich bertcksich-
tigt werden, wie oben erwahnt: die Bundesbehdrden und damit auch das Bundesge-
richt sind ,in ihrer (...) Rechtsprechungstétigkeit an die materiellen Vorschriften der
Bundesverfassung, also vorab an die (...) Verfassungsbestimmungen, die die Bun-
deskompetenzen begrinden, gebunden.“ (Schweizerisches Bundesstaatsrecht Flei-
ner/Giacometti. a.a.0., S. 33). Von Verfassungs wegen waren die Behdrden und das
Bundesgericht verpflichtet das Bundesgesetz Gber den Natur- und Heimatschutz vom
1. Juli 1966 und das Bundesgesetz lUber die Fischerei vom 14. Dezember 1973 (FG)
anzuwenden (vgl. BGE 110 Ib 160 ff., S. 15). Allerdings schrieb das Bundesgericht am
29.2.1984 vor, Art. 26 FG (fur bestehende Anlagen) anzuwenden. Dies ermdgliche
aber noch keine vdéllige Trockenlegung eines Flusses ohne ,angemessene Rest-
wassermengen.” Denn die Verfassungsbestimmung des Art. 76 Abs. 3 BV hob das
Bundesgericht am 29.2.1984 nicht auf und sie sieht auch seit dem 7. Dez. 1975 keine
Ausnahme vor fir Restwasserstrecken ohne angemessene Restwassermengen!
(vgl. Fleiner/Giacometti und die materiellen Vorschriften der Bundesverfassung,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, a.a.O., S. 33). Zum gleichen Thema gehort auch,
wie der damalige EVP-Nationalrat Dr. Hans Oster im Rat ausfiihrte, dass die NOK
bzw. AXPO bei llanz Il behaupte, sie errichte einen ,Waldweg“ nach Panix, um die
Talsperre zu bauen. Auf den fotografierten Strassenplanen war aber
~WERKSTRASSE" klar lesbar. Damit versuchte die NOK/AXPO die damalige Forstge-
setzgebung zu umgehen, um eine kantonale (statt bundesrechtliche) Rodungsbewilli-
gung zu erhalten. Wegen illegaler Waldrodungen wurde die NOK/AXPO damals vom
Vizeprasidenten des Kreises Rueun strafrechtlich verurteilt.

14. Zum Kunstgriff mit der 20-jahrigen Rickwirkung noch eine Irrefihrung

Bei der Ruckwirkung von 1984 (auf 1961 bis 1968) behauptete der damalige Referent
L am 29.2.1984 am Bundesgericht: ,Dem geradezu routinemassig angebrachten Vor-
behalt kiinftiger Gesetze... konnte nicht eine Bedeutung beigemessen werden, die das
Nutzungsrecht in Frage gestellt hatte.“ (BGE 110 Ib 160 ff. E. 5b, S. 16/17 ff.). Es ging
damals nicht darum das Nutzungsrecht in Frage zu stellen, sondern um die Respek-
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tierung des Vorbehalts von Abs. 8 von Art. 24°s aBV mit ,angemessenen Restwasser-
mengen®, wie oben in Ziff. 9 erwahnt. Der Verfassungsvorbehalt war ab 1961 bis
Uber die Dauer der Konzessionsvereinbarung 1968 woértlich und auf hochster Verfas-
sungsstufe und unmissverstandlich klar verankert: ,In allen Wasserrechtskonzessio-
nen, die nach dem Inkrafttreten des Verfassungsartikels erteilt werden, ist die kiinftige
Bundesgesetzgebung vorzubehalten.“ (vgl. BURCKHARDT, A.A.O., S. 200 und 209 lit.
e). Der Vorbehalt war laut Fleiner/Giacometti somit kein bedeutungsloser ,routinemas-
siger“Vorgang, sondern eine klare staatsrechtliche Verfassungsvorschrift, die fir das
Bundesgericht verbindlich ist. Sie entspricht etwa dem heutigen Art. 190 BV: ,Bundes-
gesetze und Volkerrecht sind fur das Bundesgericht und die anderen rechtsanwen-
denden Behdrden massgebend.” Wie das Bundesgericht im Fall Wynau 1983 ent-
schied, war das damals neu geltende Bundesgesetz Uber die Fischerei vom 14. De-
zember 1973 (FG) anwendbar. Das FG ,bezweckt unter anderem, die Fischgewasser
zu erhalten, zu verbessern oder nach Mdglichkeit wiederherzustellen und sie vor
schadlichen Einwirkungen zu schitzen (Art. 2 lit. aFG). Diesem Zweck dienen nament-
lich die im "4. Abschnitt: Schutz der Lebensraume" enthaltenen Art. 22 bis 26 FG*
(BGE 109 Ib 214, E. 3a).

15. Freie Erfindungen uber ,,wohlerworbene Rechte"

Der damalige Referent L. verschwieg am 29.2.1984 den Abs. 8 Art. des Art. 24°s aBV
mit Verfassungsvorbehalt und die offiziellen Materialien im BV-Kommentar von Prof.
Burckhardt. Stattdessen behauptete er, dass sich ein in der Konzession enthaltener
Vorbehalt bestehender und kinftiger Gesetze nur auf Normen beziehen kénne, die
,keinen Eingriff in die Substanz der wohlerworbenen Rechte zur Folge haben® (BGE
110 Ib 160 ff. E. 5a, S. 15 ff.). Wo diese ,Einschrankung‘ des Vorbehalts im Art. 24bis
aBV verankert sein soll, konnte bisher noch niemand herausfinden. Auch im 848-sei-
tigen BV-Kommentar von Prof. Burckhardt vom Januar 1914 ist keine entsprechende
Einschrankung des Vorbehalts zu finden (W. BURCKHARDT, Art. 24°s BV, S. 200-211).
Dafir widerlegte der BV-Kommentator Burckhardt bereits damals von A bis Z die er-
wahnte, auf freie Erfindungen basierende Mehrheitsmeinung des Bundesgerichts und
sprach Klartext, namlich ,dass die zuklnftige Bundesgesetzgebung ohne weiteres,
durch die Verfassung selbst, vorbehalten ist, auch wenn die Konzession vorbehalt-
los erteilt worden wére.” (W. BURCKHARDT, Art. 24" aBV, S. 209 lit. e). Prof. Kolz
kritisierte 1983 massiv den llanzer Entscheid (BGE 107 Ib 140 ff.). Prof. Kblz wies dem
Bundesgericht nach, es habe den ,Grundsatz der Gesetzmassigkeit verletzt und
das offentliche Interesse erheblich zurtickgedrangt” (BGE 110 Ib 160 ff. E. 5b; A. Kdlz,
ZSR 1983 Il 180/181). Darauf behauptete das Bundesgericht bzw. der damalige Re-
ferent L. am 29.2.1984: ,Dem ist entgegenzuhalten, dass der Gesetzgeber die Geset-
zesbestandigkeit selbst gewollt hat* (Art. 43 Abs. 2 WRG, BGE 110 Ib 160 ff. E. 5b, S.
16). Der Art. 43 Abs. 2 WRG lautet wortlich: ,Das einmal verliehene Nutzungsrecht
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kann nur aus Grinden des offentlichen Wohles und gegen volle Entschadigung zu-
ruckgezogen oder geschmaélert werden.” Der Begriff ,,Gesetzesbestédndigkeit® ist
entgegen der Auffassung des damaligen Referenten L. des Bundesgerichts im Art. 43
Abs. 2 WRG nirgends enthalten, sondern frei erfunden, wie jedermann/frau feststellen
kann. Offenbar wurde auch tbersehen, dass weder der Begriff der ,Gesetzesbestan-
digkeit“ noch die sogenannten ,wohlerworbenen Rechte” Uber eine verfassungsmas-
sige Rechtsgrundlage verfligen. Dies bestatigt auch die jlingste Rechtsprechung des
Bundesgerichts: Im Entscheid vom 29. Marz 2019 hob das Bundesgericht die sog.
wohlerworbenen Rechte, welche seit 1848 bis heute noch nie tiber eine verfassungs-
massige Grundlage verfugten, auf und stellte fest: Die postulierte Gesetzesbestandig-
keit solcher Rechte ist mit dem Grundsatz ,lex posterior derogat legi priori" unverein-
bar (BGE 1C_631/2017 vom 29. Méarz 2019, E. 5.3).

16. KWI keine Handlung im guten Glauben

Mit dem Kunstgriff der 20-jahrigen Rickwirkung unterstellte das Bundesgericht 1981
bzw. 1984 die KWI dem Art. 24bis aBV von 1908, wo tatsachlich keine angemessenen
Restwassermengen explizit vorgeschrieben waren. Aber im Abs. 8 des Art. 24bis BV
war der Vorbehalt der kiinftigen Bundesgesetzgebung ausdriicklich vorgeschrieben.
Diese BV-Bestimmung mit dem ausdricklichen Vorbehalt der kiinftigen Bundesge-
setzgebung war vom 25. Okt. 1908 bis zum 7. Dezember 1975 in Rechtskraft. (vgl.
Burckhardt Kommentar a.a.O. S. 200 und Kolz, Quellenbuch Il a.a.0., S. 421). Die
damaligen Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK) bzw. die AXPO erwarben und
akzeptierten ab 1964 die Konzession mit dem ausdricklichen Vorbehalt der kinfti-
gen Bundesgesetzgebung. Das Konzessionsverfahren inkl. Konzessionserwerb mit
dem ausdriicklichen Vorbehalt der kiinftigen Bundesgesetze erfolgte gegentber dem
Kanton Graubunden und den acht konzedierenden Gemeinden. Auch im Genehmi-
gungsbeschluss der Biindner Regierung vom 13. Juli 1964 wurde der Vorbehalt der
kinftigen Bundesgesetzgebung schriftlich versprochen, wie auch das Bundesgericht
am 29.2.1984 bestéatigte (BGE 110 Ib 160 ff. E. 5b). Wenn die AXPO als Rechtsnach-
folgerin der NOK den kiinftigen Vorbehalt der Bundesgesetzgebung gegeniber der
Offentlichkeit, dem Kanton und den Konzessionsgemeinden wahrend 20 Jahren
(1964-1984) schriftlich versprach — und nach 1975 trotz Art. 76 Abs. 3 BV mit ,ange-
messenen Restwassermengen® ein Kraftwerk ohne Restwassermengen plant und
durchsetzt, handelt sie nicht gutglaubig; im Gegenteil. Es ist davon auszugehen,
dass die AXPO vorsatzlich Art. 76 Abs. 3 BV und Art. 24 bis 26 FG verletzte.

17. Konzession: Nachtréagliche Erhdhung der Ausbauwassermenge

Die Konkurrenz zwischen der einheimischen Patwag AG und der damaligen NOK bzw.
AXPO war damals augenféllig. Plotzlich fielen die Konzessionen der AXPO zu, well
sie angeblich mehr bezahlte. Es besteht der erhebliche Verdacht, dass die AXPO bei
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llanz | die Ausbauwassermenge in Tavanasa nachtraglich von 48 auf 50 m3/s er-
hohte. Dadurch konnte sie mehr Strom produzieren und den Gemeinden héhere Was-
serzinse versprechen. Die unmittelbaren Folgen dieses Handels waren entsprechend
ungenugende Restwassermengen. Sind diese auf geheime Instruktionen zurickzufih-
ren? Der, wahrend der Rechtsverfahren 1981-1984 zustandige Blundner Regierungs-
rat Dr. C. erklarte stets, er hatte sich als damaliger Kreisprasident und Rechtsvertreter
der 8 Konzessionsgemeinden sehr fur die Gemeinden und ihre Interessen namentlich
auch fur die Umwelt und fir genug Wasser im Rhein eingesetzt. In einem seltsamen
Kontrast dazu steht eine offenbar vertrauliche Mitteilung an die Vertreter der konkur-
renzierenden Patwag AG/Ems, darunter National- und e. Regierungsrate. An einer
vertraulichen Sitzung in Chur nahmen am 17. Okt. 1960 offenbar zwei Gemeindever-
treter und drei Kreispréasidenten, darunter auch Dr. C. — als Rechtsvertreter der Ge-
meinden — teil. Seite 3 der erwahnten Mitteilung ist zu entnehmen: ,Die Herren Dr. C.
und M. haben die Aufgabe zugewiesen bekommen, die Gemeinden der Gruppe Panix
und der Kraftwerkstufe Tavanasa/llanz in dem Sinne zu bearbeiten, dass die betref-
fenden Konzessionen gesamthaft den NOK erteilt werden.“ Ein Rechtsvertreter der
Konzessionsgemeinden, der nach Instruktionen fur die NOK arbeitet? Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die nachtragliche Erhéhung der Ausbauwasser-
menge von 48 auf 50 m%s — und dadurch weniger Restwasser im Vorderrhein - in
Zusammenhang mit diesen klandestinen Instruktionen erfolgte.

18. Der geplante Verfassungsbruch mit Sonderprivilegien

Vor dem llanzer Entscheid vom 29.2.1984 wurde am 6. Dezember 1983 im Fall Wynau
das damals geltende Bundesrecht bzw. das neue FG angewendet. Bereits im Curci-
usa-Entscheid vom 23. Juni 1993 begann das Bundesgericht sich vom vordemokrati-
schen Begriff der ,wohlerworbenen® Rechte zu I6sen. Das Bundesgericht verwies
nochmals auf den problematischen llanzer Entscheid von 1981, wonach die ,Belie-
hene das Recht auf Nutzung der Wasserkraft, welche Gegenstand der Konzession
bildet, mit der Konzessionserteilung, und nicht etwa erst mit dem Baubeginn, erhalt*
(BGE 107 Ib 144, E. 3a und BGE 119 Ib 254, E. 5a). Nebst den Ausflihrungen zur ev.
Schmalerung des Nutzungsrechts gemass Art. 43 Abs. 2 WRG fligte das Bundesge-
richt zum Vorbehalt an, ,dass aufgrund einer entsprechenden allgemeinen Bestim-
mung im Verleihungsakt, wie sie auch in den vorliegenden Verleihungen angebracht
wurde (je Art. 28), kiinftige Gesetze vom Beliehenen zu beachten seien (BGE 119
Ib 254 E. 5a). Das Bundesgericht verwies auf die inzwischen geanderte Sach- und
Rechtslage (Projektanpassung, mehr Winter- statt Sommerstrom und Hygiene- und
Landschaftsschutzvorschriften; BGE 119 |b 254 ff.). Das Bundesgericht entschied,
dass die angepassten Curciusa-Bauplane trotz der bereits am 16. Juni 1953 erteilten
Wasserrechtskonzessionen eine Neuanlage darstellen. Deshalb missen die fische-
reirechtlichen Auflagen sich richtigerweise auf Art. 25 FG (Neuanlagen) stiitzen. Be-
reits wenige Jahre nach der von Prof. K6lz kritisierten Verletzung des Grundsatzes der
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Gesetzmassigkeit im llanzer Entscheid vom 29.2.1984 hob das Bundessgericht diese
unverhaltnismassige Ruckwirkungspraxis faktisch auf. Im Fall llanz verfigt die AXPO
mit den ungentgenden Restwassermengen im Vorderrhein und den verfassungswid-
rig trockenen Seitenflissen Schmuér und Ual da Siat heute somit Uber Sonderprivi-
legien. Fur die AXPO bestand somit seit 1908 bis heute kein rechtsfreier Raum, um
ein Wasserkraftwerk ohne Restwassermenge zu realisieren. Selbst der Winkelzug mit
der 20-jahrigen Ruckwirkung bewirkte am 29.2.1984 keine Aufhebung des Verfas-
sungsartikels Art. 24°s aBV bzw. 76 Abs. 3 BV mit der ,Sicherung angemessener Rest-
wassermengen.” Indem die AXPO die Seitenb&che der KWI ohne Restwassermenge
plante, peilte sie — nachdem sie und nicht die Konkurrentin Patwag AG - 1968 die
Konzessionen ergattert hatte, offenbar vorsatzlich den Verfassungsbruch von Art. 76
Abs. 3 BV ohne angemessene Restwassermengen fur die Seitenflisse Schmuér
und Siaterbach an.

19. Privilegien ausdricklich verboten

Im Art. 4 der ersten BV vom 12. Sept. 1848 wurden alle Privilegien ausdrtcklich ver-
boten und abgeschafft. Seither existiert keine Verfassungsgrundlage fir Privilegien!
(vgl. A. Kolz, Quellenbuch I, Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern
1992, S. 448). Wiederholt wird dieser Verfassungsgrundsatz in Art. 4 der BV vom 29.
Mai 1874 ,...keine Vorrechte... (von) Personen.” (vgl. A. Kolz, Quellenbuch Il, a.a.O.,
S. 152). Juristische Personen, wie z.B. die AXPO, sind von diesem Privilegien-Verbot
nicht ausgenommen. Auch die neue Rechtsgleichheitsnorm vom 1. Januar 2000 im
Art. 8 BV bietet keine Verfassungsgrundlage fir Privilegien oder Vorrechte. Diesen
Rechtsgrundsatz gilt es hier umso mehr zu beachten, weil es sich bei der AXPO um
eine Unternehmung handelt, die ausschliesslich den Kantonen gehdrt. Die Kantone
pochen jaihrerseits standig auf die Beachtung des geltenden Rechts. Deshalb miissen
sie diese Rechtsmaxime auch hier beachten. Somit existieren auch fur die AXPO keine
Sonderprivilegien, weil Art. 24°s Abs. 8 aBV nicht Privilegien, sondern bereits am 25.
Okt. 1908 den Vorbehalt kiinftiger Bundesgesetze in der damaligen BV ausdrick-
lich vorschrieb (BURCKHARDT, Art. 24°s aBV, S. 205). Diese unzweideutige BV-Aus-
legung wurde am 29.2.1984 nicht nur verschwiegen, sondern vorsatzlich verletzt.

20. Schweizer Baupraxis: Bauherrschaften respektieren geltendes Recht.

Jede Bauherrin und jeder Bauherr muss das geltende Recht respektieren, wenn sie
bauen will. Andernfalls erhéalt er/sie keine Baubewilligung. Diese in der Baupraxis re-
gelmassige Rechtsanwendung in Bauverfahren bestéatigt den urdemokratischen
Grundsatz ,Lex posterior derogat legi priori.“ Dieser rechtsstaatlich unbestrittene
Grundsatz sorgt daflir, dass stets geltendes Bundesrecht respektiert wird. Art. 190 BV
verpflichtet alle rechtsanwendenden Behérden und das Bundesgericht Bundesgesetze
als massgebendes Recht anzuwenden. Im Schweizer Wassernutzungsrecht wurde
dieser Rechtsgrundsatz bereits 1908 auf Verfassungsstufe insb. im Abs. 8 BV von Art.

75



24Dbis BV ausdrucklich verankert. Dieser Rechtsgrundsatz wurde auch in weiteren ahn-
lichen Wasserkraftfallen angewendet. Im Fall Curciusa wurde die Konzession 1953
ebenfalls Jahrzehnte friher erteilt. Dennoch entschied das Bundesgericht 1993, dass
das damals geltende neue Bundesrecht des Art. 25 FG fur Neuanlagen angewendet
werden muss (BGE 119 Ib 254 E. lit. b und i vom 23. Juni 1993). Im Fall Wynau war
das Wasserkraftwerk bereits gebaut. Das bereits bestehende Kraftwerk musste bloss
erganzt werden. Dennoch entschied das Bundesgericht: ,Es handelt sich somit jeden-
falls um die Erweiterung eines bestehenden Werks, die nach Art. 24 Abs. 3 FG als
Neuanlage qilt. Sie ist daher nach Art. 25 FG zu beurteilen, was der Regierungsrat
richtigerweise getan hat.“ (BGE 109 Ib 214 E. 3b). All diese Rechtsfalle bestatigen,
dass das jeweils geltende Recht angewendet wurde — im Gegensatz zum Fall llanzer
Kraftwerke, die heute noch von verfassungswidrigen Sonderprivilegien profitieren.

21. AXPO-Gefalligkeitsgutachten als Tauschungsmodell

Zu Beginn der Sanierungsverhandlungen am Runden Tisch Uber die llanzer KW im
2017 wurde die SGS ausgeschlossen. Als die SGS zu Verhandlungen eingeladen
wurde, versuchte die AXPO die klare und transparente Rechtsprechung des Bundes-
gerichts im Fall Misox BGE 139 Il 28 ff. mit allen Mitteln zu vernebeln, um Art. 76 Abs.
3 der Bundesverfassung zu umgehen. Die AXPO liess ein von ihrer eigenen AXPO-
Tochter selbstfabriziertes 15-seitiges Gefalligkeits-Gutachten erstellen und nannte es
LAXPO-Modell". Sie versuchte es mehrfach der SGS ,unterzujubeln”. Fur die SGS war
es nichts anderes als eine Tarn- und Tauschungsmaschine, um die hohen Gewinne
weiterhin zu verschieben und unrentable Werke vorzutauschen. Damit bezweckte die
AXPO die in Art. 76 Abs. 3 BV vorgeschriebenen "angemessenen Restwassermen-
gen" nochmals einige Jahrzehnte missachten zu kdnnen. Mit ihrem Tauschungsmodell
will die AXPO ,beweisen”, dass die Rentabilitat der KWI sehr schlecht sei. Die von der
SGS geforderten angemessenen Restwassermengen gemass Expertenbericht Mar-
rer/Kl6tzli lehnt die AXPO ab (vgl. Ergebnisprotokoll, B. Hunger, AEV/GR vom 15.
Febr. 2021. Ziff. 3a).

C. Verfassungskonforme Restwassermengen

22. Restwassermengen geméass Bundesgericht BGE 139 Il 28 ff.

Im Gegensatz zum 15-seitigen ,AXPO Tauschungs-Modell" benétigte das Bundesge-

richt in seinem Entscheid vom 15. Nov. 2011 kaum eine ¥ Seite fur eine wegweisende

Zusammenfassung der Restwasserprifung. Sie lautet wie folgt: ,Zur Ermittlung des

Umfangs der trag- bzw. zumutbaren Einschréankungen ist

a) auf die konkreten Verhéaltnisse des konzessionierten Werks und nicht auf ein
abstraktes Rechnungsmodell abzustellen.

b) Der Rahmen des entschadigungslos Hinzunehmenden kann nicht ein fur alle
Mal, fur alle Unternehmen gleich bzw. nach schematischen Kriterien festge-
legt werden. Er bestimmt sich nach den betrieblichen Verhéltnissen.
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Cc) Zu bericksichtigen sind insb. der Gewinn, die Konzessionsdauer und der Um-
fang der bereits erfolgten Abschreibungen.“(BGE 139 Il 28, E. 2.7.4)

d) Angaben fur entschadigungslos hinzunehmende Restwassersanierungen in
Prozent: ungunstige betriebliche Verhéltnisse: 1-2%; durchschnittliche Verhalt-
nisse bis 5%; gute bis sehr gute Verhaltnisse Uber 5% (BGE 139 Il 28, E.2.7.4).

Die SGS befolgte in all diesem Verfahren stets die Grundsatze dieser bundesgericht-
lichen Rechtsprechung. Dass auf die konkreten Verhaltnisse beim Vorderrhein, beim
Schmuer und Siaterbach entsprechend dem Misoxer Entscheid und nicht auf ein abs-
traktes "AXPO-Modell" abzustellen ist, forderte die SGS von Anfang an. Wie RA und
Steuerexperte U. Grutter bestatigt, sind die wirtschaftlichen Betriebsverhaltnisse
ausgezeichnet. Aus diesen Grinden erwartet die SGS, wie oben erwahnt, dass die
Expertenvorschlage Marrer/Klotzli "mittelfristig anzustreben” (Ziff. 23) vom Kanton
Graubuinden verfugt werden. Sofern bei llanz 1l kein PSKW in Frage k&dme, gelten die
Expertenvorschlage auch fur llanz II.

23. Verfassungskonforme Restwassersanierung gemass Marrer/Klotzli

Restwassermengen in m-/s Marrer/Kl&tzli
KW llanz | mittelfristig anzustreben” (S. 109)
Januar 5
Februar 5

Marz 6

April 6

Mai 10

Juni 10

Juli 10
August 10
September 6
Oktober 6
November 5
Dezember 5

Abb. 28: Marrer/Kl6tzli "mittelfristig anzustreben" sieht obige Restwassermengen seit dem 31. Aug.1980 vor

Die SGS ubernimmt die in Abb. 28 erwahnten Expertenvorschlage Marrer/Kl6tzli und
schlagt sie fur llanz | vor. Fur die Seitenbache schlagen die von der Biindner Regie-
rung 1980 gewahlten Experten Marrer/Kl6tzli 500 I/s fur den Schmuér und 150 I/s far
den Siaterbach vor. Die SGS ist mit einer saisonal differenzierten Abstufung dieser
Expertenvorschlage einverstanden. Wie in der Einleitung B. Il Variante 2 fir llanz 1l
ausgefuhrt, empfiehlt die SGS beim KW llanz Il aus aktuellen Technologiegrinden und
um den Stromkonsumenten kinftig den "preisglnstigsten Strom" zu garantieren die
Variante 2 mit einem PSKW Pigniu-Glion. Weitere Ausfiihrungen vgl. Marrer/Kl6tzli
insb. S. 109 ff. Gestitzt auf BGE 139 Il 28 ff. bestatigen die betrieblichen Verhaltnisse
eine hervorragende wirtschaftliche Situation der KWI. Deshalb ersucht die SGS
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das Amt und die Bundner Regierung, die Vorschlage ihrer eigenen Experten von
1980 zu bertcksichtigen und die Variante 11 "mittelfristig anzustreben". Diese Va-
riante soll moglichst zeitnah entsprechend dem BGE 139 Il 28 ff. verfugt werden.

24. WWEF: ,Ein Drittel der Stusswasserfische vom Aussterben bedroht"

Gemass neuesten Erhebungen weisen der WWF und weitere Umweltorganisationen
darauf hin, dass 1/3 der Sisswasserfische vom Aussterben bedroht sind (Stdost-
schweiz, 24.2.2021). Die Experten Marrer/Kl6tzli mahnten bereits 1980 und wiesen auf
die Folgen der ungeniigenden Restwassermengen hin, wie Ziff. 24 lit. a und b nach-
stehend bestatigen.

a) KW llanz I-Betrieb totet ,,uberdurchschnittlich® viele Fische

"Die Bestandeserhebungen mit dem Elektrofanggerat haben gezeigt, dass die jinge-
ren Altersklassen individuenzahlenmassig untervertreten sind und die nattirliche Mor-
talitat demnach Uberdurchschnittlich ist. Eine im Tagesablauf ausgeglichenere
Wasserfuhrung des Vorderrheins wird deshalb die Entwicklungsmaéglichkeiten der
wichtigsten Nahrtiere und der Jungfische verbessern. Dies wird aber nur dann mit
nachhaltiger Wirkung geschehen, wenn die Wasserfihrung auch im Jahresgang den
Anspruchen der aquatischen Lebensgemeinschaften gerecht wird. Diese Anforde-
rung wird mit der vorgesehenen Dotation nicht erfillt.1# So wird im September und
Oktober der Lebensraum schon derart eingeengt sein, dass der grosste Teil der
fortpflanzungsfahigen Forellen in wasserreichere Gebiete abwandern wird. Die ge-
eigneten kiesigen Laichstellen liegen zudem mehrheitlich ausserhalb der kiinftig in den
Monaten November, Dezember, Januar und Februar dauernd benetzten Gewéasser-
Sohle, so dass das Naturaufkommen der Forelle als gering veranschlagt werden muss*
(Expertenbericht Marrer/Klotzli, 1980).

b) KW llanz ,zerstort vielfaltige Tierwelt*

Schliesslich halten die Experten noch fest: ,Durch den Bau des Ausgleichbeckens bei
Tavanasa werden die Tumpel und tbrigen interessanten Standorte in diesem Gebiet
mitsamt ihrer vielféltigen Tierwelt zerstort. Es handelt sich um den schwersten Ein-
griff in die bestehenden gewéssernahen Lebensrdume. (...) Ergeben sich jedoch Be-
dingungen, wo zwei Standortfaktorengruppen extrem ausfallen, wie z.B. starke tagli-
che Wasserspiegelschwankung und starke mechanische Wirkung, so kann sich
keine Vegetation mit hbheren Pflanzen an diesen Extremstandort anpassen” (Exper-
tenbericht Marrer/Klétzli, S. 96).

14 Im Bundesgerichtsentscheid (BGE 110 Ib 160 H) vom 29. Februar 1984 wurde die Restwassermenge von 1 m3/s
freilich minimal auf 2 m3/s erhéht, aber nicht einmal auf das Minimum von 3 bis 5 m3/s gemass Expertenvorschlag
Marrer/Kl6tzli, S. 109. Die Experten halten ausdriicklich fest, die erwahnten ,Nachteile von (KW llanz I) werden sich auch
in den betroffenen Seitengewéssern ergeben®, (Expertenbericht Marrer/Klétzli, S. 106).
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25. Die ,,KWI-Sanierung“ der AXPO beruht auf Verfassungsbruch

Die AXPO behauptet die von Herr Gritter errechneten Gewinne wirden ,auf Basis der
Produktionskosten eines einzelnen, ausserordentlichen Jahres gegeniber Endnutzer-
preisen, welche nebst den Kosten fir die Stromproduktion insbesondere auch die Kos-
ten der Netznutzung sowie der Abgaben zur Forderung der erneuerbaren Energie und
der Sanierung GSchG sowie die MwSt. enthalten seien...“ beruhen (vgl. Protokoll AEV
Chur vom 15.2.2021, Ziff. 3a). Laut Bundesgericht fuhrt die Variante 10 zu einem jahr-
lichen Erlés von 15,58 Mio. Fr. Die Variante 11 "mittelfristig anzustreben™ fuhrt zu
Einnahmen von 12,58 Mio. Fr. pro Jahr oder 3 Mio. Fr. weniger als die Variante 10
(BGE 110 Ib 160 vom 29.2.1984, S. 19). Die Ertragsminderung betragt 3 Mio. Fr. oder
laut Bundesgericht (90,9%-79,8%) = 11,1%. Da es sich bei den KWI um einen Betrieb
mit sehr guter Ertragslage und entsprechend abgeschriebenen Anlagen handelt, "kon-
nen sich Sanierungsmassnahmen rechtfertigen, die noch weiter gehen und Pro-
duktions- bzw. Erlésminderungen von tber 5% zur Folge haben" (vgl. BGE 139 Il 28
E. 2.7.4). Genau dieser Fall trifft hier bei den KWI zu.

26. Die Erl6sminderung liegt bei 11,1%

Die Erldsminderung der Variante 11 gegenuber der Variante 10 betragt bei verfas-
sungskonformer WKW-Nutzung laut Bundesgericht 11,1% und entspricht aufgrund der
herausragenden wirtschaftlichen Lage damit der erwadhnten Rechtsprechung des Bun-
desgerichts (BGE 139 Il 28 E. 2.7.4). Die Grundvariante 1 und 2 sowie die Variante 13
vom 29.2.1984 beruhen auf Verfassungsbruch. Die AXPO, welche sich auf diese
Varianten stiitzt, Ubersieht offenbar, dass, abgesehen von den ungenigenden Rest-
wassermengen im Vorderrhein (vgl. Marrer/Kl6tzli [nur] "kurzfristig tolerierbar"), im
Schmuér und im Siaterbach Uberhaupt keine Restwassermengen fliessen. Das ist
ein doppelter Verfassungsbruch. Ein Rechts- und Verfassungsbruch kann in einem
demokratischen Rechtsstaat keine Rechtsgrundlage fur Rechtsgeschafte, Vertrage
oder Verfugungen bilden, erst recht nicht fir Kantone, welche sich fir die Beachtung
geltenden Rechts einsetzen. Die einzige ,kurzfristig tolerierbare" verfassungskon-
forme Rechtsgrundlage bildet gemass Experten Marrer/Kl6tzli die Variante 10. Die
kurze Frist ware auch langst abgelaufen. Aus Sicht der SGS ist niemand gleich oder
besser qualifiziert als die erwdhnten Experten Marrer/Kl6tzli, die 1980 von der damali-
gen Bundner Regierung ausgewahlt wurden, um zu bestimmen, welche Restwasser-
mengen gemass Art. 76 Abs. 3 BV angemessen sind. Dazu liegt die Differenz zur
Variante 11 mit den erwdhnten 11,1% sehr gut im Rahmen des BGE 139 Il 28 E.2.7 4.

D. Die umfassende Wertschopfungskette der AXPO

27. Eidg. Elektrizitatsstatistik spricht gegen AXPO-Einwand

Der AXPO-Vorwurf gegen die Grundlagen von Herrn Gritter beziglich erzielbare Ab-
satzpreise von 11.5 Rp./kWh bzw. 15 Rp./kWh erscheint wenig begriindet. Die
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Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019 weist fur 2016 einen durchschnittlichen Endver-
braucherpreis von 17.25 Rp./kWh und 2018 16.95 Rp/kWh aus. Diese Endverbrau-
cherpreise, welche in den AXPO-Kantonen mit etwa 3.3 Mio. Einwohnern/innen ein-
kassiert werden, sind erheblich hoher als die von Herrn Gritter erwahnten Strom-
preise. (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 45, Tab. 39). Die Haushaltungen be-
zahlen im Schnitt 19 bis 22 Rp./kWh und bilden den gréssten Kundenanteil mit 33,4%.
Aber auch die Dienstleistungs- und Landwirtschaftsbetriebe mit (28,8 + 8%) = 36,8%
der Konsumenten bezahlen in der Regel einen @hnlichen Strompreis. Bei der Industrie
mit 30,2% ist auch noch das Gewerbe untergebracht. Dieses bezahlt ebenfalls deut-
lich mehr als den Industriepreis von etwa 10 bis 12 Rp./kWh. (Schweiz. Elektrizitats-
statistik 2019, S. 3, Tab. 2). Insgesamt zeigen die amtlichen Statistiken, dass die
Strompreise deutlich Gber der Annahme von Herrn RA Gritter liegen. Dazu ver-
schweigt die AXPO all die Héchstpreise fiir Spitzen- oder Regelenergie, die bei der
AXPO zum 850 Mio. Fr. Jahresgewinn fir 2019 beitragen, aber nicht in den amtlichen
Statistiken des Bundes auftauchen.

28. AXPO: Produktions-, Ubertragungs- und Verteilungsunternehmungen

Im Ergebnisprotokoll vom 15. Febr. 2021 Ziff. 3a wurden die Berechnungen von Herrn
Grutter ,insofern als irrefiihrend" bezeichnet, weil er die Kosten fur ,Ubertragung und
Verteilung ausser Acht gelassen” habe. Die AXPO beweist auf inrer Homepage, dass
die Annahmen von Herrn Gritter eben nicht "irrefiUhrend" sind, im Gegenteil. Die
AXPO bestatigt selbst, dass sie nicht nur Uber Produktionsbetriebe, sondern auch
noch tiber Ubertragungs- und Stromversorgungsunternehmen verfiigt. Die AXPO
verfugt damit Gber die ganze Wertschdpfungskette und verdient auch an allen Teilen
der Wertschopfungskette mit (vgl. Ziff. 28 bis 30).

So bestatigt die AXPO im Nachhaltigkeitsbericht 2018/2019, Axpo Holding AG, in
axpo.xh/berichte&termine, 04.03.2021: Die ,Axpo unterhélt in der Schweiz eine ei-
gene Netzinfrastruktur und verbindet mit ihren Verteilnetzen das Ubertragungs-
netz der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid mit den Verteilnetzen der Kunden.
Das Uberregionale Verteilnetz der Axpo (110 kV/50 kV/16 kV) erstreckt sich tUber
2200 Kilometer und umfasst 8000 Masten. Es besteht zu 82 Prozent aus Freileitun-
gen und zu 18 Prozent aus Kabelleitungen. Die Axpo versorgt mit inren Netzen die
gesamte Nordostschweiz, das Furstentum Liechtenstein sowie Teile der Kantone
Schwyz, Zug, Graubinden und Wallis mit Strom." (https://www.axpo.-
com/ch/de/energiewissen/netze.html , 04.03.2021).

29. Die AXPO-Kritik gegen die SGS widerlegt die AXPO selber

Die erwahnte AXPO-Kritik der Finanzprufung durch Herrn Gratter inkl. die festgestell-

ten Gewinnverschiebungen fallt aufgrund der erwahnten AXPO-Erlauterungen in sich

zusammen. Die acht Nordostschweizer Kantone verfigen mit der AXPO uber die ge-

samte Wertschopfungskette. Die Strompreise fiir die Produktion, fiir die Ubertragung
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und Verteilung kdnnen nach Belieben verschoben und manipuliert werden. Von
Marktpreisen kann keine Rede sein. Die einzigen Strompreise, die der Rechtspre-
chung des Bundesgesetzes und den Marktpreisen am besten entsprechen, sind jene
von Herrn RA U. Grutter.

Die gegen aussen quasi ,staatsmannisch" auftretende AXPO ist zu 100% von ihren
Eigentiimern abhéangig. Die Kantone kénnen die Strompreise etc. selber bestimmen.
Die NOK/AXPO bzw. Mittellandkantone sind selbstverstandlich interessiert an mog-
lichst tiefen Strompreisen von den Gebirgskantonen. Der preisginstig produzierte al-
pine Strom wird in die "AXPO-Zentrale" geleitet. Dort erfolgen dann die Preiszuschlage
mit lukrativen Gewinnen. Die AXPO ist somit die nach aussen hin machtig auftretende
Popanz, die aber nach der "Pfeife" der Eigentimer bzw. der 8 NOK-Kantone tanzt. Der
sehr preisgunstige Strom wird Giber eigene Leitungen (Miteigentum) direkt an die kan-
tonalen Werke geliefert. Die Verteilung erfolgt Gber die von der AXPO erwahnten ,,ei-
genen Netzinfrastrukturen" inkl. Gberregionaler Verteilnetze. Aufgrund dieser Sach-
und Rechtslage ist kaum davon auszugehen, dass diese Kantone bzw. die AXPO un-
vorteilhafte Strompreise fur sich bzw. die acht AXPO-Kantone organisiert (wie in Abb.
28 erwahnt).

30. Abgaben fur Netznutzung und Forderung erneuerbarer Energien:

Die AXPO bemaéangelt, dass die Rechnungspriifung von Herrn RA U. Grutter die ,Ab-
gaben fir die Netznutzung und Foérderung erneuerbarer Energien™ nicht bertcksichtigt
habe. Aufgrund obiger Ausfuhrungen insb. Ziff. 27-31 wird offensichtlich, dass die
AXPO nicht nur die erwdhnten Netznutzungs- und Férderungs-Abgaben beliebig be-
stimmen kann. Als Eigentiimerin von Produktions-, Ubertragungs- und Verteilanlagen
verfugt die AXPO "Uber ein Uberregionales Verteilnetz". Netzabgaben fullen somit die
eigene AXPO-Kasse. Im Ubrigen sieht Art. 35 Abs. 1 EnG vor, dass die "Netzbetreiber
einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt" erheben und nicht die Produktions-
betriebe von llanz | + Il wie die AXPO behauptet. Selbst die Berilicksichtigung dieser
Abgabe hilft der AXPO nicht weiter: Die Abgaben zur Férderung der erneuerbaren
Energien, Netznutzung und der Sanierung gemass GSchG belaufen sich aufgrund von
Art. 35 Abs. 3 EnG auf 2.3 Rp./kWh. Bei llanz | (132 GWh/a x 2.3 Rp./kWh) wirden
diese Abgaben insgesamt 3 Mio. Fr. pro Jahr betragen. Fazit: Die behauptete Forde-
rung erneuerbarer Energien missen die KWI gemass Art. 35 Abs. 1 EnG gar nicht
bezahlen, weil die KWI angeblich kein Stromnetz betreiben und nur die Netzbetreiber
den Netzzuschlag auf die Endverbraucher/innen tiberwélzen kénnen. Eine ev. Netz-
nutzungsabgabe wiirde somit bloss eine andere "AXPO-Kasse" fullen. Nachdem die
KWI ab 2009 faktisch abgeschrieben sind, kann die AXPO mit ihrer Gewinnverschie-
bungsmaschine jahrlich immer noch (29.3 Mio. - 3 Mio.) 26 Mio. Fr. pro Jahr zur Zent-
rale verschieben. Wenn die Férderabgaben etc., welche die KWI gemass Art. 35 Abs.
1 und 3 EnG NICHT bezahlen miussen, dennoch bezahlt werden missten (26 Mio. - 3
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Mio. Fr.) verblieben immer noch rund 23 Mio. Fr., um an die "AXPO-Zentrale" zu ver-
schieben. Wenn im schlimmsten Fall noch fast zwei Dutzend ,,Gewinn-Millionen" jahr-
lich verschoben werden kénnen, fallen die 3 Mio. Fr. einer Restwassersanierung ge-
mass den eigenen Experten (Marrer/KlI6tzli) der Bundner Regierung kaum ins Gewicht!

AXPO: Biodiversitat zerstoren und Gewinne schieben

A. Wasser und Milliarden fliessen ins Tal

1. KWI-SGS-Stellungnahme vom 30. April 2021

Nachstehend folgt ein Auszug aus der Stellungnahme der SGS an die Bindner Re-
gierung von 2018, 2020 und vom 30. April 2021.

2. Alpine Stromlieferungen 48%: Wasserzins = 1.8% von 25 Mrd. Fr. Einnahmen
Der jahrliche Ertrag aus Energieverkéufen sank von 31 Mrd. Fr. (2014) auf 23,8 Mrd.
Fr. (2016) und stieg 2018 auf (24,9) = 25 Mrd. Fr. Die Gebirgskantone Wallis, Grau-
binden, Tessin und die Kantone der Alpennordseite liefern etwa % oder 27.8 TWh/a
(2018/19) der rund 37 TWh/a Wasserkraft der Schweiz zu sehr gunstigen Gestehungs-
kosten. Die alpine Stromproduktion 2018 macht 48,7% des Elektrizitatsendverbrauchs
von 57 TWh/a aus (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 11, Tab. 6b und S. 17, Tab.
13). Flr 48,7% des Stromverbrauchs erhalten die Gebirgskantone gerade mal 1.8%
des jahrlichen Stromertrags von 25 Mrd. Fr. (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019 auf S.
43 Tab. 34).

3. Jahresumsatz 2018: 40-mal hoher als alpine Wasserzinse von 1.4%

Die Wasserzinse beliefen sich 1994 auf 270 Mio. Fr. oder 2.1% des Jahresumsatzes
von 15.8 Mrd. Fr. (vgl. BFE, Schweiz. Elektrizitatsstatistik 1994, S. 42). Zwischen 1981
und 2016 lag der Wasserzins bei = 1.8% des durchschnittichen Jahresumsatzes.
2018 betrug der Jahresumsatz 32,097 Mrd. Fr.; der Wasserzins fur die Gebirgskan-
tone lag bei (773 Mio. Fr. x 60% flrs Berggebiet) = 460 Mio. Fr. oder 1,44%. (Ge-
birgskantone erhalten ca. 60% der Wasserrechtsabgaben; Abb. 30 und Schweiz.
Elektrizitatsstatistik 2019, S. 43, Tab. 34). Bei Wasserzinsen von 1.8% splren weder
der Konsument noch die Energiewirtschaft die Wasserzinse. Wenn die Stromkon-
sumenten (2014-2018) durchschnittlich (18.981 TWh/) = 19.0 Mrd. Fr. fur die jahrli-
chen (teilweise nuklearen) Energiebeschaffungskosten problemlos bezahlen kon-
nen, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 0,46 Mrd. Fr. Energiebeschaffungskosten
fur hochwertige alpine Regelenergie unbezahlbar sein sollten (vgl. Schweiz. Elektri-
zitatsstatistik 2019, S. 43).

4. Die hohere Wertigkeit der Wasserkraft wird diskriminiert statt honoriert

Mit der alpinen Regelenergie von rund 27 TWh/a kann die gesamte nationale Strom-
versorgung von 60 TWh/a rund um die Uhr sekundengenau geregelt werden. 23.8
TWh/a oder 88% davon ist Speicherenergie, die das gesamte offentliche Netz der
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Schweiz und dartber hinaus stabilisiert (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S.13 Tab.
8). Dazu konnen teilweise noch Hochwasserspitzen reduziert werden. Diese ,Wasser-
zins-Dienstleistung“ machte z.B. 2012 (697 Mio. x 60% = 418 Mio. beim Umsatz von
40.59 Mrd. Fr.) bloss 1.03% aus. Die ubrigen Energiebeschaffungskosten belaufen
sich auf 19 Mrd. Fr. oder rund 53% des Jahresumsatzes der Schweizer EW (2012-
2018; Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2017 bis 2019, S.43 Tab. 34).

5. Der Wasserzins steht in keinem Verhaltnis zur Qualitat und Quantitat

Die Gegenuberstellung der alpinen Hydroenergieproduk-

tion mit rund 48% des elektrischen Gesamtstromver- Energiebeschaffung (2014-2018
brauchs von 57 TWh/a (2018) mit der Wasserzinsent-
schadigung fur die Gebirgskantone von = 1.8% der jahr-
lichen Energieeinnahmen von 25 Mrd. Fr. bestatigen,
dass die Wasserzinse bloss einen Bruchteil der jahrli-
chen Stromertrdge ausmachen. Ein Vergleich Gber 25
Jahre (1981-2016) zeigt die Gewinnverschiebung im
grossen Stil und weshalb die Gelder fur angemessene
Restwassermengen in den Alpen bei der AXPO ,fehlen”
(vgl. Abb. 30). Abgesehen von den Energiebeschaf-
fungskosten von rund 19 Mio. Fr. stellt sich die Frage, wo-

hin die Milliardengewinne, der ,ubrige Aufwand“von 100

Mrd. Fr. und die Abschreibungen von rund 70 Mrd. Fr.
gemass Abb. 30 (und Abb. 18, SGS-GB 2018, S. 58) tat-
sachlich geflossen sind bzw. fliessen. Das ,Problem” be-
steht darin, dass die von der AXPO konstruierte ,,Ge-
winnverschiebungsmaschine“ dafiir sorgt, dass der zu
gunstigen Gestehungskosten bzw. unter dem realen
Marktwert fir Regelenergie aus dem Berggebiet trans-
portierte Strom in der ,AXPO-Zentrale* zu hohen Markt- | = fgmar 9 "essemns
preisen weiterverkauft wird. Das Berggebiet erhalt weder
eine faire Entschadigung noch ausreichende Mittel fur — app 30, pie Energiebeschaffungs-
die hochwertige Regelenergie um ,angemessene kosten beliefen sich 2019 auf 19 Mrd.
Restwassermengen® bei WKW und Sanierungen zu er- -~ Der Wasserzins betrug 0.46 Mrd.
. . . Fr. fir das Berggebiet (Quelle: Schweiz.
moglichen. Selbst branchenintern wird vom ,,Problem  gietrizititsstatistik 2019, S.43, Abb. 34).
des Abtransports der Gewinne" gesprochen (vgl. M.
Frei, Direktor EWZ, Studostschweiz, 11. Okt. 2017).

0.46 Mrd. Fr.

6. Die Uranbeschaffung und Entsorgung "kostet" offenbar nichts

Die Uran-Beschaffung kostet rund 320 Mio. Fr. pro Jahr fur eine fixe Stromversorgung,

welche weder die taglichen noch die kurzfristigen Netzschwankungen auffangen kann

(vgl. Belastungsverlauf von 6°‘000 bis Uber 12°000 MW, Schweiz. Elektrizitatsstatistik
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2019, S. 30 Fig.17). Infolge Ausbaus der einheimischen Solar- und Windenergie stei-
gen die Netzschwankungen noch mehr. Die unflexible Nuklearenergie kann ihre Ge-
neratoren nicht kurzfristig abstellen, wie die WKW und PSKW und die nukleare Frem-
denergiezufuhr fir diese Zeiten einsparen. Ubertrifft die preisglnstige einheimische
WKW- und Solarstromproduktion zeitweise 100% des einheimischen Strombedarfs,
wie ofters in Deutschland, laufen auch die AKW volltourig weiter. Sie produzieren wei-
ter radioaktive Abfalle, obwohl dieser Atomstrom nicht benétigt wird. Verschwiegen
werden in dieser Kostendiskussion stets die AKW-Entsorgungskosten von 23,9
Mrd. Fr. (vgl. NZZ, 4. Dez. 2020). Sie mussen zum kWh-Preis der Atomenergie dazu-
geschlagen werden. Zieht man die deutlich ,hdhere Wertigkeit® der Wasserkraft als
Regelenergie und teilweisen Hochwasserschutz in Betracht, leistet die alpine Wasser-
kraft einen erheblich hoheren Anteil an der Inlandwertschopfung als die Atomenergie
mit ihren seit Gber 50 Jahren ungeldsten Entsorgungsproblemen.

7. Wasserzinse kritisieren - und jahrlich 560 Mio. Fr. an AKW verschieben
Ergdnzend zum Erwahnten kommt die jahrzehntelange massive Quersubventionie-
rung der Atomenergie, die bei der AXPO stets Prioritdt genoss. Die Wasserkraft ist
bloss "Zudienerin". Deshalb interessieren BV-Restwasservorgaben auch nicht die
AXPO-Teppichetage. So wurde z.B. das AKW Leibstadt jahrzehntelang durch den
gunstigen Alpenstrom mit WKW-Gestehungskosten von 4 Rp./kWh quersubventio-
niert (nicht nur von den KWI). Diese Gestehungskosten bestatigen B. Hunger vom
AUE und die AXPO in diesem Verfahren (vgl. Ergebnisprotokoll vom 15.2.2021 Ziff.
3a). Die Gestehungskosten des teuren AKW Leibstadt lagen damals bei 11 Rp./kWh,
wie das ehemalige VR-Mitglied Michael Kohn am 8.10.1985 im Badener Tagblatt be-
statigte. Bei rund 8 TWh/a profitierte das AKW Leibstadt jahrzehntelang von den rund
(8 TWh/a x 7 Rp./kWh) = 560 Mio. Fr. Quersubventionen pro Jahr durch die preis-
gunstige Wasserkraft (vgl. auch Bundner Zeitung, 21.4.1989, S. 2). Mit den Uppigen
Ubergewinnen der Wasserkraft wurden die hohen Gewinnverschiebungen fir das
AKW Leibstadt jahrelang finanziert. Politisch war dies der AKW-freundlichen AXPO
willkommen: Die Offentlichkeit und Behorden konnten auf diese Weise mit der angeb-
lich ,gunstigen Atomenergie” jahrelang hinters Licht gefuhrt werden. Die von Herrn
Hunger erwahnten Abschreibungen in der Héhe von 425 Mio. Fr. fur die KWI (insb. far
llanz Il) mussen im Lichte dieser Millionen-Verschiebungen seit 1985 betrachtet wer-
den (vgl. Ergebnisprotokoll vom 15.2.2021 Ziff. 3a Abs. 2). Diese Millionen-Verschie-
bungen kann die AXPO, die WKW und AKW betreibt, nach Belieben ,betriebsintern®
gestalten und verschieben.

8. AXPO: "Unrentable Wasserkraft": Wenn Fakten ,,Fake News* ersetzten

Um die extremen Gewinnverschiebungen zu kaschieren, wird, wie erwahnt, stets be-
hauptet, die Wasserzinse seien viel zu hoch und die ,Wasserkraft unrentabel.“ Deshalb
seien hohere Restwassermengen nicht verkraftbar (vgl. Ergebnisprotokoll vom
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15.2.2021 Ziff. 3a Abs. 3 wie bereits am 4.6.2018). Obwohl der tber 30-jahrige Was-
serzinsdurchschnitt (1981-2018) bloss 1.8% des Totalaufwands ausmacht, wird im-
mer wieder behauptet die Kantone Graubiinden und Wallis wiirden Wasserzinse von
30% bis 50% erheben und ,60% in Form einer Sondersteuer an den Kanton* abliefern
und: ,Schweizer Wasserkraft bis neunmal stéarker besteuert als die européische Kon-
kurrenz.” (Verband Schweizerischer Elektrizitatswerke [VSE] vom 18. Februar 2019
www.vse.ch).

9. Die Begruindung der offentlichen Irrefihrung

Zur Begrundung fir solche irrefihrende Vergleiche werden nicht die ,,Endverbrau-
cherpreise von 16.95 bis 17.25 Rp./kWh* benutzt, sondern die Gestehungskosten
von 4 Rp./kWh (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S.45, Tab. 39). Wenn ,alle Was-
serrechtsabgaben und Konzessionsabgaben an die Gebirgskantone z.B. 2012 bloss
697 Mio. Fr. von 40.591 Mrd. Fr. oder 1.03% betragen bzw. 1.71% gesamtschweize-
risch (Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2017, S. 43, Tab 34), eignen sich so tiefe Zahlen
nicht gut zum Polemisieren. Deshalb mussten offenbar ,alternative Fakten® geschaffen
werden: Bereits bei der Wasserzinsdebatte um die Einfuhrung des ,SGS-Landschafts-
rappens” ins eidg. Wasserrechtsgesetz (WRG) 1994-1996 wies die SGS darauf hin,
dass alle unsere Nachbarlander z.T. erheblich hohere CO2-, Mehrwertsteuer- und
andere lokale, regionale und nationale Abgaben unter anderen Titeln auf die Wasser-
kraft erheben, weil sie den schweizerischen ,,Wasserzinsbegriff‘ nicht kennen. Somit ist
das Gegenteil der Fall. Im Vergleich mit den Nachbarlandern wies die Schweiz die
niedrigsten Stromabgaben auf! Mit Luxemburg verzeichnete die Schweiz damals so-
gar die niedrigsten Abgaben von 12 europaischen Staaten! (SGS Geschéftsbericht
1996, S. 5-11). Der durchschnittliche Strompreis lag 2018 in der Schweiz mit 16.95
Rp./kWh 54.6% tiefer als der deutsche Strom mit 33.8 €ct/kWh bzw. 37.1 Rp./kWh
(Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019 S. 45 und Eurostat 2019, 28.1.2021).

10. Bundesgericht: Wasserzins ist keine Steuer

Das Bundesgericht stellte in konstanter Rechtspraxis seit Jahrzehnten fest, dass ,Steu-
ernvoraussetzungslos geschuldet als Beitrag einer der Gebietshoheit unterworfenen
Person an die Aufwendungen des Gemeinwesens® sind (BGE 121 Il 138). Niemand
bezahlt voraussetzungslos 1 Franken an die Gebirgskantone! Der ,Wasserzins* ist
- abgesehen vom seltsamen und falschen Namen - die einfache Entschéadigung fur
die bezogene Wasserkraft in GWh/a, die nicht dem VSE, sondern den Gebirgskan-
tonen gehort. Fir 1 kg Brot bezahlt man dem Béacker auch keinen ,,Brotzins" sondern
den Brotpreis! Fur das VSE-Stammbuch prazisiert das Bundesgericht: ,Die Kausal-
abgaben unterscheiden sich von den Steuern dadurch, dass sie nicht ‘vorausset-
zungslos‘ geschuldet sind, sondern das Entgelt fur bestimmte staatliche Gegenleis-
tungen (Gebihren) oder besondere Vorteile (Vorzugslasten, Beitrage) darstellen und
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grundsatzlich dem Kostendeckungs- und Aquivalenzprinzip unterstehen.“ (UL-
RICH HAEFELIN/GEORG MULLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
2.A., Zurich 1993, Rzn. 2041 ff. und 2072; ZBI 74/1973 S. 222; BGE 121 11 138 S. 142).
Da eine (Wasserzins-) Abgabe nicht voraussetzungslos geschuldet ist, sondern an be-
stimmte dem Pflichtigen zufallende planerische Vorteile anknupft, wird ihr der Charak-
ter einer Steuer abgesprochen (BGE 105 la 134 E. 5b S. 145). Mit dem Kanton
Graubunden, der angeblich ,50% Wasserzins“ erhebt, hat es folgende Bewandtnis:
von den bescheidenen Wasserzinsen von 1.8% erhalten 50% = 0.9% der Kanton
Graubunden und 50% = 0.9% die Gemeinden.

11. Unerhort: Subventionen fur Respektierung des Verfassungsrechts

Unerhdrt sind diese Vorgaben aus dem letzten Jahrhundert (vgl. Art. 80 Abs. 2
GSchG). Danach sollten die 6ffentliche Hand bzw. finanzschwache Gemeinden und
der Kanton die AXPO fur die Respektierung von verfassungskonformen ,angemesse-
nen Restwassermengen” (Art. 76 Abs. 3 BV) gemass Enteignungsgesetz entschadi-
gen. Die ,Entschadigungspflicht und die Festsetzung der Entschadigung® fir ange-
messene Restwassermengen wuirden ,sich nach dem Enteignungsgesetz vom 20.
Juni 1930“ richten (Art. 80 Abs. 2 und seit 2011 auch Art. 83 Abs. 2 GSchG). Finanz-
schwache Gemeinden und der Kanton sollten die AXPO, welche den 8 reichsten Kan-
tonen der Schweiz gehdrt, subventionieren, damit die AXPO die Bundesverfassung
respektiert! Eine vergleichbare Norm im eidg. Strassengesetz wuirde fur die Schweiz
bedeuten: jede korrekt gemass Strassengesetz fahrende Person muss vom Staat sub-
ventioniert werden!

12. Ein 77.5%-Ja Volksentscheid mit einem 22 zu 1 Standemehr missachten

Die erwahnte Norm von Art. 80 Abs. 2 GSchG machte etwa 1890 bis zur Inkraftsetzung
des WRG vom 22.12.1916 am 1.1.1918 noch Sinn. Damals kam es vor, dass obenlie-
gende Gemeinwesen die Wasserkraft einer Unternehmung verkauften bzw. die Nut-
zungsrechte einraumten, obschon untenliegende Gemeinden die Nutzungsrechte be-
reits vorher einer anderen Unternehmung eingerdumt hatten. Mit Einfihrung des WRG
entfallen Sinn und Zweck fir diese Uberholte Norm: Am 7. Dez. 1975 stimmten 77.5%
des Schweizer Volkes und alle Kantone gegen 1 Kanton (VS) fur den Art. 76 Abs. 3
BV mit der ,Sicherung angemessener Restwassermengen.” (vgl. A. Koélz Neuere
Schweiz. Verfassungsgeschichte, Quellenbuch I, Bern 1996, S. 421; AS 1976, 711,
BBI. 1975 11 190; 1976 | 374). Art. 80 Abs. 2 GSchG erweist sich heute nicht nur als
antiquiert und offensichtlich verfassungswidrig. Diese Norm wirkt heute gewissermas-
sen wie ein ,Terrorakt* gegen die Direkte Demokratie und gegen das Schweizer Stan-
demehr: Wer 2021 keine ,angemessenen Restwassermengen® laufen lasst oder ge-
nehmigt, erachtet sich als legitimiert, sich Uber einen 77.5%-Volksentscheid mit einem
Standemehr von 22 Kantonen hinwegzusetzen. Diese Norm ist heute nichts anderes
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als purer ,Heimatschutz" ohne energetische, 6konomische oder 6kologische Bedeu-
tung. Damit sollen veraltete, marktunfahige Technologien, welche rund 15800 km
Flusslandschaften ,teilweise oder ganz trockenlegen® im Widerspruch zur BV protegiert
und jahrzehntelang Privilegien eingeraumt werden (vgl. Botschaft BR zur Volksinitiative
,Lebendiges Wasser“ vom 27. Juni 2007, S. 5515). Dafur soll der bereits geféahrdeten
Biodiversitat noch mehr Schaden zugefiigt werden.

13. AXPO-Schein-Sanierungen: Monopolistin profitiert vom Verfassungsbruch

Die AXPO will mit Schein-Sanierungen und Flissen ohne Restwasser die Verfassung
langerfristig umgehen. Als faktischer Monopolist und um den Kanton Graubtinden,
die Gemeinden und die tbrigen AXPO-Kantone unfair zu konkurrieren, will die AXPO
die neuen Energietechnologien wie PEB und die steigenden Solarstromertrage in die-
sem Verfahren nicht berlcksichtigen. Die AXPO will auch das immense Solarstrom-
und Effizienzpotential der Mieter, Hauseigentimer/innen und KMU von (67+90) = 157
TWh/a im Gebaudesektor ausblenden. Bei beheizten Gebauden kdnnen laut Bundes-
rat bis 90 TWh/a vor allem fossile Energieverluste mittels Minergie-P-Dammung redu-
ziert werden (IP RW 10.3873). Damit konnen auch tber 20 Mio. t CO2-Emissionen
gesenkt werden! Dadurch wird auch der Durchschnittsverbrauch von rund 28'000 kWh
pro Kopf sinken (Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2019, S. 4 und 26). Das will die
AXPO in diesem Verfahren verhindern: Als Strommonopolistin profitiert sie am meis-
ten, wenn Mieter-, Vermieter und KMU moglichst viel Energie verschwenden. Die
AXPO kann dann allen hohen Rechnungen fir stromfressende Widerstandsheizungen
zustellen. Wenn der Kanton fur die AXPO und gegen Mieter-, Vermieter und KMU Par-
tei ergreifen wirde, lage eine solche Stromverschwendungsstrategie nicht im offentli-
chen Interesse. Denn mittels Minergie-P-Dd&mmung und Warmepumpen (WP) kann
nicht nur Warmeenergie, sondern auch 60% bis 70% des Stroms eingespart werden.

14. AXPO-Fehlallokationen im In- und Ausland

Die AXPO betreibt nebst AKW und WKW auch Kleinwasserkraftwerke (KWKW), wie
aus der nachstehenden Abb. 31 hervorgeht. Sie begrindet die vorgeschlagene KWI-
Sanierung mit dem ,6ffentlichen Interesse” fur mehr Wasserkraft. Aufgrund von Art. 2
Abs. 2 EnG soll die Wasserkraft bis 2035 durchschnittlich 37'400 GWh generieren.
Bereits seit der Periode 2015 bis 2019 werden mit 38'092 GWh/a tber das vom Volk
im Mai 2017 verankerte EnG-Ziel hinaus produziert (vgl. Schweiz. Elektrizitatsstatistik
2019, S. 11, Tab. 6b). Die AXPO mdchte in diesem Fall ohne angemessene Restwas-
sermengen auf verfassungswidrige Weise Strom erzeugen obwohl aufgrund von Art.
2 Abs. 2 EnG kein offentliches Interesse fur BV-widrige Stromerzeugung ausgewiesen
ist. Ausserdem fehlt das oOffentliche Interesse, weil die AXPO auf diese Weise alle
rechtmassig Solarstrom produzierenden Mieter-, Vermieter/innen und KMU unfair kon-
kurriert und damit Art. 8 Abs.2 BV verletzt. Bei keinem Projekt ist ersichtlich, dass die
AXPO sich an die vom Bundesrat bereits 2012 erwéhnte ,Schlisselrolle der Gebaude"
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bei der Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 gemass Erl. Bericht vom
28.9.2012 beteiligt. Sie will ohne Beachtung der Energievorgaben von Art. 5 Abs. 2
EnG als Monopolistin Strom ohne Bertcksichtigung der Kosten fur die Stromkonsu-
menten verkaufen. Denn KWKW verursachen bis 10 Mal hohere Stromkosten im Ver-
gleich zur Solarstromerzeugung. Im Durchschnitt ist der KWKW-Strom etwa 6.5 Mal
teurer (vgl. Abb. 26a/b, 31, 32 und Schweiz. Solarpreis 2019, S. 55).

AXPO-Beteiligungen Leilsrtljﬂgaor:esmg
1 Wasserkraft Schweiz, inkl. Kleinwasserkraft ca. 4'300 MW
2 Kernenergie Schweiz, inkl. Langfristvertrage ca. 1'500 MW
3 Neue Energien Schweiz ohne Kleinwasserkraft, hauptséachlich Biomasse ca. 30 MW

4 Kernenergie Ausland (Langfristvertrage Frankreich) ca. 1'200 MW
5 Gas- und Dampfkombi-Kraftwerke Ausland (Italien) ca. 1'700 MW

6 Neue Energien Ausland, hauptséachlich Windkraft (Deutschland, Frankreich, Italien, ca. 640 MW
Spanien) und Photovoltaik (Frankreich)

7 Total ca. 9'400 MW
Abb. 31: AXPO-Beteiligungen (Nachhaltigkeitsbericht 2018/2019, Axpo Holding AG/axpo.xh/berichte&termine, 04.03.2021).
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B. Gebaudestrom: 6 bis 10 Mal gunstiger als KWKW-Strom
15. Stromkostenvergleich KWKW: grdsste Zerstorung - geringster Energieertrag

Energiepotential gemass Bundesrat Stromkosten fiir 10 GWh/a
157 TWh/a 46.58 Mio. Fr.
M Solarstrom Gebaude: 67 TWh/a
Energieverluste (CO,-Em.): 90 TWh/a
SOIar' Substitution Bundesrat: 157 TWh/a
. (von Min. P/PlusEnergieBauten PEB)
strom Wasserkraft (WKW): 37 TWhi/a
L Klein-WKW (KWKW): 1.5 TWh/a
67 TWh/ d PEB sichern grésste CO,-Reduktion
37 TWh/a 7.2 Mio. Fr.
Solar
PV
1.5 TWh/a
Max 30% Max 60% 200% - 400% 2 PV-Anlagen 5 KWKW

Abb. 32: KEVIEVS-Forderung fiir energierelevante Investitionen

16. Die kalte Enteignung der Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU

Um die gleiche elektrische Dienstleistung von 10 GWh/a zu erhalten, missen die
Stromkonsumenten 2020 fur Solarstrom 7.2 Mio. Fr. bezahlen; fir KWKW-Strom
46.58 Mio. Fr. (vgl. Abb. 24; Schweizer Solarpreis 2020, S. 30/31). Den in Abb. 32
erwahnten KWKW-Investitionen lasst sich detailliert entnehmen, dass die KWKW-For-
derbeitrdge 200% bis Uber 400% der energierelevanten Bauinvestitionen betragen
(vgl. SGS-Geschéftsbericht 2012, S. 8 bis 22, Zusammenstellung mit WWF Schweiz
ca. ein Dutzend KWKW mit Forderbeitragen von 207% bis 425%). Die KWKW-For-
derung liegt damit etwa 10 Mal hdoher im Vergleich zur privaten Solarférderung von
,hochstens 30% der energierelevanten Bauinvestitionen.” (vgl. Mo 16.3171 NR Leo
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Muller CVP/LU). Dadurch wird die EnG-Bestimmung von Art. 5 Abs. 2 EnG, wonach
die Energie zu einem ,wesentlichen Anteil aus kosteneffizienten erneuerbaren Ener-
gien zu decken” sei, laufend missachtet. Insbesondere die selbstproduzierenden Mie-
ter/innen in Bau- und Wohngenossenschaften, Landwirte, die Hauseigentiimer/in-
nen und KMU werden dadurch kalt enteignet, weil sie zum selbstproduzierten Solar-
strom noch die Uberfoérderung fir KWKW uber die KEV/EVS finanzieren miissen. Die
Uberférderung erfolgt, obwohl ,Investitionsbeitrage fiir Wasserkraftanlagen gemass
Art. 26 Abs. 2 EnG ,fiir Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu 10 MW
héchstens 60 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten, fir Wasserkraftanlagen
mit einer Leistung von mehr als 10 MW héchstens 40 Prozent* betragen durfen. Das-
selbe gilt auch fur Art. 2 Abs. 2 EnG: Bis 2035 sollte die Gross-Wasserkraft durch-
schnittlich 37'400 GWh erzeugen. Dieses vom Volk am 21.5.2017 gesetzte Ziel wurde
bereits 2015/2019 mit 38'092 GWh/a um 2% Uberschritten; bertcksichtigt man die
Periode 2015-2020 ist die vom Volk 2017 gesetzlich beschlossene Obergrenze mit
38'513 GWh/a bereits um 3% Uberschritten (vgl. Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2020,
S. 11, Tab. 6b). Fur Solaranlagen gentgen Foérderbeitrdge von héchstens 30% pro
PEB, wie verschiedene Bundesparlamentarier/innen seit Jahren fordern (Mo 19.4227
NR Priska Seiler Graf SP/ZH; IP 19.3108, NR Dr. Christoph Eymann, LDP/BS). Hinzu
kommt, dass KWKW (aufgrund hoher Investitionen fur Werkstrassen, Waldrodungen,
Sprengungen, lange Hoch- und Mittelspannungsleitungen, Transformatoren, Unter-
haltskosten etc.) laut Bundesrat ,nicht direkt zur Senkung des heutigen CO2-Aus-
stosses beitragen.” (IP 19.4208 NR Kurt Fluri (FDP/SO).

17. Pariser Klimaabkommen nur mit Min.P/PEB umsetzbar

Die AXPO und Gegner einer verfassungskonformen KWI-Sanierung zeichnen sich
durch Geringschatzung der Mieter-, Hauseigentimer/innen und innovativen KMU aus.
Die neuen Effizienzmassnahmen im Gebaudebereich und PEB-Investitionen will die
AXPO weder bertcksichtigen noch als ebenbirtigen Strom- und Energiebeitrag fur die
Energiewende im Verfahren anerkennen. Die Monopolistin AXPO und wer ihre Strate-
gie unterstitzt, verkennt: weder die jahrzehntelang verfolgte Nuklearstrategie noch
der flachendeckende Verfassungsbruch garantieren die Energiewende und erfillen
das Pariser Klimaabkommen; im Gegenteil: Es sind die in Abb. 21 bis Abb. 27 ausge-
fuhrten Geb&audeinvestitionen in Wohn- und Geschaftsbauten, welche die Nutzung des
grossten einheimischen CO2-freien Energiepotentials von 157 TWh/a garantieren.
Diese Gebaudeinvestitionen entsprechen dem Art. 5 Abs. 1-3 EnG und Art. 5 Abs. 2
BV — nicht der KWI-Verfassungsbruch am Vorderrhein. Nur sie verfigen Uber das
Energiepotential, um die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen zu sichern.
Zur gleichen Schlussfolgerung gelangt auch der Vizeprasident des Schaffhauser Elekt-
rizitdtswerks (EKS), Standerat H. Germann (SVP/SH) und Prasident des Schweizeri-
schen Gemeindeverbandes (SGV; vgl. IP HG 19.4273): ,,Pariser Klimaabkommen
nur mit Minergie-P/Plus-Energie-Bauten im Gebaudeprogramm umsetzbar".
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18. KWI-Sanierungsvorschlage: Im Interesse der AXPO-Kantone?

Die AXPO-Teppich-Etage gibt bei der KWI-Sanierung vor, die Anliegen der acht
NOK/AXPO Kantone zu vertreten. Wir bezweifeln sehr, dass alle Regierungs-, Kan-
tons- und Grossrate dieser Kantone mit der Umgehung der Bundesverfassung, der
flachendeckenden Zerstérung der Fliessgewdasser in Graubinden durch die KWI so-
wie mit der Nichtberiicksichtigung des 67 TWh/a Solarstrompotentials der Mieter-,
Hauseigentimer/innen und KMU einverstanden sind. Ausserdem handelt die AXPO
widerspruchlich: Im Kanton Glarus, nordlich des Tdédi, realisierte sie das 1.5-GW
PSKW Lindt-Limmern. Auf der Stidseite des Tdadi will sie ein PSKW llanz Il verhindern,
wie die SGS 2007 beim PSKW-Lago Bianco vorschlug. Die Repower AG akzeptierte
2007 den SGS-Vorschlag und die Regierung genehmigte darauf die neue PSKW-Kon-
zession und 2016 das PSKW-Projekt Lago Bianco. Wenn die AXPO kein PSKW llanz
Il realisieren will, missen die Sanierungsmassnahmen mindestens gemass Mar-
rer/Klo6tzli umgesetzt werden (vgl. Teil lll Ziff. 22 und 23).

C. Griosstes CO»-freie Energiepotential der Schweiz: ungenutzt!

19. Grosste einheimische Energienutzung

In den ersten 10 Jahren (2000/2010) stieg die Photovoltaik (PV)-Produktion von 11 auf
54 GWh oder um Faktor 4.85 mit einem PV-Anteil von 0.09% am gesamten Stromver-
brauch von rund 60'000 GWh/a (60 TWh/a). Von 2009 bis 2019 stieg der PV-Antell
von 54 GWh auf 2'180 GWh/a oder um Faktor 40. Der PV-Anteil an der gesamten
Stromproduktion bis 2019 betrug mit 2'018 GWh/a 0.36% (Schweiz. Gesamtenergie-
statistik 2019, S. 46, Tab. 32). Die Zunahme stieg mehr als exponentiell und lag Ende
2020 bei rund 2'600 GWh/a. Damit liegt die PV-Stromproduktion praktisch doppelt so
hoch wie die Stromerzeugung von mehr als 900 Kleinwasserkraftwerken (KWKW) mit
rund 1°000 GWh/a. Die PV-Fdrderung konnte (1998-2018) laut Art. 7a Abs. 4 lit. b
aEnG hochstens 5% bis 20% der KEV-Forderung beanspruchen. Aber die KWKW
konnten gemass Art. 7a Abs. 4 lit. a aEnG bis 50% der KEV-Férderung beanspruchen
(vgl. aEnG vom 26. Januar 1998, in Kraft bis zum 1.1.2018). Trotz dieser erheblichen
PV-Diskriminierung erstellten vor allem Mieter-, Hauseigentiimer/innen und innovative
KMU immer mehr PV-Anlagen. Der PV-Zuwachs stieg 2015 auf 2016 um 215 GWh/a
(+19%); 2016 auf 2017 um 550 GWh/a (+26%); 2017 auf 2018 um 262 GWh/a (+16%);
2018 auf 2019 um 235 GWh/a (+12%) und 2019 auf 2020 um 440 GWh/a (+20%; vgl.
Schweizer Gesamtenergiestatistik 2019 S. 46, Tab. 32). Der durchschnittliche PV-Zu-
wachs betragt (2015-2019) 18,6%.

20. Die Geringschéatzung der Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU

Meistens betrachten traditionelle Energiepolitiker Mieter-, Hauseigentiimer/innen und
KMU bloss als ,Milchkihe.“ Sie sollen plnktlich die Energierechnungen der Grossen
bezahlen. Die Geringschatzung der Geb&udeinhaber als Solarstromproduzenten ist
politisch weit verbreitet. Die Geringschatzung des solaren Gebaudestroms der ,kleinen
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Leute,“ diskriminiert nicht nur Mieter-, Vermieter/innen und KMU. Sie verhindert auch
die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Damit wird der fur die Energiewende
und das Pariser Klimaabkommen bendétigte CO2-freie Strom nicht erzeugt. Werden
Minergie-P- oder vergleichbare Dammungsmassnahmen nicht ziigig umgesetzt, wer-
den die jahrlich emittierten rund 50 Mio. t eq. CO2-Emissionen vor allem im Gebaude-
und Verkehrsbereich kaum reduziert. Auf diese Weise werden die Ziele der im Mai
2017 beschlossenen Energiewende verfehlt. Eine klare Meinung zu PEB &ausserte
auch die e. Energieministerin BR D. Leuthard: "PEB sind eine Supersache” (SR 16.
Sept 2016). Die aktuelle UVEK-Vorsteherin Frau BR S. Sommaruga, meinte am 5.
Dez. 2019 im Standerat zu Min.P/PEB: ,,Das ist eigentlich Beste was man heute
machen kann." Mit der einseitigen Stromstrategie nutzt die AXPO nicht das aller-
grosste CO2-freie Strompotential entsprechend Art. 89 und Art. 5 Abs. 2 BV, um die
CO2-Emissionen bis 2050 zu reduzieren.

21. Gebaudepark: 75 Mal mehr COz-freier Strom als WKW-Totalausbau

Bis Ende 2020 erzeugten die gut 108'000 Solaranlagen der Mieter-, Hauseigentu-
mer/innen und KMU 2,17 TWh/a Solarstrom. 2020 kamen noch rund 450 GWh/a dazu
— total 2,6 TWh/a (Schweiz. Gesamtenergiestatistik 2018, S. 46 Tab. 32). Das ist - laut
Bundesrat — in weniger als 10 Jahren bereits mehr als das gesamte Zubaupotential
der Wasserkraft von 2 TWh/a bis 2035 (Art. 2 Abs. 2 EnG). Im Unterschied dazu steht
die Energieeffizienz und Solarnutzung erst am Anfang einer gigantischen Entwicklung
mit 157 TWh/a (IP 10.3873 und BFE, 15. April 2019). Das bisher ungenutzte CO2-freie
Solarstrom- und Effizienzpotential von 157 TWh/a ist 75 Mal mehr als die geplanten 2
TWh/a des ev. noch zusatzlich nutzbaren WKW-Potentials bis 2035. Mit der Nutzung
des 157 TWh/a-Gebaudepotentials werden weder ein Bach noch eine erhaltungswur-
dige Landschaft beeintrachtigt oder zerstort. Dabei bedeuten die 108'000 solarnutzen-
den Gebaude erst ca. 3% des Schweizer Gebaudeparks. Mit rund 0,8 Mio. PEB oder
etwa 1/3 der 3 Mio. Gebaude konnte das erwéhnte 67 TWh-Solarstrompotential aus
heutiger Sicht generiert werden. Daraus geht hervor, dass die Schweiz im Gebaudebe-
reich Uber ein mehrfach grésseres Solarstrompotential verfugt als mit allen weiteren
und faktisch total ausgebauten Fluss- und Landschaftszerstérungswerken zusammen.

22. PEB-Geb&aude: gemessene Werte fur CO2-freies Strompotential

a) EFH: Die besten PEB-EFH weisen mit 30 bis 48 kW bereits heute eine Solarstrom-
versorgung von 800% auf (vgl. oben Abb. 23). Das ist mehr als die doppelte instal-
lierte Leistung von 20 kW pro EFH, welche fiir einen Solarstromzubau von 20% pro
Jahr in Abb. 33 und Abb. 34 angenommen wird. Die Energie-Potential-Reserve
(EPR) gegenuber den bereits realisierten PEB-EFH betragt 50% (EPR = 50%).

b) MFH: Auch mehrere PEB-MFH erzeugen bereits mehr als 10 kW pro Wohnung wie
Abb. 21 und die 222% PEB-Sanierung in 3855 Brienz/BE belegen (vgl. Schweizer
Solarpreis 2020, S. 40 und frihere Jahre). Fur den 20%-Zubau werden 7 kW pro
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Wohnung angenommen bzw. 5 kW bei 15%: EPR = 30% bis 50%, wobei PV-Fas-
saden noch kaum genutzt werden.

c) KMU: Seit 2013 wurden Uber ein Dutzend PEB-Geschaftsbauten ausgezeichnet,
welche erheblich mehr als die hier in Abb. 24 angenommene installierte PV-Leistung
von 300 kWp pro Geschaftsbau aufweisen (vgl. Schweizer Solarpreis 2014-2020).

d) Die installierte Leistung fur Nichtwohnbauten (NWB) wird mit einem Solarstrom-
zubau von 15% bzw. 20% pro Jahr bis 2050 verwendet, entsprechend den in Ziff.
27 aufgefuhrten, realisierten Gebauden. Auch beim 20% Solarzubau pro Jahr geht
es somit nicht um Forschung, sondern ausschliesslich um bereits in der Schweiz
realisierte Wohn- und Geschaftsbauten! Alle verfiigen Uber gemessene und von
EW bestatigten Energiewerten; alle sind seit Jahren publiziert (vgl. Schweizer So-
larpreis 2013-2020).

e) Stand der Gebaudetechnik 2020: Ein 2020 ausgezeichnetes NWB verfligt tber
eine installierte PV-Leistung von 1.97 MW (= 6 Mal = 300 kWp; Abb. 24). Die perfekt
installierte 6.4 MW PV-Anlage in Perlen/LU ist = 21 Mal grdsser als die in Abb. 34
angenommenen 300 kW pro NWB (Abb. 14).

23. Einheimisches CO2-freie Solarstrompotential: 127 TWh/a bis 435 TWh/a

Alle in Abb. 33 und 34 aufgefihrten EFH, MFH und Geschéftsbauten beruhen aus-
schliesslich auf gebaute und seit Jahren tadellos funktionierende PEB. Sie alle wurden
von innovativen KMU mit der jeweils erwahnten installierten PV-Leistung pro Gebau-
detyp bereits mehrfach in der Schweiz realisiert. Dafur ist keine weitere Energiefor-
schung notwendig — bloss nachlesen, was die regionalen EW mit amtlich geeichten
Messgeraten gemessen und schriftlich bestatigten. Wie in Ziff. 27 oben ausgefuhrt,
stieg die Schweizer Solarstromproduktion zwischen 2015 und 2019 trotz extremer ge-
setzlicher Limitierung zwischen 12% (2018) bis 26% (2017), durchschnittlich 18.6%
(val. IV Zziff. 27). Aufgrund dieser realisierten PEB stellt sich aufgrund von Art. 2 lit. b
FIFG die Frage, ob ein Solarstromzubau von 15% oder 20% mit dem heutigen Stand
der Gebaudetechnik und ohne weitere Forschungsfortschritte moglich ist. Dabei soll
aber dennoch stets darauf geachtet werden, die Asthetik und die Qualitat zu verbes-
sern.
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24. Schweizer Gebaudepark: mit 15% KMU-Zubau bis 2050 = 130 TWh/a
Berucksichtigt man einen PV-Zubau von 15% pro Jahr (2018), kdnnen die Schweizer
Wohn- und Geschéftsbauten auf ihren Dachern - und soweit notwendig Fassaden -
bis 2050 folgende CO2-freie PV-Stromversorgung gewéhrleisten:

KMU-Modell: E(29) = 2200 -1.20%° =~ 127 TWh
57.6
Schweizer Gebaude bis 2050 bei 15% PV-Zubau pro Jahr:

a) 1 Mio. EFH & 15 kW inst. Leistung (mehrfach realisiert) =15 TWh/a
b) 3.6 Mio. MFH-Wohnungen a 5 kW (mehrfach realisiert) =15 TWh/a
¢) 1 Mio. NWB a 150 kW (mehrfach realisiert; ca. 30% NWB) =100 TWh/a
Total Wohn- und Geschéaftsbauten = 130 TWh/a

PS: Nichts Neues: alles bereits realisierte CH-Wohn- oder Geschaftsbauten

Abb. 33: Beim jahrlichen PV-Zuwachs von 15% bei Wohn- und Geschaftsbauten kénnen EFH und MFH je 15 TWh/a generie-
ren, ca. 30% Nichtwohnbauten (NWB) ca. = 100 TWh/a; insgesamt 130 TWh/a. Die erwéhnte installierte Leistung von 15 kW
ist seit Jahren um Faktor 2 bis 3 hdher, bei MFH betragt sie 7-10 kW und bei NWB ist sie ebenfalls erheblich hher (vgl.
Schweizer Solarpreis 2010-2020).

25. Schweizer Gebaudepark bei 20% PV-Zubau pro Jahr: 435 TWh/a

Bei einem jahrlichen PV-Zubau von 20% (2017) kénnten die rund 3 Mio. Wohn- und
Geschaftsbauten bis 2050 insgesamt etwa 435 TWh/a COz-freien Solarstrom gene-
rieren. Aufgrund der von innovativen KMU bereits realisierten, kontrollierten und von
den jeweiligen EW Dbestatigten Solarstromproduktionsmengen kodnnte die
Solarstromerzeugung in den nachstehenden Gebaudekategorien wie folgt aussehen
(ohne kunftig die neu errichteten rund 45'000 Hochbauten pro Jahr mit ihren
Solarstrommengen zu bertcksichtigen):

KMU-Modell: 20% PV-Zuwachs = 435 TWh: E(29) = 2'200 -1.20%° =~ 435 TWh

197.8

Schweizer Geb&udepark bis 2050 (technisch mdglich):

a) 1 Mio. EFH a 20 kW inst. Leistung (mehrfach realisiert) =20 TWh

b) 3.6 Mio. MFH-Wohnungen a 7 kW (mehrfach realisiert) = 25 TWh/a
c¢) 1.3 Mio. NWB* a 300 kW (mehrfach realisiert) = 390 TWh/a
Total Wohn- und Geschéaftsbauten = 435 TWhl/a

PS: Nichts Neues: alles bereits realisierte CH-Wohn- oder Geschaftsbauten

Abb. 34: Mit dem Ersatz der inaktiven durch solaraktive Gebaudebestandteile im Dach- und soweit notwendig im Fassaden-
bereich bis 2050 kdnnte die Schweiz tiber 20 Mal mehr Solarstrom erzeugen als alle Schweizer AKW zusammen; oder 7 Mal
mehr CO2-frei Solarstrom erzeugen im Vergleich zum gesamten Schweizer Elektrizitatsbedarf von 60 TWh/a pro Jahr ohne
ein Béchlein zu beeintrachtigen oder 1m? Kulturland zu beanspruchen. Davon ausgenommen sind etwa 1-2% denkmalge-
schiitzte Bauten von nationaler Bedeutung und energieintensive Betriebe; sie bendtigen insgesamt rund 6-8 TWh/a (vgl.
Schweiz. Elektrizitatsstatistik 2019, S. 10 ff und Schweizer Solarpreis 2015-2020).
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D. KMU-Energiewende garantiert eine CO»-freie Schweiz

26. Pariser Klimaabkommen bedeutet CO2-Emissionen eliminieren
Ehrlicherweise missten zu den inlandischen rund 50 Mio. t CO2-Emissionen auch
die CO2-Emissionen aller importierten Guter, wie Autos, Maschinen, Lebensmittel mit-
berticksichtigt werden. Zu den geméass Kyoto Protokoll ausgewiesenen ca. 8 t CO2-
Emissionen pro Kopf kommen noch ca. 6 t fur die importierten Guter dazu. Die einsei-
tige Stromerzeugung ohne Dammung der Geb&aude eliminiert nicht die CO2-Emissio-
nen, wie in Ziff. 37 erwahnt. Art. 89 BV verlangt einen ,sparsamen und rationellen
Energieverbrauch* sowie die Forderung ,,einheimischer und erneuerbarer Ener-
gien." (A. Kolz, Neuere Schweiz. Verfassungsgeschichte Il, Bern 1998, S. 518). Be-
triebs- und volkswirtschaftlich betrachtet bedeutet eine solch "eindimensionale Strom-
strategie" bis 2050 einen erheblichen Teil der 80%-Energieverluste inkl. CO2-Emissio-
nen noch lange weiterschleppen und gefahrliche CO2-treibende Energien fur Milliarden
Fr. pro Jahr zu finanzieren. Die Ziele des Pariser Klimaabkommens werden auf diese
Weise kaum erreicht.

27. Ohne Gebdudedammung: 5 Mal héhere Elektrizitatsinvestitionen

Die MFH-Beispiele zeigen: ohne eine gute, optimale Minergie-P-Dammung muss die
COg-freie Stromproduktion etwa 5 bis 15 Mal hoher sein und inkl. entsprechender 5
bis 15-facher Infrastruktur finanziert werden. Zum Beispiel wirde ein nicht saniertes
MFH Anliker (Abb. 21, S. 52) rund 196'000 kWh/a benétigen, um zu funktionieren;
entsprechend mussten auch die elektrischen Leitungen und weitere Kraftwerke um
das 15-fache ausgebaut werden (196'000 statt heute 13'000 kWh/a). Der Energiever-
brauch ware um Faktor 4-5 grésser. Die Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU,
welche nicht ddmmen bzw. entsprechend den Minergie-P- oder einen vergleichbaren
Standard realisieren, bezahlen noch jahrelang fur durchschnittlich 80% Energiever-
luste mit entsprechend hohen CO2-Emissionen. Die ,Investitionen” von 8 bis 10 Mrd.
Fr. pro Jahr fliessen fur fossil-nukleare Energie und fir CO2-Emissionen - vor allem an
auslandische Erddl- und Gashandler, statt an einheimische KMU, welche die Wohn-
und Geschéaftsbauten sanieren und besser dammen (Schweiz Gesamtenergiestatistik
2019, S. 57, Tab. 42).
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28. Energieszenario C: Nach 30 Jahren - Pariser Klimaabkommen umgesetzt!

Szenario C ~ Gebdude  Anreiz-fér-  kum. An- Install. Strom und Einnahmen/ Ein-  kum. Einnahmen/ jéhrlich re- Importe Jahresar-

proJahr  derung'® reizférde- Leistung  reduzierte sparungen pro J. Einsparungen  duz. COq- beitsplatze

rung E-Verluste (bei 15 Rp./kWh) (bei 15 Rp./kWh)  Emiss.'®

in1'000 inMrd.Fr. inMrd.Fr. in GW'’ in TWh/a in Mrd. Fr. inMrd. Fr.  in Mio. t TWh/iZ in 1°000
nach 1 J. 84.9 2.44 2.44 3.7 6.18 0.93 093 2.63 195 104.6
nach5J).  424.5 2.44 12.2 185 30.91 4.65 14.0 13.15 164 104.6
nach 10 J. 849 1.22 24.4 37 61.82 9.30 51.2 26.3 133 104.6
nach15J. 1’274 1.22 30.6 555 92.73 14.0 111.6 39.45 102 104.6
nach20J). 1’698 0 36.6 74 123.6 18.6 195.3 43.8 71 104.6
nach25). 2’123 0 36.6 925 154.5 23.3 302.3 48.2 40 104.6
nach30J. 2'547 (0] 36.6 111 185.5 27.9 4325 b52.6 10 104.6

Abb. 35 (113) zeigt die energetischen, dkologischen und 6konomischen Auswirkungen der Anreizinvestitionen von 30% der
energierelevanten Bauinvestitionen. Mit befristeten Anreizinvestitionen von 2,4 Mrd. Fr. (EVS+56% der CO2-Abgabe) kdonnen
in 25 Jahren 154.5 TWh/a substituiert werden. Bis 2050 konnen eine installierte PV-Leistung von 111 GW realisiert und 74.5
TWh/a Energieverluste eliminiert werden, insgesamt rund 185 TWh/a. Die CO2-Emissionen nehmen deutlich ab; in den ersten
10-15 Jahren jahrlich um 2.63 Mio. t CO2-Emissionen; anschliessend ab dem 15. Jahr bloss noch um 1/3 oder 0.87 Mio. t pro
Jahr. Dies entspricht (39.45 + [5 x 2.63 x 1/3) = 4.38 Mio. t CO2-Emissionen in fiinf Jahren. Auch bei Abb. 35 zeigen sich die
relativ grossen Veranderungen dank der reduzierten CO.-Emissionen. Mit einer laufenden Anpassung kénnen die Angaben
praziser sein (vgl. Abb. 119; Quellen/Fussnoten, vgl. PEB-Gebaudestudie 2019, S. 130 ff).

E. Die Chance der AXPO-Kantone: CO»-frei bis 2035

29. Das Energieszenario C ist flr die ganze Schweiz vorgesehen

Obige Abb. 35 beruht auf das ESZ C. (113 der PEB-Gebaudestudie). Sie erlautert die
Anzahl Gebaude, die geméass Min.-P/PEB-Energieszenario C jahrlich mit Anreizbeitra-
gen von 2.44 Mrd. Fr. mit héchstens 30% der energierelevanten Bauinvestitionen be-
fristet gefordert werden. Bei 40% bedeutet das rund 1 Mrd. Fr. fur alle acht AXPO-
Kantone. Fur die Finanzierung sollen auch die AXPO-Gewinne von 570 bis 850 Mio.
Fr. pro Jahr eingesetzt werden. In den acht AXPO-Kantonen leben rund 3.3 Mio. Per-
sonen oder rund 40% der Schweizer Bevdlkerung. Statt Anreizbeitréage von 2,44 Mrd.
Fr. bedeutet dies fur diese Kantone 0,97 Mrd. Fr. ~ 1 Mrd. Fr. pro Jahr (Abb. 35).
Durchschnittlich waren es jahrlich 125 Mio. Fr. Anreizbeitrage fir Minergie-P/PEB-Ge-
baudeinvestitionen pro Kanton; real selbstverstandlich mehr fur die grossen Kantone
und weniger fur die kleinen Kantone. Dieser Betrag steht rechnerisch den Mitburger/in-
nen in den AXPO-Kantonen zu, wenn die EVS/COz-Einnahmen entsprechend Art. 5

15 Der Minergie-P/Passivbaustandard: Die energetischen, 6konomisch/Gkologischen Auswirkungen sind analog Abb.
36/38/43/45 der PEB Gebaudestudie 2019.

16 Vom 15. Jahr an wird wie bei Abb. 104 und 109 der PEB Gebaudestudie 2019 angenommen, dass die CO2-Reduktion
nur noch um ca. 1/3 reduziert wird (effizientere Gebaude, PEB und steigender Elektromobilitatsanteil).

17 Bei der installierten Leistung in GW: Die energetischen, 6konomischen und ékologischen Auswirkungen sind analog
Abb. 36/39/42 der PEB Gebaudestudie 2019.

18 Prof. Dr. E. U. von Weizsacker, Wissenschaftszentrum Nordrheinwestfalen, BFE/Solar Agentur Schweiz (SAS), Halbie-
rung der Arbeitslosigkeit durch Energieeffizienz, Bern/Zirich Aug. 1999, Teil 3.13. liefert die 6konomischen Grundlagen
fir die Hebelwirkung der Gesamtinvestitionen und der Anzahl Arbeitsplatze in Abb. 100 der PEB Gebaudestudie 2019.
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Abs. 2 BV eingesetzt und nicht so massiv verschwendet wirden (vgl. oben S. 16-19
und ,Wirkungslose Subventionen“ mit ca. 3 Mrd. fur KWKW bis 2050, TA 21. Okt.
2020).

30. Die CO2-freie Energieversorgung in den AXPO-Kantonen bis 2050

Am effizientesten und 6konomisch am interessantesten kann das Pariser Klimaabkom-
men mit dem Energieszenario C bis 2050 umgesetzt werden. Dafir missen landes-
weit jahrlich 85'000 Gebaude als Min.P./PEB realisiert werden — als Neubau und/oder
PEB-Sanierung. Fur die AXPO-Kantone wuirde dies jahrlich 34'000 PEB-Wohn- und
Geschéaftsbauten bedeuten. Bis 2035 mussen in den AXPO-Kantonen rund (25 x
34'000) ~ 850'000 PEB realisiert sein (40% von 2'120'000 Gebauden ~ 848'000 PEB).
Mit 850'000 Min.P/PEB-Wohn- und Geschéftsbauten kdnnen die acht AXPO-Kantone
ihren Anteil von 19.5 Mio. t CO2-Emissionen praktisch auf Null reduzieren und ca. 72
TWh/a substituieren. Mit dem doppelten Einsatz - 2 Mrd. Fr. pro Jahr statt nur 1 Mrd.
Fr. - kdnnen die Ziele des Pariser Klimaabkommens bereits 2035 erreicht werden. In
einem ersten Schritt zeigt die Abb. 36 wie das Szenario C fiur die AXPO-Kantone bis
2050 aussehen konnte.
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31. Die Auswirkungen des CO2-Ausstiegs der AXPO-Kantone bis 2050

Szenario C ~ Gebdude  Anreiz-fér- kum. Anreiz- Install. ~ Strom und Einnahmen/ Ein-  kum. Einnahmen/  jéhrliche re- Importe  Jahresar-

pro Jahr derung'® forderung  Leistung  reduzierte sparungen pro J. Einsparungen duz. CO9- beitsplatze

E-Verluste (bei 15 Rp./kWh) (bei 15 Rp./kWh) Emiss.2®

in1'000  inMrd.Fr.  inMrd.Fr.  in GW?' in TWh/a in Mrd. Fr. in Mrd. Fr. inMio.t inTWh/a in 10002
nach 1 J. 34 0.98 0.98 1.48 2.47 0.37 0.37 1.05 78 41.5
nach 5 J. 170 0.98 4.88 7.4 12.36 1.86 5.6 526 656 41.5
nach 10 J. 340 0.49 9.76 14.8 24.73 3.72 20.48 10.562 53.2 41.5
nach 15 J. 520 0.49 12.2 222 37.09 5.6 4464 1578 40.8 415
nach 20 J. 680 0 146 296 49.4 7.44 78.12 17.52 28.4 41.5
nach 25 J. 850 0 14.6 37 61.8 9.32 120.9 19.28 16 415
nach30J. 1'020 0 146 44.4 72.4 11.16 173 21.04 4 41.5

Abb. 36 zeigt die dkologisch-6konomischen Auswirkungen der Anreizinvestitionen von 30%, wenn die Anreizinvestitionen
verfassungskonform gemass Art. 5 Abs. 2 BV der energierelevanten Bauinvestitionen in den acht AXPO-Kantonen AG, GL,
SG, AR/AI, SH, TG, ZG und ZH investiert werden. Die 3.3 Mio. Einwohner/innen bedeuten knapp 40% der Schweizer Gesamt-
bevélkerung. In 25 Jahren kénnen (92.5 x 0.4) = 37 TWh/a Solarstrom produziert und (61.8 TWh/a — 37 TWh/a) und rund
24.8 TWh/a Energieverluste reduziert werden. Insgesamt kénnten somit (154.5 x 0.4) = 61.8 TWh/a substituiert werden
(vgl. Abb. 33 und 34). Die CO2-Emissionen sinken deutlich; in den ersten 10-15 Jahren jahrlich um 1.05 Mio. t CO2-Emissionen;
vom 15. Jahr an bloss noch um (5 x 1.05 x 1/3) oder 0.35 Mio. t bzw. = 1.75 Mio. t CO2-Emissionen in finf Jahren). Die
Einsparungen/Einnahmen (ibersteigen nach 5 Jahren die Anreizinvestitionen immer starker: Nach 25 bzw. 30 Jahren sind sie
mit (120.9 -14.6) = 106 Mrd. Fr. 7.3 Mal bzw. 11.8 Mal héher als die Anreizférderung von 14.6 Mrd. Fr. Bei allen Massnahmen
ist daran zu erinnern, dass es nicht um Prognosen sind, sondern ,,Wenn-Dann-Szenarien.” Wenn die zustandigen Behorden
und Politiker nicht verfassungskonform handeln bzw. nichts machen, passiert auch nichts. Nach 10 bis 15 Jahren durften neue
Daten betr. Temperaturanstieg, Bevolkerung, Energiepreise usw. zu Anpassungen flihren.

32. Doppelte Anreizinvestitionen fur die AXPO-Kantone bis 2035

Werden die verschobenen AXPO-Gewinne, die jahrlichen AXPO-Gewinne und die im
In- und Ausland verschwendeten AXPO-Fehlallokationen (vgl. S. 16-19 oben und Abb.
21 bis 25) gemass Art. 5 Abs. 1 lit. a bis ¢ EnG und Art. 5 Abs. 2 BV am energieeffizi-
entesten im Inland investiert statt im Ausland, resultiert jahrlich rund eine weitere Mrd.
Fr. fur die Inlandwertschopfung (vgl. auch nachstehend Teil V.). Mit dieser zusatzlichen
Mrd. Fr. stehen den Mitblrger/innen, den Hauseigentimern und KWU in den AXPO-
Kantonen rund 2 Mrd. Fr zur Verfigung. Mit dem doppelten Betrag kénnen diese Kan-
tone doppelt so viele Gebaude entsprechend dem Minergie-P/PEB-Gebaudestan-
dard realisieren. Sofern weitere Finanzen zur Erreichung des doppelten Investitions-
betrags notwendig waren, kénnten die kantonalen EW in den AXPO-Kantonen noch
«aushelfen». Nachstehende Abb. 37 entspricht grundsatzlich der Abb. 36 mit 40%

19 Der Minergie-P/Passivbaustandard: Die energetischen, 6konomisch/6kologischen Auswirkungen sind analog Abb.
36/38/43/45 der PEB Gebaudestudie 2019.

20 Vom 15. Jahr an wird wie bei Abb. 104 und 109 der PEB Gebaudestudie 2019 angenommen, dass die CO2-Reduktion
nur noch um ca. 1/3 reduziert wird (effizientere Gebaude, PEB und steigender Elektromobilitatsanteil).

21 Bei der installierten Leistung in GW: Die energetischen, 6konomischen und kologischen Auswirkungen sind analog
Abb. 36/39/42 der PEB Gebaudestudie 2019.

2 Prof. Dr. E. U. von Weizsacker, Wissenschaftszentrum Nordrheinwestfalen, BFE/Solar Agentur Schweiz (SAS),
Halbierung der Arbeitslosigkeit durch Energieeffizienz, Bern/Zirich Aug. 1999, Teil 3.13. liefert die 6konomischen
Grundlagen fiir die Hebelwirkung der Gesamtinvestitionen und der Anzahl Arbeitsplatze in Abb. 100 der PEB
Gebéaudestudie 2019.
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der Schweizer Bevolkerung und Anreizinvestitionen von 30% der energierelevanten
Bauinvestitionen gemass Art. 5 Abs. 2 BV. Mit den doppelten PEB-Anreizbeitragen
(1.96 Mrd. Fr.) kénnen doppelt so viele PEB (Neubauten und PEB-Sanierungen) den
CO2-Ausstieg bis 2035 sichern. Die Min.P/PEB-Neubau- und PEB-Sanierungsrate
zusammen betragt 5.6%; wenn die Halfte PEB-Sanierungen sind, belauft sich die
PEB-Sanierungsrate auf 2.8% - immer noch weniger als die seit Jahrzehnten gefor-
derten 3% (vgl. auch Erlauternder Bericht zur Energiestrategie 2050 vom 28.9.2012
S.37, S. 58 und S. 96 sowie Botschaft Energiestrategie 2050 (Rev. EnG) vom
4.9.2013, S. 7'610 und S.7°610). Darin wird auch vermerkt, dass dies nur maglich sei,
sofern die kantonalen Parlamente diese Effizienz- und Sanierungsstrategie nicht zu
sehr behindern.

33. Die Auswirkungen des CO2-Ausstiegs der acht AXPO-Kantone bis 2035

Szenario D Gebdude  Anreiz-for- kum. Anreiz- Install. ~ Strom und Einnahmen/ Ein-  kum. Einnahmen/  jéhrliche re- Importe  Jahresar-

pro Jahr derung?®® forderung  Leistung  reduzierte sparungen pro J. Einsparungen duz. CO9- beitsplatze

E-Verluste (bei 15 Rp./kWh} (bei 15 Rp./kWh) Emiss.2*

in1°000  inMrd.Fr.  inMrd.Fr.  inGW?® in TWh/a in Mrd. Fr. in Mrd. Fr. inMio.t inTWh/a in 1'000%
nach 1 J. 68 1.96 1.96 296 4.93 0.74 0.74 2.1 78 83
nach 5 J. 340 1.96 9.8 14.78 24.64 3.70 11.09 10.52 53.2 83
nach 10 J. 680 0.98 19.6 29.57 49.28 7.39 40.65 17.52 28.46 83
nach15). 1020 0 245 44.35 73.91 11.09 88.70 21.04 4 83
nach20J). 1120 0 245 48.70 81.16 12.17 147.39 22.00 0] 83
nach25). 1220 0 245 53.04 88.41 13.26 211.52 23.00 0] 83
nach30) 1320 0 245 57.39 95.65 14.35 281.09 24.00 0] 83

Abb. 37 veranschaulicht wie Min.P/PEB mehr Strom generieren und gleichzeitig den CO2-Ausstoss reduzieren. Bis zum 10.
Jahr wird die Anreizférderung verdoppelt; vom 10 bis zum 15 Jahr werden nur PEB-Sanierungen geférdert d.h. 50% Anreiz-
beitrage. Aber vom 10. Jahr an wird ein PEB-Baustandard fir eine Neubau-Baubewilligung vorausgesetzt: fir PEB-Bausa-
nierungen gilt dies vom 15 Jahr an. Die Min.P/PEB-Neubau- und Sanierungsrate setzt sich wie bisher kontinuierlich fort. An-
gesichts der steigenden PEB-Riickerstattung: Real infolge reduzierter Energieverluste und bar durch steigende Stromei-
nahmen erscheinen diese Massnahmen verhaltnismassig und fir Gebaudeinhaber/innen zumutbar, wie Art. 5 Abs. 2 BV vo-
raussetzt. Vom 15 Jahr an fliessen keine Anreizbeitrage mehr, weil ein PEB-Baustandard fiir alle Baubewilligungen vorausge-
setzt werden. Die Einsparungen und Einnahmen erfolgen aber entsprechend weiter aufgrund der arithmetischen Reihe der
Ordnung 2. In der Spalte 8 wird deutlich sichtbar, dass die Einsparungen/Einnahmen nach dem 5. Jahr die Anreizinvestitionen
immer stérker tbersteigen. Bis zum 30. Jahr sind sie 8 Mal hdher, wie Abb. 36 belegt, weitergehende Ausfiihrungen vgl. PEB-
Gebéaudestudie 2019 insb. Teil IV und V sowie Abb. 31.

2 Der Minergie-P/Passivbaustandard: Die energetischen, dkonomisch/dkologischen Auswirkungen sind analog Abb.
36/38/43/45 der PEB Gebaudestudie 2019.

24 Vom 15. Jahr an wird wie bei Abb. 104 und 109 der PEB Gebaudestudie 2019 angenommen, dass die CO2-Reduktion
nur noch um ca. 1/3 reduziert wird (effizientere Geb&ude, PEB und steigender Elektromobilitatsanteil).

25 Bei der installierten Leistung in GW: Die energetischen, dkonomischen und 6kologischen Auswirkungen sind analog
Abb. 36/39/42 der PEB Gebaudestudie 2019.

2% Prof. Dr. E. U. von Weizsacker, Wissenschaftszentrum Nordrheinwestfalen, BFE/Solar Agentur Schweiz (SAS),
Halbierung der Arbeitslosigkeit durch Energieeffizienz, Bern/Zirich Aug. 1999, Teil 3.13. liefert die 6konomischen
Grundlagen fiir die Hebelwirkung der Gesamtinvestitionen und der Anzahl Arbeitspléatze in Abb. 100 der PEB
Gebaudestudie 2019.
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34. Energieszenario C fur acht AXPO Kantone

Sollten die Mittel fur Vorgaben des Pariser Klimaabkommen bis 2050 nicht ausreichen,
werden die Kantone bzw. kantonalen Werke ersucht, ev. Mittel zu erganzen; insbe-
sondere sollten Anreizinvestitionen von 30% bei Bausanierungen priorisiert werden.
Auch beim Bund durfen nicht weiterhin Hunderte Mio. Fr. Férderbeitrdge von 200% bis
400% der energierelevanten KWKW-Fdrderbeitrage fur 1-1.5 TWh/a verschwendet
werden, solange die 157 TWh/a Min.P/PEB-Bauinvestitionen zu 30% nicht substituiert
sind. Fur sehr anspruchsvolle Bausanierungen und denkmalgeschitzte Gebaude kon-
nen die Anreizbeitrage befristet auf 50% erhdht werden. Samtliche Energieinvestitio-
nen, welche hohere Anreiz- oder Forderbeitrage als 30% der energierelevanten Ge-
baudeinvestitionen vorsehen, mussen grundséatzlich zurtckgestellt werden bis min-
destens die Halfte der Min.P/PEB-Sanierungen mit Forderbeitragen von 30% in Be-
trieb genommen worden sind. (Weitere Informationen vgl. PEB-Gebaudestudie 2019,
Teil Il bis V.; vgl. parl. Vorstdsse von NR Dr. Christoph Eymann (LDP/BS), NR Priska
Seiler-Graf (SP/ZH), NR Leo Muller (CVP/LU) und SR Hannes Germann (SVP/SH).

35. Die emissionsfreie Gesamtversorgung der Schweiz

2050: Energieversorgung 450 TWh/a; Giber 100% des COz-freien Gesamtenergieverbrauchs/Regelenergieaustausch
Minergie P/PEE = 100% Min.P/PEB-Gebiude

450 TWhia

Energieverluste

Verkehr

50 TWh/a

Energieverluste

Gebiude

90 TWh/a
267 TWh/a
Energieverluste
240 TWhia = 100% Verkehr
Energieverluste 50 TWhia
Verkehr Energieverluste
= . 50 TWhia Gebiude
b AT Energieverluste
16% Gebiud:
Verkehr 90 TWh/a
38%
Minergie-P/PEB:

Haushalt EFH: 20 kW =50%
289, MFH: 7 kW =70%

KMU: 350 kW = 5,8%

Abb. 38 v.l.n.r. Gesamtenergieverbrauch 2020 240 TWh/a; Wasserkraft mit 37 TWh/a; Saule 3 entspricht reduzierbaren Ener-
gieverlusten gemass Bundesrats (IP 10.3873). Dazu 67 TWh/a Solarstrom plus PEB-Solarstromiberschiisse von 43 TWh/a
zur Substitution der fossilen Energien im Verkehrsbereich berlicksichtigt; Séule 4 entspricht einem Minergie-P/PEB Zubau von
15%; Saule 5 entspricht einem Minergie-P/PEB Zubau von 18,6% (Durchschnitt 2015-2018)
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36. Anreizforderung: max. 30% der energierelevanten Geb&udeinvestitionen

In den ersten 10 Jahren werden alle Minergie-P/PEB Wohn- und Geschéaftsbauten
entsprechend Art. 5 Abs. 2 BV mit 30% der anrechenbaren Energieinvestitionen gefor-
dert; nach 10 Jahren nur noch Minergie-P/PEB-Sanierungen; bzw. 10 Jahre und 15
Jahre bei den AXPO-Kantonen (vgl. Abb. 36 und 37). Mit dem Energieszenario C kon-
nen vor allem im KMU-Bereich rund 105'000 Jahresarbeitsplatze realisiert werden
(bzw. 83'000 Jahresarbeitsplatze in den AXPO-Kantonen), statt jahrlich 8 bis 10 Mrd.
Fr. far fossil-nukleare Energie ins Ausland zu Uberweisen, das Klima einzuheizen
und unsere Gletscher zum Verschwinden bringen (vgl. PEB-Geb&udestudie 2019 insb.
S. 119 ff.).

37. FAZIT: fossil-nuklearer CO2-Ausstieg 2035 — ohne zerstorte Biodiversitat

Bis 2035 konnen die AXPO Kantone die CO2-Emissionen praktisch auf Null reduzie-
ren, jahrlich rund 74 TWh/a substituieren, ca. 83'000 Jahres-Arbeitspléatze schaffen
und mit gut 88 Mrd. Fr. Einsparungen und Einnahmen rechnen. Davon missen knapp
25 Mrd. Fr Min.P/PEP Anreizbeitradge subtrahiert werden, sodass die Netto-Einspa-
rungen und Einnahmen fir die Mieter-, Hauseigentimer/innen und KMU sowie Ub-
rige Gebaudeinhaber/innen bis 2035 gut 63 Mrd. Fr. betragen; bis 2050 wirden die
Einsparungen/Einnahmen im Vergleich zu heute bis Gber 250 Mrd. Fr. steigen. Der
BV-konforme CO2-Ausstieg ist problemlos ohne Zerstérung der Biodiversitat und
des Vorderrheins inkl. Seitengewasser sowie weitere stark beeintrachtigte Fliessge-
wasser moglich. Das fehlende Wasser in den Flissen und die Klimaerwarmung wirken
sich in den letzten Jahren immer ,,dramatischer aus®, wie die Medien berichten (La
Quotidiana, 7.5.2021).
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38. Die AXPO-Gewinnverschiebung und zerstorte Biodiversitat

(Weitere Ausfuhrungen dazu von RA U. Grtitter)

Berechnungsblatt zur Aktennotiz i.S. KWI Sanierung, Restwasser

Betriebskosten | Abschreibungsbedarf | Mindestrendite KW
Berechnung zur Zumutbarkeit der Restwassersanierungen

20002010 20102011 2112012 122013 20132014 21442015 20152016 201612017 2718 201802019 Summe | Schaitt
Bemebsaufwand E0558T0 THT63 FE01044 587182 9410461 10077635 050329 596601 2070714 181560
Finanzaufwand 704049 675445 621083 180885 180779 180086 181466 182840 330553 111516
a.0. Aufwand [] ] (] [] 0 [] ] (] [] 0
Stevem 5,
;E,":E;ﬁ:,“‘m 200248 561430 14023 853038 610000 608103 194261 450000 604099 200000
1. SteverRilckst 277000 377000 277000 377000 277000 277000 -377T00) 277000 377000 0
Tatal B59F167 367513 10859150 10241005 9B24240 10579814 9045056 8852531 9620°266 8493076 94483818
Durchschnit. Aufwand o482
zusarl. Abschreibungsbedarf (62 Mio bis 2071): keiner, da genOgend verbucht im Betriebsaufwand 1]}
"ordentiicher Gewinn®, 2% auf dem Aktienkapital 1000000
Total erforderiicher Jahresertrag in CHF zur Emeichung der "Mindestrendite” 10'444'a82
Jahresproduktion kWh KWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh Kih
llanz I, Viorderrhein 1240000000 112600000 151'800000 152500000 142100000 1587000000 1164000000 1121007000 121'800°000 133600000 1325000000
Durchschnitt llanz | 132500'000
llanz Il, Panix etc. 1271000000 99800000 150°000000 136900000 125400000 1371000000 1363000000 121°800°000 138°000°7000 135'900°000 1'3087300°000
Durchschnitt lianz Il 130r830°000
Total Durchschnitt 263330000
CHFKWh
erforderlicher Ertrag for Mindestrendite dividien durch durchschnitfiche Produktion, in CHFWh 0.0397
16.02.2021/Glg/hs1 e -1
file/H:/20527ER 1 ods Sl 112
KWI Gewinnverschiebungen von den KW llanz AG an die "Partner”
Zahlen gemass Jahresberichten 2009110 2010111 1112 2012113 2013114 21415 2015/16 2016117 201718 2018119
“ProdukBonskosten” in CHRKWh 00410 00485 0.0404 0.0386 0.0407 0.0380 00393 0.040% 00412 0.0193
Jahresproduktion in Mio kWh 2511 124 3018 2894 2675 25952 527 2339 598 2695
ca. Markipreis Industrie CHFkWh 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015
werschobener Gewinn pro kWh 01030 01m5s 0.10%6 01114 01093 01120 0.1107 0.1091 01088 01307
verschobener Gewinn im Geschéftsjahr in Mio CHF 2737 2156 3308 3224 2924 3306 2797 2552 827 B2
Bemerkungen:
Die "Produksonskosten” gemass Jahresberichien enthalien den Gewinn, der den Aktionaren ausgeschitiet wurde
Der ca. Markmpreis entspricht ungefahr dem Industriepreis. Der im physikalischen, effektiven Absatzbereich der KWI erziefte durchschnitdiche Absatzpreis ist nicht bekanmt
Mio CHF
Wahrend der betrachteten 10-Jahresperiode wurden somit total verschoben 29353
oder durchschnitiich pro Jahr 29.35
Es fallt auf, dass die Wasserfihrung und Produktion relatv starken, d nattirichen 1gen unteriiegt
Das schlechieste Jahr 2010011 ergab lediglich 78% der durchschnitichen abgearbed Jahy e (Jahr 5.5)
Das beste Jahr 2011712 ergab 116% der durschschnittichen abgearbeiteten Jahr Qe (Jahresbericht 5. &)
Die natirliche Schwankunbsbreite betragt damit 38% um den Mitehwert herum.
10,02 2021 i
el ods Seite 1
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IV. RECHT UND GESETZGEBUNG

A. Parlamentarische Vorstésse sichern Pariser Klimaabkommen?’
Nachstehend werden nur jene parlamentarischen Vorstosse aufgefihrt, die 2020 ein-
gereicht oder 2020 vom Bundesrat beantwortet oder angenommen wurden. Angefiigt
werden auch wichtige oder grundlegende Stellungnahmen des Bundesrates, wie z.B.
bei der IP19.4604 von NR K. Fluri, wonach der KWKW-Zubau den CO2-Ausstoss nicht
senkt, oder Positionen zum Pariser Klimaabkommen. Im Ubrigen verweisen wir auf
den SGS GB 2019, S. 47-80.

1. Motion NR Christoph Eymann (19.4202)
Massnahmen zur Reduktion der 80-prozentigen Energie-
verluste im Geb&udebereich

Nationalrat Christoph Eymann (FDP, LDP) beauftragte am 26.
September 2019 den Bundesrat ein Umsetzungskonzept fiur
energieeffiziente Minergie-P-Massnahmen zur Reduktion der
80-prozentigen Energieverluste im Gebaudebereich vorzulegen und dabel auch die
Nutzung von Dach- und Fassadenflachen fur solare Energieproduktion zu bertcksich-
tigen (Plus-Energie-Bauten).

a) Eingereichter Text vom 26.09.2019

,D0er Bundesrat wird beauftragt, ein Umsetzungskonzept fiir energieeffiziente Miner-
gie-P-Massnahmen zur Reduktion der 80-prozentigen Energieverluste im Gebaudebe-
reich vorzulegen und dabei auch die Nutzung von Dach- und Fassadenflachen fur so-
lare Energieproduktion zu bertcksichtigen (Plus-Energie-Bauten).

b) Begrindung

Der Bundesrat hat die Absicht bekundet, Massnahmen gegen Energieverluste im Ge-
baudebereich zu treffen. Die bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus, die Ziele
der Energiestrategie und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Mit Programmen
zur Gebaudesanierung und der intensiveren Nutzung von Dach- und Fassadenflachen
kann viel erreicht werden. Dabei ist auch an die etwa 1,3 Millionen Nichtwohnbauten
zu denken, die - versehen mit Solarpanels - einen erheblichen Beitrag zur Stromer-
zeugung leisten kénnen. In diesem Konzept soll auch aufgezeigt werden, welche An-
reize es seitens des Bundes und der Kantone braucht, um Geb&udesanierungen kom-
biniert mit Solarenergieproduktion grossflachig zu realisieren.

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 20.11.2019

Der Bundesrat ist bereit, das verlangte Umsetzungskonzept zu erstellen. Nach Uber-
weisung der Motion wird er diese im Rahmen der geltenden verfassungsmassigen und
gesetzlichen Grundlagen und der bestehenden Ressourcen umsetzen.

27 Die Motionstexte von NR und SR inkl. Stellungnahmen des Bundesrates entsprechen der Curia Vista des Schweizer
Parlaments: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/curia-vista
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d) Antrag des Bundesrates vom 20.11.2019
Der Bundesrat beantragt die Annahme der Motion.

Mitunterzeichnende: Bauer Philippe, Derder Fathi, Feller Olivier, Jauslin Matthias Sa-
muel, Portmann Hans-Peter, Schilliger Peter, Seiler Graf Priska, Wehrli Laurent*

2. Interpellation NR Christoph Eymann (19.3108)
Reduktion von CO2-Emissionen durch DAmmung und solare Gebaudestrom-
produktion

Nationalrat Christoph Eymann (FDP, LDP) verlangte am 14. Marz 2019 vom Bundesrat
Auskunft Uber die Méglichkeiten der Forderung von Minergie-P-Bauten und deren Aus-
wirkungen.

3. Motion NR Thomas Hardegger (19.4236)
Keine ungerechtfertigten Gebihren fir Gebaudeinvestiti-
onen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Nationalrat Thomas Hardegger (SP) beauftragte am 26. Sep-
tember 2019 den Bundesrat Massnahmen zu realisieren, damit
fur Gebaudeinvestitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien
oder zur Verbesserung der Energieeffizienz keine ungerecht-
fertigten Abgaben oder Gebuhren erhoben werden.

4. Motion SR Hans Hess (12.3243)
Keine ungerechtfertigten Gebihren fir Gebaudeinvestiti-
onen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Standerat Hans Hess (FDP) beauftragte am 15. Marz 2012 den
Bundesrat mit dieser Motion, dem Parlament folgenden Absatz
5 als Erganzung von Artikel 9 (Gebaudebereich) des Energie-
gesetzes (EnG) vom 26. Juni 1998 zu unterbreiten.

5. Interpellation NR Claudia Fried| (19.3642)
Renaturierung von Gewassern gegen den Biodiversitats-
verlust

Nationalratin Claudia Friedl (SP) verlangte am 18. Juni 2019
vom Bundesrat, zu Fragen im Zusammenhang mit der Revita-
lisierung von Gewassern, der Restwassersanierung und der
Vernetzung von Gewassern Stellung zu nehmen.
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6. Interpellation NR Claudia Fried| (19.3343)
Uberforderung von Kleinwasserkraftwerken

Nationalratin Claudia Friedl (SP) verlangte am 22. Marz 2019 vom Bundesrat, zu Fra-
gen im Zusammenhang mit der Férderung und dem Bau von KWKW Stellung zu neh-
men.

a) Eingereichter Text vom 22.03.2019

,Gemass den Angaben der Stiftung KEV nimmt die Anzahl der Kleinwasserkraftwerke
(KWKW) standig zu. So waren am 3. Januar 2013 insgesamt 280 KWKW in Betrieb,
im Januar 2019 waren es bereits 582 KWKW. In verschiedenen parlamentarischen
Vorstossen (Nationalratin Semadeni, Nationalrat Fluri) wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass KWKW uberférdert werden, d. h., dass die ausbezahlten Fordergelder pro
Kilowattstunde tber die Jahre hinweg ein Mehrfaches der Bauinvestitionen betragen.
Der ETH-Professor Gunzinger pladiert hingegen dafir, deutlich mehr Geld in die So-
larstromférderung zu investieren. In der Schweiz gibt es rund 400 Quadratkilometer
Décher. Es wirde fur die Versorgung der Schweiz reichen, auf 100 Quadratkilometern
Solarstrom zu produzieren. Die Eingriffe in die Natur kdnnten damit massiv gesenkt
werden.

Der Bundesrat wird eingeladen, zu nachstehenden Fragen im Zusammenhang mit der
Forderung und dem Bau von KWKW Stellung zu nehmen:

1. Ist dem Bundesrat die Uberforderung der KWKW bekannt?

2. Wie viele Millionen Franken Subventionen hat der Bund fur KWKW bis 10 Megawatt
bisher ausbezahlt?

3. Wie viele Millionen Franken Subventionen wird der Bund bis zum gesetzlichen Ab-
lauf dieses KWKW-Férderprogramms noch fiur KWKW bezahlen?

4. Ist es moglich, dass die subventionierten KWKW Dividenden auszahlen?

— Wenn ja, ist die Hohe der bisher in der Schweiz ausbezahlten Dividenden von sub-
ventionierten KWKW bekannt?

— Mit Dividenden in welcher Hohe muss noch bis zum Ablauf des KWKW-Forderpro-
gramms gemass Energiegesetz gerechnet werden?

5. Kénnen die Angaben zu den Fragen 2 bis 4 (bereits bezahlt/noch zu zahlen/Divi-
denden) aufgeschlisselt werden nach:

a. neue KWKW,

b. bestehende KWKW,

c. Trinkwasseranlagen?

6. Angesichts der langen Wartelisten fur die Fordergelder bei den Fotovoltaikanlagen:
Ware eine Umlagerung von Fordergeldern von den KWKW in die Fotovoltaik nicht ziel-
fuhrender, um die Produktion von erneuerbarem Strom rasch zu erhghen?
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b) Stellungnahme des Bundesrates vom 15.05.2019

1. Die Tarife der Referenzanlagen wurden seit der Einfihrung der kostendeckenden
bzw. -orientierten Einspeisevergutung (KEV) regelmassig Uberprift und mehrmals an-
gepasst. Dem Bundesrat ist deshalb keine systematische Uberforderung der Klein-
wasserkraftwerke bekannt. Im Rahmen des Referenzanlagensystems der KEV kann
es allerdings vorkommen, dass einzelne Anlagen Uber- oder unterférdert werden.

2. In den Jahren 2009 bis 2017 wurden insgesamt rund 643 Millionen Franken an For-
dergeldern fur Kleinwasserkraftwerke bis 10 Megawatt ausbezabhilt.

3. Die Vergitung an Betreiber von Kleinwasserkraftwerken schwankt pro Jahr. Dies ist
insbesondere auf die wetterbedingten Produktionsschwankungen, die jahrliche Anpas-
sung der Vergutungssatze aufgrund der Produktionsmenge und Marktpreisschwan-
kungen zurickzufihren. Zudem ist heute noch nicht bekannt, wie viele Projekte tat-
sachlich noch realisiert und wann diese in Betrieb gehen werden. Die voraussichtliche
Vergutungssumme bis zum Auslaufen des Einspeisevergitungssystems kann daher
nicht beziffert werden.

4. Ja, das Energiegesetz (EnG; SR 730.0) lasst dies zu. Investoren erwarten fir ihre
Investitionen Ublicherweise eine markt- und risikogerechte Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals. Ohne eine solche werden Investitionen in die fir die Energiestrategie
2050 wichtige Kleinwasserkraft nicht getéatigt. Deswegen enthélt die Vergutung der Re-
ferenzanlage auch eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigen- und
Fremdkapitals Uber einen sogenannten Weighted Average Cost of Capital (WACC)
von rund 5 Prozent. Die Hohe der Dividenden liegt in der Verantwortung der einzelnen
juristischen Strukturen und ist dem Bundesrat nicht bekannt. Ob die Eigenkapitalren-
dite in Form von Dividenden ausgeschttet, als Reserve zuriickbehalten oder ins Kraft-
werk reinvestiert wird, ist Sache des Produzenten.

5. Die im Jahr 2017 ausbezahlte Einspeisevergitung an Kleinwasserkraftanlagen ver-
teilte sich wie folgt: 55 Prozent der Gelder respektive 107 Millionen Franken wurden
fur Neuanlagen ausbezahlt. Besitzer von erheblich erweiterten oder erneuerten Anla-
gen erhielten folglich 45 Prozent respektive 88 Millionen Franken. Fur Trinkwasser-
kraftwerke wurden 13 Prozent respektive 26 Millionen Franken ausbezahlt. Angaben
zu den zukinftigen Auszahlungen und Dividenden kdnnen nicht gemacht werden
(siehe Antworten auf Fragen 3 und 4)

6. Nein. Der Umbau des Energiesystems gemass Energiestrategie 2050 baut auf den
Potenzialen aller erneuerbaren Energien auf. Unterstitzt werden daher samtliche er-
neuerbaren Energiequellen. Der Zeitfaktor spielt dabei kurzfristig nur eine untergeord-
nete Rolle, weshalb der alleinige Zubau nur von Fotovoltaik nicht zielfihrend ist und
dem gesetzlichen Auftrag nicht entspricht.
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Mitunterzeichnende: Barrile Angelo, Frei Daniel, Graf Maya, Hadorn Philipp, Hardeg-
ger Thomas, Munz Martina, Piller Carrard Valérie, Schneider Schuttel Ursula, Seiler
Graf Priska, Semadeni Silva, Tongi Michael®

7. Motion NR Kurt Fluri (19.4604)
Angemessene Restwassermengen und Biodiversitat

Nationalrat Kurt Fluri (FDP) beauftragte am 20. Dezember
2019 den Bundesrat dem Parlament eine Vorlage zu unterbrei-
ten, welche die Kantone bei jeder Restwassersanierung ver-
pflichtet, Sach- und Rechts-grundlagen vorzulegen, welche
endlich "angemessene Restwassermengen” vorsieht, wie seit
1975 im Artikel 76 Absatz 3 BV vom Volk gefordert.

a) Eingereichter Text vom 20.12.2019%

,Der Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, welche
die Kantone bei jeder Restwassersanierung verpflichtet, Sach- und Rechtsgrundlagen
vorzulegen, welche endlich "angemessene Restwassermengen™ vorsieht, wie seit
1975 im Artikel 76 Absatz 3 BV vom Volk gefordert. Hat eine Behoérde Uber die Bewil-
ligung des Baus, einer Erweiterung, Erneuerung oder Sanierung eines Wasserkraft-
werkes zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der uneingeschrankten Res-
pektierung verfassungskonformer "angemessener Restwassermengen” bei der Inte-
ressenabwagung als vorrangig zu betrachten; dies gilt auch, um den drohenden Ruick-
gang der Biodiversitat moglichst zu verhindern. Davon ausgenommen sind kommunale
und regionale Trinkwasser- sowie Pumpspeicherkraftwerke von nationaler Bedeutung.

b) Begrindung

Im September 2018 und am 15. April 2019 bestéatigte der Bundesrat, dass die Schweiz
Uber ein Dach- und Fassadenstrompotential von 67 TWh/a verfigt. Dazu kommen 90
TWh/a eliminierbare Energieverluste im Gebaudebereich (BR IP 10.3873). Dieses ein-
heimische Energiepotential von 157 TWh/a ist somit 4,3 Mal grésser als die gesamte
Wasserkraftproduktion der Schweiz, reduziert und substituiert damit die CO2-Emissio-
nen um ein Mehrfaches im Vergleich zur gesamten Wasserkraft der Schweiz. Mit Mi-
nergie-P/PlusEnergieBauten ist dieses 157 TWh-Potential problemlos erschliessbar,
wie die innovative Gebaudebranche seit Jahren bestatigt. Andere Energiestudien ge-
hen noch erheblich weiter und weisen mit amtlich gemessenen Werten nach, dass die
innovativen KMU im Gebaudebereich je nach Energieszenario A 108 TWh/a, B 144
TWh/a, C 185 TWh/a und D 257 TWh/a generieren bzw. substituieren kdnnen. Diese
saubere und CO2-freie Gesamtenergieversorgung kann bei Beachtung von Artikel 5
Absatz 2 BV (Verhatltnismassigkeitsgrundsatz BGE 136 | 87 E. 3.2) zu rund 3 Rp/kWh

28 https://lwww.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20194604 (26.01.2021).
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realisiert werden und damit zu einem Bruchteil der Kosten von Kleinwasserkraftwerken
(KWKW etwa 16 Rp/kWh bis 38,5. Rp/kWh; RR Zug, 13.06.2018).

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 26.02.2020

Mit Artikel 76 Absatz 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) wurde der Bundesgesetz-
geber beauftragt, Vorschriften tber die Sicherung angemessener Restwassermengen
zu erlassen. Diesen Auftrag hat er im Gewasserschutzgesetz (GSchG; SR 814.20)
umgesetzt. Die mit dem GSchG 1992 in Kraft getretenen Bestimmungen zur Einhal-
tung angemessener Restwassermengen stellen einen breit abgestlitzten Kompromiss
zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen dar. Das Schutzziel ist insbesondere die
heute stark beeintrachtigte Biodiversitat in und an Fliessgewassern.

Die Restwasserbestimmungen sehen ein zweistufiges Vorgehen vor:

Alle 1992 bestehenden Wasserkraftwerke hatten nach Artikel 80 ff. GSchG — in der
Regel soweit wirtschaftlich tragbar — bis 2012 saniert werden mussen. Aktuell sind 87
Prozent der sanierungspflichtigen Wasserentnahmen saniert.

Bei neuen Anlagen oder bei der Konzessionserneuerung von 1992 bereits bestehen-
den Anlagen werden die Kraftwerksbetreiber verpflichtet, angemessene Restwasser-
mengen nach Artikel 31 bis 33 GSchG einzuhalten. Heute sind erst bei rund einem
Zehntel der Wasserkraftanlagen die Konzessionen erneuert worden und damit die an-
gemessenen Restwassermengen eingehalten. Aufgrund der maximal méglichen Kon-
zessionsdauer von 80 Jahren wird es bis 2072 dauern, bis alle anderen Anlagen (rund
90 Prozent der Produktion) neu konzessioniert sind. Bis dahin sind sie, wenn Uber-
haupt, erst teilweise saniert.

Die Kantone legen angemessene Restwassermengen nach Abwagung der Schutz-
und Nutzungsinteressen fest, wobei u. a. zum Schutz seltener Lebensraume und -
gemeinschaften eine Mindestrestwassermenge nicht unterschritten werden darf. Basis
fur die Interessenabwégung der Kantone ist der gesetzlich geforderte Restwasserbe-
richt, welcher alle notwendigen fachlichen Grundlagen liefert (Art. 33 Abs. 4 GSchG).

Auch das Energiegesetz (EnG; SR 730.0) berticksichtigt die Biodiversitat. Es verpflich-
tet die Kantone, fur die Wasserkraftnutzung geeignete Gewasserstrecken auszuschei-
den, ermdglicht ihnen aber auch, ungenutzte, wertvolle, naturnahe Fliessgewasser
zum Erhalt der Biodiversitat von der Wasserkraftnutzung freizuhalten (Art. 10 EnG).
Zudem schliesst das EnG neue Wasserkraftanlagen in national bedeutenden Biotopen
aus (Art. 12 EnG).

Der Bundesrat geht mit dem Motionar einig, dass die Stromproduktion mittels Photo-
voltaik noch erhebliches Potential aufweist. Auch das Effizienzpotential im Gebau-
debereich ist hoch. Diese Potenziale kbnnten mit verhaltnismassig geringen Umwelt-
kosten ausgeschopft werden.
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Eine weitere zentrale Saule der Energiestrategie 2050 ist die Wasserkraft, deren Po-
tenziale zur Zielerreichung optimal genutzt werden mussen. Im EnG sind deshalb ne-
ben Effizienz-Richtwerten auch Richtwerte fur erneuerbare Energien und speziell sol-
che fur die Wasserkraft verankert.

Der Vorschlag des Motionars wirde dazu fuhren, dass bei bestehenden Anlagen auch
im Rahmen von konzessionsunabhangigen Erneuerungen und Ausbauten die Bestim-
mungen nach Artikel 29 ff. GSchG zur Anwendung k&dmen. Dies ware ein Eingriff in
wohlerworbene Rechte, welche der Kanton nach geltendem Recht zu entschadigen
hatte. Alternativ kdnnte der Gesetzgeber bestimmen, dass die Kosten auf die Betreiber
Uberwalzt wirden. Dadurch wirde jedoch das wohlerworbene Recht des Konzessio-
nars tangiert und damit der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV), die
Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) sowie die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletzt. Zu-
dem waren angemessene Restwassermengen als nationales Interesse vorrangig zu
betrachten, und die kantonale Abwégung inshesondere gegeniiber dem nationalen In-
teresse an der Nutzung erneuerbarer Energien (Art. 12 EnG) wirde hinfallig.

Die Artenvielfalt in Fliessgewassern kann mit variablen Restwassermengen verbessert
werden. Das GSchG sieht diese Dynamisierung bereits vor, wobei die Mindestrest-
wassermenge nicht unterschritten werden darf. Die Kantone kdnnen diese Moglichkeit
zugunsten der stark beeintrachtigten Biodiversitat in der Schweiz bereits heute anwen-
den.

d) Antrag des Bundesrates vom 26.02.2020
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Mitunterzeichnende: Bertschy Kathrin, Birrer-Heimo Prisca, Eymann Christoph,
Flach Beat, Friedl Claudia, Masshardt Nadine, Moser Tiana Angelina, Munz Martina,
Reimann Lukas, Ryser Franziska, Schneider Schuttel Ursula®

8. Interpellation NR Kurt Fluri (19.4208; KWKW: keine CO2-Reduktion!)
Landschaftsschutz und Solarstromiberschiisse anstatt Millionen Franken ver-
schwenden

Nationalrat Kurt Fluri (FDP) verlangte am 26. September 2019 vom Bundesrat Aus-
kunft Gber die hohen finanziellen Leistungen durch die kostendeckende Einspeisever-
gutung (KEV) bzw. das Einspeisevergitungssystem (EVS) fir Kleinwasserkraftwerke.

a) Eingereichter Text vom 26.09.2019

,Der Bundesrat wird ersucht, zu den hohen finanziellen Leistungen durch die kosten-
deckende Einspeisevergutung (KEV) bzw. das Einspeisevergutungssystem (EVS) flr
Kleinwasserkraftwerke Stellung zu nehmen:
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Laut Interpellation 19.3343 bezahlte der Bund in den Jahren 2009 bis 2017 insgesamt
rund 643 Millionen Franken an Foérdergeldern fur Kleinwasserkraftwerke (KWKW) bis
10 Megawatt.

1. Welche Beitrage bezahlte der Bund fur Wasserkraftwerke mit mehr als 10 Mega-
waltt?

2. Zu wie vielen zusatzlichen Beitragen hat sich der Bund fir die bisher geférderten
KWKW kunftig noch verpflichtet, bzw. auf wie viel belaufen sich diese bis zum Ablauf
aller KEV/EVS-Verpflichtungen:

a. fur neue KWKW insgesamt?

b. fur kombinierte KWKW mit Trinkwasseranlagen?

c. fur KWKW-Sanierungen?

3. Zu wie vielen zuséatzlichen Beitrdgen wird sich der Bund fur die KWKW mit "positi-
vem Bescheid" bis zum Ablauf der vorgesehen KEV/EVS-Foérderung noch verpflich-
ten?

4. Wie viele Beitrage wirden die 237 im Verzeichnis aufgefiihrten geplanten KWKW
noch verursachen?

5. Wie viele Millionen Tonnen CO2-Emissionen erhofft sich der Bund durch die KWKW-
Forderung mit den bisher realisierten KWKW insgesamt einzusparen?

6. Wie viele Millionen Tonnen CO2-Emissionen verursacht:

a. die Erstellung aller geforderten KWKW bis zu ihrer Inbetriebnahme?

b. die Erschliessung durch Strassen und Elektroleitungen usw. zu den Stromkonsu-
menten?

b) Begrindung

Laut technischem Bericht kostet das KWKW Berschnerbach bei Walenstadt 16,7 Mil-
lionen Franken; in den zugesicherten 25 Jahren erhalt dieses 3,1-Megawatt-KWKW
37,7 Millionen Franken oder 226 Prozent der Baukosten. Unzahligen KWKW werden
EVS-Zahlungen von 300 bis 400 Prozent der effektiven Baukosten zugesichert - ob-
wohl die Gesamtproduktion bloss etwa 1 bis 1,5 Terawattstunden pro Jahr betragt.
Diese unbedeutende KWKW-Strommenge ist etwa 50-mal kleiner als das vom Bun-
desrat Mitte April 2019 publizierte einheimische Solarstrompotenzial von 67 Terawatt-
stunden pro Jahr der Schweizer Dacher und Fassaden, welches mit Férderbeitragen
von 30 Prozent der energetisch relevanten Bauinvestitionen realisierbar ist.

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 20.11.2019
1. Zwischen 2009 und 2017 wurden keine Beitrage an die Betreiber von Grosswasser-
kraftwerken ausbezahlt.

2. Die Vergutungshohe variiert aufgrund von Produktionsschwankungen und Anpas-
sungen der Vergutungssatze jahrlich stark. Aussagen zur konkreten Héhe der Vergu-
tungen bis zum Auslaufen des Einspeisevergutungssystems (KEV) sind daher schwie-

rig.
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Gesamthaft wurden die Betreiber von Kleinwasserkraftanlagen 2018 mit netto 137 Mil-
lionen Franken unterstitzt.

Ohne Berticksichtigung von Trinkwasserkraftwerken wurden rund 46 Prozent der Gel-
der an die Betreiber von neuen und rund 40 Prozent an die Betreiber von erheblich
erweiterten oder erneuerten Kleinwasserkraftwerken ausbezahlt. Die restlichen 14
Prozent erhielten die Betreiber von Trinkwasserkraftwerken (neue und erweiterte bzw.
erneuerte Anlagen).

Diese Anlagen erhalten wahrend 15 bzw. 25 Jahren eine Einspeisevergttung. Die rest-
liche Vergutungsdauer betragt derzeit durchschnittlich noch 17 Jahre.

3. Gemass Cockpit der Pronovo AG (Vollzugsstelle KEV) sind per 1. Juli 2019 die
Projektanten von 122 Kleinwasserkraftprojekten im Besitz eines positiven Bescheids.
Die geschatzten jahrlichen Férderkosten belaufen sich auf 63 Millionen Franken, wobei
auch hier Unsicherheiten bestehen (siehe Antwort zur Frage 2). Die Vergangenheit hat
zudem gezeigt, dass nur rund ein Drittel dieser Projekte tiberhaupt realisiert wird.

4. Die erwahnten 237 Kleinwasserkraftprojekte befinden sich zurzeit auf der Warteliste
fur die KEV. Es ist nicht vorgesehen, dass der Bund neue Verpflichtungen fir die Ein-
speisevergutung eingeht. Dies bedeutet, dass diese Kleinwasserkraftprojekte voraus-
sichtlich nicht mehr in die KEV aufgenommen werden.

5. Die Schweizer Stromproduktion ist bereits heute CO2-arm, da die Elektrizitat haupt-
sachlich aus Wasserund Kernkraftwerken stammt. Der Zubau von Wasserkraftanla-
gen tragt damit nicht direkt zur Senkung des heutigen CO2-Ausstosses bei.

6. Die CO2-Emissionen einer Kleinwasserkraftanlage betragen gemass Literatur (Flury
et al., "Erkenntnisse aktueller Okobilanzen zu Strom aus Wasserkraft", VSE-Bulletin,
2012 (2)) etwa 10 Gramm CO:2 pro Kilowattstunde, wovon die Hélfte wahrend der Bau-
phase und die andere Halfte durch das Verteilnetz und Verluste verursacht werden.
Im Vergleich dazu belaufen sich die CO2-Emissionen bei Fotovoltaikanlagen fur po-
lykristalline Module im Mittel auf 57 Gramm CO: pro Kilowattstunde (Bauer, C. (ed.) et
al. (2019) "Potentials, costs and environmental assessment of electricity generation
technologies - An update of electricity generation costs and potentials™).

Die Gesamtproduktion der geférderten Kleinwasserkraftanlagen betragt etwa 1500 Gi-
gawattstunden pro Jahr. Die geschatzten CO2-Emissionen betragen somit tiber einen
angenommenen Lebenszyklus von 50 Jahren etwa 0,8 Millionen Tonnen fir alle ge-
forderten Kleinwasserkraftanlagen.

Chronologie: Erklarung Urheberin/Urheber: teilweise befriedigt

Mitunterzeichnende: Bertschy Kathrin, Eymann Christoph, Graf Maya, Hardegger
Thomas, Jans Beat, Seiler Graf Priska, Weibel Thomas, Wermuth Cédric"
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9. Motion NR Kurt Fluri (20.4154)
Biodiversitat, Bundesverfassung und 30-mal mehr Strom

Nationalrat Kurt Fluri (FDP) ersuchte am 24. September 2020 den Bundesrat, dem
Parlament mdglichst zligig eine Vorlage zu unterbreiten, welche bei allen Restwasser-
fragen auch das vom Bundesrat im April 2019 bestétigte Solarstrompotential von 67
TWh/a zusétzlich zu den bisherigen 37 TWh/a Hydroelektrizitat bericksichtigt.

10. Motion SR Hannes Germann (19.4637)
Angemessene Restwassermengen und Pumpspeicher-
kraftwerke

Standerat Hannes Germann (SVP) beauftragte am 20. Dezem-
ber 2019 den Bundesrat dem Parlament eine Vorlage zu un-
terbreiten, welches das Bundesamt fur Umwelt bei jeder Rest-
wassersanierung verpflichtet, Sach- und Rechts-grundlagen
vorzulegen, welche "angemessene Restwassermengen” vor-
sehen, wie 1975 im Artikel 76 Absatz 3 BV vom Volk gefordert.

a) Eingereichter Text vom 20.12.2019%°

,0er Bundesrat wird eingeladen, dem Parlament eine Vorlage zu unterbreiten, welches
das Bundesamt fur Umwelt bei jeder Restwassersanierung verpflichtet, Sach- und
Rechts-grundlagen vorzulegen, welche "angemessene Restwassermengen” vorse-
hen, wie 1975 im Artikel 76 Absatz 3 BV vom Volk gefordert. Entscheidet eine Behdrde
Uber die Bewilligung einer Erweiterung, Erneuerung oder Sanierung eines Wasser-
kraftwerkes (WKW), so ist das nationale Interesse an der uneingeschrankten Respek-
tierung verfassungskonformer "angemessener Restwassermengen” bei der Interes-
senabwagung als vorrangig zu betrachten; bei bestehenden Anlagen evtl. auch be-
zuglich Pumpspeicherkraftwerke (PSKVV). Dazu missen die energetischen und finan-
ziellen Auswirkungen gepruft und publiziert werden:

a. fur eine angemessene Restwassermenge,
b. fur die Mindestrestwassermenge und

c. bei einer Erganzung bestehender Wasserkraftwerke zu Pumpspeicherkraftwerken
einerseits die Einsparungen bei Restwassersanierungen und anderseits die Einnah-
men fur den Regelenergieverkauf. Davon ausgenommen sind kommunale Trinkwas-
ser- sowie Pumpspeicherkraftwerke von nationaler Bedeutung.

b) Begrindung
Im September 2018 und am 15. April 2019 bestatigte der Bundesrat, dass die Schweiz
Uber ein Dach- und Fassadenstrompotential von 67 TWh/a verfugt. Dazu kommen 90

2 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20194637 (26.01.2021).
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TWh/a eliminierbare Energieverluste im Gebaudebereich (BR IF 10.3873). Dieses ein-
heimische Energiepotential von 157 TWh/a ist somit 4,3 Mal grésser als die gesamte
Wasserkraftproduktion der Schweiz. Damit kbnnen die CO2-Emissionen um ein Mehr-
faches reduziert werden im Vergleich zur gesamten Schweizer Wasserkraft. Mit Mi-
nergie-P/PlusEnergieBauten ist dieses grosse einheimische 157 TWh-Potential prob-
lemlos erschliessbar, wie die innovativen KMU der Geb&udebranche seit Jahren be-
statigen. Andere Energiestudien weisen mit amtlich gemessenen Werten — je nach
Energieszenario — folgendes Energiepotential nach: A 108 TWh/a, B 144 TWh/a, C
185 TWh/a und D 257 TWh/a. Entsprechend dem FEB-Ausbau mussen bei bestehen-
den WKW auch PSKW-Erganzungen gepruft werden, ob diese finanziell, energetisch
oder 0kologisch evtl. vorteilhafter sind. Diese saubere und CO2-freie Gesamtenergie-
versorgung kann bei Beachtung von Artikel 5 Absatz 2 BV (Verhéltnisméassigkeits-
grundsatz/BGE 186 187 E. 3.2) zu rund 3 Rp/kWh realisiert werden und damit zu einem
Bruchteil der Kosten von Kleinwasserkraftwerken (KWKW etwa 16 Rp/kWh bis 38,5.
Rp/kWh; RR Zug, 13.06.2018). Damit wird auch ein wichtiger Beitrag fur die Biodiver-
sitat und fur eine CO2-freie Stromproduktion im Interesse einer stérkeren inl&dndischen
Energieversorgung geleistet.

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 26.02.2020

Mit Artikel 76 Absatz 3 der Bundesverfassung (BV; SR 101) wurde der Bundesgesetz-
geber beauftragt, Vorschriften Giber die Sicherung angemessener Restwassermengen
zu erlassen. Diesen Auftrag hat er im Gewasserschutzgesetz (GSchG; SR 814.20)
umgesetzt. Die mit dem GSchG 1992 in Kraft getretenen Bestimmungen zur Einhal-
tung angemessener Restwassermengen stellen einen breit abgestlitzten Kompromiss
zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen dar. Das Schutzziel ist insbesondere die
heute stark beeintrachtigte Biodiversitat in und an Fliessgewassern.

Die Restwasserbestimmungen sehen ein zweistufiges Vorgehen vor: Alle 1992 beste-
henden Wasserkraftwerke hatten nach Artikel 80 ff. GSchG - in der Regel soweit wirt-
schatftlich tragbar - bis 2012 saniert werden mussen. Aktuell sind 87 Prozent der sa-
nierungspflichtigen Wasserentnahmen saniert.

Bei neuen Anlagen oder bei der Konzessionserneuerung von 1992 bereits bestehen-
den Anlagen werden die Kraftwerksbetreiber verpflichtet, angemessene Restwasser-
mengen nach Artikel 31 bis 33 GSchG einzuhalten. Heute sind erst bei rund einem
Zehntel der Wasserkraftanlagen die Konzessionen erneuert worden und damit die an-
gemessenen Restwassermengen eingehalten. Aufgrund der maximal méglichen Kon-
zessionsdauer von 80 Jahren wird es bis 2072 dauern, bis alle anderen Anlagen (rund
90 Prozent der Produktion) neu konzessioniert sind. Bis dahin sind sie, wenn tber-
haupt, erst teilweise saniert.

Die Kantone legen angemessene Restwassermengen nach Abwagung der Schutz-
und Nutzungsinteressen fest, wobei u. a. zum Schutz seltener Lebensrdume und -

gemeinschaften eine Mindestrestwassermenge nicht unterschritten werden darf. Basis
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fur die Interessenabwégung der Kantone ist der gesetzlich geforderte Restwasserbe-
richt, welcher alle notwendigen fachlichen Grundlagen liefert (Art. 33 Abs. 4 GSchG).

Auch das Energiegesetz (EnG; SR 730.0) berticksichtigt die Biodiversitat. Es verpflich-
tet die Kantone, fir die Wasserkraftnutzung geeignete Gewasserstrecken auszuschei-
den, ermdglicht ihnen aber auch, ungenutzte, wertvolle, naturnahe Fliessgewéasser
zum Erhalt der Biodiversitat von der Wasserkraftnutzung freizuhalten (Art. 10 EnG).
Zudem schliesst das EnG neue Wasserkraftanlagen in national bedeutenden Biotopen
aus (Art. 12 EnG).

Der Bundesrat geht mit dem Motionar einig, dass die Stromproduktion mittels Photo-
voltaik noch erhebliches Potential aufweist. Auch das Effizienzpotential im Gebau-
debereich ist hoch. Diese Potenziale kbnnten mit verhaltnismassig geringen Umwelt-
kosten ausgeschopft werden.

Eine weitere zentrale Saule der Energiestrategie 2050 ist die Wasserkraft, deren Po-
tenziale zur Zielerreichung optimal genutzt werden missen. Im EnG sind deshalb ne-
ben Effizienz-Richtwerten auch Richtwerte flr erneuerbare Energien und speziell sol-
che fur die Wasserkraft verankert.

Der Vorschlag des Motionéars wirde dazu fuhren, dass bei bestehenden Anlagen auch
im Rahmen von konzessionsunabhangigen Erneuerungen und Ausbauten die Bestim-
mungen nach Artikel 29 ff. GSchG zur Anwendung kamen. Dies ware ein Eingriff in
wohlerworbene Rechte, welche der Kanton nach geltendem Recht zu entschéadigen
hatte. Alternativ kdnnte der Gesetzgeber bestimmen, dass die Kosten auf die Betreiber
Uberwalzt wirden. Dadurch wirde jedoch das wohlerworbene Recht des Konzessio-
nars tangiert und damit der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV), die
Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) sowie die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) verletzt. Zu-
dem wéren angemessene Restwassermengen als nationales Interesse vorrangig zu
betrachten, und die kantonale Abw&gung insbesondere gegentuber dem nationalen In-
teresse an der Nutzung erneuerbarer Energien (Art. 12 EnG) wirde hinfallig.

Die Artenvielfalt in Fliessgewassern kann mit variablen Restwassermengen verbessert
werden. Das GSchG sieht diese Dynamisierung bereits vor, wobei die Mindestrest-
wassermenge nicht unterschritten werden darf. Die Kantone kdnnen diese Mdglichkeit
zugunsten der stark beeintrachtigten Biodiversitat in der Schweiz bereits heute anwen-
den.

d) Antrag des Bundesrates vom 26.02.2020
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Chronologie: 03.06.2020 Zurtickgezogen

Mitunterzeichnende: Zanetti Roberto*
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11. Interpellation SR Hannes Germann (19.4273)
Das Pariser Klimaabkommen ist nur mit Minergie-P/Plus-Energie-Bauten im Ge-
baudeprogramm umsetzbar

Standerat Hannes Germann (SVP) verlangte am 26. September 2019 vom Bundesrat
Auskunft Gber die Grinde warum Plus-Energie-Bauten als Massnahme zur Reduktion
von CO2-Emissionen nicht starker berticksichtigt werden.

a) Eingereichter Text vom 26.09.2019

,Vor vier Jahren wurde ich in Schaffhausen eingeladen, ein Einfamilienhaus bzw. ein
sogenanntes Plus-Energie-Einfamilienhaus zu besuchen. Dieser Plus-Energie-Bau
(PEB) produzierte gut 230 Prozent des gesamten Energiebedarfs und speiste dazu
noch einen erheblichen Uberschuss an CO2-freiem Solarstrom ins 6ffentliche Netz ein.
Darauf reichte ich im Dezember 2015 die Motion 15.4265, "Plus-Energie-Bauten statt
80 Prozent Energieverluste”, ein.

Bei der Behandlung des Geschafts erklarte unsere ehemalige Energieministerin Doris
Leuthard am 19. September 2016 im Standerat: "Plus-Energie-Bauten sind eine Su-
persache." Trotzdem lehnten der Bundesrat und die Mehrheit im Standerat die Motion
ab. Nun sind vier Jahre vergangen. Laut neuster Stellungnahme des Bundesrates vom
29. Mai 2019 sind die Gebaude (35 Prozent inkl. Industrie 23 Prozent) fir 58 Prozent
und der Verkehr fur 41 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich (Bundesrat zur In-
terpellation 19.3404), wobei die Gebéaude — laut Bundesrat — immer noch rund "80
Prozent Energieverluste" aufweisen, vor allem von fossilen Energien (Bundesrat zur
Interpellation 10.3873), welche die CO2-Emissionen verursachen.

Bedenkt man, dass heute ein Minergie-P/Plus-Energie-Einfamilienhaus CO2-freie So-
larstromiberschisse fur Gber 20 Elektroautos produziert oder die Solarstromuber-
schisse des Schaffhauser Plus-Energie-Fussballstadions (Lipo Park) ausreichen, um
jahrlich mit Gber 300 Elektroautos rund 12 000 Kilometer CO2-frei zu fahren, stellen
sich folgende Fragen:

1. Da Plus-Energie-Bauten nicht nur CO2-relevante "Brennstoffe”, sondern auch Treib-
stoffe reduzieren und dazu noch Solarstromiberschisse fur den CO2-freien Verkehr
oder fur das offentliche Netz generieren kdnnen, stellt sich aufgrund des Verhaltnis-
massigkeitsgrundsatzes von Artikel 5 Absatz 2 BV die Frage: Welche CO2-Massnah-
men kdénnen mehr CO2-Emissionen reduzieren als Plus-Energie-Bauten?

2. Warum werden PEB weder in Artikel 8 Absatz 2 des CO2-Gesetzes noch im Ener-
giegesetz (EnG) erwahnt, obwohl sie (nach der zweijahrigen Herstellungsenergie-
Ruckzahlungszeit) bereits heute CO2-freie Solarstromuiberschisse fur Wohn- und Ge-
schaftsbauten sowie fur den Verkehr garantieren?
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3. Wéhrend der Debatte zum CO2-Gesetz vom 23. September 2019 wurde eingestan-
den, dass die von Bundesrat und Parlament beschlossenen Ziele des Pariser Klimaab-
kommens mit den bisher beschlossenen Gebaudemassnahmen (Muken und Minergie-
Baustandards) unerreichbar sind. Mitte April 2019 bestatigte der Bundesrat fir Gebau-
dedacher und Fassaden eine Solarstromkapazitat von 67 Terawattstunden pro Jahr.
Gleichzeitig sieht die PEB-Gebaudestudie langerfristig eine noch héhere Produktion
von einheimischem Solarstrom vor. Darum stellt sich wiederum aufgrund des Verhalt-
nismassigkeitsgrundsatzes von Artikel 5 Absatz 2 BV die Frage: Was spricht gegen
die Aufnahme des Minergie-P/PEB- oder vergleichbarer Baustandards als ein Be-
standteil in das Gebaudeprogramm?

b) Stellungnahme des Bundesrates vom 20.11.2019

1. Der Bundesrat begrisst Gebaudestandards, die zur Reduktion von CO2-Emissionen
im Baubereich fihren und den Ausbau von erneuerbaren Energien beginstigen. Hoch-
energieeffiziente Gebaude, die erneuerbare Energietrager nutzen und zum Beispiel
Strom aus Fotovoltaik produzieren, werden bereits heute fur die Reduktion von CO2-
Emissionen beim Gebaude durch das Gebaudeprogramm von Bund und Kantonen
sowie durch die Moglichkeit von steuerlichen Abzugen finanziell gefordert. Plus-Ener-
gie-Bauten sind eine der Massnahmen, die dazu beitragen, CO2-Emissionen zu redu-
zieren. Neben Plus-Energie-Bauten bestehen mit den Geb&udestandards Minergie,
SNBS (Standard nachhaltiges Bauen Schweiz) und 2000-Watt-Areale weitere wir-
kungsvolle Instrumente zur Reduktion von CO2-Emissionen.

Um die Ziele des Ubereinkommens von Paris zu erreichen, braucht es aber auch Mas-
snahmen im Bereich Verkehr - wie z. B. die CO2-Emissionsvorschriften flir Neufahr-
zeuge (Personenwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge) oder die Kompensati-
onspflicht fur Treibstoffimporteure - und auch in den Bereichen Industrie oder Land-
wirtschatft.

2. In Artikel 89 Absatz 4 der Bundesverfassung (SR 101) ist festgeschrieben, dass fur
Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Geb&uden betreffen, vor allem die
Kantone zustandig sind. Das Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG; SR
730.0) und Artikel 9 des CO2-Gesetzes vom 23. Dezember 2011 (SR 641.71) zum
Gebaudebereich orientieren sich an diesem Grundsatz. Demnach liegt die Verantwor-
tung zur Wahl der Instrumente - wie z. B. Vorgaben hinsichtlich Plus-Energie-Bauten
- bei den Kantonen.

3. Die Massnahmen fur die Forderung von Plus-Energie-Bauten sowie Gebaudesan-
ierungen wurden mit dem neuen EnG verstarkt. Die Mittel aus der CO2-Abgabe fur das
Gebaudeprogramm zur Reduktion von CO2-Emissionen bei Gebauden werden den
Kantonen in Form von globalen Finanzhilfen ausbezahlt. Voraussetzung ist ein kanto-
nales Programm zur Forderung energetischer Gebaudehullen- und Geb&udetech-
niksanierungen sowie zum Ersatz bestehender elektrischer Widerstandsheizungen

oder Olheizungen, das auf dem harmonisierten Férdermodell der Kantone (HFM) von
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2015 basiert. Das HFM wurde von den Kantonen in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt fir Energie ausgearbeitet. Mit den darin enthaltenen Massnahmen "M-16:
Neubau/Ersatzneubau Minergie-P" und "M-12: Umfassende Gesamtsanierung mit Mi-
nergie-Zertifikat" kbnnen Kantone bereits heute ausreichende Anreize zum Bau von
Minergie-P und Minergie-A geben. Gemass HFM kann der Beitrag maximal 50 Prozent
der Investitionen betragen.

Die Produktion von Elektrizitat aus Fotovoltaikanlagen an oder auf Gebauden wird mit-
tels der kostenorientierten Einspeisevergutung (KEV) resp. der Einmalvergutung (EIV)
unterstiutzt. Fur Plus-Energie-Gebaude stehen somit bereits heute sowohl betreffend
Elektrizitdtserzeugung als auch betreffend Steigerung der Effizienz Instrumente zur
Verfugung.*

12. Interpellation SR Hannes Germann (19.3404)
CO2-Reduktion, aber mit wirksamen Massnahmen

Standerat Hannes Germann (SVP) verlangte am 22. Marz 2019 vom Bundesrat Aus-
kunft dariber welche Energiemassnahmen zur grossten CO2-Reduktion in der
Schweiz fihren sowie welche CO2 Emissionsreduktion durch die Férderung verschie-
dener Energietrager wie auch von Minergie-P-Bauten und -Bausanierungen erwartet
werden kann.

13. Interpellation SR Hannes Germann (18.4083)
Einheimisches Energiepotenzial nutzen statt Eigenverbrauchsvorschriften

Standerat Hannes Germann (SVP) verlangte am 28. September 2018 vom Bundesrat,
zu Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung des einheimischen Energiepotenzials
Stellung zu nehmen.

14. Motion NR Leo Miller (19.4264)
Landwirtschaft ersetzt CO2-frei die AKW Muhleberg, Be-
znau |l und Il

Nationalrat Leo Miller (CVP) beauftragte am 26. September
2019 den Bundesrat mit dieser Motion, Vorschlage fiir eine An-
derung des Energiegesetzes auszuarbeiten.

a) Eingereichter Text vom 26.09.2019
,Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament eine Anderung des Energiegesetzes
vorzuschlagen, wonach folgende Anliegen umzusetzen sind:

1. Die Einmalvergitung fur Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25 EnG kann auch fir
dach- und fassadenintegrierte Fotovoltaikanlagen fiir Geschafts-, Landwirtschafts-
und Wohnbauten mit einer Leistung von 30 bis 200 Kilowatt geleistet werden. Foto-
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voltaikanlagen konnen die 200 Kilowatt Leistung auch Uberschreiten, wenn ganzfla-
chige Dach- und soweit notwendig auch Fassadenanlagen geb&udetechnisch mog-
lich sind. Entscheidend ist die architektonische Gestaltung und Integration der So-
laranlagen als Gebaudebestandteil.

2. Mit Anreizbeitragen von hiéchstens 30 Prozent der energierelevanten Bauinvestitio-
nen werden insbesondere Landwirtschafts-, Geschéfts- und Wohnbauten entspre-
chend geférdert. Eine eventuell notwendige Verstarkung des Netzanschlusses er-
folgt durch das in der Region zustandige Energieversorgungsunternehmen (EVU);
allfallige Zusatzaufwendungen werden dem EVU von der EVS zuriickerstattet.

3. Zur raschen Sicherung einer CO2-freien elektrischen Energieversorgung werden
jahrlich rund 10 Prozent der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe mit durchschnittlich
200 Kilowatt fachménnisch integrierten Fotovoltaikanlagen geférdert. In Bau- und
Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solaranlagen, welche die Voraussetzung
erfillen, in der Regel innert vier Monaten zu bewilligen.

4. Der Bundesrat regelt weitere Detailbestimmungen und eventuelle Ausnahmen fir
Hartefélle sowie eine proportionale Reduktion der Anreizférderung von 30 Prozent
fur Anlagen, welche die asthetischen oder technischen Voraussetzungen nur teil-
weise erfullen.

b) Begrindung

Die solare Nutzung von etwa vier Funfteln der heute in rund 2300 Gemeinden brach-
liegenden rund 43 200 Landwirtschaftsdacher kann die bendétigten 8,7 Terawattstun-
den pro Jahr aller drei AKW Muhleberg, Beznau | und Il in etwa zehn Jahren ersetzen.
Werden bloss ein Viertel oder 0,6 Rappen pro Kilowattstunde der EVS von 2,3 Rappen
pro Kilowattstunde in grésstenteils erschlossene Landwirtschaftsanlagen investiert,
die fur gleiche Energieinvestition rund achtmal mehr CO2-freien Strom generieren im
Vergleich zu Kleinwasserkraftwerken, konnen die Landwirtschaftsbetriebe am preis-
gunstigsten die 8,7 Terawattstunden pro Jahr garantieren. Folglich sind die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese Zielsetzung rasch umgesetzt
werden kann.

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 20.11.2019

Der Bundesrat unterstitzt weitestgehend die Anliegen der Motion. Er will aufgrund des
bedeutenden Potenzials eine Intensivierung der kiinftigen Fotovoltaikférderung im Be-
reich Landwirtschaft. Im Rahmen einer geplanten Revision des Energiegesetzes sol-
len bei den Einmalvergitungen fur grosse Fotovoltaikanlagen Auktionen eingefuhrt
werden - davon kénnten insbesondere auch Anlagen der Landwirtschaft profitieren.
Damit und mit dem Gebaudeprogramm werden die in der Motion genannten Punkte
bereits grosstenteils angegangen:
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Schon heute wird eine Einmalvergutung fur alle Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung
von mindestens 2 Kilowatt bis héchstens 50 Megawatt ausgerichtet (Art. 36 der Ener-
gieforderungsverordnung, EnFV; SR 730.03), und dies unabhangig vom Gebaudetyp.
In die Geb&audehiille integrierte Anlagen mit einer Leistung von bis zu 100 Kilowatt -
also Anlagen, wie sie typischerweise auf Wohngebauden erstellt werden - werden mit
hdheren Beitragen unterstitzt. Der Bundesrat halt eine Unterstitzung der Bemuhun-
gen um eine bessere Asthetik insbesondere bei Wohngebauden fir wichtig - dies mit
dem Ziel, die Akzeptanz der Solarenergie in der Bevolkerung zu erhdhen.

Das Gebaudeprogramm von Bund und Kantonen fordert seit 2010 die energetische
Sanierung von Gebauden sowie Investitionen in erneuerbare Energien, die Abwéarme-
nutzung und die Optimierung der Geb&audetechnik. Die Grundlage fur das Gebau-
deprogramm ist das CO2-Gesetz (SR 641.71). Darin verankert ist die CO2-Abgabe auf
Brennstoffen, die zu einem Dirittel fir die Finanzierung des Gebaudeprogramms ver-
wendet wird. Seit 2018 dirfen aus der CO2-Abgabe maximal 450 Millionen Franken
pro Jahr fur das Gebaudeprogramm und die Forderung der Geothermie verwendet
werden. Die Mittel fur das Gebaudeprogramm werden den Kantonen in Form von glo-
balen Finanzhilfen ausbezahlt. Voraussetzung ist ein kantonales Forderprogramm im
Gebéaudehillenbereich, das auf dem harmonisierten Férdermodell der Kantone (HFM)
von 2015 basiert. Mit den Massnahmen "M-16: Neubau/Ersatzneubau Minergie-P" und
"M-12: Umfassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat" konnen Kantone bereits
heute ausreichende Anreize zum Bau von energieeffizienten Wohn-, Landwirtschafts-
und Geschaftsbauten geben. Gemass HFM kann der Beitrag maximal 50 Prozent der
Investitionen betragen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Standerat im Rahmen
der Beratungen zur Revision des CO2-Gesetzes in der Herbstsession 2019 beschlos-
sen hat, auf eine Befristung des Geb&udeprogramms zu verzichten und die Beitrdge
an die Kantone zu erhdhen. Auch sollen die Kantone fir Ersatzneubauten und umfas-
sende energetische Gebaudesanierungen einen Ausnitzungsbonus bis maximal 30
Prozent gewéhren kdnnen.

Artikel 18a des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) definiert die bewilligungs-
pflichtigen Solaranlagen sowie diejenigen Anlagen, die lediglich der zustandigen Be-
horde gemeldet werden mussen. Zustandig fur die Festlegung der verschiedenen Zo-
nen bleibt jedoch der Kanton oder die Gemeinde.

Die Einmalvergutung ist nicht an solche Anforderungen geknupft, und die ausgerich-
teten Betrage hangen nicht vom Gebaudetyp oder von der Zone ab, in der sich das
Gebaude befindet. Nach Ansicht des Bundesrates ware eine entsprechende Anpas-
sung der Einmalvergutung nicht gerechtfertigt.

d) Antrag des Bundesrates vom 20.11.2019
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
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Mitunterzeichnende: Aebi Andreas, Egger Thomas, Glanzmann-Hunkeler Ida,
Gschwind Jean-Paul, Marchand-Balet Géraldine, Masshardt Nadine, Page Pierre-
André, Ritter Markus, Salzmann Werner, Seiler Graf Priska“

15. Motion NR Priska Seiler Graf (19.4227)

Reduktion der CO2-Emissionen und der Energieverluste
fur Gebaudeinhaberinnen und -inhaber, Mieterinnen und
Mieter sowie KMU

Nationalrat Priska Seiler Graf (SP) beauftragte am 26. Septem-
ber 2019 den Bundesrat Massnahmen zur Reduktion der ho-
hen Energieverluste im Gebaudebereich zu realisieren, um die
Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

a) Eingereichter Text vom 26.09.2019

,Der Bundesrat wird ersucht, folgende Massnahmen zur Reduktion der hohen Ener-
gieverluste im Gebaudebereich zu realisieren, um die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens zu erreichen:

1. Die Einmalvergutung fur Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25 Absatz 1 des Energie-
gesetzes (EnG) kann auch fur Fotovoltaikanlagen von Geschéfts- und Wohnbausanie-
rungen mit einer Leistung von 30 bis 200 Kilowatt geleistet werden. Bei Gebauden
konnen Fotovoltaikanlagen die 200 Kilowatt Leistung auch Uberschreiten, wenn
ganzflachige Dach- und, soweit notwendig, auch Fassadenanlagen gebaudetechnisch
maoglich sind. Entscheidend ist die architektonische Integration der Anlagen als Ge-
baudebestandteil bzw. Geb&udeersatzbestandteil, die, wie bei traditionellen Dachern
und Fassaden, dach-, first-, seiten- und traufblindig sowie fachménnisch einheitlich in
die Gebaudehilille integriert sind.

2. Mit Anreizbeitragen von hiéchstens 30 Prozent der energierelevanten Bauinvestitio-
nen kénnen Wohn- und Geschaftsbauten geférdert werden, welche den Minergie-P-
oder einen vergleichbar effizienten Baustandard erfullen. Zur Reduktion der 80 Prozent
bzw. 90 Terawattstunden Energieverluste pro Jahr fordert der Bund insbesondere ent-
sprechende kantonale Massnahmen. Wahrend einer auf 10 Jahre befristeten Einfuh-
rungsphase kénnen auch Neubauten, welche die Voraussetzungen der Punkte 1 und
2 erfullen, geférdert werden.

3. In Bau- und Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solaranlagen, welche die Vo-
raussetzungen der Punkte 1 und 2 erflillen, in der Regel innert vier Monaten zu bewil-
ligen. Davon ausgenommen sind Baudenkmaler von nationaler Bedeutung, die im In-
ventar des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1966 tber den Schutz der Kulturguter
bzw. im Kulturguterschutzverzeichnis als Einzelobjekte aufgefihrt sind. Gebaude, wel-
che die Voraussetzungen gemass den Punkten 1 und 2 nur teilweise erfillen, erfahren
eine proportionale Reduktion der Anreizférderung.

120



b) Begrindung

Die Motivation muss sein: Effizienz und Energie statt 8 Milliarden Franken fir Energie-
verluste und Burokratie. Gebaude weisen 80 Prozent Energieverluste auf (Interpella-
tion Wehrli 10.3873). Die Ziele des Pariser Klimaabkommens sind so unerreichbar.
Statt fur Sanierungen bezahlen Mieterinnen und Mieter, Geb&udeinhaberinnen und -
inhaber tber 8 Milliarden Franken pro Jahr fur Energieverluste.

c) Stellungnahme des Bundesrates vom 13.11.2019

Der Bundesrat unterstitzt weitestgehend die Anliegen der Motion. Er férdert die Re-
duktion der CO2-Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz bereits heute mit
verschiedenen Massnahmen. Mit der Revision des CO2-Gesetzes, das sich zurzeit in
Beratung der eidgendssischen Rate befindet, sind weitere Massnahmen mit dieser
Zielsetzung geplant. Zudem beabsichtigt der Bundesrat, als Begleitmassnahme zur
vollstandigen Offnung des Strommarktes die Investitionsanreize in einheimische er-
neuerbare Energien zu verbessern. Die in der Motion genannten Punkte werden damit
bereits grosstenteils angegangen.

1. Schon heute wird eine Einmalvergtitung fir alle Fotovoltaikanlagen mit einer Leis-
tung von mindestens 2 Kilowatt bis hochstens 50 Megawatt ausgerichtet (Art. 36 der
Energieférderungsverordnung, EnFV; SR 730.03), und dies unabhangig vom Gebau-
detyp. In die Gebaudehdlle integrierte Anlagen mit einer Leistung von bis zu 100 Kilo-
watt — also Anlagen, wie sie typischerweise auf Wohngebauden erstellt werden - wer-
den mit héheren Beitrdgen unterstitzt. Der Bundesrat hélt eine Unterstutzung der Be-
mihungen um eine bessere Asthetik insbesondere bei Wohngebauden fir wichtig -
dies mit dem Ziel, die Akzeptanz der Solarenergie in der Bevilkerung zu erhohen.

2. Das Gebaudeprogramm von Bund und Kantonen fordert seit 2010 die energetische
Sanierung von Gebauden sowie Investitionen in erneuerbare Energien, die Abwérme-
nutzung und die Optimierung der Gebaudetechnik. Die Grundlage fur das Gebau-
deprogramm ist das CO2-Gesetz (SR 641.71). Darin verankert ist auch die CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffen, die zu einem Dirittel fur die Finanzierung des Gebaudepro-
gramms verwendet wird. Seit 2018 durfen aus der CO2-Abgabe maximal 450 Millionen
Franken pro Jahr fur das Gebaudeprogramm und die Férderung der Geothermie ver-
wendet werden. Die Mittel fir das Gebaudeprogramm werden den Kantonen in Form
von globalen Finanzhilfen ausbezahlt. Voraussetzung ist ein kantonales Forderpro-
gramm, das auf dem harmonisierten Fordermodell der Kantone (HFM) von 2015 ba-
siert. Mit den Massnahmen "M-16: Neubau/Ersatzneubau Minergie-P" und "M-12: Um-
fassende Gesamtsanierung mit Minergie-Zertifikat" kdnnen Kantone bereits heute aus-
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reichende Anreize zum Bau von energieeffizienten Wohn- und Geschéftsbauten ge-
ben. Gemass HFM kann der Beitrag maximal 50 Prozent der Investitionen betragen.
Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Standerat im Rahmen der Beratungen zur
Revision des CO2-Gesetzes in der Herbstsession 2019 beschlossen hat, auf eine Be-
fristung des Gebaudeprogramms zu verzichten und die Beitrage an die Kantone zu
erhdhen. Auch sollen die Kantone fur Ersatzneubauten und umfassende energetische
Gebaudesanierungen einen Ausnutzungsbonus bis maximal 30 Prozent gewéahren
konnen.

3. Artikel 18a des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) definiert die bewilligungs-
pflichtigen Solaranlagen sowie diejenigen Anlagen, die lediglich der zustandigen Be-
horde gemeldet werden missen. Zustandig fur die Festlegung der verschiedenen Zo-
nen bleibt jedoch der Kanton oder die Gemeinde.

Die Einmalvergltung ist nicht an solche Anforderungen geknipft, und die ausgerich-
teten Betrage hangen nicht vom Gebaudetyp oder von der Zone ab, in der sich das
Gebaude befindet. Nach Ansicht des Bundesrates ware eine entsprechende Anpas-
sung der Einmalvergitung nicht gerechtfertigt.

d) Antrag des Bundesrates vom 13.11.2019
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Mitunterzeichnende: Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Eymann Christoph, Frei Da-
niel, Graf Maya, Graf-Litscher Edith, Hardegger Thomas, Jans Beat, Marti Samira,
Mazzone Lisa, Meyer Mattea, Munz Martina, Muller Leo, Pardini Corrado, Somma-
ruga Carlo*

16. Interpellation NR Priska Seiler Graf (19.3106)
Gebaude spielen eine Schlisselrolle bei der Energiewende

Nationalratin Priska Seiler Graf (SP) verlangte am 14. Marz 2019 vom Bundesrat Aus-
kunft Gber die Rolle von Gebauden bei der Energiewende einschliesslich Massnahmen
zur Verbesserung der Energieffizienz sowie zur Nutzung des Solarenergiepotentials.

a) Eingereichter Text vom 14.03.2019

,Wie den Medien zu entnehmen ist, werden offenbar Stimmen laut, die an der vom
Volk im Mai 2017 mit mehr als 58 Prozent Jastimmen beschlossenen Energiewende
zwelifeln. Erstaunlicherweise werden fast immer bloss die Produktionsseite und das
Ausbaupotenzial fur die Wasserkraft, die Biomasse-, Windenergie- und Geothermie-
produktion betrachtet. In den Energieberichten des Bundesrates zur Energiestrategie
2050 und fur die Revision des eidgendssischen Energiegesetzes (EnG) erklarte der
Bundesrat 2012 und 2013, dass die Energieeffizienz und insbesondere "die Gebaude
eine Schlusselrolle fur die Energiewende spielen”.

In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:
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1. Laut Bundesrat kdnnte allein mit der Sanierung des bestehenden Gebaudeparks
auf Minergie-P-Standard der Heizwarmebedarf um bis zu 90 Terawattstunden pro Jahr
gesenkt werden (Interpellation Wehrli 10.3873). Da viele Vermieterinnen und Vermie-
ter, KMU und vor allem Hunderttausende Mieterinnen und Mieter diese hohen Ener-
gieverluste finanzieren mussen, ist es nicht verstandlich, warum der Bundesrat im Zu-
sammenhang mit der Energiewende nicht vermehrt die Energieeffizienz im Gebau-
debereich in den Vordergrund rickt. Sind die potenziellen Minderausgaben fir Miete-
rinnen und Mieter dem Bundesrat weniger wichtig?

2. Ende September 2018 wies das Bundesamt fur Energie (BFE) auf das riesige So-
larenergiepotenzial der Schweizer Hausdacher von rund 50 Terawattstunden pro Jahr
hin. Davon kénnten neben zahlreichen Vermieterinnen und Vermietern und KMU vor
allem auch Mieterinnen und Mieter in Bau- und Wohngenossenschaften profitieren.
Warum erwahnt der Bundesrat dieses riesige Energiepotenzial, welches etwa tber 35
Prozent grosser ist als das gesamte Wasserkraftpotenzial der Schweiz (rund 36 Tera-
wattstunden pro Jahr), nicht prominenter im Zusammenhang mit der Energiewende?

3. Wie gross schatzt der Bundesrat die Einsparungen an fossil-nuklearen Energien
und reduzierten CO2-Emissionen ein, wenn alle das 50-Terawattstunden-Energiepo-
tenzial moglichst vollstandig:

a. als Inhaber von herkdmmlichen Gebauden nutzen?

b. als Inhaber von effizienten Minergie-P-Gebauden (bzw. vergleichbare Baustan-
dards) nutzen?

b) Stellungnahme des Bundesrates vom 29.05.2019

1. Heute werden knapp 50 Prozent des schweizerischen Priméarenergieverbrauchs fur
Gebaude aufgewendet: 30 Prozent fur Heizung, Klimatisierung und Warmwasser, 14
Prozent fur Elektrizitat und etwa 6 Prozent fur die Herstellung und den Unterhalt. Die
Ausnutzung der nach wie vor grossen Sparpotenziale im Gebaudebereich ist volks-
wirtschaftlich von grossem Interesse. Der Gebaudebereich ist auch massgeblich ver-
antwortlich fiir den Verbrauch fossiler Ressourcen, das Abfallautfkommen und die Um-
weltbelastung unserer Gesellschaft. Aus Eigentiimersicht sind energetische Sanie-
rungsmassnahmen zunehmend rentabel, wobei die Beitrage durch das Geb&audepro-
gramm sowie Steuerabzlge bereits bertcksichtigt sind. Zu berlcksichtigen ist dabei
aber auch, dass energetische Sanierungen zu Mietzinserhéhungen fihren kénnen, die
oft héher ausfallen als die Kosteneinsparungen aufgrund der Sanierungsmassnah-
men. Gleichzeitig steigt aber auch die Wohnqualitat. Fir konkrete Massnahmen, die
den Energieverbrauch in Gebauden betreffen, sind gemass Artikel 89 Absatz 4 der
Bundesverfassung (BV; SR 101) vor allem die Kantone zustandig. Der Bundesrat hat
im Rahmen seiner Kompetenzen bereits zahlreiche Massnahmen (insbesondere das
Gebaudeprogramm zur Forderung COz-wirksamer Massnahmen) ergriffen, um das
Potenzial des Gebaudebereichs auszuschopfen.
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2. Der Bundesrat ist sich des Potenzials der Solarenergie vollumfanglich bewusst, und
er hat dies auch wiederholt kommuniziert — letztmals in einer Medienmitteilung des
BFE vom 15. April 2019 uber die interaktiven Anwendungen sonnendach.ch und son-
nenfassade.ch. Der Bundesrat und die zustandigen Fachamter werden auch weiterhin
proaktiv Uber das Potenzial der Solarenergie und damit einhergehende Massnahmen
informieren.

3. Um die Einsparungen an fossilen Energien sowie die Reduktion der CO2-Emissio-
nen bei den Gebauden einzuschéatzen, ist es wichtig, die Effizienz und die Produktion
erneuerbarer Energien (inkl. Elektrizitat fur die elektrische Mobilitdt) zusammen zu be-
trachten. Grundsatzlich konnen Gebaude ihren Energiebedarf CO2-frei decken. Zudem
kann der Energiebedarf fir Heizung und Warmwasser bei bestehenden Geb&auden
durch eine energetische Sanierung um rund 50 Prozent und bei einer Sanierung nach
Minergie-P um rund 75 Prozent reduziert werden. Gebaude werden vermehrt auch fir
die Produktion von erneuerbaren Energien genutzt, welche es ihnen erlaubt, Energie
ins offentliche Netz einzuspeisen.

Der Bundesrat teilt die Ansicht der Konferenz der kantonalen Energiedirektoren
(EnDK), welche sich in ihrem Leitbild zur langfristigen Entwicklung der interkantonalen
Gebaudepolitik das Ziel gesetzt hat, bis 2050 die CO2-Emissionen aus Gebauden auf
einen Zielwert unter 20 Prozent der Emissionen in den 1990er Jahren zu senken. Will
man diese Zielsetzung erreichen, dann dirfen ab 2030 nur noch in sehr gut gedamm-
ten Gebauden (das betrifft sowohl herkdmmliche Gebaude wie auch Minergie-P-Ge-
baude) als Spitzenlastkessel sowie in Ausnahmefallen (technische, finanzielle Griinde,
Denkmalschutz) fossile Kessel eingesetzt werden.

Im Jahr 2050 sollen gemass dem Leitbild der Kantone nur noch 10 bis 15 Prozent der
Komfortwarme fossil erzeugt werden, mehrheitlich mit CO2-armerem Erdgas. Olhei-
zungen sollen nur noch in Ausnahmeféallen betrieben werden. Bei bestehenden Bauten
kann der CO2-Ausstoss durch Effizienzgewinne Uber die Gebaudehulle sowie mit der
Substitution der fossilen Warmeerzeugung durch die Nutzung von Umweltwérme
(Warmepumpen), Abwéarme (beispielsweise aus Kehrichtverbrennungsanlagen) und
Warme aus der energetischen Nutzung von Biomasse (beispielsweise aus Holzhei-
zungen) vermindert werden.

Mitunterzeichnende: Aebischer Matthias, Barrile Angelo, Crottaz Brigitte, Feri
Yvonne, Friedl Claudia, Hadorn Philipp, Kiener Nellen Margret, Marti Samira, Marti Min
Li, Meyer Mattea, Molina Fabian, Munz Martina, Naef Martin, Pardini Corrado, Piller
Carrard Valérie, Schneider Schuttel Ursula®
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17. Motion NR Balthasar Glattli (19.3901)*
Das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Ab 2030 nur
noch Autos mit Zero-Emission-Antrieb zulassen

Nationalrat Balthasar Glattli (GPS) beauftragte am 21. Juni
2019 den Bundesrat die rechtlichen Grundlagen zu schaffen,
damit ab 2030 in der Schweiz keine mit fossilen Energietragern
betriebenen Personenwagen neu zugelassen werden.

(* aus aktuellem Anlass eingefugt)

18. Interpellation NR Beat Jans (20.3815)
Beschleunigung der Investitionen in den Klimaschutz

Nationalrat Beat Jans (SP) ersuchte am 19. Juni 2020 den
Bundesrat, Fragen zu Investitionen in den Klimaschutz in der |

Schweiz zu beantworten. : / '

a) Eingereichter Text vom 19.06.2020%°

,Die EU plant fir den Green Deal rund eine Billion Euro zu

mobilisieren. Im Zeitraum 2021-2027 will sie jahrlich mindestens 100 Milliarden Euro
eigene Mittel zum Schutz des Klimas und der Biodiversitat beitragen. Die OECD be-
mangelt in ihrem jingsten Bericht, dass die Investitionstatigkeit der Schweiz gemessen
am Wirtschaftswachstum schrumpft, und empfiehlt der Schweiz, vor allem dort mehr
zu investieren, wo grosse Herausforderungen warten, zum Beispiel beim Klimaschutz.
Wichtige Okonomen wie Nicolas Stern von der Oxford University schatzen, dass die
Stabilisierung des Klimas und damit der Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung
(Energiewende) bis 2050 nur dann rechtzeitig gelingt, wenn weltweit mindestens 2%
des BIP in Energieeffizienz und erneuerbare Energie investiert werden. Die Klimadko-
nomen gehen davon aus, dass diese Investitionen gunstiger sind als die Kosten fir die
Reparatur klimabedingter Naturkatastrophen und fur die Anpassung an eine unkon-
trollierbare Klimaerhitzung.

Der Bundesrat wird gebeten, mit Hilfe grober Abschéatzungen und bestehender Daten
folgende Fragen zu beantworten:

1. Wie viel musste in der Schweiz investiert werden, um das Energiesystem Schweiz
(ohne Fliegerei) bis 2030 resp. bis 2050 nach heutigem Stand des Wissens weitge-
hend erneuerbar zu gestalten?

2. Wie viel wurde in der Schweiz (Bund und Kantone grob zusammengefasst) bisher
pro Jahr etwa fur Klimaschutz-Investitionen ausgegeben und wie verteilte sich die Fi-

30 https://lwww.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20203815 (26.01.2021).
125



nanzierung zwischen Erhohung des Energiepreises (Forderbeitrage aus Stromnetzzu-
schlag, Geb&udesanierungsprogramm ....), privaten Investitionen, und der Finanzie-
rung aus ordentlichen Steuereinnahmen?

3. Wie viel wird nach Annahme des CO2-Gesetzes (Stand Nationalrat) etwa ausgege-
ben, und wie verteilt sich die Finanzierung zwischen Erhéhung des Energiepreises
(Forderbeitrage aus Stromnetzzuschlag, Gebaudesanierungsprogramm ....), privaten
Investitionen, und der Finanzierung aus ordentlichen Steuereinnahmen?

4. Wie hoch ist der Anteil des Bundeshaushaltes der fur den Klimaschutz aufgewendet
wird?

5. Welche Mdglichkeiten sieht der Bundesrat, um wie die EU Uber eine Erhéhung der
Gelder aus ordentlichen Steuermitteln die Investitionen zu Gunsten der Energiewende
zu beschleunigen?

b) Stellungnahme des Bundesrates vom 02.09.2020

Zu 1) Das Bundesamt fur Energie (BFE) Uberarbeitet momentan die Energieperspek-
tiven, die seit den 1970er Jahren eine zentrale quantitative Grundlage fur die Energie-
und heute auch fir die Klimapolitik darstellen. Diese neuen "Energieperspektiven
2050+" gehen unter anderem der Frage nach, wie die Energieversorgung der Schweiz
im Einklang mit dem Klimaziel des Bundesrates fiur das Jahr 2050, die Treibhaus-
gasemissionen auf Netto-Null zu senken, umgebaut werden muss und welche Inves-
titionen daftir notwendig sind. Dabei werden auch allféallige Kosteneinsparungen durch
sinkende Energieimporte aufgrund von Effizienzfortschritten oder der Substitution fos-
siler Energietrager bertcksichtigt. Die Ergebnisse, die Antworten auf die gestellten
Fragen liefern, liegen voraussichtlich im Herbst 2020 vor.

Zu 2) Das Gebaudeprogramm hat tUber die Jahre 2010-2019 insgesamt 2 Milliarden
Franken an Fordergeldern — rund 200 Millionen Franken pro Jahr — ausgeschiittet.
Damit wurden Mehrinvestitionen von rund 4,15 Milliarden Franken ausgeldst. Die aus
dem Netzzuschlag finanzierte Forderung erneuerbarer Energien belauft sich auf
durchschnittlich rund 1 Milliarde Franken pro Jahr (ohne Gewasser-Sanierungen, For-
derung der bestehenden Wasserkraft und wettbewerbliche Ausschreibungen). Zur
Hohe der dadurch ausgeldsten privaten Investitionen liegen keine Untersuchungen
Vor.

Zu 3) Der Entwurf des CO2-Gesetzes sieht vor, fur Massnahmen zur Verringerung des
CO2-Ausstosses in Gebauden ein Drittel des Ertrags aus der CO2-Abgabe, maximal
450 Millionen Franken pro Jahr, in den neu geschaffenen Klimafonds einzulegen. Mit
dem neu ab Inkrafttreten des Gesetzes aus dem Klimafonds finanzierten Geb&udepro-
gramm kann der Bund zudem die kantonalen Beitrage maximal verdreifachen (bisher
kénnen die kantonalen Beitrage maximal verdoppelt werden). Die bereitgestellten Bun-
desmittel bleiben allerdings wie bisher auf 450 Millionen Franken gedeckelt. Mit jahrlich
60 Millionen Franken aus den 450 Millionen Franken sowie den von den Kantonen
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nicht ausgeschopften Globalbeitragen, soll der Bund neu zu den kantonalen Forder-
programmen erganzende Massnahmen fordern kénnen. In den Klimafonds sollen zu-
dem weniger als die Halfte der Einnahmen aus der neu einzufiihrenden Flugticketab-
gabe und der Abgabe Allgemeine Luftfahrt fliessen, um tber Birgschaften und Finanz-
hilfen klimafreundliche Technologien zu férdern. Der zur Verfigung stehende Betrag
wurde auf 500 Millionen Franken pro Jahr geschatzt. Diese Schatzungen wurden al-
lerdings vor dem coronabedingten Einbruch der Flugbewegungen gemacht. Die ver-
fugbaren Mittel durften daher in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des revidier-
ten Gesetzes voraussichtlich tiefer liegen.

Zu 4) Klimaschutz umfasst geméss Entwurf des CO2-Gesetzes die Gesamtheit der
Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen, zur Erh6hung der Sen-
kenleistungen sowie zur Anpassung an den Klimawandel. Aufgrund dieses breiten
Spektrums an Massnahmen, welche von der energetischen Sanierung bundeseigener
Bauten Uber Finanzhilfen an die Kantone zum Beispiel fur die Waldwirtschaft oder den
Hochwasserschutz bis zu Direktzahlungen in der Landwirtschaft oder konkreten For-
derprogrammen gestitzt auf das CO2- oder Energiegesetz reicht, ist der Anteil der
Bundesausgaben, der den Klimaschutz direkt oder indirekt unterstitzt, schwierig zu
beziffern.

Zu 5) Der Bundesrat hat am 28. August 2019 beschlossen, die Treibhausgasemissio-
nen bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Gleichzeitig hat er das UVEK beauftragt,
eine daraus abgeleitete langfristige Klimastrategie zu erarbeiten. Sie soll fur die ein-
zelnen Sektoren Absenkpfade und mdgliche Massnahmen aufzeigen.

Stand der Bearbeitung: 18.12.2020 Nationalrat Erledigt

Mitunterzeichnende: Barrile Angelo, Friedl Claudia, Graf-Litscher Edith, Gysi Bar-
bara, Maillard Pierre-Yves, Marti Samira, Munz Martina, Nussbaumer Eric, Piller Car-
rard Valérie, Pult Jon, Roth Franziska, Schneider Schiittel Ursula, Seiler Graf Priska,
Storni Bruno, Suter Gabriela“

19. Parlamentarische Initiative NR Kamerzin Sidney (20.441)
Energiewende unterstitzen, indem der Bau von Infrastruktu-
ren zur Produktion erneuerbarer Energie vereinfacht und be-
schleunigt wird

Nationalrat Kamerzin Sidney (CVP-EVP-BDP) ersuchte am 10.
Juni 2020 den Bundesrat, Artikel 12 des Energiegesetzes (EnG)
S0 anzupassen, dass das nationale Interesse an der Realisierung
von Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien als vorrangig
zu betrachten gegentber anderen nationalen Interessen ist womit die Energiewende
konkret unterstitzt wird und die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes erreicht
werden.
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a) Eingereichter Text vom 10.6.20203!

JArtikel 12 des Energiegesetzes (EnG) ist so anzupassen, dass das nationale Inte-
resse an der Realisierung von Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien als vor-
rangig zu betrachten gegentber anderen nationalen Interessen ist. Damit soll die Ener-
giewende konkret unterstitzt und die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes er-
reicht werden.

b) Begrindung

Die 2017 in einer Volksabstimmung angenommene Energiestrategie 2050 bedeutet
insbesondere den Ausstieg aus der Kernenergie. Um diese Art der Energieproduktion
zu ersetzen, die heute in der Schweiz 36 Prozent der produzierten und 17 Prozent der
verbrauchten Energie ausmacht, bedarf es mittelfristig Losungen, die es erlauben, die
Produktion erneuerbarer Energien im Inland, unter anderem Wasserkraft sowie Wind-
und Solarenergie, drastisch zu erhdhen.

Die Eidgenéssische Elektrizitatskommission (EICom) hat dariiber hinaus dem Bundes-
rat empfohlen, die inlandische Stromproduktion im Winter zu steigern, um der voraus-
sichtlich abnehmenden Exportkapazitat der Nachbarslander zu begegnen. Ihr zufolge
soll der Netto-Import im Winterhalbjahr nicht tber zehn TWh steigen (siehe Medien-
mitteilung der EICom: https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/dokumenta-
tion/medienmitteilungen.msg-id-79322.html).

Gegenwartig sind diesbezigliche Vorhaben in zahlreichen Fallen bestenfalls um Jahre
im Verzug oder im schlimmsten Fall aufgrund der Gutheissung von Beschwerden ab-
gebrochen worden. Das ist zum Beispiel der Fall beim Wasserkraftprojekt im Lugnez
im Kanton Graubtnden (http://www.kwz.ch/projekte/projekt-lugnez/), das aufgrund
von Gerichtsprozessen blockiert ist (siehe Urteil des Bundesgerichts veroffentlicht am
12. Oktober 2016 BGE 142 11 517) oder bei der Erh6hung der Grimselstaumauer (siehe
Urteil des Bundesgerichts veroffentlicht BGE 143 11 241) usw.

Damit diese Vorhaben, wie im Bereich der Wasserkraft, einfacher und vor allem in
einem vernunftigen Zeitraum verwirklicht werden kdnnen, ist das nationale Interesse
an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwéagung als vorrangig zu
betrachten gegentber anderen nationalen Interessen, sowohl bei der Bewilligung ei-
nes Vorhabens als auch bei eventuellen Beschwerdeverfahren.

Darum ist Artikel 12 Absatz 3 (erster Satz) des EnG folgendermassen anzupassen:
"Hat eine Behotrde Uber die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung
oder uber die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks
nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung die-
ser Vorhaben bei der Interessenabwagung als vorrangig zu betrachten gegeniber an-
deren nationalen Interessen...".

3 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20200441 (26.1.2021)
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Stand der Beratung: Im Rat noch nicht behandelt

Mitunterzeichnende: Addor Jean-Luc, Bourgeois Jacques, Bregy Philipp Matthias,
Bulliard-Marbach Christine, Candinas Martin, Chevalley Isabelle, Gschwind Jean-
Paul, Nantermod Philippe, Regazzi Fabio, Roduit Benjamin, Ruppen Franz, Rosti Al-
bert*

20. Parlamentarische Initiative NR Kamerzin Sidney (20.493)
Grundversorgung und erneuerbare Energien. Befristete Verlangerung far die
heutige Regelung

Nationalrat Kamerzin Sidney (CVP-EVP-BDP) ersuchte am 17. Dezember 2020 den
Bundesrat, die Bestimmungen zur Lieferung von erneuerbaren Energien im Rahmen
der Grundversorgung in Verbindung mit den Ende 2022 auslaufenden Férdermassna-
men flr erneuerbare Energien bis zum Inkrafttreten des neuen Rechtsrahmens fir die
Forderung erneuerbarer Energien beziehungsweise bis zur Revision der Gesetzge-
bung Uber den Strommarkt zu verlangern.

21. Interpellation Patricia von Falkenstein (19.5374.01)
Interpellation Nr. 85 betreffend Intensivierung von Gebau-
desanierungen zum Schutz des Klimas

Grossratin Patricia von Falkenstein (LDP) verlangte vor der
Grossratssitzung vom 11. September 2019 vom Regierungsrat
Kanton Basel-Stadt, zu Fragen im Zusammenhang mit der In-
tensivierung von Gebaudesanierungen zum Schutz des Klimas
Stellung zu nehmen.

22. Parlamentarische Initiative NR Bastien Girod (19.443)
Erneuerbare Energien einheitlich fordern. Einmalvergitung auch fir Biogas,
Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie

Nationalrat Bastien Girod (GP/ZH) beantragte am 18. Juni 2019, Artikel 38 Absatz 1
Buchstabe a des neuen Energiegesetzes (SR 730.0) dahingehend anzupassen, dass
auch neue Windenergieanlagen, neue Kleinwasserkraftanlagen, neue Biogasanla-
gen, neue Geothermieanlagen und neue Fotovoltaikanlagen ab 100 Kilowatt unter klar
definierten Voraussetzungen eine Einmalvergitung erhalten.

Eingereichter Text vom 18.06.2019%

LArtikel 38 Absatz 1 Buchstabe a des neuen Energiegesetzes (SR 730.0) ist dahinge-
hend anzupassen, dass auch neue Windenergieanlagen, neue Kleinwasserkraftanla-
gen, neue Biogasanlagen, neue Geothermieanlagen und neue Fotovoltaikanlagen ab
100 Kilowatt unter klar definierten Voraussetzungen eine Einmalvergltung erhalten,

32 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affairld=20190443 (26.01.2021).
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ahnlich wie dies fur erheblich erweiterte oder erneuerte Kleinwasserkraftanlagen
ab 300 Kilowatt, fir neue Kehrichtverbrennungsanlagen, neue Klargasanlagen sowie
neue Holzheizkraftwerke von regionaler Bedeutung gilt.

SGS zur Sach- und Rechtslage: Der 2019 abgewahlte Standerat Werner Hosli (SVP/GL) kdmpfte beim
Energiegesetz (EnG) 2016 just flr diese KWKW-Finanzierung ab 300 kW. Mit vereinten Kraften von
WWEF, Aqua Viva, Stiftung fir Landschaftsschutz (SL), Fischer (SFV) und SGS sowie weiteren Land-
schafts-, Natur- Umweltschiitzern gelang es damals im Standerat die nutzlose Zerstérung der kleinen
Fliisse und letzten natiirichen Bache abzuwenden. Uber 58% des Schweizer Volkes stimmten am 21.
Mai 2017 fiir das revidierte EnG. Um so erstaunlicher ist das trotz gefahrdeter Biodiversitat, zuséatzlicher
Belastung der Gewasser durch die Klimaerwarmung und Rickgang des Fischbestandes bis 80% im Vor-
derrhein wie teilweise auch in anderen alpinen Flusslandschaften — und offenbar hinter dem Riicken des
Souverans der SVP-Antrag Hosli — dank der PI B. Girod wieder ins Gesetz geschrieben werden soll.

Girods'Antrag fir noch mehr zerstorte Fliessgewasser und Bache - zusatzlich zu den bereits existieren-
den 15700 km - fur ca. 1 TWh/a muss gleich bekampft werden, wie 2016 der Antrag Hosli. Die Rick-
sichtslosigkeit der Zerstorung alpiner Fliessgewasser widerspricht dem Verfassungsgrundsatz der Ver-
héltnisméssigkeit von Art. 5 Abs. 2 BV (97% der Bache und Flusse genutzt; Solarstrom ca. 1%), dem Art.
76 Abs. 3 BV (,angemessene Restwassermengen*) sowie dem Art. 89 Abs. 1 und 2 BV (,Sparsamen und
rationellen Energieverbrauch“ missachtet, dafir 3 Mrd. Fr. der Stromkonsumenten verschwendet ,von
Stromkonsumentenbetrug® ist die Rede (vgl. S. 14-19 und Abb. 6-9d, 16-19b und 32). PEB ist die garan-
tierte Losung zur COx-freien Umsetzung des Pariser Klimaabkommens bis 2050; die von den EW besta-
tigten Solarstromuberschusse fur 25 E-Autos pro EFH, fir 55 E-Autos fur MFH-Sanierung und 5200 E-
Autos pro PEB-Geschaftsbau (Abb. 21-25) liefern die mit amtlich geeichten Geraten gemessenen Be-
weise gemass Art. 8 ZGB. Wer diese Werte bestreitet, ist eingeladen die Beweise dafiir zu erbringen.
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V. RECHTSVERFAHREN

A. Beschwerde gegen Ausbau des Grimselstausees gutgeheissen®

a) Gesuch der Kraftwerke Oberhasli AG zur Konzessionsanpassung

Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) hatte 2010 ein Gesuch zur Anpassung und Er-
ganzung der Gesamtkonzession fur die Wasserkraftnutzung im Grimselgebiet gestellt,
unter anderem mit der Absicht, die beiden Staumauern des Grimselstausees zwecks
Mehrspeicherung von 240 GWh Energie zu erhéhen.

b) Rechtsverfahren (1C 356/2019)

Der Grosse Rat des Kantons Bern genehmigte die Konzessionsanpassung 2012 unter
Bedingungen und Auflagen. Auf Beschwerde von mehreren Naturschutzorganisatio-
nen hob das Verwaltungsgericht des Kantons Bern 2015 den Beschluss des Grossen
Rates auf und wies das Gesuch um Konzessionsanpassung ab. Das Bundesgericht
hiess 2017 die Beschwerde der KWO gut und wies die Sache zur weiteren Behandlung
an das Verwaltungsgericht zurtick. Das Bundesgericht war zum Schluss gekommen,
dass dem beabsichtigten Ausbau des Kraftwerks hinsichtlich des Moorlandschafts-
schutzes nichts entgegenstehe. Nach Wiederaufnahme des Verfahrens wies das Ver-
waltungsgericht die Beschwerden der Naturschutzorganisationen in Bezug auf ihre
weiteren Einwande ab.

Am 24. Juni 2019 erhoben Aqua Viva und SGS dagegen Beschwerde an das Bundes-
gericht und beantragten die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Ver-
weigerung der Genehmigung fur das Konzessionsgesuch zur Vergrosserung des
Grimselsees. Zudem beantragten sie die Vornahme eines Augenscheins.

Die KWO beantragte die Beschwerde abzuweisen und reichte einen Bericht der CSD-
Ingenieure AG ein. Das Verwaltungsgericht, das AWA und die Gemeinde Innertkirchen
schlossen auf eine Abweisung der Beschwerde. Das BAFU hielt die Interessenabwa-
gung der Vorinstanz in Bezug auf den Landschaftsschutz fur vertretbar, hingegen wa-
ren die Interessen am Schutz des Gletschervorfelds als Aue von nationaler Bedeutung
nicht bericksichtigt worden und reichte dazu das Kurzgutachten Hedinger/Gsteiger
ein.

Im Folgenden &usserten sich die Beteiligten kontrovers zur Vernehmlassung des
BAFU und die KWO reichte eine Beurteilung des Kurzgutachtens Hedinger/Gsteiger
durch A. Niedermayr vom 13. Januar 2020 ein.

Der Beschwerde wurde am 27. August 2019 aufschiebende Wirkung zuerkannt.

3 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F %2Faza://04-11-2020-
1C_356-2019&lang=de&zoom=&type=show_document,
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdfide/1c_0356_2019_2020_11_26_T_d_14_44_39.pdf
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Auf Einladung des Bundesgerichts reichte die KWO eine detaillierte Berechnung der
durch die Erhdhung des Grimselsees zu entstehende Strommehrproduktion ein. Die
Beschwerdefuhrerinnen nahmen dazu am 15. September 2020 Stellung.

c) Bundesgerichtsurteil vom 4. Nov. 2020

Am 4. Nov. 2020 hiess das Bundesgericht die Beschwerde von Aqua Viva und SGS
im Zusammenhang mit der geplanten Erhéhung der Staumauern des Grimsel-Was-
serkraftwerks gut, hob den Entscheid des Verwaltungsgerichts auf und wies die Sache
zur Neubeurteilung an den Berner Regierungsrat zurtck.

Angesichts ihrer Bedeutung bedarf die Erweiterung des Grimselstausees einer Grund-
lage im kantonalen Richtplan, damit die verschiedenen Nutzinteressen wie auch Inte-
ressen des Natur- und Landschaftsschutzes abgestimmt werden kdonnen. Fir die Er-
hoéhung der Grimselstaumauer wird von einem nationalen Interesse ausgegangen,
was einen Eingriff in das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler
von nationaler Bedeutung verzeichnete Objekt "Berner Hochalpen und Aletsch-
Bietschhorn-Gebiet" grundsatzlich rechtfertigt. Ob allerdings das Interesse an der Re-
alisierung des Projekts Uberwiegt, ist anhand der umfassenden Interessenabwagung
zu prufen. Nicht bericksichtigt wurde bisher, dass es sich beim Gletschervorfeld des
Unteraargletschers potentiell um eine Aue von nationaler Bedeutung handelt. Auch ist
eine Koordination mit dem geplanten Kraftwerk Trift erforderlich.

Im Richtplan- und Konzessionsverfahren muss auch der voraussichtliche Realisie-
rungszeitpunkt berticksichtigt werden. Bei einer Erweiterung der Gesamtkonzession
fur das Grimselkraftwerk muss eine Frist fir den Ausbau und den Betrieb des Grim-
selstausees vorgesehen werden. Ist dies noch nicht mdglich, ist eine Konzessionie-
rung zum heutigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

B. Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf der Revi-
sion des Energiegesetzes (Fordermassnahmen ab 2023)

a) Vernehmlassung der Revision des Energiegesetzes3

Beauftragt vom Bundesrat hat das UVEK bei den Kantonen, den politischen Parteien,
den gesamtschweizerischen Dachverbanden der Gemeinden, Stadte und Bergge-
biete, den gesamtschweizerischen Dachverbanden der Wirtschaft und den weiteren
interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf zur Revision
des Energiegesetzes (Férdermassnahmen ab 2023) durchgeflhrt.

Die Vorlage hat zum Ziel, ,mehr Anreize fur Investitionen in inlandische Stromerzeu-
gungsanlagen fur erneuerbare Energien zu schaffen sowie die langfristige Stromver-

3 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2020.htmI#UVEK
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sorgungssicherheit zu gewahrleisten. Dafir soll das bereits bestehende Férderinstru-
mentarium im Energiegesetz langer angewendet und punktuell weiterentwickelt wer-
den®. Zudem sollen weitere Verbesserungen von geringerer Tragweite vorgenommen
werden.

b) Ubersicht zur Erlauterung der Vernehmlassungsvorlage:

,Mit der Energiestrategie 2050 ist die Schweiz auf dem Weg, ihr Energiesystem nach-
haltiger und klimafreundlicher zu gestalten und gleichzeitig die hohe Versorgungssi-
cherheit zu gewahrleisten. Die Schweizer Stimmbevolkerung hat diese Neuausrich-
tung 2017 in der Referendumsabstimmung zur entsprechenden Energiegesetzgebung
bestétigt. Die Umsetzung erfolgt etappenweise. Die bisher beschlossenen Massnah-
men reichen nicht aus, um die langerfristigen Ziele zu erreichen. Weitere Anstrengun-
gen sind notig. Dies bedingt entsprechende Anderungen im Energiegesetz. (...)

Die Verlangerung der Forderung fuhrt zu mehr Planungssicherheit fur Investoren. Das
Gesetz soll eine Forderung bis 2035 vorsehen, also funf Jahre langer als nach gelten-
dem Recht. Damit wird Konsistenz mit den Ausbaurichtwerten bzw. -zielen des Ener-
giegesetzes geschaffen, welche ebenfalls auf dieses Jahr ausgerichtet sind. Neu soll
ein Ausbauziel fir das Jahr 2050 Eingang ins Gesetz finden. Sollte sich abzeichnen,
dass dieses nicht erreicht werden kann, wird der Bundesrat dem Parlament neue Mas-
snahmen beantragen. Die Vorlage wird im Weiteren zum Anlass genommen, weitere
Verbesserungen von geringerer Tragweite vorzunehmen.*

c) Stellungnahme der SGS vom 14. Juli 2020

»Energiegesetz (EnG) 730.0 vom 30. September 2016

1. Art. 2 Richtwerte fur den Ausbau der Elektrizitat aus erneuerbaren Energien
1 Bei der Produktion von Elektrizitat aus erneuerbaren Energien, ausgenommen aus
Wasserkratft, ist ein Ausbau anzustreben, mit dem die durchschnittliche inlandische
Produktion (...) im Jahr 2035 bei mindestens 11'400 GWh liegt.

2 Bei der Produktion von Elektrizitat aus Wasserkraft ist ein Ausbau anzustreben, mit
dem die durchschnittliche inlandische Produktion im Jahr 2035 bei 37'400 GWh liegt.
Bei Pumpspeicherkraftwerken ist nur die Produktion aufgrund von natirlichen Zuflus-
sen in diesen Richtwerten enthalten.

3 Der Bundesrat kann gesamthaft oder fiir einzelne Technologien weitere Zwischen-
richtwerte festlegen.

a) Begrindung

Bei der Umsetzung des Energieszenarios A (minimal) kann die Schweiz bis 2035 ins-
gesamt 37.4 TWh/a generieren. Fir die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens
reicht dies aber nicht, wie die oben erwahnten Energieszenarien A und C zeigen. Die-
ses Minimalziel muss laufend erhoht werden auf 55.5 TWh/a um die Ziele des Pariser
Klimaabkommens bis 2050 zu erreichen. Die Geb&udetechnologie ist bereits heute
vorhanden, ein einheimisches Energiepotential mit 67 TWh/a Solarstrom und 90
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TWh/a eliminierbare Energieverluste auch. Einem entsprechenden parlamentarischen
Vorstoss von NR Dr. Chr. Eymann stimmte der Bundesrat bereits am 20. Nov. 2019
zu: Der Bundesrat wird beauftragt, ein Umsetzungskonzept fur energieeffiziente Mi-
nergie-P-Massnahmen zur Reduktion der 80% Energieverluste im Gebaudebereich
vorzulegen und dabei auch die Nutzung von Dach- und Fassadenflachen fur solare
Energieproduktion zu bertcksichtigen (Plus-Energie-Bauten).

Der Bundesrat hat die Absicht bekundet, Massnahmen gegen Energieverluste im Ge-
baudebereich zu treffen. Die bisherigen Anstrengungen reichen aber niemals aus, die
Ziele der Energiestrategie und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Mit Pro-
grammen zur Geb&udesanierung und der intensiveren Nutzung von Dach- und Fassa-
denflachen kann viel erreicht werden. Dabei ist auch an die etwa 1,3 Millionen Nicht-
wohnbauten zu denken, die - versehen mit Solarpanels - einen erheblichen Beitrag zur
Stromerzeugung leisten kénnen. In diesem Konzept soll auch aufgezeigt werden, wel-
che Anreize es seitens des Bundes und der Kantone braucht, um Geb&audesanierun-
gen kombiniert mit Solarenergieproduktion grossflachig zu realisieren. Der Bundesrat
beantragte am 20. Nov. 2019 die Annahme der Motion von NR Chr. Eymann.

2. Art. 19 Teilnahme am Einspeisevergitungssystem

1 Am Einspeisevergutungssystem kénnen die Betreiber von Neuanlagen teilnehmen,
die sich fUr den entsprechenden Standort eignen und Elektrizitat aus den folgenden
erneuerbaren Energien erzeugen:

a. Wasserkraft als Pumpspeicherkraftwerk (PSKW)

b. Sonnenenergie insb. als Min.-P/PlusEnergieBau.

Begrundung: Solarstrom fur 80% Energieverlusten?

Die Schweiz weist Uber 15'000 km ganz oder teilweise trockengelegte Flussstrecken
auf, wie der Bundesrat bereits am 27. Jun. 2007 bei der GSchG-Revision feststellte.
Bevor neue Wasserkraftwerke (WKW) gebaut und ev. finanziert werden, soll Art. 76
Abs. 3 BV mit der "Sicherung angemessener Restwassermengen"” umgesetzt werden.
Als PSKW konnen diese auch sehr gut realisiert werden. Dazu sichern sie eine opti-
male Zukunft fir die kiinftige Wasserkraftnutzung.

Die Solarenergieférderung ist am wirksamsten, wenn sie eingesetzt wird. Fur Mie-
ter/Vermieter/innen, KMU und tbrige Gebaudeinhaber/innen ist es kaum sinnvoll (nur)
Solarstrom mit 80% Energieverlusten im Gebaudebereich zu férdern. Die Férderung
von PlusEnergieBauten (PEB) mit 120 Fr./m? EBF bei Wohnbauten und 100 Fr./m? bei
Nicht-Wohnbauten entspricht am besten dem Verfassungsgrundsatz der Verhaltnis-
massigkeit gemass Art. 5 Abs. 2 BV. Deshalb sollen vor allem PEB entsprechend den
parlamentarischen Vorstdossen von NR Chr. Eymann, NR Leo Miiller, NR Priska Seiler
Graf und SR Hannes Germann unterstitzt und umgesetzt werden. Die PV-Leistungs-
limitierung ist aufzuheben. Die PV-Anlagen sollen den Gebauden angepasst wer-
den, wie die parlamentarischen Vorstosse von NR Leo Miller und NR Priska Seiler
Graf fordern.
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3. Art. 25 Einmalvergutung fur erneuerbare Energien betragt 30%

! Die Einmalvergltung fiir solare PlusEnergieBauten und alle tGbrigen erneuerbaren
Energien betragt héchstens 30 Prozent der bei der Inbetriebnahme massgeblichen
Investitionskosten von Referenzanlagen.

2 Der Bundesrat legt die Ansatze in dem Sinn fest; dass zuerst nur jene erneuerbaren
Energien gefordert werden, welche mit der 30% Anreizférderung umsetzbar sind. Soll-
ten die angepeilten Energie- und Klimaziele nicht erreicht werden, kann die Forderung
ausnahmsweise bis auf 60% erhoht werden.

a) Die Landwirtschaft ersetzt CO2-frei die AKW Muhleberg, Beznau | und Il
Entsprechend dem parlamentarischen Vorstoss von NR Leo Miiller wird der Bundesrat
beauftragt, dem Parlament eine Anderung des Energiegesetzes vorzuschlagen, wo-
nach folgende Anliegen umzusetzen sind:

1. Die Einmalvergttung fur Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25 EnG kann auch fir
dach- und fassadenintegrierte Fotovoltaikanlagen fir Geschafts-, Landwirtschafts-
und Wohnbauten mit einer Leistung von 30 bis 500 Kilowatt geleistet werden. Foto-
voltaikanlagen kdnnen die 500 Kilowatt Leistung auch Uberschreiten, wenn ganzfla-
chige Dach- und soweit notwendig auch Fassadenanlagen geb&udetechnisch még-
lich sind. Entscheidend ist die architektonische Gestaltung und Integration der So-
laranlagen als Gebaudebestandteil.

2. Mit Anreizbeitragen von hochstens 30 Prozent der energierelevanten Bauinvestitio-
nen werden insbesondere Landwirtschafts-, Geschéfts- und Wohnbauten entspre-
chend geférdert. Eine eventuell notwendige Verstarkung des Netzanschlusses er-
folgt durch das in der Region zusténdige Energieversorgungsunternehmen (EVU);
allfallige Zusatzaufwendungen werden dem EVU von der EVS zurlckerstattet.

3. Zur raschen Sicherung einer CO2-freien elektrischen Energieversorgung werden
jahrlich rund 10 Prozent der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe mit durchschnittlich
200 Kilowatt fachméannisch integrierten Fotovoltaikanlagen gefordert. In Bau- und
Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solaranlagen, welche die Voraussetzung
erfillen, in der Regel innert vier Monaten zu bewilligen.

4. Der Bundesrat regelt weitere Detailbestimmungen und eventuelle Ausnahmen flr
Hartefalle sowie eine proportionale Reduktion der Anreizférderung von 30 Prozent
fur Anlagen, welche die &sthetischen oder technischen Voraussetzungen nur teil-
weise erflllen.

b) Begrindung: Landwirtschaft kann 8.7 TWh/a preisgunstig generieren

Die solare Nutzung von etwa vier Funfteln der heute in rund 2300 Gemeinden brach-

liegenden rund 43 200 Landwirtschaftsdacher kann die benétigten 8,7 Terawattstun-

den pro Jahr aller drei AKW Muhleberg, Beznau | und Il in etwa zehn Jahren ersetzen.
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Werden bloss ein Viertel oder 0,6 Rappen pro Kilowattstunde der EVS von 2,3 Rappen
pro Kilowattstunde in grésstenteils erschlossene Landwirtschaftsanlagen investiert,
die fur gleiche Energieinvestition rund achtmal mehr COz-freien Strom generieren im
Vergleich zu Kleinwasserkraftwerken, kénnen die Landwirtschaftsbetriebe am preis-
gunstigsten die 8,7 Terawattstunden pro Jahr garantieren. Folglich sind die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, dass diese Zielsetzung rasch
umgesetzt werden kann. (vgl. Mo 19.4264)

4. Reduktion der CO2-Emissionen und der Energieverluste fir Geb&dudeinhabe-

rinnen und -inhaber, Mieterinnen und Mieter sowie KMU

a) Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen wird der Bundesrat
ersucht, folgende Massnahmen zur Reduktion der hohen Energieverluste im Gebé&u-
debereich zu realisieren:

1. Die Einmalvergutung fur Fotovoltaikanlagen nach Artikel 25 Absatz 1 des Energie-
gesetzes (EnG) kann auch fur Fotovoltaikanlagen von Geschéfts- und Wohnbausanie-
rungen mit einer Leistung von 30 bis 500 Kilowatt geleistet werden. Bei Gebauden
kénnen Fotovoltaikanlagen die 500 Kilowatt Leistung auch Uberschreiten, wenn
ganzflachige Dach- und, soweit notwendig, auch Fassadenanlagen gebaudetechnisch
maoglich sind. Entscheidend ist die architektonische Integration der Anlagen als Ge-
baudebestandteil bzw. Geb&udeersatzbestandteil, die, wie bei traditionellen Dachern
und Fassaden, dach-, first-, seiten- und traufblindig sowie fachméannisch einheitlich in
die Gebaudehilille integriert sind.

2. Mit Anreizbeitragen von hiéchstens 30 Prozent der energierelevanten Bauinvestitio-
nen kénnen Wohn- und Geschaftsbauten geférdert werden, welche den Minergie-P-
oder einen vergleichbar effizienten Baustandard erfullen. Zur Reduktion der 80 Prozent
bzw. 90 Terawattstunden Energieverluste pro Jahr fordert der Bund insbesondere ent-
sprechende kantonale Massnahmen. Wahrend einer auf 10 Jahre befristeten Einfuh-
rungsphase kénnen auch Neubauten, welche die Voraussetzungen der Punkte 1 und
2 erfillen, gefoérdert werden.

3. In Bau- und Landwirtschaftszonen sind gut integrierte Solaranlagen, welche die Vo-
raussetzungen der Punkte 1 und 2 erflllen, in der Regel innert vier Monaten zu bewil-
ligen. Davon ausgenommen sind Baudenkmaler von nationaler Bedeutung, die im In-
ventar des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1966 Uber den Schutz der Kulturgiter
bzw. im Kulturguterschutzverzeichnis als Einzelobjekte aufgefuhrt sind. Gebaude, wel-
che die Voraussetzungen gemass den Punkten 1 und 2 nur teilweise erfiillen, erfahren
eine proportionale Reduktion der Anreizférderung.

b) Begrindung

Die Motivation muss sein: Effizienz und einheimische Energie statt 8 Milliarden Fran-
ken fur fossile Energieverluste und Birokratie. Gebaude weisen 80 Prozent Energie-
verluste auf (IP RW 10.3873). Die Ziele des Pariser Klimaabkommens sind mit 90

TWh/a Energieverlusten unerreichbar. Statt fur Sanierungen bezahlen Mieterinnen
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und Mieter, Gebaudeinhaberinnen und -inhaber heute tber 8 Milliarden Franken pro
Jahr fur Energieverluste. (vgl. Mo 19.4227 NR Priska Seiler Graf)

5. Das Pariser Klimaabkommen ist nur mit Minergie-P/Plus-Energie-Bauten im
Gebaudeprogramm umsetzbar

Nachstehende Fragen sind fur die verfassungsmassige Prifung von Art. 5 Abs. 2 BV
entscheidend:

1. Da Plus-Energie-Bauten nicht nur CO2-relevante "Brennstoffe”, sondern auch Treib-
stoffe reduzieren und dazu noch Solarstromiberschusse fur den CO2-freien Verkehr
oder fur das offentliche Netz generieren kdnnen, stellt sich aufgrund des Verhaltnis-
massigkeitsgrundsatzes von Artikel 5 Absatz 2 BV die Frage: Welche CO2-Massnah-
men kdnnen mehr CO2-Emissionen reduzieren als Minergie-P/Plus-Energie-Bauten?

2. Warum werden PEB weder in Artikel 8 Absatz 2 des CO2-Gesetzes noch im Ener-
giegesetz (EnG) erwahnt, obwohl sie (nach der zweijahrigen Herstellungsenergie-
Ruckzahlungszeit) bereits heute CO2-freie Solarstromiberschisse fur Wohn- und Ge-
schéaftsbauten sowie fir den Verkehr garantieren? Es sind heute keine vergleichbar
effizienten Technologien sichtbar, welche so giinstig CO2-Emissionen reduzieren und
gleichzeitig am meisten CO2-freien Strom erzeugen kdnnen wie PEB.

3. Wéhrend der Debatte zum CO2-Gesetz vom 23. September 2019 wurde eingestan-
den, dass die von Bundesrat und Parlament beschlossenen Ziele des Pariser Klimaab-
kommens mit den bisher beschlossenen Gebdudemassnahmen (MuKEn und Mi-
nergie-Baustandards) unerreichbar sind. Mitte April 2019 bestatigte der Bundesrat fr
Gebaudedacher und Fassaden eine Solarstromkapazitat von 67 Terawattstunden pro
Jahr. Gleichzeitig sieht die PEB-Gebaudestudie langerfristig eine noch héhere Produk-
tion von einheimischem Solarstrom vor. Darum stellt sich wiederum aufgrund des Ver-
haltnismassigkeitsgrundsatzes von Artikel 5 Absatz 2 BV die Frage: Was spricht gegen
die Aufnahme des Minergie-P/PEB- oder vergleichbarer Baustandards als ein Be-
standteil in das Gebaudeprogramm? (vgl. IP 19.4273 SR Hannes Germann)

6. Keine ungerechtfertigten Gebuhren fir solare Gebaudeinvestitionen

a) Antrag

Fur Gebaudeinvestitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur Verbesserung
der Energieeffizienz, die zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen, durfen keine
Abgaben oder Gebuhren erhoben werden, welche in keinem Kausalzusammen-
hang mit diesen Bauinvestitionen stehen, wie z. B. Abwasser-, Trinkwasser- oder Ka-
nalisationsabgaben.

b) Begrindung
Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien an Gebauden werden immer wieder mit Gebuhren und Abgaben ohne jeglichen
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Kausalzusammenhang belastet, wie Abwasser-, Trinkwasser- oder Kanalisationsab-
gaben. Damit werden Privatinitiativen und die Mitverantwortung fur die Umwelt torpe-
diert und Bauinvestitionen zur Vermeidung von CO2-Emissionen reduziert. Die bishe-
rigen Massnahmen zur Umsetzung der Energiewende oder zur Erfullung der Ziele des
Pariser Klimaabkommens sind unzureichend. Solche Abgaben erweisen sich als In-
vestitionshemmnisse und sind unverstandlich. Deshalb muss die Erhebung von Ge-
bidhren und Abgaben ohne Kausalzusammenhang abgeschafft werden. Die Behaup-
tung des Bundesrats wonach er Uber keine Kompetenz fir diese Anliegen habe ist
nicht stichhaltig. Wenn Solaranlagen und Energieeffizienzinvestitionen aufgrund der
z.T. hohen Abgaben nicht realisiert werden, kdnnen weder die Energiewende noch
das Pariser Klimaabkommen realisiert werden. Mit der Ratifzierung des Pariser
Klimaabkommens hat sich der Bundesrat aber Ende 2017 verpflichtet das Pariser Kli-
maabkommen zu erfillen. Stimmt das Parlament diesem Antrag zu ist diese neue Bun-
desrechtsbestimmung aufgrund von Art. 190 BV zu vollziehen. Einem faktisch identi-
schen Antrag stimmte der Standerat bereits am 15.03.2012 zu. (vgl. Mo NR Thomas
Hardegger 19.4236)

7. Art. 25 a Auktionen fur die Einmalvergitung

Auf Auktionen fir die Einmalvergttung im Solarbereich soll verzichtet und Art. 25 a
gestrichen werden. Diese Massnahmen bldhen vor allem die Burokratie auf und be-
hindern die rasche Nutzung der 67 TWh/a Solarstrom und die Reduktion der 90 TWh/a
Energieverluste mit entsprechenden CO2-Emissionen. Es sind die Mieter-, Vermie-
ter/innen und KMU inkl. Ubrige Gebaudeinhaber/innen, welche den grossten Teil der
EVS-Abgaben von 2.3 Rp./kWh finanzieren. Deshalb missen auch sie prioritar be-
ricksichtigt werden.

8. Art. 26: Verfassungswidrige KWKW-Forderexzesse beenden

Art. 26 "Investitionsbeitrage fur Wasserkraftanlagen” missen vollumfanglich fir gros-
sere Pumpspeicherkraftwerke (PSKW) verwendet werden. Die verfassungswidrigen
Forderexzesse von Kleinwasserkraftwerken von 200% bis Gber 400% der energiere-
levanten Bauinvestitionen dauerten schon viel zu lange. Diese flachendeckende Fluss-
und Landschaftszerstérung fir 1 bis ev. 1.5 TWh/a bis 2035 widerspricht dem Grund-
satz der Verhaltnismassigkeit von Art. 5 Abs. 2 BV. Das Bundesgericht prazisiert den
seit dem 1. Januar 2000 in der BV verankerten Art. 5 Abs. 2 BV wie folgt: ,Das Gebot
der Verhaltnismassigkeit verlangt, dass eine (...) Massnahme fiir das Erreichen des
im offentlichen (...) Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich
fur die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschrdnkung zumut-
bar und verhéltnismassig erweist. Erforderlich ist eine verniinftige Zweck-Mittel-Re-
lation. Eine Massnahme ist unverhdaltnismassig, wenn das Ziel mit einem weniger
schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann.“%® Mitte April 2019 bestatigt der

% BGE136187E.3.2,S.91f.
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Bundesrat, dass die Schweiz 67 TWh/a Solarstrom von den Dachern und Fassaden
generieren kann ohne einen Bach zu zerstdren. Dazu wies der Bundesrat bereits am
24. Nov. 2010 darauf hin, dass rund 90 TWh/a Energieverluste im Geb&udebereich
mit dem Minergie-P-Standard eliminiert werden kénnen (IP 10.3873).

Diese Stromproduktions- und Effizienzmassnahmen belaufen sich insgesamt auf 157
TWh/a - das 100-fache des KWKW-Potentials - zu einem Bruchteil der Gestehungs-
kosten wie Abb. 21-24 und Abb. 32 belegt. KWKW sind somit weder geeignet noch
erforderlich fur die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen. Im Gegenteil: Die
Uberférderung von KWKW mit Gestehungskosten von durchschnittlich 16.5 Rp./kWh
verhindert, dass 5 Mal mehr Solarstrom fuir 3-5 Rp./kWh generiert werden kann. (vgl.
erwahnte Abb. 21-25 und Abb. 26a/26b)

9. Landschaftsschutz und Solarstrom statt Millionen Franken verschwenden
Ganz im Sinn des parlamentarischen Vorstosses von Nationalrat Kurt Fluri (FDP;
19.4208) mussen die unverhaltnismassig hohen KWKW-Fdrderbeitrage von 200%
bis Uber 400% unverzlglich eingestellt und die vom BFE vorgeschlagenen 390 Mio Fr.
ausschliesslich fur die PSKW eingesetzt werden. In den vergangenen 10 Jahren wur-
den Hunderte Mio. Fr. fur diese verfassungswidrigen KWKW-Foérderexzesse ver-
schwendet, obwohl 100 Mal mehr Energie im Geb&udebereich substituiert werden
kann. Stattdessen sind fur "angemessene Restwassermengen und die Biodiversitat"
(NR K. Fluri, FDP/SO; 19.4604) und fur "angemessene Restwassermengen und
PSKW Speicherkraftwerke" zu sorgen, wie auch SR H. Germann (SVP/SH; 19.4637)
vorschlagt.

10. Priorisierung der 30% Anreizforderung

Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Art. 5 Abs. 2 BV muss die 30%
PEB-Fo6rderung priorisiert werden, weil sie am meisten und am preisginstigsten er-
neuerbare Energien garantiert und gleichzeitig auch noch 80% Energieverluste elimi-
niert. In diesem Sinne sind samtliche Wasserkraftfordermittel ausschliesslich fur
die PSKW zu verwenden und nicht 1 Fr. mehr fir die verfassungswidrige KWKW-
Forderung. Im Ubrigen ist Art. 36 zu streichen sofern die PV eingeschrankt wird.

11. Ergebnisse der Vernehmlassung

Der Bundesrat gab am 11. November 2020 den Bericht Uber die Ergebnisse der Ver-
nehmlassung zur Veroffentlichung frei. Der Bericht3® bietet eine Ubersicht und Zusam-
menfassung der eingereichten Stellungnahmen.

3%  https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3117/EnV_Foerdermassnahmen-ab-2023_Ergebnisbericht_de.pdf
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VI. STIFTUNGSTATIGKEIT

A. Stiftungsrat 2020

1. Ausschuss

Der SGS-Stiftungsrats-Ausschuss setzte sich 2020 zusammen aus dem Prasidenten
e. NR Dr. iur. Reto Wehrli, Schwyz; Co-Vizeprasidentin Prof. Dr. rer. nat. Patricia
Holm, Universitat Basel; Co-Vizeprasidentin NR Dr. Claudia Friedl, St. Gallen, und
lic. iur. Giacun Valaulta, Marstetten/TG und als Geschaftsfihrer amtet lic. iur. Gallus
Cadonau, Waltensburg/Zirich. NR Dr. Claudia Friedl trat 2020 aus dem SGS-Aus-
schuss zurlck. Auch die beiden e. SR Dr. Dick Marty und Konrad Graber traten aus
dem SGS-Stiftungsrat zuriick. SR Othmar Reichmuth (CVP/SZ), RA Alois ab Yberg,
Schwyz, Jakob Schuler, Unternehmer (in 10. Generation), und NR Kilian Baumann
(GP/BE) werden von den Anwesenden einstimmig in den SGS-Stiftungsrat aufgenom-
men.

Der Ausschuss traf sich coronabedingt bloss an drei Sitzungen. Die wichtigsten be-
sprochenen Geschéfte sind im Geschaftsbericht ausgefihrt. Sie befassen sich statu-
tengemass vor allem mit dem Schutz der alpinen Fliessgewasser. Mit grossem Ar-
beitsaufwand waren die Stellungnahmen und Beschwerden flir angemessene Rest-
wassermengen bei den Kraftwerken Frisal und gegen Ende Jahr bei den Kraftwerken
llanz 1 und 2 verbunden. Dazu kam der Kampf fir mehr erneuerbare und solare Ener-
gien um die Landschaftsverschandelung durch Kleinwasserkraftwerke zu verhindern.
Ruckblendend auf 35 Jahre SGS darf vermerkt werden, dass die SGS am 15. August
1986 mit einem Stiftungskapital von 4000 Franken der Pro Rein Anteriur gegrindet
wurde. Heute betrdgt das Fondskapital 770°000 Fr. und das Stiftungskapital 234000
Fr., insgesamt rund 1 Mio. Fr. Dazu bieten zahlreiche National-, Stande-, und Regie-
rungsrate, sowie weitere Personlichkeiten die Unterstitzung fur die Umsetzung der
SGS-Ziele.

2. Geschaftsstelle der SGS 2020

Die SGS-Geschéftsstelle erledigte die im GB2020 aufgefuhrten Arbeiten und beant-
wortete noch zahlreich weitere Fragen und Geschatfte.

Moritz Rheinberger, dipl. Umwelt-Natw. ETH, stv. GF, unterstitzt den Geschéftsfih-
rer seit 7. Januar 2014 als wissenschatftlicher Mitarbeiter bei Vernehmlassungen und
Einsprachen. Er vertritt die SGS zeitweise an Sitzungen mit Kraftwerksvertretern und
anderen Umweltorganisationen, um angemessene Restwassermengen durchzuset-
zen. Weil Moritz 2015 parallel mit dem Studium der Rechtswissenschaften begann,
betragt sein Pensum 50%. Dazu kiimmert er sich um seine junge Familie.

Dora Veraguth ist seit Ende 2011 fir den Versand der SGS-Publikationen verantwort-
lich. Dank ihrer Bereitschaft, ihre Liegenschaft zur Verfigung zu stellen, konnte die
SGS in Waltensburg ihr Lager fur die Landschaftskalender und alle weiteren Publika-
tionen sowie Versandmaterial preisgtinstig aufbauen und erhalten.
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Arlette Hachler, kaufménnische Angestellte, arbeitet Teilzeit bei der SGS und kim-
mert sich vorwiegend um die Finanzen.

Renate Fleiner, dipl. Geografin, begann ihre Anstellung zu 100% bei der SGS am 18.
Februar 2020.

Marc Hochreutener, BSc, arbeitete ab Mitte April 2020 bis 22. Januar 2021 bei der
SGS/Solar Agentur als Praktikant.

Michael Bitler, Dr. iur. und Rechtsanwalt, Gibernimmt teilweise rechtswissen-schaftli-
che Arbeiten fir die SGS und vertritt sie bei Bedarf bei der AG Recht usw. Er ist Mit-
glied der SAC-Umweltschutzkommission.

Rahel Mésch, MSc Biogeosciences, verliess die SGS per Mitte August 2020 um eine
neue Herausforderung zu tbernehmen.

Seit der Griindung der SGS am 15. August 1986 ist Gallus Cadonau, Jurist lic. iur.,
Geschaftsfuhrer der Stiftung, setzt sich fur die naturnahen Fliessgewasser ein, bemiht
sich, statutengemass Kleinwasserkraftwerke (KWKW) durch PlusEnergieBauten zu
ersetzen, um die letzten naturnahen Fliessgewasser zu erhalten und um eine nach-
haltige Energiewende zu garantieren und das Pariser Klimaabkommen umzusetzen
zu konnen.

Ab 2018 tbernahm Flurina Bundi vom Treuhandbiiro Cathomas/Cabernard bzw. Ad-
dissa AG in llanz fur die Buchhaltung und Revisionsvorbereitung der SGS. Die Revi-
sion fuhrt Herr Othmar Berni von Schmid + Berni Treuhand in Vals durch.

Wir méchten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie weiteren Beauftragten fur
ihren Einsatz danken. Besonderer Dank gilt auch der Interprise AG, mit der wir seit
Beginn unseren Génnerinnen und Gonnern unsere Informationsschreiben zustellen.

B. Mutationen 2020 - Nekrologe

1. Nekrolog Dr. Martin Bundi (19. Oktober 1932 - 1. Januar 2020)
Martin Bundi aus Sagogn/GR besuchte das
Bindner Lehrerseminar und studierte an-
schliessend an der Universitat Ziurich Ge-
schichte und promovierte 1963. Er war am
Lehrerseminar in Chur als Vizedirektor tatig.
1975 wurde er in den Nationalrat gewahlt,
wo er als Sozialdemokrat bis 1995 unzéh-
lige Vorstdsse einreichte. Dank Bundi's aus-
dauernder und faktenbasierter Vorgehensweise konnte er viel bewirken. 1986 préasi-
dierte Martin Bundi den Nationalrat. Ab 1991 war er wahrend zehn Jahren Prasident
der Eidgendssischen Nationalparkkommission. Zudem forschte Martin Bundi zur Ge-
schichte des Kantons Graubindens und des réatischen Alpenraums, er prasidierte die
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ratoromanische Sprachvereinigung Renania. 2013 erhielt fur seine Verdienste den
Blndner Kulturpreis.

Seit der Grindung der SGS 1986 engagierte sich Martin Bundi fur die Umwelt und far
den Erhalt der alpinen Fliessgewésser und insb. den Erhalt der Vorderrheinlandschatt.
So beteiligte er sich mit NR Dr. E. Akeret auch an der ersten Protestlandsgemeinde
am 17. Juni 1978 gegen die llanzer Kraftwerke und fir angemessene Restwassermen-
gen im Vorderrhein (Bild rechts).
Im Januar 1987 beschlossen NR
Martin Bundi zusammen mit e. SR
Prof. Dr. René Rhinow und NR Dr. -4
Dumeni Columberg im Hotel Ucliva
in Waltensburg die Grundlagen fur
den Landschaftsrappen vorzube- &
reiten. Damit soll die Finanzierung §
der Ausgleichsleistungen fir die
Unterschutzstellung der Greina-
Hochebene und zehn weiteren
Flusslandschaften von nationaler

Bed?uwng ) angeSt.rebt \_’Y_erc_jen' meinde am 17. Juni 1978 auf dem friheren Marktplatz in llanz. Kundge-
Martin Bundi und sein langjahriges  pngsteiinehmerfinnen waren Fischer, Kanufahrer, Bauern, usw. (SGS-
Engagement fir unsere Fliessge- GB2016.S.5).

wasser und deren Erhalt werden
wir in bester Erinnerung behalten.

2. Nekrolog Esther Buhrer (30. Marz 1926 - 1. August 2020)

Esther Buhrer aus Schaffhausen ab-
solvierte das Lehrerseminar in
Schaffhausen und das Sekundarleh-
rerstudium an der Universitat Zurich.
Anschliessend arbeitete sie von 1950
bis 1954 als Lehrerin in Schaffhau-
sen. Nach drei Jahren Lehrtatigkeit
an der Schweizerschule in Bogota
nahm sie 1970 ihre berufliche Téatig-
keit als Sekundarschullehrerin in
Schaffhausen wieder auf. Anfangs
der 1970er Jahre begann Esther
Buhrer sich politisch immer stéarker zu engagieren. Von 1973 bis 1992 vertrat sie die
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SP im Kantonsrat von Schaffhausen. 1978 prasidierte sie als erste Frau den Kantons-
rat. Sie engagierte sich sehr stark fur den Rhein. 1979 wurde sie als erste Frau des
Kantons Schaffhausen in den Stdnderat gewahlt. Zur damaligen Zeit war das eine
Sensation. Die Sozialdemokratin vertrat den Kanton von 1979 bis 1991 im Stockli.

Esther Buhrer engagierte sich unabhangig und mutig vor allem fur die Umwelt, fiir so-
ziale Anliegen und fir die Frauen. Sie war damit ihrer Zeit weit voraus. Die Visionarin
vertrat ihre Forderungen immer sehr sachlich und sachkundig, ruhig und kompetent.
Mit ihrer Beharrlichkeit, Geradlinigkeit und besonnenen Art zu argumentieren war sie
respektiert und beliebt. Sie galt als populare, integre und mutige Politikerin und ihre
Arbeit fand grosse Anerkennung auch weit Uber die Parteigrenzen hinaus.

Als 1983 das Umweltschutzgesetz im Standerat behandelt wurde, stellte Esther Buhrer
ein Dutzend Minderheitsantrage. Sie setzte sich unermudlich und mit viel Sachver-
stand und Uberzeugung fir die Verscharfung des Umweltgesetzes ein. Esther Biihrer
war die erste Standeratin, welche 1988 die Landschaftsrappen-Vorlage im Standerat
einbrachte. Sie lI6ste damit eine heftige Debatte aus. Der Nationalrat folgte ihr drei Mal
und der Standerat lehnte ebenso viel Mal ab. Am Schluss gelange es die Finanzierung
der Ausgleichsleistungen Art. 22 Abs. 3-5 des eidg. Wasserrechtsgesetzes zu veran-
kern. Dazu reichte sie verschiedene Vorstosse fur erneuerbare Energien ein.

Mit Esther Buhrer verlieren wir eine charismatische Politikerin und beeindruckende
Kampferin, die sich zeitlebens fiir eine intakte Umwelt, fir soziale Gerechtigkeit und
fur eine Gesellschaft ohne Diskriminierung einsetzte. Wir werden Esther Buhrer und
ihr unermudliches Engagement fiir die Umwelt stets in bester Erinnerung behalten.

3. Nekrolog Prof. Dr. Luzius Wildhaber (18. Januar 1937 - 21. Juli 2020)
Luzius Wildhaber aus Basel studierte Rechtswissen-
schaften in Basel, Paris, Heidelberg, London und
Yale. Er arbeitete anschliessend bei der Direktion fur
Volkerrecht in Bern. 1977 bis 1998 war er Professor
fur Volker-, Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni-
versitat Basel. 1991 wurde Prof. Wildhaber als Richter
am Europaischen Gerichtshof fir Menschenrechte in
Strassburg gewahlt. Er prasidierte diesen von 1998
bis 2007. Prof. Luzius Wildhaber galt als einer der be-

deutendsten Rechtsgelehrten der Schweiz der letzten |
Jahrzehnte, der die Rechtsprechung stark gepragt
hat. Dazu war der prominente Jurist auch Mitglied der
Expertenkommission fur die Totalrevision der Schwei-
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zer Bundesverfassung und Mitglied zahlreicher weiterer Expertenkommissionen und
internationaler Schiedsgerichte.

Prof. Dr. Wildhaber engagierte sich sehr fir Umweltanliegen und insb. fir den Erhalt
der alpinen Fliessgewésser sowie der Greina-Hochebene. Zusammen mit Prof. Dr.
René Rhinow der Universitat Basel war er federfihrend an der Verankerung des Land-
schaftsrappens in Art. 22 Abs. 3 bis 5 des eidg. Wasserrechtsgesetzes (WRG) betei-
ligt. Dadurch ermdglichten er und Prof. Rhinow eine wegweisende Ldsung fur den
Schutz und die Erhaltung der einzigartigen Greina-Hochebene und 10 weiteren alpinen
Flusslandschaften von nationaler Bedeutung. Diese Rechtsgrundlagen bildeten die
Vorlage fur verschiedene parlamentarische Vorstosse im National- und Standerat.
Nachdem der Nationalrat nach 1987 dem «Landschaftsrappen» mehrfach zustimmte
und der Standerat ablehnte, beauftragte der Bundesrat Prof. Dr. iur. Paul Mdller, Uni-
versitat Bern, eine entsprechende Vorlage fur das Bundesparlament zu erarbeiten. Die
bereinigte Fassung erganzte den Art. 22 WRG um Abs. 3-5. Sie wurde 1991 vom Par-
lament mit grossen Mehrheiten angenommen und tberstand das von den Kleinwas-
serkraftwerkvertretern ergriffene Referendum am 17. Mai 1992 mit 2/3 Mehrheit. Die
betroffenen Bergregionen sind sehr dankbar fir diese faire und solidarische Losung.
Im UNO-Jahr der Berge 2002 wurde diese Errungenschaft von der UNO als vorbildlich
fur andere landliche Regionen empfohlen. Dank diesen wegweisenden juristischen Ar-
beiten sind heute die alpinen Fliessgewasser mit der doppelten Flache des Schweizer
Nationalparks geschitzt. Die 15 Berggemeinden - davon 3 im Kanton Graubinden und
12 im Kanton Walllis - erhalten daftir angemessene Ausgleichsleistungen. Dadurch er-
weist sich dieses nationale Natur-, Gewasser- und Umweltschutzwerk nicht nur als
grosstes, sondern auch als ein sozialvertragliches Naturschutzdenkmal der Schweiz.
Prof. Luzius Wildhaber und sein grosses Engagement als langjahriges Stiftungsrats-
mitglied der SGS und fir die Unterstitzung unserer alpinen Fliessgewasser werden
wir in dankbarer Erinnerung behalten. Es freut uns ausserordentlich, dass wir seine
Tochter, Frau Prof. Dr. Isabelle Wildhaber, als neue SGS-Stiftungsratin willkommen
heissen durfen.

Im Namen des SGS-Stiftungsrates danken wir allen fir ihnren aussergewdhnlichen Ein-
satz fur unsere Fliessgewasser, Natur und Umwelt sowie fur die Unterstutzung im 6f-
fentlichen Interesse der Schweiz.

Dr. Reto Wehrli, Prasident Gallus Cadonau, Geschaftsfuhrer

Zurich, 12. Juni 2021
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C. Finanzen und Jahresrechnung 2020

1. Jahresrechnung
Bilanz per 31. Dezember 2020

AKTIVEN

Flissige Mittel

Wertschriften

Kurzfristige Forderungen

Aktive Rechnungsabgrenzungen
Anlagevermdigen

Total Aktiven

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Liefarungen und Leistun
Passive Rechnungsabgrenzungen

Langfristiges Fremdkapital
Darlehen

Fondskapital

Fonds fur natirliche Flusslandschaften
Fonds fir eine nachhaltige Energiewende
Fonds fir BV-konforme Restwassarmeange

330'000.00
220'000.00
220'000.00

Stiftungskapital
Stiftungskapital

Jahresgewinn

Total Passiven
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2020 2019
Fr. Fr.
65462841 5Q5'806.35
3B5°487.20 349'061.00
F413.96 3a62.11
30°153.04 33'078.70
1.00 1.00
1'073"683.61 981°309.16
41°331.90 50'871.85
2°000.00 2'000.00
695.70 6'859.80
000000 8000000
2347567T.41 217543.44
11°088.60 17'023.97
1'073"683.61 081°309.16



Erfolgsrechnung vom 01.01. - 31.12.2020

Ertrag

Betrieblicher Ertrag
Ertrag aus Aktivitdten
Ertrag aus Spenden
MWST Saldosteuersatz

Total Ertrag

Aufwand

Aufwand fiir Material und Dienstleistungen
Direkter Aufwand Aktivitdten
Direkter Aufwand Spenden

Bruttogewinn nach Material und Dienstleistungen

Personalaufwand
Lohnaufwand
Sozialversicherungsaufwand
Ubriger Personalaufwand

Bruttogewinn nach Personalaufwand

Ubriger betrieblicher Aufwand
Raumaufwand

Unterhall, Reparaturen, Ersatz
Sachversicherungen, Abgaben, Geblhren
Energie- und Entsorgungsaufwand
Werwaltungsaufwand

Informatikaufwand

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Ergebnis vor Abschreibungen

Abschreibungen
Abschreibung Bliromaschinen, Informatik

Ergebnis vor Finanzerfolg
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2020 2019
Fr. Fr.

196' 722 .40 181'222.00
683'162.88 o7 Tr'e59.05
£'591.25 -5'043 00
Br3'204.03 1"1562"838.05
-345'771.32 384737 .41
-2'262.00 -4'324.80
525°260.71 753"775.84
=251%618.70 =2B0°022.75
-28820.20 -34°076.25
-13875.40 =17°405.10
229"946.41 422°271.74
-237855,40 -23'552.35
036,00 =1'036.05

- F56.25 -802.50
584,60 -738.55
132719018 =133"168.27
-57093.43 -2'621.80
35.30 -543.90
G5"765.85 259'008.32

- -12'451.40

G5 765.85 24T7'456.92



Finanzaufwand und Finanzertrag
Finanzaufwand

Finanzerirag

Ertrage aus kurzfr. gehaltena Aktiven
Kursgewinne kurzfr. gahaltene Aktiven
Kursverluste kurzfr. gehaltene Aktiven

Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag

Ausserordentlicher Erfolg
Bildung von Fondskapital

Jahresgewinn
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2020 2018

Fr. Fr.
-5'415.65 -5'483.85
0.20 0,35
4'312.00 4'302.50
365'426.20 42'587.00
= -1'838,95
-S0'000.00 -270°000.00
11'088.60 17°023.97



2. Anhang zur Jahresrechnung

Angaben iber die Stiftung

Name: Schweizerische Greina-Stiftung (SGS)
Rechtsform: Stiftung

o CHE-106_286.516

Rechtsgrundlage: Stiftungsurkunde vom 05.02.1988
Zweck: Die Stiffung

- bezweckt umfassender Schutz der Greina-Hochgebirgsland-
schaft, Erhaltung der alpinen Fliessgewassar und Maturland-
schaften der Schweiz,

- setzt sich fur angemessene Restwassermengen bei Wasserkraft-
wearkanlagen ein

- fardert wissenschaftliche, dkonomische und andere Bestrebun-
gen zur Verbesserung der Situation im Berggebiet, um finanz-
schwachen Gemeinden Altemnativen zur Erteilung von Wasser-
rechitskonzessionen zu ermdglichen

- setzt sich fir umweltvertragliche und dezentrale Energiequellen
sowie fir eine rationelle Energienutzung, z.B. durch technische
Verbasserung veralteter Anlagen, insbesondere bai Wasserkraft-
werken ein, um nicht laufend unberihrte und erhallenswerte
Landschaften der Energieverschwendung zu opfern.

Angaben uber die in der Jahresrechnung angewandten Grundsatze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemass den Vorschriften des Schweizer Gesetzes,
insbesondere der Artikel Gber die kaufmannische Buchfihrung und Rechnungslegung des Ob-
ligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Stiftungsrat Schatzungen und Beurteilungen, welche die

Hohe der ausgewiesenen Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlich-

keiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Ertrage der Berichtperiode

beeinflussen kdonnen. Der Stiftungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen Uber

die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielraume .

Zum Wohle der Stiftung kénnen dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen,

Wertberichtigungen und Ruckstellungen tber das betriebswirtschaftlich bendétigte Ausmass

hinaus gebildet werden.
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Anzahl Mitarbeiter 2020
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt <10
Erlauterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Wertschriften

Wertschriften (mit Bérsenkurs) 349'061
Wertberichtigung 36'426
Total geméss Anlage Depot 385'487

Durch die klare Betitelung sind alle anderen Positionen selbsterklarend.

Nettoauflésung stiller Reserven 2020
Wesentliche Nettoauflosung stiller Reserven keine
Ertrag

Beitrage der offentlichen Hand 2020
Verbindlichkeiten gegeniber Vorsorgeeinrichtungen 0
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegeniber 2020
Vorsorgeeinrichtung Swisscanto 0

Wesentliche Ereignisse nach Bilanzstichtag

2019
<10

306'474
42'587
349'061

2019

keine

2019

2019

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Stif-
tungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefahigkeit der Jah-
resrechnung beeintrachtigen kénnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden mussten.

Zweckgebundene Fonds 2020

Bestand Zugéange Interne  Abgénge
01.01.2020 Transfers
Fondskapital fir
naturliche Flusslandschaften 300000 0 30'000 0
eine nachhaltige Energiewende  190'000 0 30'000 0
SV-konforme Restwassermenge  190'000 0 30000 0
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3. Bericht der Revisionsstelle

SCHMID + BERNI
TREUHAND

Buchhaltungen Steuern Erbsachen Revisionen Immabilien

Stiftungsrat

Schweizerische Greina-Stiftung (SGS)
zur Erhaltung der alpinen Fliessgewasser
Sonneggstrasse 28

8008 Zurnch

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschrankten Revision 2020

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) Ihrer Stif-
tung fiir das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschaftsjahr geprift. Die Bilanz schliesst
mit einer Sumrme von CHF 1'073'683.61 und die Erfolgsrechnung mit einem Gewinn van CHF
11'088.50 ab.

Fiir die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, wahrend unsere Aufgabe darin besteht,
jene zu prifen. Wir bestatigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhangigkeit erfillen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschrénkien Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzufuhren, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden, Eine Eingeschrankte Revision umfasst hauptsachlich Befragungen und
analytische Prifungshandlungen sowie den Umstinden angemessene Detailprifungen der bei der
gepriiften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prifungen der betrieblichen Ablaufe

und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prifungshandlungen zur Aufde-
ckung deliktischer Handlungen oder anderer Geselzesverstosse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen miss-
ten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Vals, 7._Juni 2021

—

Othmar Berni Maritz Schmid
Leitender Revisorizugelassener Revisor Zugelassener Revisor

Poststrasse 65174 Tel. 081 93516 40 wiww.schmid-berni-treuhand.ch
7132 VALS info@schmid-berni-treuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SUISSE
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D. Protokoll der 34. Stiftungsratsversammlung der SGS 2020
Protokoll der 34. Stiftungsratsversammlung der Schweizerischen Greina-Stiftung vom
02. Juli 2020 in Seewen/SZ, Weinfachgeschéft Schuler, von 18.30 - 19.45 Uhr

Anwesend (14)

ab Yberg Alois

Peter Angst

Ernst Bromeis

NR Dr. Claudia Friedl
Dr. Vreni Haller

e. NR Dr. Reto Wehrli
Gallus Cadonau
Othmar Berni, Revisor
Renate Fleiner, SGS

Prof. Dr. Patricia Holm
e. NR Peter Jossen
Nagler Peter

e. NR Dr. Kathy Riklin
Jakob Schuler

Entschuldigt (24)

BR Viola Amherd

NR Martin Candinas
BR Dr. Ignazio Cassis
e. NR Dr. Dumeni
Columberg

RR Mario Fehr
Christian Goldi

e. NR Thomas Hardegger
Francine Jeanprétre

e. NR René Longet

Rico Manz

e. SR Dr. Dick Marty

e. NR Ursula Mauch

Dr. Markus Meyer

NR Franziska Ryser

Dr. Andreas Schild

e. NR Dr. Ulrich Siegrist
Giacun Valaulta

Prof. Dr. Bernhard Wehrli
Thomas Wepf

Moritz Rheinberger, SGS

e. NR Dr. Lili Nabholz
SR Othmar Reichmuth

e. SR Konrad Graber
K. Urs Grltter

1. Begrissung durch den Prasidenten

SGS-Stiftungsratsprasident Reto Wehrli begriisst die Anwesenden im Weinfachgeschaft
Schuler in Seewen. Speziell begrisst er Herr Alois ab Yberg als Neumitglied und Hausherr
Herr Jakob Schuler.

Traktandenliste und Wahl der Stimmenzéhler/innen

Die vorgelegte Traktandenliste erfahrt keine Anderung und wird ohne Einwand genehmigt. Als
Stimmenzahlerin wird Claudia Fried| einstimmig gewabhlt.

Protokoll der letzten Stiftungsratsversammlung vom 05. Juli 2019

Das Protokoll der 33. Stiftungsratsversammlung vom 5. Juli 2019 im Restaurant Au Premier in
Zirich wird ohne Einwand genehmigt und der Verfasserin Arlette Hachler verdankt.
Entschuldigungen

SGS-Geschaftsfuhrer Gallus Cadonau entschuldigt die Abwesenden gemass oben erwéhnter
Liste.

Mutationen im SGS-Stiftungsrat
Rucktritte:

NR Dr. Claudia Friedl tritt 2020 aus dem SGS-Ausschuss zurlick und der Stiftungsrats-
prasident dankt ihr fir ihre besonderen Beitrdge fur den Gewasserschutz und gegen die
Uberfinanzierung der Kleinwasserkraftwerke (KWKW). Die beiden e. Standerate Dr. Dick
Marty und Konrad Graber treten aus dem SGS-Stiftungsrat zurtick. Auch ihre Arbeit wird
bestens verdankt.
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Aufnahmen in den SGS-Stiftungsrat:

Obschon Neuaufnahmen in den SGS-Stiftungsrat in Corona-Zeiten schwierig sind, werden NR
Franziska Ryser (Grine/SG)*, SR Othmar Reichmuth (CVP/SZ), RA Alois ab Yberg,
Schwyz, und Jakob Schuler, Unternehmer (in 10. Generation), von den Anwesenden
einstimmig in den SGS-Stiftungsrat aufgenommen. (*vgl. Nachtrag)

Andenken: Der Geschéftsfihrer erwahnt die verstorbenen langjahrigen SGS-Stiftungsrate:
Prof. Dr. Hans-Urs Wanner (1933-2019), SGS-Stiftungsrat und 1991-1998 erster Prasident
der Schweizer Solarpreisjury; er engagierte sich sehr fur die Solarenergie. Dr. iur. Ursula
Brunner (1950-2019), pragte das Schweizer Umweltrecht, die Auslegung und Anwendung als
Kommentatorin des eidgendssischen Umweltgesetzes stark; sie erhielt von der Universitét
Zirich die Ehrendoktorinnenwirde und engagierte sich sehr fur die Umwelt und Natur. Dr.
med. Martin Vosseler (1948-2019), der als erster Mensch 2007 mit einem Solarboot den
Atlantik Uberquerte, setzte sich immer sehr fur die Umwelt und erneuerbare Energien
insbesondere die Solarenergie ein. e. NR Dr. Martin Bundi (1932-2020) war im NR von 1975
bis 1995 und kampfte sehr fur die Erhaltung der Fliessgewasser; anschliessend war er
historisch-wissenschaftlich im Kanton Graubunden sehr aktiv und verfasste viele historische
Publikationen. (vgl. SGS-GB 2019, S. 82-84)

Im Andenken an die Verstorbenen erheben sich die Anwesenden zu einer Schweigeminute.
Zu den Mutationen gibt es weder Fragen noch Einwendungen. SGS-Stiftungsratsprasident e.
NR Reto Wehrli informiert, er beabsichtige nachstes Jahr zuriickzutreten und dass die
Nachfolgeregelung angegangen werden sollte.

2. Geschaftsbericht 2019 und Jahresrechnung 2019
a) Der SGS-Geschéftsfiihrer legt die Schwerpunkte der Tatigkeit der Greina-Stiftung im Jahr
2019 dar:

b) Kleinwasserkraftwerke (KWKW) beinhalten zwei positive Begriffe "Wasser" und "klein"
und verflgen in Bern Uber die starkste Lobby im Bereich der erneuerbaren Energien. KWKW
werden staatlich massiv tberfordert. Mit den KWKW werden die letzten naturnahen Bache und
Flisse praktisch vollstandig zerstdrt. 2019 waren 642 Anlagen in Betrieb, 102 Anlagen mit
positivem KEV-Bescheid und 237 Anlagen waren auf der Warteliste, insgesamt also 981
KWKW. Die Investitionskosten bei KWKW werden zu 200% bis Uber 400% uUberfordert; bei
Solaranlagen von Geb&uden hingegen sind es maximal 30% der energierelevanten Bauinves-
titionen. In praktisch allen Fallen sind Restwassermengen ungentigend, obwohl Art. 76 Abs. 3
BV seit 1975 die "Sicherung angemessener Restwassermengen" verlangt. (vgl. SGS Ge-
schaftsbericht 2019, S. 8 ff.)

c) KW Frisal (KWF): Am Beispiel des Flusses Flem kann man 60 Jahre Restwassermenge
Null ab Stausee in Brigels "bewundern” (vgl. SGS-GB 2017). Das laufende Rechtsverfahren
in Brigels wurde sistiert und ein Pumpspeicherkraftwerk Breil-Tavanasa zur Prufung
vorgeschlagen.

d) Grosstes Energiepotential der Schweiz — PlusEnergieBauten: Wahrend in der Schweiz
KWKW nur 1-1.5 TWh/a und alle Wasserkraftwerke zusammen ca. 37 TWh/a Energie produ-
zieren, hat der Gebaudesektor ein tiber 100 Mal grésseres einheimisches Energiepoten-
tial von 157 TWh/a (67 TWh/a Solarstromproduktion plus 90 TWh/a reduzierte Energiever-
luste; IP RW 10.3873 und MM BFE 19.4.2019). Auf den Dachern und Fassaden der Schweizer



Gebaude konnen rund 80% mehr Strom produziert werden als die gesamte Schweizer Was-
serkraft. Mit der Wasserkraft zusammen verfiigt die Schweiz tiber rund 80% mehr CO,-freien
Strom wie sie (mit 58 TWh/a) aktuell verbraucht. Mit PlusEnergieBauten (PEB), welche mehr
Energie produzieren als sie brauchen, wie zum Beispiel die 700% PEB-Sanierung Anliker im
Kanton Bern oder die 182% PEB Neubau-Siedlung Tobel im Kanton Thurgau (nachfolgende
Darstellung) kénnen die Energiewende und das Pariser Klimaabkommen erheblich effizienter
und viel preisguinstiger umgesetzt werden. Solche PEB kdnnen den Druck auf die Fliessge-
wasser erheblich vermindern. Mit Minergie-P gedammten PEB und der solaren Nutzung von
Dachflachen und Fassaden kénnen mehr Strom und mehr Einnahmen generiert werden. Nach
25 Jahren kdonnen etwa 100 Mrd. kWh bzw. TWh jahrlich eingespart und ca. 50 Mrd. Fr. Ein-
nahmen aus der Stromproduktion generiert werden.

e) Europaischer Solarpreis fiir PEB-Sanierung l/\S

Norman Foster PEB-Solar Award 2019 L

700%-PEB-Sanierung (1765 bzw. 2015) Anliker, Affoltern i.E./BE

Gesamtenergie % kWh/a
EnergieB.vor San: 750 196'800
EnergieB. nach S: 100 13’000
Eigenversorgung: 345 90’500
Uberschuss: 245  77°500
55 COq-freie E-Autos

Européaischer Solarpreis PlusEnergieBau (PEB) Siedlung I/P\tus
Norman Foster PEB-Solar Award 2019

182%-PlusEnergie-Siedlung Tobel/TG

®
ENERGIE
BAUTEN

Gesamtenergie: %  kWh/a
Energiebedarf: 100 129’500
Eigenversorg.: 182 236’300
Uberschuss: 82 106’800

77 COz-freie E-Autos

f) Der SGS-Stiftungsratsprasident betont wie wichtig die Solarenergie im Gebéau-
debereich fir die Greina-Stiftung ist. Sie kann 100 Mal mehr Energie substituieren als

alle bestehenden und kinftigen KWKW zusammen ohne einen Bach zu zerstdren. Der
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Gebaudepark als Min.- P/PEB ist - wie der Bundesrat bereits 2012 im Bericht fur die
Energiewende erwéahnte - "der Schlissel fur die Energiewende der Schweiz" und flr
das Pariser Klimaabkommen. Die besten PEB werden jedes Jahr mit dem Schweizer
Solarpreis ausgezeichnet. Sie kdnnen bis zu sieben Mal mehr Energie generieren als
sie brauchen. Der SGS-Geschéftsfuhrer erwahnt die PEB Geb&udestudie 2019 fur alle
Interessenten.

g) Peter Nagler bedauert, dass so viel Negatives zu KWKW geschrieben werden
muss und der Bund vieles davon nicht zur Kenntnis nimmt. Mit dem vorgestellten Licht-
blick besteht jedoch Hoffnung, dass der nachste Geschéftsbericht positiver ausfallt.

h) Gallus Cadonau weist darauf hin dass im SGS Geschéftsbericht 15 verschiedene
parlamentarische Vorstésse (Motionen, Postulate und Interpellationen) zu diesem
Thema aufgefihrt sind (vgl. SGS-GB 2019, S. 47-80). Sie wurden von Vertretern fast
aller Parteien eingereicht.

Der SGS Geschaftsbericht 2019 wird von den Anwesenden einstimmig genehmigt.

1) Jahresrechnung 2019
SGS-Geschéftsfuhrer Gallus Cadonau stellt die Jahresrechnung vor. Der Ertrag ist
wegen einiger Legate erheblich hdher als im Vorjahr. (vgl. SGS-GB 2019, S. 85-90)

3. Revisionsbericht und Décharge

Die Revisionsstelle Schmid + Berni Treuhand in Vals/GR bescheinigt in ihrem
schriftlich verfassten Bericht vom 5. Juni 2020 zur eingeschrankten Revision 2019,
dass sie bei ihrer Revision nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie
schliessen musste, ,dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen®.
Othmar Berni dankt dem Stiftungsratsausschuss im Namen der Versammlung und
empfiehlt die Annahme der Jahresrechnung und die Erteilung der Decharge.

Der Revisorenbericht wird verdankt. Sowohl Rechnung wie Revisorenbericht werden
ohne Gegenstimme genehmigt und dem Stiftungsratsausschuss die Decharge erteilt.
SGS-Prasident Reto Wehrli dankt der Geschaftsstelle und allen Beteiligten fir ihren
unermudlichen Einsatz.

4. Arbeitsprogramm 2020/21

Das Arbeitsprogramm 2020/21 konzentriert sich auf folgende drei Schwerpunkte:
- Umsetzung Energiewende ohne KWKW und Sanierung der Fliessgewasser

- Umsetzung Pariser Klimaabkommen

- Durchsetzung von 15 parlamentarischen Vorstossen

Die Schweizer Solarpreisverleihung 2020 findet voraussichtlich am 27. Oktober 2020
in Brugg statt. Unter den nominierten Projekten befinden sich zwei PEB, die mehr
Strom liefern als finf KWKW zusammen. Ein PEB-Geschaftshaus in Perlen erzeugt
erheblich mehr CO2-freien Strom als vier KWKW zusammen.
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5. Varia, Ruck- und Ausblick 2020

Patricia Holm erkundigt sich nach Stand und Vorgehen zum Fotowettbewerb fur den
Greina Kalender. Renate Fleiner informiert, dass in ca. 10 Tagen ein Vorschlag der
priorisierten Bilder von den insgesamt 75 eingereichten Bildern vorliegt, der anschlies-
send dem Ausschuss zum Entscheid zugestellt wird.

Ernst Bromeis stellt die neue Wasserinitiative fir Graubinden "Quelle der Welt"
vor. Sie will das Thema Wasser in den Alpen angehen und aufzeigen, dass in einem
Bergkanton Wasser viel mehr ist als nur Wasserkraft, Schneekanonen, etc. Man ist
daran eine entsprechende Stiftung zu grinden.

Peter Nagler erwahnt ein Inserat im Magazin casanostra, nach welchem die Firma
Solarspar 100% Solarstrom fur nur 3 Rp./kWh liefern kann und erkundigt sich, ob das
effektiv so ist. Ja, antwortet Gallus Cadonau, das ist mdglich, wie in der Schweizer
Solarpreispublikation 2019, S. 55, erwahnt.

6. Jakob Schuler: Ein Familienunternehmen in 10. Generation - seit 1694
SGS-Prasident Reto Wehrli heisst Jakob Schuler als Referenten und als Neumitglied
im Stiftungsrat willkommen. Schwyz ist bekannt als Standort fir Familienunternehmen
wie zum Beispiel Victorinox und auch Schuler Weine AG, welche 1694 gegrindet
wurde und gut 10 Mal alter ist als die Greina-Stiftung. Jakob Schuler ist bereits 51
Jahre im Unternehmen téatig. Reto Wehrli stellt den innovativen Unternehmer kurz vor
und Ubergibt das Wort an Jakob Schuler.

Jakob Schuler, Geschéaftsfiihrer von Schuler Weine, schildert mit viel Herzblut die
abwechslungsreiche Erfolgsgeschichte des langjahrigen Familienunternehmens. Uber
die vielen Jahre waren die Verantwortlichen immer wieder mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert. Sie mussten sich immer wieder neuen Bedingungen anpassen und
sich neu ausrichten.

Am Anfang war das Unternehmen eine Art Hausierertatigkeit von Valsern, die ver-
schiedenste Handelsgiter wie z.B. Gewirze und spater auch Wein Uber die Alpen
transportierten. So wurde auch Schokolade aus Spanien importiert, roter Uniformstoff
geliefert und regionaler Kase nach Norditalien exportiert, aus dem in Italien der Par-
miggiano entstand. 1694 wurde die Firma offiziell gegrindet. Es wird aber angenom-
men, dass deren Téatigkeit bereits friiher begann. Eine eigene Bank wurde erdéffnet, um
den Zahlungsverkehr zu erleichtern. Im Handelsgeschéaft war damals nicht entschei-
dend, ob man Spezialist fur ein spezifisches Handelsgut war, sondern dass man sich
mit den unzéhligen Massen und Gewichten gut auskannte, die je nach Ort und Orts-
gebrauch sehr unterschiedlich sein konnten. Ebenso wichtig war, dass man diese "ad-
ministrativen Hurden" rasch bewaltigen konnte. Der Transport von Gutern war damals
ein Abenteuer. Aus dem ganzen Piemont wurden Weine abgeholt und in das eigene
Lagerhaus in Intra am Langensee gebracht. Dazu dienten Fuhrwerke, Sdumerkolon-
nen Uber die Alpen und Lastschiffe. Insgesamt dauerte die Reise 2-3 Wochen. Die
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Er6ffnung des Gotthardtunnels am 22. Mai 1882 war fur die transportierenden Unter-
nehmungen eine Katastrophe, weil ihr ganzes Wissen auf einmal nicht mehr gefragt
war. Der Warentransport wurde nun sehr viel einfacher.

Ab 1910 wurden die Geschafte von Bank und Wein getrennt. Die Schuler AG kon-
zentrierte sich ganz auf den Wein. Der Vater Jakob Schuler-Weber hat fast 70 Jahre
das Familienunternehmen erfolgreich weitergefuihrt und es stark gepragt. Aber auch
die Frauen spielten Uber all die Generationen eine sehr wichtige Rolle. Die aus dem
Verlegerhaus Benziger stammende Ururgrossmutter Margaretha Schuler-Benziger
(1822-1889) gebar 12 Kinder und arbeitete daneben im Geschéft. Die Grossmutter
Marguerite Schuler-Real (1885-1968) fuhrte wahrend zwei Weltkriegen das Geschéft
in Abwesenheit der in den Krieg gezogenen Manner. Es war wirklich aussergewéhnlich
was diese Frauen leisteten!

Mit der Zeit war die Schuler Weine AG nicht mehr ein reines Handelsgeschétft. Die
Firma begann mit Produzenten zusammenzuarbeiten und in deren Unternehmen zu
investieren, um die Qualitat der Weine zu férdern und die 6kologischen Anliegen bes-
ser berlcksichtigen zu konnen. Das heutige Weinsortiment ist ein Abbild dieser vielen
Partnerschaften. Die Schuler AG hat wieder eine eigene Kiferei zur Verbesserung der
Vielfalt und Qualitat der Weine. "Ausloser” fur die Installation einer eigenen Vinalytik
zur sorgfaltigen Prufung der Weine war der dsterreichische Weinskandal vor 35 Jah-
ren. Die Vinalytik wird heute von in- und auslandischen Institutionen und Experten auf-
gesucht. Schliesslich ist das Familien-unternehmen auch in den Weinanbau eingestie-
gen, z.B. in Italien und 2006 auch im Weingut der Walliser Familie Gilliard mit seinen
hohen Trockensteinmauern oberhalb von Sion. 2013 begann eine Investition in ein
Weingut in Armenien mit Blick auf den Ararat. Nebst dem Weinbau und Weinhandel
betreibt Schuler Weine AG 14 Weinfachgeschafte in der Schweiz und ein Beizli in Lu-
zern. Unter begeistertem Applaus dankte der SGS-Stiftungsratsprasident Jakob
Schuler fir seine hochinteressanten Ausfihrungen und schloss die Versammlung um
20.30 Uhr.

Zurich, 02. Juli 2020
Fir das Protokoll
Reto Wehrli, Prasident SGS Renate Fleiner, wiss. Mitarbeiterin

*Nachtrag vom 20. Dez. 2020: Am 16. Dez. 2020 teilte Frau NR Franziska Ryser
dem SGS-Geschaftsfuhrer mit, dass sie zuerst ihre wissenschaftliche Arbeit beenden
will und erst spater der SGS beitreten mochte. Gleichentags erklarte NR Kilian
Baumann (GP/BE) dem SGS-Geschaftsflhrer, dass er der SGS beitrete. (Aufnahme
im HR gilt von Anfang an nur fir Personen des SGS Ausschusses)

G. Cadonau, Geschaftsfuhrer SGS
Zurich, 20. Dez. 2020
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E. SGS-Stiftungsratsmitglieder 2020

PRASIDENT: Dr. iur. Reto Wehrli, e. Nationalrat, Schwyz*; RA Alois ab Yberg, Schwyz; (Viola
Amherd, Bundesrétin, Brig-Glis, Mitgliedschaft ruht); Peter Angst, dipl. Arch., Zirich; Kilian
Baumann, Nationalrat, Kt. Bern; Kathrin Bertschy, Nationalréatin, Kt. Bern; Peter Bichsel, Schrift-
steller, Solothurn; Peter Bodenmann, e. Staatsrat, Brig; Pierino Borella, Raumplaner, Canobbio;
Prof. Dr. Martin Boesch, Dozent HSG, St. Gallen; Ernst Bromeis, Wasserbotschafter, Davos;
Esther Buhrer, e. Standeratin, Schaffhausen; Yannik Buttet, e. Nationalrat, Muraz/VS; Dr. Fulvio
Caccia, e. Nationalrat, Bellinzona; Gallus Cadonau, Jurist/e. Verfassungsrat, Waltensburg/Zu-
rich*; Christian Caduff, Jurist/dipl. Arch. FH, Fehraltorf; Martin Candinas, Nationalrat, Rabius;
(Dr. med. Ignazio Cassis, Bundesrat, Montagnola, Mitgliedschaft ruht); Dr. Dumeni Columberg,
e. Nationalrat, Wirtschaftskonsulent, Disentis/Mustér; Dr. Eugen David, e. Standerat, St. Gallen;
John Dupraz, e. Nationalrat, Genf; Rolf Engler, e. Nationalrat, Appenzell; Dr. Christoph Eymann,
Nationalrat, Basel; Hildegard Fassler, e. Nationalréatin, Grabs; Jacqueline Fehr, Regierungsréatin,
Winterthur; Mario Fehr, Regierungsrat, Adliswil; Eva Feistmann, e. Grossrétin, Locarno; Anita
Fetz, Standeratin, Basel; Reto Gamma, Journalist, Bern; Christian Goldi, Bauingenieur, Schaff-
hausen; Maya Graf, Standeratin, Sissach BL; Dr. med. Mina Greutert, Stafa; Kurt Griter, Bern;
K. Urs Grutter, RA, Gumligen; Dr. med. Vreni Haller, Psychiaterin, Luzern; Thomas Hardegger,
e. Nationalrat, RUmlang; Francine Jeanprétre, e. Staatsratin, Morges; Peter Jossen, e. National-
rat, Leuk; Margret Kiener Nellen, e. Nationalratin, Bolligen; Prof. Dr. Martin Killias, Universitat,
Zurich; Prof. Dr. Patrick Krauskopf, ZHAW, Dr. oec. Alan Kruck, Zirich; Prof. Dr. Andrea Lan-
franchi, FSP, Poschiavo/Meilen; Dr. oec. ElImar Ledergerber, e. Stadtprasident, Zirich; René
Longet, e. Nationalrat, Grand-Lancy; Prof. Dr. iur. Michele Luminati, Poschiavo; Flurin Maissen,
Kaufmann, Trun; Rico Manz, dipl. Arch. ETH, La Hauterive/NE; Fernand Mariétan, e. Nationalrat,
Monthey; Prof. Dr. iur. Arnold Marti, Uni Zirich, Schaffhausen; Dr. Felix Matter, Rechtsanwalt,
Au/ZH; Ursula Mauch, e. Nationalratin, Oberlunkhofen; Dr. Lucrezia Meier-Schatz, e. National-
ratin, St. Peterzell; Anne-Catherine Menétrey-Savary, e. Nationalratin, Saint-Saphorin; Dr. iur.
Markus Meyer, RA, Roggwil BE; Prof. Dr. iur. Victor Monnier, Universitat Genf, Genf; Geri Miller,
e. Nationalrat, Baden; Martina Munz, Nationalratin, Hallau; Prof. Dr. Adolf Muschg, Schriftsteller,
Mannedorf; Dr. iur. Lili Nabholz, e. Nationalratin, Zirich; Peter Nagler, Zumikon; Alexi Nay, Lie-
dermacher/ Sekundarlehrer, Vella; Dr. iur. Guisep Nay, e. Bundesgerichtsprasident, Valbella;
Fabio Pedrina, e. Nationalrat, Airolo; Dr. med. Martin Pfister, Rapperswil; Gianpiero Raveglia,
Roveredo; Prof. Dr. iur. Manfred Rehbinder, Zlrich; Othmar Reichmuth, Stéanderat, Kt. Schwyz;
Prof. Dr. René Rhinow, e. Standerat, Liestal; Prof. Dr. Peter Rieder, Greifensee; Dr. Kathy Riklin,
Nationalratin, Zirich; Prof. Dr. Stéphane Rossini, e. Nationalrat, Haute-Nendaz; Prof. Dr. iur. Mo-
nika Roth, Dozentin HSLU, Binningen; Dr. Andreas Schild, Meiringen; Dir. Felix C. Schlatter,
Hotel Laudinella, St. Moritz; Odilo Schmid, e. Nationalrat, Brig; Corinne Schmidhauser, Rechts-
anwaltin, Interlaken; Jakob Schuler, Unternehmer, Schwyz; Rolf Seiler, e. Nationalrat, Zurich; Dr.
Ulrich Siegrist, e. Nationalrat, Lenzburg; Prof. Dr. iur. Daniel Thirer, Universitat Zurich, Zirich;
Bryan C. Thurston, dipl. Arch., Maler, Uerikon; Dr. Mauro Tonolla, Roveredo; Leo Tuor, Schrift-
steller, Rabius; Adolf Urweider, Bildhauer, Meiringen; Giacun Valaulta, lic. iur., Rueun/Marstet-
ten*; Karl Vogler, Nationalrat/Jurist, Burglen; Prof. Dr. phil. Peter von Matt, Dibendorf; Prof. Dr.
Bernhard Wehrli, Chemiker, Luzern; Thomas Wepf, Kultur-Ingenieur ETH, St. Gallen; Prof. Dr.
iur. Luzius Wildhaber, e. Pras. Europ. Gerichtshof fir Menschenrechte, Oberwil; Roberto Zanetti,
Standerat & Pras. SFV, Gerlafingen; Rosmarie Zapfl-Helbling, e. Nationalratin, Diibendorf; Ge-
meinden: Vrin (Lumnezia), Sumvitg und Brigels

*Ausschussmitglieder STAND: Februar 2021
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VIl. ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AEV

AKW
ANU

BAFU
BFE
BGE
BGG
BLN

BPR
schen

BV
EBF
EFH
EIV
EKW
EleG
EnG
ENHK

EnV
EVU
EW
EWZ

FIFG

GAU
GK
GSchG
IEA

ISOS

KA
KELS

KEV

KHG
KHR

Amt flr Energie und Verkehr,
Kanton Graubliinden

Atomkraftwerk

Amt fur Landschaft und Umwelt,
Kanton Graubliinden

Bundesamt fir Umwelt
Bundesamt fir Energie
Bundesgerichtsentscheid
Bundesgerichtsgesetz

Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmaler von na-
tionaler Bedeutung

Bundesgesetz lber die
Rechte

Bundesverfassung
Energiebezugsflache
Einfamilienhaus
Einmalvergitung
Engadiner Kraftwerke
Elektrizitatsgesetz
Energiegesetz

Eidg. Natur- und Heimatschutz-
kommission

Energieverordnung
Energieversorgungsunternehmen

Elektrizitatswerk

Elektrizitatswerk der Stadt

Zirich

Bundesgesetz tUber die Forde

rung der Forschung und der In
novation

Grosster anzunehmender Unfall
Gestehungskosten
Gewasserschutzgesetz
Internationale Energieagentur
Interpellation

Bundesinventar der Schiitzens
werten Ortsbilder der Schweiz

Kurzargumentarium

Klima- und Energielenkungs-
sytem

Kostendeckende Einspeisever-
gltung

Kernenergiehaftgesetz
Kraftwerke Hinterrhein

politi-
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KMU

KVR
KW
KWF
KWiI
KWKW
MFH
MuKEn

NFP

NHG

NOK

NR
PEB
PSKW
PSM
PV
RKGK

SFV

SGS
SIG
SL

SR
StromVG
USsG
uUso
uvB
VBE

VSA

WKW
WRG

WWF

Kleinere und mittlere Unterneh-
men

Kraftwerke Vorderrhein
Kraftwerk

Kraftwerk Frisal
Kraftwerk llanz
Kleinwasserkraftwerk
Mehrfamilienhaus

Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich

Nationales Forschungspro-
gramm

Eidg. Natur- und Heimatschutz
gesetz

Nordostschweizerische Kraft
werke (heute AXPO)

Nationalrat
PlusEnergieBau
Pumpspeicherkraftwerk
Pflanzenschutzmittel
Photovoltaik

Regierungskonferenz der
Gebirgskantone

Schweizerischer Fischereiver-
band

Schweizerische Greina-Stiftung
Services Industriels de Genéve

Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz

Standerat
Stromversorgungsgesetz
Umweltschutzgesetz
Umweltschutzorganisation(en)
Umweltvertraglichkeitsbericht

Verein Blndnerischer Elektrizi-
tatswerke

Verband Schweizer Abwasser-
und Gewasserschutzfachleute

Wasserkraftwerk

Bundesgesetz Uber die Nutzbar-
machung der Wasserkréafte

World Wide Fund for Nature



